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Es trägt verstand und rechter Sinn

Mit wenig llunst sich selber vor.

Goethe
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Heinrich Fischer von Merenschwand

1?90-18ö?

Aus: Gruft Zschokke, „Geschichte des Aargauö"
(Verlag Sauerländer-Aarau).



vis stegsneration des Hargaus

Großrat Heinrich Fischer, Schwanenwirt von
Werenschwand, verlangte in der Großrats-Sitzung vom
26. Nov. 18Z0 „das Wort, um einen Aufsatz ,über die Wünsche und

Anträge der Bürgermehrheit im Bezirke Wuri' vorzulesen, va der

Sprecher als einer der hitzigsten Unruhestifter bekannt war und
laut der bestehenden Verfassung, die Initiative vorzuschlagender
Gesetze und vekrete einem einzelnen Gliede des großen Rates
keineswegs zustand, so unterbrach Hr. Fürsprech Feer die Vorlesung,
zeigte das Unstatthafte im Beginnen des Reformators und führte
demselben zu Gemüte, hier sei der Grt nicht, seinem hange zu
Neuerungen wie in einem Wirthaus-Tonventikel zu folgen und die

hohe Versammlung mit irregulären vorträgen hinzuhalten. Fischer
brach dagegen in vrohungen aus, rief: ,vas Volk selbst wird
zeigen, was verlangt', raffte sich auf und eilte zornig zum Saal
hinaus."

Dieser von F. X. Bronner in seinem zweibändigen Werke „Der
Aargau" anschaulich geschilderten Szene folgte keine zwei Wochen

später der erste Freiämter-Aufstand. ver Schwanen-
wirt von Werischwand, ritt als „General Fischer" am 6. vez. 18Z0.

an der Spitze von mehreren Tausend Wann, von Wahlen aus über
Lenzburg, das sich ihm ergab, gegen die Kantonshauptstadt Aarau
zu. Oie vom Oberstleutnant Fetzer befehligten Regierungstruppen
zogen sich unter Zurücklassung von zwei Kanonen gegen Aarau
zurück, wo die Insurgenten-Armee am Abend des 6. vez. 18Z0

eintraf.
Bronner schreibt weiter:

„An den Hrn. Stadtammann Georg hunziker war das
Gesuch ergangen, er möchte mit den einrückenden Insurgenten
in Unterhandlungen treten. Hr. Geißmann mit einem Oetaschement
Reiterei erschien zuerst als Vorhut der Insurgenten; Hr. Stadt-
ammann ging ihm entgegen und empfing die Versicherung, das
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bewaffnete Landvolk werbe die Stadt nicht feindlich behandeln
und erwarte, daß man es friedlich aufnehme und einquartiere."

Mit der Regierung, als deren reaktionärstes Mitglied Johann
Nepomuk von Lchmiel galt, verhandelten am vormittag des

8. Dezember Dr. L r u g g i s s e r, der Ürzt I. Meibel und
Prokurator I. p. Lrug gisser von wohlen, — ein vreigeftirn,
das man sich wohl einprägen mag. da diese drei Namen dem Leser
im Großen Rat noch oft begegnen werden.

Heinrich Fischer zog sich auf Wunsch der in Permanenz tagenden

Regierung nach Lenzburg zurück, wo am 10. Dez. 1830 um die

Mittagszeit ein Ueberreiter aus Rarau anlangte, ein weißes Tuch

schwenkte und die Nachricht überbrachte, daß der Große Rat allen
wünschen des Volkes entsprochen habe. Ruf die am Äbend erfolgte
Bestätigung hin entließ Heinrich Fischer am 11. Dez. 1830 sein

Volksheer und ritt in seine heimatgemeinde zurück, wo zu seinen

Ehren alle Kirchenglocken erklangen: „Geschütze krachten überall.
Drei rüstige Männer, jeder mit einer Nrmbrust versehen, gingen
vor ihm her, eins große Menge Volkes folgte jubelnd dem Guge.
Dem Vater Fischer ward sein zweijähriger Knabe, der ihm einen

Npsel samt Pfeil überbrachte, entgegengeschickt. Freudig nahm
Fischer das Kind auf's Pferd, drückte es an seine Brust und ritt
nach Hause, wo ein Triumphbogen und eine Säule, zierlich
umwunden und mit Sinnsprüchen, nebst einem Freiheitsbaum erhöht
standen. Fischer hielt hier noch eine Kbschiedsrede, die aus die Gu-
Hörer starken Eindruck machte und viele bis zu Thränen rührte.
Er fand auch einen Poeten, Hrn. Käpeli, Mitglied des Großen
Rathes, der den päan" (Lobgesang) „mit folgenden Versen be-

ginnt:
Gerettet ist von Druck und Schand

Unser theures Vaterland
Durch Herrn Fischer's Meisterhand,
Schwanenwirths von Meerenschwand."

Gerne folgten wir der klassischen Darstellung F. X. Bronners,
um ganz kurz die Volksbewegung zu schildern, die der Schwanen-
wirt von Meerenschwand entfachte und die. durch kluge Nachgiebig-
keit der Regierung und der Narauer Behörde zur friedlichen Re-

generation des àrgauer Volkes führte.
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Es wurde nach dem so deutlich geäußerten Volkswillen sofort
ein Verfassungsrat und als dessen Präsident eben der

Großrat h. Fischer von Meerenschwand gewählt.

Diesem Verfassungsrat gehörte auch Stadtammann Franz Joseph

Oietschy von Rheinselden an.

Ein knapper Rückblick auf die beiden ersten Verfassungen des

im Januar 1803 durch Napoleon den Ersten gegründeten Kantons
Aargau wird das Verständnis des nachfolgenden Kapitels erleich-
tern. Dr. Ernst Sschokke charakterisiert die erste, die

Mediationsverfassung von 1803 folgendermaßen in feiner
Geschichte des Aargaus (historische Festschrift für die Eentenarfeier
des Kantons Kargau, erschienen bei y. R. Sauerländer u. Tie.,
Äarau, 1903).

Gberster Grundsatz war bei ihrer Abfassung die Versöhnung
der politischen Gegensätze: demokratischer Einheitsstaat und
aristokratischer Föderativstaat. Leide Prinzipien wurden berücksichtigt,
das aristokratische jedoch bei weitem mehr. Das mögen die Bürger
des Kantons damals nicht so sehr empfunden haben, weil sie ja
alle bis vor kurzem Untertanen gewesen waren und eine politische
Schulung nicht durchgemacht hatten.

von den demokratischen Erundanschauungen unserer Tage war
damals noch wenig zu erkennen! sie sind eben das Erzeugnis einer
allmählichen Entwicklung, das Ergebnis einer hundertjährigen
politischen Geschichte.

Demokratisch war nur das Recht des Volkes, die

Gemeindevorsteher und die kantonale Volksvertretung zu wählen.
Kllein dieses Recht war wesentlich beschränkt,' aktives und pas-
fives Wahlrecht waren an einen Vermögensausweis gebunden, und
zudem vollzog sich nur ein Dritteil der Wahlen auf direkte, zwei
vritteile aus indirekte Weise. Kn den übrigen Wahlen hatte das
Volk keinen Anteil, ebensowenig an der Gesetzgebung.

Aristokratisch war die Einrichtung der Regierung, des

kleinen Rates, der freilich nur kurze Amtsdauer hatte, aber sich

doch im Besitze aller Machtmittel befand: Wahl aller Beamten,
auch der untern richterlichen Behörden, verfügungsrecht über die
bewaffnete Macht: nur wohlhabende Männer konnten zur Regie-
rung gelangen. Tüchtigkeit allein gab nicht den Ausschlag.
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Den neuen Anforderungen entsprechend schied man die

gesetzgebende, die vollziehende, die richterliche Gewalt. An alte
Zustände erinnert es, wenn der kleine Rat einen Bestandteil des

großen Rates ausmacht und allein neue Gesetze vorschlagen kann,
wenn serner die Möglichkeit einer lebenslänglichen Amtsdauer für
Großratsmitglieder geboten war.

vie Unzulänglichkeit der frühern Bildungsansprüche erhellt
aus dem Umstände, daß nicht einmal die Mitglieder des obersten

Gerichts juristisch gebildet sein mußten.

vie zweite Aargauer versassung wurde am
4. Juli 1814 vom Großen Kate mit 112 gegen nur 14 Stimmen
angenommen. Sie trägt das Gepräge der sogenannten Restauration;

so nennt man in der Schweizer-Geschichte den auf den

Zusammenbruch der napoleonischen Herrlichkeit und damit auch
der Mediationszeit folgenden, bis zum Jahre 1850 dauernden

Zeitabschnitt, der eine beträchtliche Verminderung der
Volksrechte in allen Rantonen mit sich brachte, — als Re-
aktion gegen das revolutionäre Zeitalter, vie Amtsdauer aller
Würden und Behörden wurde auf 12 Jahre verlängert; nur die

Friedensrichterwahlen erfolgten aus bloß sechs Jahre.
vie Kestaurationsverfassung stellte, um den konfessionellen

Frieden zu wahren, den Grundsatz der Parität auf, dem zu-
folge der Große wie der Meine Rat und das Appellationsgericht
je zur Hälfte aus Angehörigen beider Konfessionen bestanden, von
dieser Parität wird in den folgenden Abschnitten sehr oft die Rede

sein. —
hatten der Kleine Rat und das Appellationsgericht in der

Mediationszeit bloß aus 9 Mitgliedern bestanden, so erhöhte die

Kestaurationsverfassung ihre Mitgliederzahl auf dreizehn.
von den 150 Mitgliedern des Großen Rats wurden 48 „direkt"

(nach damaligen Legriffen!) von den Kreisoersammlungen, 52
vom Großen Rate selbst und 50 von einem Wahlkollegium
gewählt, das aus den 15 Mitgliedern des Kleinen Rats, den 15

Appellationsrichtern und 15 durch das Los bezeichneten Mitgliedern
des Großen Rats bestand. Oie Mitglieder des großen Rats wurden
aus 12 Jahre ernannt und alle vier Jahre zu einem Drittel er-
neuert.
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Um von einer Kreisversammlung „direkt" in den Trotzen Rat
gewählt zu werden, mutzte man im Kreise wohnen, 50 Jahre zählen
und 5000 ?r. schuldenfreies vermögen besitzen.

Um von einer Kreisversammlung als Erotzrats k an d i da t
ernannt zu werden, mutzte man autzer dem Kreise wohnen,
25 Jahre zählen und wenigstens 15 000 Fr. vermögen. Aus diesen
Kandidaten wählte dann das Wahlkollegium 50jährige Bürger in
den Trotzen Rat.

Dieses komplizierte Wahlsystem erschwerte die Ausübung der

volksrechte. „Das aristokratische Prinzip, die konservativen An-
schauungen, erfuhren auch dadurch eine Stärkung, datz die

Machtvollkommenheit des Kleinen Uates in keiner Weise beschränkt war,
datz er allein die Gesetze vorschlug, datz die zwölfjährige Amts-
dauer die Möglichkeit einer Wegwahl verringerte, datz der Kleine
Rat auch einen nicht unbedeutenden Tinflutz auf die Auswahl seiner
eigenen Wähler (der Trotzräts) hatte, und datz er selbst die Gber-
amtmänner (der Bezirke), welche von Amts wegen Vorsitzende der

Bezirksgerichte waren, die Glieder der Bezirksgerichte und die

Friedensrichter wählte und so auch einen grotzen Tinflutz auf die

Rechtsprechung gewann."
S

Diese Restaurationsverfassung dauerte nun eben an bis zur
oeit, da dem Schwanenwirt Fischer im Grotzen Rat das Wort ent-
zogen wurde, weil die Volksvertretung nicht das Recht zu irgend-
einer Anregung, sondern zu den vorlagen des Kleinen Rates nur
ja oder nein zu sagen hatte.

Wie sich im Laufe der Seit durch die schriftstellerische Tätigkeit
von Männern, wie Heinrich Sschokke, dem Schriftsteller,
Abraham Tmanuel Fröhlich, dem Dichter, und Dr.
Karl RudolfTanner, dem Juristen, — durch den Sofinger-
verein, durch das erste schweizerische Freischietzen in Aarau (1824)
und die Schützenvereine allmählich eine öffentliche Meinung
bildete, — und wie schließlich die durch die französische Juli-
Revolution entfachte schweizerische Volksbewegung auch im Aargau,
eben durch den ersten Freiämteraufstand dem Fatz den Loden aus-
schlug, — und wie der Aargau sich weiter entfaltete, — das alles
möge der freundliche Leser in Dr. T r n st S s ch o k k e s bereits
erwähnter „Geschichte des Aargaus" nachlesen.
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vie Mediationsvsrfassung hatte besonders Philipp Albert
S tapfer vorbereitet! die Restaurationsverfassung roar in der

Hauptsache Albrecht Rengger's Werk.
vie dritte Verfassung, an der auch 3. vietschy

eifrig mitarbeitete, trägt die Züge der Regeneration, das

heißt der Wiederschaffung volkstümlicher Rechte im Staatswesen
an sich: sie ist die erste vom Aargau er Volk selbst
angenommene Verfassung. Am 6. Mai 18Z1 wurden
1 l 000 blaue (annehmende) und 4 700 schwarze (verwerfende) Karten

eingelegt: 11800 unentschuldigt Abwesende galten als
Annehmende. von 48 Wahlkreisen verwarfen nur 4: Aarau, Vrugg,
Sarmenstorf und Boswil.

Sehr gut drückte am Z. April 18Z1 Lezirksrichter plüß,
Verfassungsrat, der nicht ausschließlich direkte Großratswahlen
durch das Volk wünschte, den Unterschied zwischen den verschiedenen
Perioden der Aargauer Geschichte aus! „vor 1788" (also vor der

Revolution) „war das Volk noch in der Kindheit. Von da an trat es

in die Periode der Unmündigkeit, und es geht nun allmählig zur
Periode der Mündigkeit über. Auch in diesem Sustand bedarf es

noch einer Stütze Oie Wahlen seien für des Volkes eigenen
Vortheil theilweise indirekt."

(U)



sranz losspli Oietjciitj als aargauljclier

llerfassungsrat

I. Lesung

Wir schildern den Anteil, den F. vietschy an den Verhandlungen

genommen. § l der Verfassung erhielt folgenden Text:

„ver Ranton Aargau ist ein auf der Souveränität des Volks
beruhender Freistaat mit stellvertretender (repräsentativer)
Verfassung. Er bildet einen unzertrennlichen Teil des

schweizerischen Bundesstaats."

§ 2 sollte nach dem Rommissionsantrag folgenden Wortlaut
erhalten:

„vie Gesamtheit der stimmfähigen Bürger (Aktivbürger)
übt die Selbstherrlichkeit unmittelbar durch die Annahme oder

Verwerfung der versassung, oder einer allfälligen Revision der-

selben, und mittelbar durch ihre gewählten Stellvertreter aus."

Auf einige Abänderungsanträge hin verteidigte F. Viet-
schy diese Fassung: „Die Rommission der Achtundvierziger hat
den § 2. gut und weislich berathen. Ich vertheidige ihre Arbeit."

Ooch beliebte in der Abstimmung der weitläufigere Text:

„vas aargauische Volk übt in der Gesammtheit seiner stimm-
fähigen Bürger die Souveränität unmittelbar durch die

Annahme oder Verwerfung der Verfassung, oder allfälliger Re-

visionsoorschläge derselben, und mittelbar durch seine

verfassungsmäßig gewählten Stellvertreter aus."

Nach diesem § 2 bekam das Volk somit damals erst das Recht,
über die Verfassung und ihre Abänderungen, noch nicht aber
die Befugnis, über Gesetze sich auszusprechen.

Oer Rommissionalantrag lautete für den § Z:

„Oer unmittelbar von der Mehrheit der stimmfähigen Bürger,
oder mittelbar durch ihre Stellvertreter ausgesprochene Volkswille

ist allgemein gültige Richtschnur des Rechts.
Rechtsverletzungen straft das Gesetz."
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verschiedene Abänderungsanträge sielen. So fand ein Redner
den § unnütz. Auch wollte ein Ratsmitglied sagen: „ver ver-
fassungsmäßig ausgesprochene Volkswille" — nicht jedes
rohe Geschrei sei Volkswille. Appellationsrat Lützelschwab
bemerkte: „Allerdings enthält der §. 5 etwas Reu es, nämlich den

Satz, daß die Stellvertreter des Volkes Gesetzgeber sind. Dies ist
zweckmäßig zu sagen. Nur das Weitere ist unnöthig."

Stadtammann vietschy äußerte sich folgendermaßen: „Der
§. Z ist gefährlich und undeutlich. Wan kann ihn aber richtig stehen

lassen, wie ihn Herr Appellationsrat Lützelschwab versteht. Nur
das Endsätzchen muß weg."

Im Verhandlungsblatt Nr. 5 steht indessen zu lesen: „Es folgt
die Berichtigung, daß Herr Stadtammann vietschi bei der vis-
Kussion über den § Z. gesagt haben will: Er halte ihn nicht für
gefährlich, und stimme für dessen Annahme."

In der Abstimmung wurde beschlossen, den § Z gänzlich weg-
zulassen.

Sehr viel zu reden gab der Kommissionalantrag zu § 5:

„Die Freiheit religiöser Weinungen und die Ausübung des

Gottesdienstes ist anerkannt. — ven katholischen und evange-
lischen Glaubensgenossen ist aber die freie und unbeschränkte
Ausübung ihres Gottesdienstes besonders zugesichert."

Ammann Bucher beantragte: „Wir wollen doch nicht allen
Sekten Thor und Thür öffnen! Auch den Hebräern muß man ihren
Kultus gewährleisten."

Aus der weiteren Erörterung sei noch erwähnt die Weinung
von Stadtammann vietschy: „ver Z. 5. hat in meiner Gegend
eine große unangenehme Sensation gemacht. Wan könnte die

Sache mißbrauchen. Freiheit ist die Freiheit des Wenschen; aber

Störungen könnten schädlich auf die Jugend wirken."
Wie in den jüdischen, hatte der § 5 auch in reformierten Ge-

meinden mißfallen. Er wurde in folgender Fassung angenommen:
„ven katholischen und evangelisch-reformierten Ehristen ist die

freie und unbeschränkte Ausübung ihres Gottesdienstes besonders
zugesichert, vie Gewissensfreiheit ist unverletzlich. Niemand kann
religiöser Weinungen wegen verfolgt werden."

Am nächsten Tage (2Z. Februar 18Z1) verwahrten sich viele
Verfassungsräte gegen diesen Paragraphen, der die ganze verfas-
sung in Frage stelle. Auf dieser schriftlichen Verwahrung steht auch
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vietschy's Name. Er bemerkte überdies m der neuen Beratung:
„Oie Gewissensfreiheit lasse ich gelten; aber den Nachsatz mutz man
richtig weglassen. Er würde zu weit führen."

vie protestierenden Verfassungsräte hatten befürchtet, „schlechte

Wenschen könnten mit der Gewissensfreiheit Flammen erregen,
wodurch Ändere am Eigenthum beraubt würden; solche Menschen
mützte man strafen können, um ihnen die Lust zu benehmen".

Schließlich beliebte mit 82 gegen 46 Stimmen die Fassung:
„Gewissensfreiheit ist unverletzlich, ven katholischen und evangelischen

Christen ist die freie und unbeschränkte Ausübung ihres
Gottesdienstes gewährleistet." — Oer Nachtrag wurde mithin
weggelassen.

§ 9 lautete nach dem Kommissionalantrag:
„Es soll Niemand zu einem durch die Verfassung aufgestell-

ten Staatsamt gelangen können, wenn er nicht weltlichen
Standes und entweder durch Geburt ein Staatsbürger des

Kantons Nargau ist, oder, so fern er ein geborner Schweizer
ist, seit sechs Fahren das Kantonsbürgerrecht besessen und
ausgeübt hat."
§ 9 wurde am 25. Februar 1851 mit 67 Stimmen unbedingt

angenommen, 57 Stimmen verwarfen ihn. 41 Stimmen gaben ihre
vorläufige Verwahrung dagegen zu Protokoll. Am nächsten Tage
teilte der Präsident des Verfassungsrats, Heinrich Fischer von
Merenschwand mit, der Vizepräsident Heinrich hschokke
verlange seine Entlassung aus der Behörde, viele Lästerungen seien

gegen ihn ausgestreut worden; die gestrige Verhandlung nötige ihn
zum Austritt. Er wünsche alles mögliche Glück dem Vaterland, dem

Kanton, dem Verfassungsrat.
hu § 9 äußerte Oietschy sich in folgenden Worten: „Der tz 9

könnte deutlicher sein. Wer dermalen im Land ist, soll Aemter be-
kommen können. Wan mutz die Geistlichen ausschließen, um den
Frieden im Kanton beizubehalten, vas Eölibat thut nichts zur
Sache. Es gibt manchen redlichen Wann im Lande, der keine eigene
Frau hat. Wenn eine schwangere Frau auf einer Lustreise ausser der
Grenze niederkommt, soll dann ihr Söhnchen später amtsunfähig
sein? Wan mache den H kürzer und faßlicher."

Wehrere beantragten eine neue Beratung des § 9, auch vietschy:
«Es ist nothwendig, daß man in den §. 9 eintrete, viele Gemüther
und rechtschaffene Wänner sind durch seine Annahme beunruhigt
worden."
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Es wurde Weglassung des s y beantragt, dieser aber schließlich
so angenommen:

„Alle Staatsbürger sind gleich vor dem Gesetz. Daher gibt
es im Kanton Aargau keine Vorrechte des Grts, der Geburt,
des Standes, der Personen und Familien. Es soll jedoch
Niemand zu einem durch die Verfassung aufgestellten Staatsamte
gelangen können, wenn er nicht weltlichen Standes und
entweder durch Geburt ein Kantonsbürger ist, oder, sofern er
geborner Schweizer ist, seit zwölf Jahren das Kantonsbürger-
recht besessen und ausgeübt hat. Wer aber bei Annahme der

Kantonsverfassung das Kantonsbllrgerrecht besitzt, ist dem ge-
bornen Kantonsbürger gleich zu achten."
Nach der Annahme dieses von Dr. Häusler vorgeschlagenen § 9

wurde beschlossen, dem Hrn. Sschokke das Bedauern der Versammlung

auszudrücken mit dem Wunsch, er möchte seinen Entschluß
ändern und wieder in den versassungsrat zurückkehren.

Heinrich Sschokke blieb jedoch unerbittlich und am nächsten

Tage (25. Febr. 1851) wurde Stadtammann hunziker von
Aar au als vicepräsident des Verfassungsrats
gewählt.

Für s 20 schlug die Kommission den Text vor:
„Die Kollaturrechte, welche bisher von in- und ausländischen

Klöstern und Stiften im Kanton ausgeübt worden, sind gegen

Entschädigung aufzuheben. — Die Art und Weife der

Entschädigung wird das Gesetz bestimmen."
Stadtammann vietschp bemerkte: „Die Vollziehung des

§. 20 könnte dem Kanton sehr große Kosten verursachen."

Auch andere Redner bekämpften den §. Er wurde „zur
Auslassung verurteilt".

§ 27 lautete:

„Jeder Einwohner des Kantons Aargau, der ein Schweizer-
bürger ist, ist milizpflichtig. Die Bekleidung leistet der Staat
unentgeltlich, die Bewaffnung aber um einen billigen preis. —
Die Dauer der Wilizpflicht ist vom zurückgelegten zwanzigsten
bis vierzigsten Altersjahre festgesetzt! der Elitendienst aber soll

nicht weiter ausgedehnt werden können, als es die Erfüllung
der Bundespflichten nothwendig macht. — Das Gesetz wird die

möglichsten Erleichterungen der Wilizpflicht überhaupt, und der
Seit und Dauer des Unterrichts insbesondere bestimmen."
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Sppellationsrat Lützelschwab brachte mehrere Einwendun-
gen zu diesem langen Paragraphen vor. So drohte eine uferlose
Diskussion. Mit militärischer Geistesgegenwart erklärte der
soeben präsidierende Stadtammann hunziker, vicepräsident:
„Ich will zur Erleichterung der Berathung die einzelnen Sätze

trennen." Darauf wurde der erste Satz des Paragraphen mit dem

Beisatz angenommen! „Das Gesetz wird die Susnahmen bestimmen."
Sum zweiten Satz beantragte Oietschy: „Montur und Sr-

matur sollen vom Staat angeschafft werden. Ein reicher Mann
hat oft nur Töchter, ein armer Mann viele Söhne, für die er die

Susrüstung, ohne Schulden zu machen, nicht anschaffen könnte."

hohler meinte, die Waffen wenigstens solllen vom
Einzelnen billig gekauft werden. Die erkaufte Waffe werde besser

besorgt.

Oietschy erklärte: „Die Gerechtigkeit und Billigkeit des

aargauischen Volks nöthigt mich nochmals zum Wort. Mit
überzeitlicher Srbeit muß das Gewehr verdient werden. Der Soldat
wird den Kanton viel lieber vertheidigen, wenn er ihm die Waffe
gibt. Man lege ihm die Verbindlichkeit auf, dazu Sorge zu tragen
und hat er seine Seit ausgedient, so behalte er nur die Srmatur,
er hat sie dann verdient."

Der zweite Teil des § 27 wurde mit 85 Stimmen angenommen.
Sm nächsten Tag verwahrten sich mehrere Mitglieder gegen

diese Abstimmung im Sinne der Kommission. Indessen wurde
die Beratung fortgesetzt. Doch machte Fürsprech Müller nunmehr
den Vorschlag, den § 27 nochmals ganz umzuändern. Trotz des

Einspruchs von Stadtammann hunziker, man solle nicht auf einen
abgetanen Satz zurückkommen, wurde die vollständige Umänderung
beschlossen.

Dazu meinte Stadtammann Oietschy: „Ich möchte dem

8 27, wie er dasteht, doch noch den Vorzug geben! denn er ent-
hält doch eine Scheidewand, die Hr. Müller nicht gibt, vom zwanzig-
sten Jahr bis zum dreißigsten könnte der Elitendienst beginnen,
und von da an bis zum vierzigsten Jahr der Dienst in der Reserve
fortdauern."

Es beliebte jedoch der Sntrag Müller: „Jeder Einwohner
des Kantons Sargau, weltlichen Standes, der ein Schweizerbürger
ist, ist milizpflichtig. Nothwendige Susnahmen bestimmt das Gesetz.

Die Hauptbekleidung leistet der Staat unentgeltich, die
Bewaffnung um einen billigen preis. Das Gesetz sorgt, daß Srme
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die Waffen vom Staate unentgeltich erhalten. — vas Gesetz wird
die Dauer des Dienstes überhaupt und des Unterrichts insbesondere
bestimmen, und hierin die möglichsten Erleichterungen eintreten
lassen."

Eine hitzige Diskussion bewirkte der von der Kommission
vorgeschlagene § 50:

„Alles vermögen, ohne Ausnahme, und jeder Erwerb im
Staatsgebiet sind steuerpflichtig. Diese Steuerpslicht kann jedoch

nur durch das Gesetz und nur dann auferlegt werden, wenn die

Einkünfte des Staats nicht hinreichen, die Bedürfnisse desselben

zu decken. — Der Steuerfuß soll durch das Gesetz vollständig
geregelt werden."
Uur Oietschy's Votum sei erwähnt: „Ich kann nicht dazu stim-

men, daß Kirchen-, Armen- und Schulgüter besteuert werden, wohl
aber Klöster. Ich muß bekennen, daß dergleichen Dinge verschont
werden sollen. Ich stimme dem Herrn Uegierungsrat hürner bei."

Uegierungsrat hürner wollte diesen § einer Kommission über-
weisen.

Dr. Bruggisser bekämpfte den Antrag „in ausgeregtem
Tone" (laut Protokoll), worauf vietschy erwiderte: „Hrn.
Dr. Bruggisser hat es gefallen, auch meine Worte zu verdrehen.
Er spreche nach seinem Grundsatz, aber die Weisheit besitzt er nicht
allein. Ich bin auf dem Satz, nach Pflicht und Gewissen zu sprechen."

ver § 50 wurde unverändert mit 88 gegen 26 Stimmen an-
genommen.

Die Verwahrung zahlreicher Mitglieder (auch Oietschy's) gegen
diesen Z wurde zu Protokoll genommen.

Für § 52 schlug die Kommission die Fassung vor:
„Der Bau- und Unterhalt der Land- und Wasserstraßen ist

im Allgemeinen eine Last des Staats. Das Gesetz wird die

nähern Bestimmungen aufstellen."

viele Bedenken gegen den Paragraphen wurden laut. Finanzielle

Einwände erhob u. a. Stadtammann vietschy: „Der § 52

ist wirklich wichtig. Millionen sind große Worte. Ich bekenne, daß

das Frickthal seit wenigen Jahren bei 50 000 Franken Auslagen
gehabt hat. Jetzt wollen Andere nichts zahlen. Gestattete man es,
so müßte das Frickthal auf Entschädigung dringen. Man wird
glauben, daß im Aargau ein großes Loch für die Dublonen ist, wo
man nur herauszunehmen brauche. Der Beutel ist der der Kan-
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tonsbürger, die ihn füllen müssen ohne Beihülfe. Man überlasse
den § dem künstigen Großen Rath."

Schließlich siegte ein weniger weit gehender Text: „Der Staat
trägt Sorge für den Unterhalt der Landstraßen und für das

Straßenwesen überhaupt. Das Gesetz wird die daherigen Leistungen
des Staats und der betreffenden Gemeinden in billigem Verhältniß
näher bestimmen, vie Errichtung einer neuen Landstraße kann nur
durch ein Dekret des großen Raths angeordnet und es sollen dazu

jedesmal die Mittel zu Bestreitung der dafür erforderlichen Rosten

festgesetzt werden. Eben so wird das Gesetz das Nöthige über den

Masserbau und die Unterhaltung der Flußufer und vämme
verfügen."

§ Z4 sollte nach dem Antrage der Rommission lauten:

„vie gegenwärtige Bezirks- und Rreiseintheilung im Ran-
ton Aargau bleibt einstweilen unverändert, ver Gesetzgebung
bleibt jedoch die Einleitung zu einer zweckmäßigern Bezirksund

Rreiseintheilung bis zur künftigen Verfassungsrevision
vorbehalten."
verschiedene votanten beantragten Abänderungen, vietschy

rief mißtrauisch aus: „Man geht damit um, aus dem Frickthal
nur einen Bezirk zu machen. Am Ende sollen wir also gar
nichts haben. Ich stimme zum Paragraph."

Ihm antwortete der Bezirksrichter Rüegger: „vas Volk
wünscht sehnlich eine neue Einteilung,' denn die Bezirke Rhein-
felden und Laufenburg z. B. enthalten nicht mehr Einwohner als
der Bezirk Sofingen allein."

vietschy erwiderte: „Mir müssen doch so viel bezahlen,
als wenn wir volkreicher wären."

ver § Z4 wurde mit 77 Stimmen gegen 41 angenommen.

§ Zy lautete folgendermaßen:
„Um in diesen Versammlungen (der Grtsbürger, der Ge-

meinde-, der Staatsbürger) stimmfähig zu sein, muß man: a)
im Sustand eigenen Rechtens, b) volljährig sein. Für
diejenigen, welche im Dienst der Elite dieMaf-
fen tragen, wird durch Eintritt in den ak-
tiven Dienst die Stimmfähigkeit erworben,
und die A u s z u g sp f l i ch t i g e n sind den voll-
jährigen gleich ge st ellt. c) Seit einem Jahre in der

— 461 —



Gemeinde wohnhaft sein, ä) Seit einem Jahre keine Nrmen-
Unterstützung genoffen haben."

Oietschy bekämpfte die Militärpflicht als Bedingung des

Stimmrechts! „Man führt den Elitendienst als eine Bedingung der

Stimmfähigkeit an. wenn nun aber ein Vater mehrere Söhne hat,
die einen halben Zoll zu kurz sind, so wäre es traurig für sie und

ihn, wenn sie nicht stimmen könnten."
Lützelschwab beantragte für den gesperrten Nachsatz die

Fassung: „Diejenigen, welche im Dienst der Elite auszugspflichtig
sind, sind in Bezug auf diese Stimmfähigkeit den volljährigen
gleichgestellt."

Der Nntrag Lützelschwab wurde angenommen.
Zu reden gab auch der 8 40!

„von den Grtsbürger-, Gemeinds- und Nreiswahlversamm-
lungen sind ausgeschlossen diejenigen, die zu einer insamiren-
den Strafe verurtheilt worden sind."

Dietschy bemerkte zu diesem 8- „Der §. ist in der Nom-
Mission vielfach besprochen worden. Die Moralität möchte leiden,
wenn man nicht einen schlechten Mann, einen Dieb, von einem
andern Bürger bei der Stimmsähigkeit unterscheidet."

Es wurde ein Text von Fürsprecher Müller angenommen, der

auch die Falliten von den Versammlungen ausschloß, bis sie ihre
Gläubiger befriedigt hätten, ebenso die dem Wirtshausverbot
Unterstellten.

8 41 lautete!
„Ein großer Nath von 150 Mitgliedern, von denen die eine

Hälfte dem katholischen, die andere dem evangelischen Glau-
bensbekenntnisse angehören soll, übt im Namen des Volks die

höchste Gewalt aus."

Ein erster Gegenantrag wollte 200 Mitglieder^ ein zweiter
Gegenantrag nur 180 Mitglieder.

Stadtammann Dietschy äußerte Bedenken! „Man kann
den großen Nath nicht entschädigen, der Nanton hat nicht Geld

genug. Die Zahl der 150 ist genug. Die Parität ist seit 27 Bahren
mit Frieden bestanden. Lasse man es noch sechs Bahre so in Frieden
fortbestehen. Bn einem Gleichgewicht ist jede Nation repräsentiert
und kein Theil wird den andern übervortheilen wollen. Die Ne-

formierten zahlen nur 5000 Franken mehr; die Bevölkerung ist
noch nie recht gezählt worden."
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ver Verfassungsrat nahm wirklich den Antrag 41 nach Kom-
missionsvorschlag an. viele Stimmen verwahrten sich.

Z 42 bestimmte:

„Zu Bildung desselben" (des großen Rathes) „wählt jeder
Kreis, in freier Wahl, aus der Zahl der wahlfähigen Staatsbürger

3 Mitglieder, alle Kreise also 144; die übrigen 6 Glieder
werden von diesen 144 direkt gewählten Mitgliedern, mit
Berücksichtigung der Parität, aus den bevölkertsten Kreisen ge-

wählt."
Stadtammann Oietschr? legte in der Beratung dieses § eine

gewisse Abneigung gegen die Volkswahlen zu Tage, denn er
wünschte „in jedem Kreis nur zwei direkte Wahlen, vie übrigen
wählen Wahlmänner in ruhiger Stimmung. Ein Wahlmann komme
je auf fünf Aktivbürger".

Ver Z 42 wurde mit 76 gegen 43 Stimmen angenommen.
§ 43 schrieb vor:

„Um zum Mitglied des großen Rathes gewählt werden zu
können, muß man, ausser den durch Z. y vorgeschriebenen
Wahlbedingungen, a) wenigstens das 24. Bahr zurückgelegt haben,
b) sich über einen Vermögensbesitz, das eine Mitglied von
6000 ?r., das andere von 4000 ?r. und das dritte von 2000 ?r.,
in schuldenfreien Liegenschaften oder hypothezierten Schuld-
titeln ausweisen."

Gegenanträge verlangten ein Alter von 30 Jahren, ein ver-
mögen von 1000 ?r. Andere wollten die Vorschrift betr. Vermögen
streichen.

Stadtammann vietschy verteidigte sie: „In der ganzen
Welt wird ein gewisses vermögen verlangt, um Gesetzgeber zu sein.
Venn wo nichts ist, ist nichts, und wird nie nichts werden. Ebenso
wird ein gewisses Alter gefordert werden müssen, denn Alter bringt
Weisheit, und ein junger talentvoller Mann von 24 Jahren ist
bald 30 alt, und hat an Erfahrung gewonnen."

In der Abstimmung wurde vit. a) angenommen! Kit. b)
gestrichen.

Auch Z 44 gab zu reden:

„vie Amtsdauer des Großen Rathes ist auf sechs Jahre
festgesetzt, nach welcher Zeit er in seiner Gesamtheit erneuert werden

muß: die Austretenden sind aber wieder wählbar."
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Ämmann vietschy bemerkte- „Die Volkswahl ist eine

Sache,' man könnte in drei Jahren die Hälfte der Großräthe
austreten lassen, um die Wahlen zu verbessern."

hofer konnte der Gesamterneuerung nicht beipflichten, war
„aber auch nicht für die weinung des Hrn. vietschi", denn man
kann ISO nicht halbieren. Er zog, ebenfalls ängstlich im Hinblick
auf die Volkswahl, Erneuerung zu vrittheilen vor.

wit redaktioneller Veränderung wurde die Fassung der Rom-
mission angenommen.

Äm nächsten Tage gingen mehrere schriftliche Kundgebungen
gegen die angenommenen Paragraphen 41 und 42 ein.

Eine ausführlich begründete Verwahrung wies u. a. daraus
hin. daß bei der seit SO Jahren eingetretenen Volksvermehrung
ein großer Rat von bloß ISO witgliedern nicht genüge. Gern
hätten die Unterzeichner dazu gestimmt, daß die Mehrheit der wit-
glieder durch direkte Rreiswahlen ernannt würde, aber nicht
gerade 144. Wohl würden aus diese weise örtliche Interessen,
weinungen und Vorurteile vertreten, aber es werde einem solchen

großen Rat an Männern fehlen, welche die Interessen des ge-
samten Rantons hochherzig wahrnähmen. Nur durch eine angemessene

Zahl indirekter Wahlen wäre dieser Uebelstand ausgeglichen
worden. Diese Eingabe unterzeichneten Herzog von Esfingen, Stadt-
ammann hunziker und Ändere.

Eine andere Verwahrung von mehreren protestantischen
witgliedern hatte weglassung der Parität und Wahl der ISO

Mitglieder nach der Volkszahl gewünscht.
Eine dritte Verwahrung erklärte einfach den § 41 als

unrepublikanisch.

Eine weitere Eingabe dieser Ärt lautete: „Weine Zustimmung
gab ich zu ISO Mitgliedern des großen Raths, nämlich aus jedem
Rreis zwei direkt gewählte, vom Rreis gewählte Wahlmänner mit
dem Älter von SO Jahr und ein vermögen von SOOO, 2000 und SOO

Franken. Franz Joseph vietschi."
Bei 8 47, der die Befugnisse des Großen Rates

regelte, hieß es unter Dit. ä:

„Er bestimmt die erforderlichen Steuern und Äuflagen jeder
Ärt, ihre Erhebungsweise, vertheilung und Verwendung."
Ämmann Gasser verlangte den Zusatz: „Jedes Grundstück

soll besteuert werden, wo es ist."
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In der Berathung fanden die Einen, diese Bemerkung gehöre

nicht in die Verfassung, sondern in die Steuergesetze. Ändere woll-
ten diese Gedanken schon in der Verfassung festgestellt wissen, so

vietschy : „Mir scheint es der Natur angemessen, daß ein Grundstück

steuere, wo es liegt,- also ist es natürlich, daß man dies hier
sage." vietschy hing augenscheinlich sehr an diesen Gedanken; denn

noch als vittera â unverändert angenommen worden war, wiederholte

er, ohne Ergebnis, nochmals diesen Antrag wegen der Grundsteuer.

llittera V lautete nach Kommissionsvorschlag:
„Die Verrichtungen der Mitglieder des großen Rathes sind

als solche unentgeltich."
In der lebhaften Beratung bemerkte der, wie h. Sschokke

erklärt hatte, sehr jugendliche vr. B r u g g i s s e r : „Ich würde mich

für entehrt halten, wenn ich als Gesetzgeber etwas von der Staatskasse

beziehen würde." hofer verlangte, um nicht Unbemittelte
auszuschließen, nicht viel, aber doch ein bescheidenes Caggeld von
drei Franken, vucloux meinte: „Man kann die großen Käthe
doch wahrlich nicht wie Fuhrknechte abfertigen. Ich stimme ganz
Hrn. vr. Bruggisser bei."

Ammann vietschy: „Wenn die großen Käthe aus der Staatskasse

bezahlt werden sollen, so führt das sehr weit, und das Volk
muß es zahlen, viele würden Besoldung ausschlagen."

Wirt Birri: „Der große Kath bekommt viel Arbeit; ich

schlage vor, daß jeder Großrath zehn Tage unentgeltich arbeite,
von da an aber entschädiget werde."

h oler : „Ich wünsche nur IS Batzen; wir sind hier lange auf-
gehalten worden durch langes Schwatzen. Unsere Erfahrung lehrt
uns, daß Entschädigung nöthig ist."

ver Buchstabe v wurde mit kleinem Stimmenmehr angenom-
men. —

Großes Wortspiel entfachte der § 48:
„Gin kleiner Kath, vom großen Käthe gewählt, bestehend

aus neun Gliedern des großen Käthes, welche in demselben

nur berathende Stimme haben, übt die vollziehende Gewalt
aus. von diesem sollen wenigstens vier dem evangelischen und
vier dem katholischen Glaubensbekenntnisse angehören. Jedoch
soll nie mehr als ein Mitglied aus einem Bezirk gleichzeitig
im kleinen Käthe sitzen. Dieses Mitglied muß, um gewählt
werden zu können, im Bezirk eingebürgert und angesessen sein."
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Ein Antragsteller schlug 11 kleine Räte vor, —
verschiedene wollten ihnen nicht nur beratende Stimme geben, sondern
sie stimmen lassen. Ändere tadelten die Vorschrift, daß auf einen

Bezirk nur ein Begierungsrat entfallen dürfe usw.

Stadtammann vietschy bemerkte' „wir haben vom Volk
den Auftrag, ehrenhafte Ersparungen zu machen, und so sind wir
auf 9 Meinräte gekommen. Ich mutz unpartheiisch sagen, datz es

beleidigend ist, wenn die Kleinräthe nicht mitstimmen, wir wollen
sie votiren lassen,' aber es habe mit neunen sein Lewenden. Es sind

Helfershelfer für sie genug vorhanden, wenn man in den Kanzleien

zählt, ver kleine Bath könnte einmal ganz um die Stadt
Aarau gewählt werden: dem wollte man vorbeugen: man fand, es

gebe genug gescheute Leute allerwärts, zugleich mehrere in jedem
Bezirk. Ist einer nicht begabt genug, so kann ihn der andere unterstützen

(!)"
wey verlangt Zurückweisung an eine neue Kommission. Es

wird eine Kommission von 11 Mitgliedern beschlossen, welche das

Bureau, aus jedem Bezirk einen, bestellen soll.

vie Kommission trat, laut ihrem einige Tage später erstatteten
Bericht, dem schon früher gestellten Antrag bei, den Kleinrat nicht
aus 11 Mitgliedern zu bestellen, vie Mehrheit schlug 15, die

Minderheit 9 Mitglieder vor.
vie neuen Kommissions-Anträge entfachten eine neue Oebatte,

an der vietschy sich wieder beteiligte: „Man hat von beiden

Theilen deutlich gesprochen: ich mutz bekennen, datz ich mich zu der

kleinern Zahl halte, da ich von Anno 1805 bis Anno 1815" (Me-
diation) „damit zufrieden war. vie Mehrheit vom Volk will haben,
datz man neun nehme. In sechs Iahren (es wird nicht viel fehlen)
wird man sehen können, ob neun oder dreizehn besser sind, ven
jungen Herren will ich die Weisheit nicht absprechen, aber die

Erfahrung fehlt."
Auch Bezirksrichter hilfiker erklärte: „ver Geschäftsgang

während der Mediationsregierung hat mir wahrlich besser gefal-
len als jetzt. Darum heimelt mich die Zahl 9, ich gestehe es, noch an."

In der Abstimmung wurde die Zahl 15 mit 85 gegen 20 Stimmen

verworfen, die Zahl 9 mit dem gleichen Stimmenverhältnis
angenommen. Die Mitglieder des Kleinen Bates seien nur aus
der Mitte des Trotzen Bates zu wählen, bestimmten 86 gegen 17,

und 82 Stimmen gegen 21 setzten das Alter der Kleinräte
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auf Z 0 Jahre fest. Gleichzeitig sollten nie mehr als zwei Männer

im Kleinen Rate aus dem gleichen Bezirke sein.

kittera à von § 52 wollte bestimmen!

„Er" (der kleine Rath) „ist gehalten, alljährlich in der Sitzung
des Maimonats die Rechnung über die Verwaltung des Staats-
vermögen? unter Beifügung des Inventariums über letzteres,
abzulegen."

Herzog und vr. öruggisser wollten diese Bestimmung
in das Reglement verlegen, da es, wie Herzog bemerkt hatte, oft
unmöglich sei, die Rechnung vor dem September vorzulegen.

Stadtammann Hunziker will, „daß auf jeden Fall wenigstens

zwei Monate vor der großen Rathssitzung die Rechnungen
im Besitz der Rechnungskommission seien". Stadtammann Oiet^
s ch y „wünscht für die Kommission eine Seit von einem Vierteljahr".

Gberamtmann vo r rer fand, „es gezieme sich in einer ver-
fassung nicht wohl, Bestimmungen wie die unter Kitt, ä zu geben.
Würdiger und einfacher wäre es wohl zu sagen: Er (der kleine
Rat) ist gehalten, die Rechnung über das Staatsvermögen all-
jährlich nach reglementarischer Bestimmung vorzulegen". Dieser
Antrag beliebte dem Rat.

Am nächsten Tag erschien eine von vielen Ratsmitgliedern
unterzeichnete Protestation gegen die Unentgeltlichkeit der

Großratsstellen und wurde im Protokoll zugelassen.

§ 54 lautete:

„In jedem Bezirke ist ein Bezirksamtmann, der mit voll-
Ziehung der Gesetze und Beschlüsse des großen Rathes und der

Verordnungen und Verfügungen des kleinen Rathes und der

Gerichte, so wie der gerichtlichen Urtheile beauftragt ist. Er
hat seinen Ämtssitz am Hauptorte des Bezirks."

Appellationsrath Lützelschwab bekämpfte diesen Antrag:
»Die Annahme des § 54 erfordert auf einmal N neue Amts-
Personen. Haben wir ihrer so viel, um auch noch die Gerichts-
Präsidien gehörig zu besetzen? Die bisherige Einrichtung hat die

Justiz nicht verschlechtert."

Lützelschwab warnt vor kostspieliger, im Resultat ungewisser

Uebertreibung der Gewaltentrennung und will den hochwichtigen
Gegenstand an eine Kommission weisen.
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Bürgermeister Herzog stellte fest, dieser § 54 erheische auf
einmal 22 Hauptbeamte und dann noch eben so viele Stellvertreter.
Jede Hauptperson macht wenigstens auf eine fixe Besoldung von
1400 Franken Anspruch. Er wünschte eine Kommission.

Fürsprech Müller verlangte wechselweise Unabhängigkeit und

Trennung von vollziehender und richterlicher Gewalt! „Ich könnte
Beweise bringen, daß oft selbst von der Gberpolizei aus durch das
Gberamt das Richteramt influenzirt worden ist, und daß das Gber-
amt für sich nicht selten verderblich einwirkte. Deshalb wende ich

die Sache um, und mache aus dem Gerichtspräsidenten den Gber-
amtmann, statt daß der Gberamtmann bisher Gerichtspräsident
war." Müller wünschte noch ein gründliches Kommissionsgutachten.

Stadtammann Oietschy unterstützte diesen Antrag: „heute
freut mich der versassungsrath, weil man dem Kanton sparen
will. Richtig ist es, daß man es füglich mit vier Richtern und einem
gelehrten Präsidenten machen kann, wie Hr. Müller es will."

Prokurator Bru g gisser antwortete dem Rheinfelder Am-
mann, der wohl den Brabanter Thaler gelegentlich erwähnte, oder

in Schutz nahm: „Das Brabänter Fieber kommt heute wieder zum
Vorschein, und will der Verfassung die schönste Zierde rauben —
aus Scheu vor den größern kosten einer sichern Gerichtsbestellung.
Dennoch wollen wir keine Kabinettsjustiz, wenn gleich die reinere
Rechtspflege etwas theurer zu stehen käme."

§ 54 wurde an die Kommission gewiesen, die sich bereits mit
der Frage des kleinen Rats zu besassen hatte.

Oie Kommissionsmehrheit Mitglieder) beantragte im Interesse

der Gewaltentrennung, Annahme des Z 54 und eines nöthigen,
aber „unkostspieligen" Nachsatzes:

„vem Bezirksamtmann ist ein Amtsstatthalter beigeordnet,
der in Verhinderungsfällen seine Stelle vertritt."
Vie Minderheit fand die Bestimmung des Z 54 im Widerspruch

mit der bisherigen Gbservanz; sie schaffe viele neue kosten und
Beamten. „Die bisherige Weise, welche den Amtmann zugleich als
Vorsitzer des Gerichts bethätigte, hat keine fühlbaren Mißbräuche
bewirkt."

ven Minderheitsstandpunkt vertrat nur Bezirksrichter Wey.
ver Gedanke, daß der Gberamtmann als Vollziehungsbeamter zu
abhängig sei, um, nach durchgeführter Untersuchung, auch Richter
zu sein, wurde mit Wärme verfochten.
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Stadtammann vietschy äußerte wieder finanzielle
Bedenken: „ver § 54 stellt also I I neue Beamte aus und I I Statt-
Halter; das macht dem Ranton eine Ausgabe von 20 000 Fr.,
was nicht gefallen wird. Ein Gerichtspräsident kann richtig alles
machen zur Zufriedenheit, mit dem Beding, daß der große Rath
ihn wähle", (statt wie bisher die Regierung, von der man den

Gerichtspräsidenten unabhängig machen wollte).
vr. weibel entgegnete auf dieses Votum: „Man hat bisher

immer über die Latitude der Regierungsgewalt geklagt, der

versassungsentwurf setzt ihr Schranken; ist es nicht inkonsequent,
sie nun hier wieder niederzureißen. Der ökonomische Standpunkt
des Hrn. vietschi ist nicht der allein seligmachende."

Ebenso erwiderte Bezirksrichter Pliiß dem Rheinfelder Stadt-
ammann: „Der betreffende Redner, statt den Mund zu voll zu
nehmen, gebe die Berechnung über die 20 000 Franken. Mit lauter
Ersparnissen könnte die wahre Freiheit verkürzt werden, wenn
je bei einem Beamten Trennung der Gewalten nöthig ist, so ist
es beim Bezirksamtmann."

Stadtammann vietschy entgegnete: „Ich beantworte diese

ergangene Aufforderung nach meinem Sinn; ich bringe 20 000
Franken heraus, wenn man dem Gerichtspräsident 1400, einem
Statthalter 500 Franken gibt."

vr. Bertschinger erklärte u. a.: „Will man nur
wohlfeilheit, so lege man die Gewalt überhaupt in den Schoß einer ein-
Zigen Persönlichkeit, die dann behaglich uns regieren mag. ver
Gberamtmann ist der Lastträger der Regierung; mit tausend
Geschäften überhäuft, wenn er sie gehörig besorgen soll, kann es nur
auf Rosten der Justiz oder umgekehrt geschehen."

In der Abstimmung wird der § 54 definitiv mit dem Beisatz

angenommen, daß der Bezirksamtmann zugleich Gerichtspräsident
sein soll.

§ 59 sah ein 15-gtiederiges Gbergericht vor, wovon wenig-
stens 5 dem reformierten und 5 dem katholischen Dlaubensbekennt-
Nisse angehören sollten.

In der viskussion äußerte sich Stadtammann vietschy:
„Es ist richtig, daß man die gelehrtesten und gerechtesten Männer
in die Stelle thue, aber ich will wo möglich aus jeden
Bezirk einen, um das Volk des Rantons zu befriedigen;
fünf reformierte und fünf katholische, den Andern, wo man es
gut findet."

— 459 —



Ämtsstatthalter Bächlin „wünschte die fatale Zahl 11 ein

für allemal vermieden, weil sie dem bösern Geiste Vorschub thut."
Äuf Äntrag von Bürgermeister Herzog bestellte man das Gber-

gericht aus 15 Mitgliedern, wovon wenigstens 6 dem reformierten,
6 dem katholischen Glaubensbekenntnisse angehören sollten. Äus
einem Bezirk sollten nie mehr als höchstens zwei Mitglieder gleichzeitig

im Gbergerichte sitzen.

Z 74 und 75 befaßten sich mit dem Friedensrichteramte. § 74

bestimmte:

„In jedem Kreise ist ein Friedensrichter, der a) als
Vermittler die verschiedenen Streithändel zu schlichten sucht;

b) über Streitigkeiten von geringem werth und kleinere
Zuchtpolizeifälle, welche das Gesetz bestimmen wird, endlich abspricht,
und bei den Kreisversammlungen den Vorsitz führt."

Fürsprech Müller fand es bedenklich, dem Friedensrichter
eine Gerichtsbarkeit in kleineren Zuchtpolizeifällen einzuräumen.
Erstens ist er eine einzige Person, dann sei er eine Person des

Friedens. So etwas könnte den Gemeinderäten überlassen werden.

Leonz Len zi wollte den H 74 und 75 weglassen, „aus beweglichen

Ursachen", nach dem Wunsche des Volkes wegen erlittenen
großen Kosten und Taxen bei Äugenscheinen von Graben und
Steinhaufen. vie Schlichtung überlasse man den Gemeinderäten.

vr. Bruggisser und Uegierungsrat hürner fanden es

traurig, das wort nehmen zu müssen, um das Friedensrichteramt.
diese schöne Erfindung neuerer Zeit zum heil des Volkes verteidigen
müsse. Fürsprech Müller wollte nur die strafrichterliche Befugnis

des Friedensrichters beseitigen; „doch will ich aus den

angeführten Gründen den § 74 lieber wie er ist, als dessen unselige
weglassung, wie sie Hr. Lenzi verlangt".

Ämmann vietschy schloß sich den Vorrednern an: „Forstfrevel

hat der Gemeindrat stets ausgemacht. Es gibt ") ein fremder
Mann, und er verliert es. so sagt er, mein Gegner hats gewonnen
weil er ein Bürger ist. vies erfolgt, wenn der Gemeindrath schlichten

muß. Man darf das Institut des Friedensrichters, welches
tausend Prozesse vermittelte, nicht weglassen; nur Unverstand will
dies ..."

Oer § 74 wurde angenommen.

5) „Es gibt" (Dialektausdruck) bedeutet hier- Es trifft einen fremden Mann!
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§ 75 bestimmte:
„ver Friedensrichter hat einen Statthalter. Beide werden

von den kreisoersammlungen gewählt, und müssen das 24.

Ältersjahr zurückgelegt haben. Ihre Ämtsdauer ist auf drei
Jahre bestimmt."
Vie einen Redner wollten die Friedensrichter durch das Gber-

gericht, dem die Kreisversammlungen Z oder 6 Kandidaten
vorschlagen würden, wählen lassen: „Es ist nicht gut. wenn das Volk,
welches gerichtet wird, seinen Richter wählt."

Steigmeier wünschte reine, direkte Volkswahl, ebenso

Oietschy: „vas Gbergericht könnte den weniger Beliebten
nehmen: das Volk kennt seine Leute: aber ich will ein Älter von
50 Jahren."

Regierungsrat hür ner wies darauf hin, daß bei unmittelbarer

Kreiswahl stets die beoölkertste Gemeinde des Kreises das

Uebergewicht bekäme. Äus mehreren Kandidaten werde das Gber-
gericht den Besten und Würdigsten herauszufinden wissen. Die Besten
würden sich nicht prüfen lassen. — Gemeinderat Thut hatte eine
Prüfung des vom Volk Erwählten vorgeschlagen.

„Herr Ämmann Oietschy erklärt sich belehrt."
Bürgermeister Herzog sprach die folgenden, schönen Worte:

«Schon um zu häufige und dem Bürger also lästige
Kreisversammlungen zu vermeiden, sollte man die Ämtszeit der Herren
Friedensrichter aus sechs Jahre erhöhen, va die Volksgunst nicht
nur wandelbar ist, sondern sich oft in der Beurtheilung des wahren
Verdienstes irrt, oft es selbst absichtlich übergeht, so erfordert die

moralische Kraft, deren der Friedensrichter bedarf, eine indirekte
Bestellung desselben aus einem Vorschlag, wie dieser vom Herrn
Ämmann W o ser anempfohlen wird."

ver Äntrag von Ämmann Woser, der vietschp's Anregung in
Bezug auf das 50. Ältersjahr berücksichtigte, wurde angenommen:
«ver Friedensrichter hat einen Statthalter: für beide Ämtsstellen
gibt die Kreisversammlung, mit Berücksichtigung auf die zum
Rreis gehörenden Gemeinden, einen sechsfachen Vorschlag, aus
welchem das Gbergericht den Friedensrichter und Statthalter auf
sechs Jahre erwählt, vie zu Wählenden müssen das dreißigste Jahr
erreicht haben."

vie Paragraphen 76 bis 80 wollten ein Verhörrichter-
a m t schaffen: diese Institution war, wie Vr. Bertschinger erklärte,
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„zum voraus verdammt", vie meisten Redner fanden, die

bisherige ?orm der Rriminaljustiz genüge zur Erforschung der Wahrheit

und zum Schutze des Angeklagten; andere glaubten, das ver-
Höramt lasse sich nicht akklimatisieren und solche Aemter seien eher
Werkzeuge der Aristokratie u. s. f.

Stadtammann vietschy erklärte! „Wir sind hier, das Volk
zu hören, vas Verhörrichteramt würde uns 20 000 bis 30 000 Fr.
kosten. Alle darauf bezüglichen §8 sollen kurz gestrichen."

Sämtliche Artikel über das Verhörrichteramt wurden mit 83

gegen 13 Stimmen verworfen.
Oie weitere Beratung befaßte sich mit der Gemeindeverwaltung.
§ 81 bestimmte nach dem Rommissionsantrag:

„In jeder Gemeinde ist ein Gemeinderath, der aus einem
Ammann und wenigstens zwei, höchstens acht Gliedern besteht."

Andere wollten die yöchstzahl von 12 Gliedern bestimmen; die-
sem Antrage von Fürsprech Müller stimmte auch Stadtammann
h u n ziker bei: „Ich bin in der Rommission bei Einführung einer
kleinern Zahl von Gemeinderäten von der Ansicht ausgegangen,

daß die Verwaltungen außerhalb des Gemeinderaths bestellt
werden sollten: nur die Erfahrung meiner Gemeinde leitete mich

dazu. Doch widersetze ich mich der Zahl von 12 Gliedern nicht,
vielleicht beugt man dadurch Magnaten vor, welche sich auch in Städten

zu bilden pflegen."
vie höchstzahl von 12 Mitgliedern wurde angenommen und

noch ein Zusatz beigefügt, wonach in Gemeinden, wo der Gemeinde-

rat nur aus einem Ammann und zwei Gliedern bestehe, derselbe

zwei Suppleanten haben müsse.

Ziemlich viel gab der vorgeschlagene § 82 zu reden:

„Um zum Mitglied des Eemeinderaths gewählt werden zu
können, muß man das 24. Altersjahr erreicht haben, vie
Mitglieder des Gemeinderaths müssen sich überdies noch über einen

Vermögensbesitz von wenigstens dreihundert und höchstens tausend

Franken in schuldenfreien Liegenschaften oder zinstragenden

Schuldtiteln ausweisen, je nach Bestimmung der Gemeinde,

welche Bestimmung aber der Wahl vorhergehen soll. Zwei vritt-
theile der Mitglieder des Gemeinderaths müssen aus Grts-
bürgern der Gemeinde gewählt sein."

verschiedene Redner bekämpften den Mittelsatz (Vermögens-
ausweispflicht). Bezirksrichter Hilfiker wünschte diesen Satz ganz
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ausgelöscht, wie beim Großen Rat. Ändere verlangten statt des

vermögensausweises eine Ämtsbürgschaft.
Stadtammann y u n ziker erklärte: „Ich betrachte den Mit-

telsatz als sehr nothwendig, nicht nur des Vormundschaftswesens
halber, sondern auch wegen der so große Verantwortlichkeit
enthaltenden Fertigung der Grundstücke."

Sofort daraus bemerkte Stadtammann vi etschy: „vie Ge-
meinde muß garantirt sein über die Verwaltung. Würde man das

Wort wegen des Vermögens (es ist ja nur wenig) auslassen, so

kämen oft Leute heran, die nicht für sich Hausen können. Wo nichts
ist, ist nichts."

Äuch Äppellationsrat Lützelschwab verteidigte den Rommissionsantrag.

§ 82 wurde angenommen.

§ 8S bestimmte:

„ver Gemeinderath legt jährlich der Gemeinde über seine

Verwaltung Rechenschaft und Rechnung ab. Er ist in seiner
Gesamtheit oder einzeln in seinen Gliedern der Gemeinde für
seine Ängestellten verantwortlich."

Fürsprech Müller fand die Garantie, welche vom Gemeinde-

rat verlangt wurde, viel zu ausgedehnt. „Soll er denn für alle
Privatvergehen der Weibel, Nachtwächter u. s. w. gutstehen?" ver
Äntragsteller wollte die Verantwortlichkeit des Gemeinderats nur
für die Handlungen dieser Behörde und ihrer Glieder selbst aus-
sprechen, vie Ängestellten aber sollten zur Ämtsbürgschastsleistung
angehalten werden. Zuerst empfahl Stadtammann hunziker
beide Bestimmungen des § 85. „vie Verantwortlichkeit des Ge-

meinderaths ist derjenigen des kleinen Rathes, die wir angenom-
men haben, nachgebildet."

Stadtammann v i e t s ch y fand: „vie Äbsicht des Hrn. Müller
ist gut von ihm gemeint, aber nicht ausführbar, ver Bürger, als
Bürgesrj, würde sagen, wenn du Gemeindrath mir nicht gibst, was
ich will, so künde ich die Bürgschaft auf, und fo wäre der Gemeinderath

richtig nicht unabhängig, wie er sein soll."
So blieb es beim Rommissionalantrag mit der Modifikation:

»ver Gemeinderat sei für sich und seine Ängestellten verant-
wortlich.

Zu § 91, welcher die neue Gebiets- und Rreiseinteilung, sowie
die spätere Verfassungsrevision betraf, hatte die 48er-Rommission
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einen langen, die referierende Kommission (Fürsprech Müller) einen

noch ausführlicheren Text vorgeschlagen.

Verschiedene Ratsmitglieder fanden beide Texte viel zu detailliert'

Appellationsrat Amsler erklärte, ihn nicht verstanden zu
haben. Bürgermeister Herzog hatte ihn verstanden, fand ihn aber

zu beunruhigend, eine Kommission zur Vermeidung jeder Ueber-

eilung beantragend.

Stadtammann vietschy bemerkte: „Deutlich und in
gedrängter Kürze werde der § 91 gefaßt, heute wird ihn die

Kommission berathen, morgen wird man abstimmen können. Mir sind

schon gar zu lange hier."
vas Protokoll berichtet weiter: „Hr. Dr. Lr u g gis ser widerlegt

ihn."
Hr. Stadtammann vietschy: „Es ist ihm angeboren, dem

Herrn, er kann nicht anders, er muß mich persönlich berühren."
§ 91 wurde an eine Kommission gewiesen. Um nächsten Tage

wurde der Entwurf der referierenden Kommission gutgeheißen.

Die nächste Verfassungsrevision sollte innerhalb der nächsten

10 Jahre stattfinden.

2. Lesung

In der zweiten Lesung, bei § 7, der im Vordersatz die Gleichheit
aller Staatsbürger vor dem Gesetz aussprach, sodann alle Vorrechte
des Grts, der Geburt, des Stands, der Personen und Familien
abschaffte, gab der dritte Satz viel zu reden: „Gs soll jedoch Niemand

zu einem durch die Verfassung aufgestellten Staatsamte gelangen
können, wenn er nicht weltlichen Standes und entweder durch

Geburt ein Kantonsbürger ist, oder sofern er ein geborener Schweizer

ist, seit zwölf Jahren das Kantonsbürgerrecht besessen und
ausgeübt hat. Mer aber bei Annahme der Verfassung das

Kantonsbürgerrecht besitzt, ist dem gebornen Kantonsbllrger gleich zu
achten."

verschiedene Redner fanden die Ausschließung der Geistlichen
von Staatsämtern ungerecht: andere wie vr. Bruggisser und
Prokurator Bruggisser, billigten die Ausschließung der Geistlichkeit,
ebenso der gelegentlich für die Kirche eintretende F. I. vi etschy.
Er erklärte: „vie Gei st lichen beider Konfessionen
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sind in ihren Gemeinden unentbehrlich,
deßhalb Können sie k e in w e l t l i ch e s Ä m t b e k l e i d e n;
man kann nicht zweien Herren dienen. Ich ehre
und achte den gei st lichen Stand, jedoch am m ei -
st en, wenn er bei seiner Gemeinde bleibt, wohin

er gehört." —
In der Abstimmung wurde der Vordersatz angenommen, der

Nachsatz als Ganzes verworfen! jedoch die Ausschließung des

geistlichen Standes mit allen Stimmen weniger 1Z beliebt. Neubürger
sollen nur, wenn sie Ausländer sind, nicht vor den ersten sechs

Jahren, seit welchen sie Nantonsbürger geworden, Staatsämter
bekleiden dürfen.

viele dieser letzteren Beschränkung feindselige Stimmen
verwahrten sich.

§ IZ kam in folgendem Wortlaut aus der ersten Lesung:

„vie Verfassung gewährleistet die fortdauernde Loskäuflichkeit

der Grundzinse und Sehnten, und zwar so, daß der trockene
und der nasse Sehnten jeder einzeln für sich sollen losgekauft
werden können. Der Boden soll mit keiner nicht loskäuslichen
Last belegt werden."

Ammann Seh n der wollte hier statt der Gegensätze „trockener
und nasser Sehnten" ausführlicher „Wein-, Heu- und Frucht-
zehnten" gesagt wissen. Früher gestattete man den Einzelnen
Loskauf dieser einzelnen Sehntarten, später beschränkte man sie.

Stadtammann vietschy ließ sich vernehmen: „Der § IZ ist
ein Paragraph, der wirklich diejenigen, die er betrifft, bereits vor
allen andern freuen muß. ver Wein ist naß — Heu ist trocken,
und so ist der Ausdruck des § durchaus genügend."

ver § IZ wurde angenommen, nur im Nachsatze wurde statt
„Boden" Grundeigentum gesetzt.

§ 14 ging in folgendem Wortlaut aus der ersten Lesung hervor:
„vie Loskäuflichkeit der Pflichten, welche von Wannlehen,

Weiber- oder Nunkellehen, Erb- oder ewigen Pachtlehen her-
rühren und in jährlichen Geldzinsen, Sehnt- oder Bodenzins-
gesällen bestehen, ist nach den Gesetzen anerkannt. Ver Fall bleibt
für immer abgeschafft. — Ueber andere Lehenlasten bei
Handänderungen und daherige Erkenntnißgelder, Nekognitionen
oder Ehrschätze wird das Gesetz verfügen."
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Zu diesem Paragraph sprach Dr. Schaufelbüel, «zufolge vieler
Wünsche", in der zweiten Lesung den Grundsatz aus, daß vom Boden,
der nicht mehr vorhanden ist, kein Grundzins mehr bezahlt werden

solle.

vr. Bruggisser gab dieser Anregung folgende Antragsform:
„Sobald Güter, welche durch Naturwirkungen weggeschwemmt,
verschwemmt oder verschüttet und ganz unbrauchbar und zu aller
Urbarmachung untauglich gemacht werden, hören sie auf,
grundzinspflichtig zu sein."

Appellationsrat Lützelschwab bezeichnete diesen Zusatz als
überflüssig, da er ja einen klaren, unbezweifelten Rechtsgrundsatz
ausspreche.

Appellationsrat Am sler stellte fest, daß trotz der Marheit
dieses Rechtssatzes doch Prozesse dieser Art entstanden seien und

unterstützte den Zusatz.

vr. Bertschinger betonte, auch bei diesem Zusatz könnten
Prozesse entstehen, da zumal die Frage entstehen werde, welche
Beschaffenheit das als zerstört geschilderte Land wirklich besitze. Er
verwarf den Zusatz von Or. Bruggisser, der indessen angenommen
wurde.

In der weiteren Beratung äußerte Bürgermeister Herzog den

Gedanken, daß alle im § 14 genannten Lasten, welche dem Staat und

geistlichen Korporationen gehörten, unentgeltich aufgehoben werden,

daß zugleich aber Privatbesitzer durch die Gesamtzahl der

Pflichtigen nach den bisherigen Loskaufsgrundsätzen entschädigt
werden sollten.

ver erste Satz des § 14 wurde angenommen, der Nachsatz

gestrichen.

ven Antrag Herzog unterstützte Bezirksrichter hilfiker mit
der Bemerkung, «nur sollen privaten durch den Staat
entschädigt werden".

Erstaunt fragte Stadtammann vietschy: «Wie kann sich
der Staat zum Grundsatz einer Entschädigung
verstehen, ohne zu wissen, wie weit sie führt?"

Er wiederholte diesen Gedanken einige Augenblicke später:
„Ich bleibe bei dem Satz stehen, daß dem Staat
keine neue La st aufgelegt werden soll, in dem
Moment, in welchem er bereits Gpfer bring t."

— 476 —



ver Antrag Herzog wurde in abgeänderter Fassung angenommen,

die Entschädigung den privaten und Gemeinden, somit der

Gesamtheit aller Ehrschatzpflichtigen überbunden.

§ 18 schrieb vor:
„Es sollen die gesetzgebende, vollziehende und richterliche

Gewalt getrennt sein."

3n der zweiten Lesung beantragte vietschy die „Auslöschung
dieses §, als überflüssig im Verhältnis zu manchen späteren
Bestimmungen.

§ 18 wurde jedoch angenommen.
Z 19 lautete nach der ersten Lesung:

„Richterliches und vollziehendes Amt sind unvereinbar, m i t
Ausnahme derjenigen Fälle, worüber die
Verfassung selbst andere Bestimmungen
aufstellt."

ven gesperrten Nachsatz wollte Gberamtmann Oorrer streichen,
da er das in allen zivilisierten Staaten anerkannte allgemeine
Prinzip aufhebe. Mehrere Redner unterstützten den Antragsteller,
vietschy verfocht den altertümlichen finanziellen Standpunkt:
„Ehrenhaft sollen wir dem Ranton sparen, vie Anstellung neuer
und vieler Beamten wird nicht gut sein. Gering war das Beamten-
personal unter Oesterreich für vierzig Gemeinden" (das Fricktal)
„und wir waren gut regirt. Mein Wunsch und Rath ist, daß der
§ 19 unverändert bleibe."

vorauf antwortete Anton Steig meier: „Wenn man
dem Landvolk etwas schwarz machen will, so sage man nur, es

koste viel,' aber mit solchen Mitteln werden unsere Rechte nicht
garantirt."

Ver Z 19 wurde ohne den Nachsatz angenommen.

vielen Widerstand erweckte der aus erster Lesung folgendermaßen

hervorgegangene § 24:
„Alles vermögen, ohne Ausnahme, und jeder Erwerb im

Staatsgebiet sind steuerpflichtig. Oiese Steuerpflicht kann jedoch

nur durch das Gesetz, und nur dann auferlegt werden, wenn
die Einkünfte des Staates nicht hinreichen, die Bedürfnisse des-
selben zu decken. — ver Steuerfuß soll durch das Gesetz

vollständig geregelt werden."
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Aus der Diskussion greifen wir Einzelnes heraus.

Dr. Schmitter schlug die mildere öürcher Fassung vor:
„Alle Gemeinden, Korporationen und einzelnen Einwohner des

Kantons sollen möglichst gleichmäßig nach Vermögen, Einkommen
und Erwerb zu den Staatslasten beitragen."

Stadtammann hunziker bemerkte, den Vorredner
ergänzend, durch Annahme des Z 24 werde „alles Wohlthätigkeit?-
gefühl zerstört". Er wünschte ebenfalls eine mildere Fassung, „da
manche fromme und wohlthätige Stiftung wohl jetzt nicht existiren
würde, wenn die Geber eine solche Besteuerung hätten ahnen sollen".

Eine verbesserte Redaktion vorschlagend, sprach Stadtammann
hunziker noch die schönen Worte: „vie Menschen sind sich immer
gleich, ein vorurtheil hemmt nicht selten das Gute."

Auch Bürgermeister Herzog hielt es für „unerhört", daß die

Mildtätigkeit, die Armut besteuert werde und fand das provozierte
System von lauter direkten Steuern gefährlich.

Man hatte Kngst vor der Besteuerung des Armen-, Kloster-
und Kirchengutes. Aber auch Or. Tanner nannte den § 24 unnötig:
„Was er enthält, ist durch die versassung hinlänglich bestimmt.
Wenn die Verfassung eingeführt wird, so wird dem großen Rathe
die Vefugniß eingeräumt, die Steuern, ihre Verteilung und ver-
Wendung, zu bestimmen. Ferner soll es keine Vorrechte geben."

Oas Protokoll meldet:

„Hr. Stadtammann O iets chi glaubt den § nicht nur un-
gerecht, sondern unausführbar, da ja alles vermögen, Fahrnisse

usw. müßte inventirt werden, und stimmt dem Vorschlag
des Hrn. Appellationsrat Lützelschwab bei."
Lützelschwab hatte folgenden Text beantragt: „Alle

Einwohner, Gemeinden und Korporationen des Kantons haben mög-
lichst gleichmäßig nach vermögen, Einkommen und Erwerb zu den

Staatslasten beizutragen, vie Erhebung einer Steuer kann nur
dann angeordnet werden, wann die gewöhnlichen Einkünfte des

Staats nicht hinreichen, dessen Bedürfnisse zu decken, vie Beiträge
der Gemeinden an eine allfällige direkte Steuer werden nach dem

privatvermögen ihrer Einwohner, mit gegenseitiger Berücksich-

tigung der gesamten Gemeinde- und Korporationsgüter und der

hierauf lastenden Beschwerden, bestimmt; es soll jedoch zu diesem

Behufe weder eine allgemeine Verzeichnung und Abschätzung des

besteuerbaren Vermögens, eine Vermessung und Abschätzung der
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Grundstücke, noch eine Inventur des übrigen besteuerbaren
Vermögens vorgenommen werden. — vas Gesetz bestimmt den

angemessenen jährlichen Beitrag der Klöster an die Staatslasten."
Wie Stadtammann vietschy lobte auch vr. B r u g gis ser

diesen Vorschlag von Appellationsrat Lützelschwab als „das Beste,

was hier erschienen ist; er hat unsre Grundgedanken aufgefaßt:
er hilft Mißbräuchen ab, und schließt Härte aus. Er läßt auch
indirekte Abgaben zu, welche die Bürger am wenigsten drücken, also
auch uns vorzüglich zusagen müssen."

In der Abstimmung wurde der § 24 in der aus erster Lesung
hervorgegangenen Fassung mit 81 gegen 40 Stimmen angenommen,
ebenso mit 108 gegen 15 Stimmen der Nachsatz: „ver große Bath
bestimmt den jährlichen Leitrag der Klöster und Stifte an die

Ltaatsausgaben."
Zahlreiche Ratsmitglieder, wie Bürgermeister Herzog,

Stadtammann hunziker, Or. Häusler, Appellationsrichter Lützelschwab,
vucloux, Stadtammann vietschy legten gegen den Z 24 Verwahrung
ein.

Z 25 bestimmte:

„Es sollen im Kanton Aargau gleiches Matz und Gewicht
eingeführt werden, sobald dieses in lieb er ein-
stimmung mit andern Kantonen geschehen
k an n."

Gegenüber einem Antrage, den Nachsatz wegzulassen, um das

Einheitsmaß und -gewicht zu beschleunigen, erhob v i e t s ch y den

fiskalischen Einwand: „Dasjenige, was der § ausspricht, würde
den Kanton in Unkosten führen, besonders wenn es allein geschieht.
Wir wollen abwarten, bis andere Kantone sich mit uns verein-
baren."

Doch wurde § 25, mit Auslassung des Nachsatzes, angenommen.
§ 55 gab auch in der zweiten Lesung zu reden, vietschy ergriff

auch in dieser Beratung das Wort, um die Militärpflichtigkeit als
Bedingung des Stimmrechts zu bekämpfen: „Wer ein halber Zoll
zu kurz ist, kann nicht Elit sein: der längere Mensch hätte also
ein Vorrecht, so bald er das Gewehr auf den Buckel nimmt. Das
muß zwischen zwei ungleichen Brüdern in einer Haushaltung eine
Vorhaltung machen."

Schließlich erhielt der Z 55 folgende neue Gestalt:
„Um stimmfähig zu sein, muß man a) das vierundzwanzigste
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Altersjahr zurückgelegt haben, und b) volljährig sein, o) Grts-
bürger, oder seit einem Jahre in der Gemeinde wohnhaft sein,
à) seit sechs Jahren keine Armenunterstützung genossen, und
die empfangenen Beiträge zurückerstattet haben."

Lei § Zö, der die Mitgliederzahl des Großen Rats festsetzte,

ergab sich wieder eine lange Diskussion. Dr. Tanner, Stadtammann
yunziker, Dr. Bruggisser schlugen 200 Mitglieder vor, ebenso

Bürgermeister Herzog und Prokurator Bruggisser. Ammann Moser
und mit ihm vietschy 17S.

In der Abstimmung beliebte die Zahl 200 (4 Mitglieder aus

jeden Kreis, also 192, die übrigen von den 192 Mitgliedern mit
Berücksichtigung der Parität wählbar).

Für die Mahlfähigkeit in den Großen Rat verlangte Lenzi in
der zweiten Lesung das Alter von Z0 Jahren und vietschy ließ sich

vernehmen: „wenn der große Rath Steuern dekretieren muß, so

soll er auch selber vermögen haben und hinlängliche Garantien
geben. Ich schlage für die vier" (in jeden Kreis zu wählenden)
„Mitglieder 8000, 0000, 4000 und 2000 Fr. vor. vermögen ist

nothwendig."
Ammann Moser stellte den Antrag! „Ich verlange auch

Vermögensausweis, hingegen nicht wie Hr. vietschi. ver
Erstgewählte soll 6000, der zweite 4000, der dritte 2000 ?r. vermögen
besitzen. Der vierte soll sich über nichts ausweisen dürfen."

Bürgermeister Herzog unterstützte diesen Antrag; ebenso die

meisten folgenden Redner, so u. a. Vr. Lertschinger, der aus Viet-
schy's Morte Bezug nahm: „vie Tugend kann wohl in der Hütte
des Armen wohnen, allein, wie Hr. vietschy gesagt hat, wo nichts
ist, ist nichts, d. h. keine Garantie für die öffentliche Ruhe und

Sicherheit."
Leidenschaftlich wie immer wetterte vr. Bruggisser, dem

Stadtammann hunziker als Präsident in der ersten Lesung einmal
das Mort entzogen hatte! „Nachdem alle Vorrechte gesunken, muß
auch dasjenige des Geldes fallen ver Hr. Redner zieht
nochmals gegen die Brabänter zu Felde und sucht das Unthunliche des

Vorschlags darzuthun. Es ist auffallend, daß man wieder hieher
zurückkommt und den aristokratischen Sauerteig aufwärmt."

„Herr Lenzi glaubt, im vortrage des Herrn Bruggisser
Persönlichkeiten zu finden, und wird von Herrn Bruggisser widerlegt."

In der Abstimmung wurde der Antrag Moser angenommen!
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«Zwei Mitglieder sollen wenigstens 24 Jahre und zwei Mitglieder
ZV Jahre alt sein. Ein Mitglied soll 0000, eins 4000, eins 2000 ?r.
besitzen und eins braucht sich über kein vermögen auszuweisen."

Lenzi verlangte in dieser Sitzung, die Versammlung möchte sich

auf Dienstag vertagen.
vas Protokoll berichtet: „Hr. Stadtammann vietschi sagt,

es sei schön Metter, man komme schon noch zeitig nach Hause."
ver Rat vertagte sich auf Montag.

In der nächsten Nummer des Protokolls findet sich folgende,
u. E. mit vollem Recht von viotschy verlangte Berichtigung:
„Hr. vietschi findet seinen Viscours mit Hrn. Lenzi im
Verhandlungsblatt vom Samstag nicht reichlich genug ausgestattet und
gibt zu dem Ende verbessernd wörtlich folgende Redaktion: Man
könne heute noch einige Stunden arbeiten. Bei dem schönen Metter
sei es noch Seit nach Haus."

Ruch die Kmtsdauer und Mahlart des Großen Rats kam wieder
zur Sprache.

Appellationsrat Lützelschwab wollte in der zweiten Lesung die
Ämtsdauer auf 6 Jahre festsetzen und zwar so, daß er alle drei
Jahre zur Hälfte erneuert würde, vie Desamterneuerung, die auch
Bürgermeister Herzog bedenklich fand, bekämpfte vietschy mit den

trockenen Morten: „vas ist möglich, daß der große Rath nicht ganz
nach Munsch ausfiele. Oem Hrn. Appellationsrat Lützelschwab
stimme ich bei."

Nun meldet das Protokoll: „Hr. vucloux schlägt wegen
sich ergebendem Bedürfniß Hrn. vr. Bruggisser
als Stimmenzähler vor."

Herr Stadtammann vietschy: „Ja, ja! Mir würden
eher fortig, wenn dieser Herr nicht so viel
reden könnte!"

ver Paragraph Z8 wurde verworfen und Llltzelschwabs Antrag
angenommen.

§ 4l lit. s. erhielt in der ersten Lesung den Mortlaut:

„vor Große Rath erwählt jährlich aus seiner eigenen Mitte
seinen Präsidenten und seinen vicepräsidenten, ebenso zwei
Sekretärs und zwei Stimmenzähler, viese Beamten sollen in
gleicher Zahl beiden Glaubensbekenntnissen angehören."
von den zahlreichen votanten wollten die Einen, es möchte

für jede Sitzung ein Präsident gewählt werden: andere stießen
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sich am Nachsatz, den die vorberatende Kommission vorgeschlagen
hatte, das Ergebnis der ersten Lesung aber nicht mehr
enthielt, nämlich: „Sie sind nach ihrem Austritt während der nächsten

drei Jahre nicht wieder wühlbar."
Stadtammann hunziker forderte in der zweiten Lesung

diesen Wechsel für den Präsidenten schon aus dem Grunde, damit
das Präsidium in alle Kantonsteils wechselnd hingelangen könnte.

verschiedene, so Or. Bruggisser, wünschten, das unselige
Wißtrauen möchte doch einmal verbannt und derjenige, der sich einmal
als guter Geschäftsführer des Großen Nats erwiesen, sollte der

wichtigen und schwierigen Funktion nicht schon durch die Verfassung
entfremdet werden.

Einige Redner bekämpften die Parität (Gleichzahl der

Konfessionen), da diese mit der Wiederwählbarkeitsfrage zusammenhing.

Bürgermeister Herzog stellte das ausdrücklich fest: „Das
Paritätsverhältniß hingegen setzt uns in die Nothwendigkeit, in
Berücksichtigung der Parität in dem Bureau, festzusetzen, daß das

Präsidium unter den Konfessionen wechsle und daß folglich ein
Präsident nur nach einem Jahre wieder wählbar sei. Der Nebelstand,

daß sich der Präsident etwa an den Enden des Kantons
befinde, läßt sich durch die Möglichkeit heben, daß der Präsident des

großen Raths aus dem kleinen wählbar ist."

Dagegen beantragte nun wieder Gemeinderat Locher, der

Präsident des großen Rathes solle nicht aus Mitgliedern des kleinen
Rates gewählt werden und nicht vor Z Jahren wieder wählbar sein.

Anton Steigmeier sprach: „Das sich so allgemein aussprechende

Mißtrauen gegen das Unbewegliche muß seine Ursachen haben."

Dr. Häusler, der den Präsidenten für je eine Sitzung ernennen
wollte, befürchtete, ein ständiger Präsident könnte eine bleibende
Gewalt gegen die Regierung, ihr Nebenbuhler und Nusspäher
werden.

Gemeinderat Locher bevorzugte auch in seinem zweiten Votum
die Ansicht der vorberatenden Achtundvierziger-Kommission, ebenso

Stadtammann vietschp. (Dreijährige Nichtwiederwählbarkeit
und Parität). Bezirksrichter hilfiker beantragte, dem scheidenden

Großratspräsidenten eine zweijährige Guieszenz (Ruhe-
zeit) aufzuerlegen.

Stadtammann hunziker ergriff wieder das Wort: „Ich
unterstütze den Antrag des Herrn hilfiker, der einen Stillstand für
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den Präsidenten des großen Rathes während zwei Jahren verlangt;
ich dehne diesen Antrag auch auf das Bureau aus, denn so wie bei
dem kleinen Rath durch Ihre Bestimmungen das aristokratische
Prinzip vernichtet werden soll, so verhindern Sie durch diesen

Antrag dasselbe in dem großen Rath. Die Verrichtungen des

Großen-Raths-Präsidenten sind außer den Sitzungen des großen
Rathes von keiner Bedeutung; außer den Einladungsschreiben und
der Abnahme der Petitionen wird er wenige Geschäfte haben, ein
Bureau bedarf er dafür nicht und ausser der Sitzungszeit mag er
seinen Wohnsitz haben, wo es ihm belieben mag."

Belebt hatte diese Diskussion auch der Kppellationsrat Lützel-
schwab durch eine Bemerkung: „Der Präsident des großen Rathes
wird die wichtigste Person im Staate sein " Er billigte in seinem
ersten Votum die Wiederwählbarkeit des Großratspräsidenten,
sofern sie auch dem Meinratspräsidenten eingeräumt werde. „Sonst
aber bin ich der Weinung, daß besonders der Große Rath nicht
eine Drahtpuppe unter der steten Leitung eines Einzelnen sei."

Im zweiten Votum beantragte Appellationsrat Lützelschwab,
daß nicht sowohl über die verschiedenen Redaktionen, als über die

verschiedenen, materiell angetragenen Sätze gestimmt werde.

In der Abstimmung beschloß der Verfassungsrat:

„Alljährlich werden Präsident, vicepräsident, zwei Sekretärs
und zwei Stimmenzähler paritätisch erwählt. — Diese Beamten

sollen drei Jahre nicht mehr wählbar sein (64 Stimmen gegen
57). Präsident und vicepräsident können nicht Mitglieder des

kleinen Rathes sein."

luttera V. des § 41 entfachte auch in der zweiten Lesung einen

heftigen Rampf der Geister.
Die Bestimmung, daß die Verrichtungen der Mitglieder des

Großen Rats als solche unentgeldlich seien, wurde u. a. von
Dr. Lruggisser verteidigt mit dem Hinweis darauf, daß je 25 Mit-
glieder die Zusammenberufung des großen Rathes verlangen können,

„und dies thun möchten in Hinsicht auf Erlangung von Ent-
schädnissen". Doch verlangt Dr. Bruggisser einen Zusatz
(Entschädigung durch die Wahlkreise).

Stadtammann vietschy äußerte sich wieder: „Es würde
die Summe vielleicht von 40 000 bis 50 000 Franken ausmachen,
wenn man, z. B. wie man es hört, 4 Franken verlangt. Mein
Rreis ist auch ein Theil des Volks; allein er will nichts wissen
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von Bezahlung. Ist es nicht gleich, ob man die Männer im Kreis
bezahle, oder ob man das Geld als Steuer in den Staatsseckel
schicke? wenn die Kreise bezahlen, so ist es gut! aber es stehe dies

in ihrem freien willen."
vas Protokoll meldet: „In der Abstimmung stellen sich 59 Stimmen

für und wider den Buchstaben v. Hr. viceprästdent hunzt
k e r (präsidierend): ,Lei dem allerwichtigsten Gegenstand der ver-

sassung getraue ich mir den' (Stich-) .Entscheid nicht, vertrauend
auf die billige Bestimmung des zweiten Antrags, werde ich diesen

nun ins Mehr setzen.' — ver Zusatz des Herrn vr. Bruggisser wird
mit 6? gegen 49 angenommen."

Mit diesem Zusatz lautete nun § 41 lit. v.:
„Oie Verrichtungen der Mitglieder des großen Raths, als

solche, sind unentgeltich: jedoch bleibt den Kreisen
die Entschädigung ihrer Abgeordneten über-
lasse n."
In der zweiten Lesung ereiferte sich der sonst stets auf Spar-

samkeit und Einsparungen erpichte Stadtammann vietschy
nochmals dagegen, daß man das Gbergericht bloß aus 9 Mitgliedern
bestelle. Er rief aus: „Wir haben gestern ehrenvoll gespart. Ich bin
nicht Liebhaber von vielen Beamten, allein dennoch kann ich nicht
auf neun Mitglieder des Gbergerichts stimmen. Eilf Mitglieder
können es machen, wie dreizehn. Wird aber diese Zahl nicht be-

liebt, so schließe ich mich an dreizehn."
In der Abstimmung wurde die Zahl neun mit 67 Stimmen

gegen 44 angenommen. Sofort nachher reichten zahlreiche
Verfassungsratsmitglieder, unter ihnen vr. Bruggisser, vr. Bertschin-

ger, vietschy, Herzog von Effingen, Gberamtmann vorrer, G.

Lützelschwab, Ackermann, Fridolin holer, vucloux, Gberst hun-
ziker u. a. eine feierliche Verwahrung gegen die Beschränkung der

Mitgliederzahl des Appellationsgerichts ein, „weil sie von den

beschlossenen Bestimmungen die verderblichsten Folgen für unsern
Kanton voraussahen".

In der zweiten Lesung wurde der § 64, der die 4 Mitglieder
des Bezirksgerichts auf einen dreifachen Vorschlag des Gbergerickts
durch den Großen Rat wählen lassen wollte. — gänzlich umgestaltet.

Steigmeier eröffnete die Diskussion durch die Bemerkung:
„wenigstens der president des Bezirksgerichts muß Jurist sein,
um die Advokaten in Schranken zu halten und ihre juristischen
Terminus zu verstehen."
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In der weiteren Beratung wurde der Einfluß des Gbergerichts
auf die Wahl der Bezirksrichter abgelehnt. In Bezug auf die Idee,
die Lezirksrichter durch das Volk wählen zu lafsen, rief Or. örug-
gisser aus: „Ich möchte die Justiz auch vor dem Pöbel sicher stellen,
und nicht nur vor der Regierung. Oie Bewegung demoralisiert das

Volk,' es soll nicht so oft mobilisirt werden, wir haben Beispiele,
wie Volkswahlen ausfallen: werden sie auf Kenntnisse Rücksicht

nehmen?"
Ammann Moser, der ein gesamtes Vezirkswahlcorps von

5 Mitgliedern vorgeschlagen hatte, war mit seinem Vorschlag unterlegen,

da der vorige Paragraph nicht in seinem Sinn angenommen
worden war. Er rief in der Debatte über den § 64 die klassisch

anmutenden Worte aus: „Oas aargauische Volk ist
nichtmehr so, daß man es wie römischeplebejer
behandeln kann. Oie Bevölkerung in den Kreisen ist un-
gleich: aus dem Grunde wollte ich ein gesamtes Bezirkswahlcorps."

holliger wünschte nochmalige Abstimmung über den Z 64 und
bemerkte dem vr. Bruggisser, „daß die Gerechtigkeit im Kanton
Llargau nicht einzig in der Zahl der Rechtsgelehrten bestehe, sonst

würde sich eine kleine Zahl in unserem Kanton vorfinden".
Darauf äußerte sich vietschy: „wenn man den § 64 un-

parteiisch überlegt, so kann man zu ihm stimmen, insofern man
unparteiische Gerichte will."

Schließlich wurde der aus erster Lesung hervorgegangene § 64

verworfen und Bürgermeister Herzogs Antrag angenommen: „Die
Mitglieder des Bezirksgerichts werden von dem großen Rath aus
einer Kandidatenliste gewählt, welche von den kreisversamm-
lungen eines jeden Bezirks gebildet wird. Jeder kreis wählt zu
diesem Ende 4 Kandidaten in freier Wahl aus den Bürgern, welche
das 24. Jahr zurückgelegt haben."

Es war nun noch über einen Antrag Brlltell, der die Glieder
des Bezirksgerichts möglichst gleichmäßig auf die Bezirksteile ver-
legen wollte, abzustimmen. Oer Antrag lautete:

„Die 5 Glieder des Bezirksgerichts werden aus allen Grts-
bürgern des Bezirks auf einen dreifachen Vorschlag des Gber-
gerichts durch den großen Rath gewählt. Es sollen aus einem
kreise gleichzeitig nicht mehr als 2 Mitglieder im Bezirks-
gericht sitzen."
Zu diesem Antrag bemerkte Vr. Bertschinger: „Nie hat

sich der Gertligeist kräftiger beurkundet, als im Vorschlag
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des Hrn. Brütell, den ich im Interesse der Gerechtigkeit kräftig
bekämpfe."

„Herr Dr. Bruggisser pflichtet diesen Ansichten bei, damit die

Intrigue und die Schmutzigkeit sich nicht ganz der Justiz bemächtige."

— ver Antrag Brütell wurde verworfen.
»

Noch einmal verlangte vietschp in der zweiten Lesung das

wort. vr. Bruggisser wünschte bei § 71, im Titel des Abschnitts,
statt Gemeindeverwaltung das wort Eemeindeverfassung.
Appellationsrat Lützelschwab unterstützte den Vorredner.

Stadtammann Dietschy erklärte: „Ich weiß nicht, was
Gemeindeverfassung ist, aber Gemeindeverwaltung versteht man
im ganzen Nanton."

vr. Schmitter zog das wort „Eemeindewesen" vor. Doch wurde
auf Oietschy's Antrag das wort „Gemeindeverwaltung"
beibehalten.
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Äuf der Wasserfluh bewunderte ich vor mehr als 40 Jahren
das Nebelmeer über dem Kareland und den Sonnenglanz, der das

Fricktal verklärte. Mein Kantonsschulfreund, der in allen aar-
gauischen Sagen und in der neueren Kargauer Geschichte gleich
wohl bewanderte Heinrich Keller, Sohn von Seminardirektor
Jakob Keller sel., bemerkte, als ich ihm eine Reihe berühmter
um den Kanton Kargau verdienter Fricktaler nannte, ich hätte
noch einen vergessen. „Nämlich?" fragte ich.

Da antwortete Heinrich Keller: „D'r Oietschq!"
Ich stimmte ihm sofort lebhaft zu, und mochte nicht ein-

gestehen, daß es mir unbekannt sei, inwiefern „d'r vietschy" sich

um den Kargau so große Verdienste erworben habe, nahm mir
aber vor, meinen Freund später einmal zu fragen, woher er das
wisse? Doch sah ich ihn niemals wieder.

vier Jahrzehnte gingen ins Land, bis mir klar wurde, aus
welcher Duelle Heinrich Keller sein Wissen bezogen hatte. Mein
unvergeßlicher Mitschüler kam mir plötzlich lebhaft in den Sinn,
als ich mich in die Protokolle des aarg. Kantonsrats

von 18Z0 bis 1842 vertiefte. Gerade über diese Verhandlungen

des aargauischen Großen Rats aller Jahrzehnte wußte der

von seinem Vater so liebevoll auf alle aargauischen Geschichts-
quellen hingelenkte Heinrich Keller stets trefflichen Bescheid und
vermochte jeden hervorragenden Kargauer Redner zu nennen und
zu kennzeichnen.

Wie mir in diesen letzten Jahren, so war ihm in den Kargauer
Großratsprotokollen immer wieder der Name „vietschi", wie
er dort stets gedruckt steht, begegnet und die kernigen, körnigen
Reden dieses Mannes hatten ihn vor 40 Jahren, wie in der jüngsten

Seit mich, entzückt.

Ich habe Oietschy's großrätliche Kundgebungen aus den
Protokollen herausgeschrieben und durch einen verbindenden Text,
der also nicht etwa eine Geschichte des Kargauer Großen Rats
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darstellen will, die Ursache und Wirkung von vietschy's Voten zum
Ausdruck gebracht.

Für junge Aargauer dürfte die Lektüre dieses Ausschnitts aus
den Großratsverhandlungen eine bequeme Einführung in die Aar-
gauer Geschichte bilden.

Uach dieser kurzen Vorbemerkung versuche ich, ein kurzes
Gesamtbild von F. 3. vietschy's kantonsrätlicher Tätigkeit zu

entwerfen.
F. vietschy hat im Großen Rate sich augenscheinlich heimisch

und wie daheim gefühlt. Solange er gesund und rüstig war, fehlte
er nur ganz selten an einer Sitzung, vaß er sich in Aarau, im
Kreise bewährter Staatsmänner wohl fühlte, erkennt man aus
der Form, wie aus dem Inhalte seiner Reden.

Mit Erstaunen wird der Leser, der die früheren Teile dieser

Lebensgeschichte durchgangen, wahrnehmen, daß der in Kheinfelden
so ernst und streng austretende Stadtammann vietschy im Großen
Kate zu Aarau sehr oft den köstlichsten Humor aufblitzen ließ und

manchen waldursprünglichen Gedanken oder Scherz zum besten

gab, der die Katsherren mitunter zu homerischem Gelächter
anregte. —

vas Aargauer Parlament stand zu jener Seit geistig auf einer
sehr hohen, vielleicht auf seiner höchsten Stufe. Männer, wie
Heinrich Sschokke, Alt-lZürgermeister Herzog, vr. Troxler, Ke-

gierungsrat Waller, Augustin Keller, Landammann Wieland, die
beiden Bruggisser, Gerichtsschreiber Fetzer und andere gaben ihre
juristisch und philosophisch fein geschliffenen Geistesblitze in wohl
durchdachten und formell schön aufgebauten Keden zum besten.
Es ist ein Genuß, in diese edlen, im schönsten Sinne akademischen

Leistungen aargauischer Beredsamkeit sich zu vertiefen, am stil-
vollen Spiel und Gegenspiel dieser geistigen Kräfte und Kämpfe
sich zu erlaben.

von allen diesen Kultur-Kednern sticht als Katur-Kedner
der Kheinselder Volksmann vietschy seltsam ab. Er, der Khein-
selber Stadtammann und „Waldwart" bringt einen hauch frischer
Waldlust in den akademischen Katssaal hinein. Er stellt, im Gegen-
satz zu den Kulturträgern, sozusagen den aargauischen Elemen -

targeist dar. Er muß das besondere Wohlwollen und die liebe-
volle Aufmerksamkeit des Protokollführers besessen haben, der mit
spürbarer Freude diese naturwüchsige öeredtsamkeit wiedergibt.
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verschiedene Stellen des Ratsprotokolls lassen deutlich erkennen,
daß vietschy sich in der Mundart geäußert haben mutz! sie klingen
auch in der hochdeutschen Wiedergabe mundartlich.

So werden seine Kundgebungen auch dann nicht als blotze

Wiederholungen empfunden, wenn er nicht einen eigenen Antrag
vorbringt, sondern bloß einen Vorredner unterstützt! er gibt
alsdann dem gelehrt ausgedrückten Gedanken des früheren Redners
mit großem Geschick eine träfe, volkstümlichere Formulierung.
Bringt er einen eigenen Vorschlag, so ist ihm völlig gleichgültig,
ob er damit Beifall findet oder nicht,' er besitzt den unerschrockenen
Wut, seine Ueberzeugung zu verfechten und für sie bis zum
Aeußersten einzustehen. Bin glänzendsten bewies er das durch sei-
nen am 17. April 18Z8 eingebrachten Antrag, die neue, 500 Para-
graphen umfassende Prozeßordnung gar nicht zu beraten, sondern
einfach für eine Reihe von Jahren probeweise in Kraft zu setzen.

Jener Antrag entfaltete eine weitläufige Debatte. In der Ab-
stimmung erhob sich, trotzdem mehrere Redner mit vietschy im
Grundsatz einig gingen, dafür nur ein Einziger, nämlich der An-
tragsteller vietschy selbst.

Ein ander Wal erklärte er ausdrücklich, wenn ihn niemand
unterstütze, — nun, so sei er halt wieder der Einzige! —

ver Wut, den seine Reden bekundeten, und ihre naturfrische
Ausdrucksweise haben ihm ohne Zweifel eine gewaltige
Volkstümlichkeit im ganzen Aargauer Lande verschafft: die einfachen
Leute im Volke verstanden ihn am besten, gewiß vielfach besser

als seine gelehrten großrätlichen Kollegen. Ein Redner bezeichnete

vietschy denn auch einmal als denjenigen, den man als den ver-
treter der populären weinung im Rate betrachten dürfe. Zu allem
gesellte sich der Nimbus, mit dem ihn sein fürstlicher Reichtum
umgab! »der reiche vietschy spricht verständlich wie unsereiner",
mögen die einfachen Leute im Volke draußen immer wieder aus-
gerufen haben.

Es war zuerst meine Absicht, nur diese, vietschy's Menschlich-
keit so schön charakterisierenden Großratsreden des Rheinfelder
Stadtammanns hier wiederzugeben, — aber auf diese weise wäre
doch ein unvollständiges Bild seiner Persönlichkeit entstanden.

Kein noch so hochgebildeter Parlamentarier stanzt lauter Gold-
blech aus. Es wäre Scheinfärberei, wollte man das Gegenteil
glauben machen, vazu tritt eine weitere Ueberlegung.

F. I. vietschy's Stärke lag auf dem volkswirtschaftlichen
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Gebiet; an wirtschaftlicher Einsicht übertraf er wohl alle seine

Ratskollegen. Diese Seite seines Wesens tritt aus den zahlreichen
kurzen, aber kritischen Bemerkungen hervor, durch die er der

Diskussion wiederholt eine neue Wendung gab. Um auch diese Seite
seiner Tätigkeit erkennen zu lassen, war es unbedingt notwendig,
möglichst alle oder doch die meisten seiner großrätlichen Aeuße-

rungen wiederzugeben; sie enthalten zusammen eine Mlle von
vielfach heute noch oder jetzt recht aktuell anmutenden Gedanken
und Anregungen, die sich hauptsächlich um die Begriffe „Hufen
und Sparen" drehten. Darum nannte ihn einst ein Redner den

„ehrenhaften Generalsparer". — Wan gewinnt aus
vietschy's Reden den Eindruck, daß er für seine Zeit so eine Art
„aargauischer Finanzdirektor" darstellte, der gelegentlich wie ein

„Staatsgeizhals" aussah, — so ängstlich wachte er über die aar-
gauischen Staatsfranken. Gelegentlich, so beim Lehrerbesoldungsartikel,

artete seine Sparsamkeit in Knauserigkeit aus. „hundert
Franken könne man nicht gleichgültig anschauen" begehrte er ein-
mal entrüstet aus. Bei allen den vielen juristischen und philosophischen

Eedankengängen der großen Staatsredner seiner Zeit muß
vietschy sich immer wieder die Frage vorgelegt haben! „Und was
kostet das?" So fällt er in manche Erörterung feingsistiger Art
herein wie ein polternder, ernüchternder Erdgeist, der die in höch-

sten höhen schwebenden Ratsherren wieder unerbittlich auf den

harten Boden der irdischen Wirklichkeit zurückstellt.
vietschy war der realistische praktische Gegenspieler aller der

im Uebrigen durchaus bewunderungswürdigen, durch Gedanken-

schärfe und Redestil sich auszeichnenden, idealistischen und vielfach
geistreich theoretisierenden Aargauer Katsherren seiner Zeit.

Auch die freisinnigsten Großräte jener Zeit bekämpften nur
kirchliche INißbräuche; Kirche, Religion und Christentum wurden
von Keinem ernstlich in Frage gestellt.

So ausgesprochen F. F. vietschy aber auch seine katholische
Ueberzeugung vertrat, wurde er doch nie müde zu erklären, die

Reformierten seien ihm „gleich lieb, ja gleich lieb". Er spielte in
jenen heißen Kämpfen auf kirchlichem Gebiet eine mutige und

versöhnliche Vermittlerrolle. Dem Aargauer Volke wird
„Herr Gemeindeammann vietschi, Kantonsrat"
zu allen Zeiten unvergeßlich bleiben.



llietsckil/s kaànsratsàomk
,831 — ,839

km 25. Mai versammelten sich zum ersten Male die „bis jetzt"
erwählten Mitglieder des neuen Großen Rathes zahlreich. Z.Buch-
Müller von Brittnau, als Keltester der Anwesenden bestieg den

Präsidentenstuhl um WV2 Uhr.

Ms provisorischer Präsident wurde Oberst hunziker,
Btadtammann von Kar au erwählt.

Nach Erledigung des Berichtes der zur Prüfung der
Wahlprotokolle niedergesetzten Kommission wurde der kleine Rat (Re-
gierungsrat) eingeladen, für die ungültig erklärten Wahlen in
den betreffenden Kreisen neue anzuordnen. Dann wurde das
Verzeichnis derjenigen abgelesen, die sich über das erforderliche ver-
mögen nur unvollständig oder gar nicht ausgewiesen hatten! der
Rat forderte durch Beschluß die Betreffenden auf, ihre Ausweise
möglichst in Ordnung zu bringen.

Kmmann 5. Lüscher von Muhen beantragte, daß der Große Rat
sich für konstituirt erkläre, und den Eid leiste. Da mehr als die

Hälfte der Großräte sich gehörig ausgewiesen, wurde dieser Antrag
angenommen.

Bürgermeister Herzog machte den Vorschlag: „Ehe wir
diese feierliche Handlung (Eidesleistung) vornehmen, müssen wir
wissen, ob nur solche vorhanden sind, die sich gehörig ausgewiesen.
Es ist kein Einziger, der sich über nichts auszuweisen hätte! Keder
muß sich über das Alter ausweisen."

K. vietschp beantragte, „man möchte die Altersbescheinigung
nur von denen verlangen, bei welchen es noch zweifelhaft sein
möchte".

Bürgermeister Herzog erwiderte seinem Vorredner: „Man
kann sich nicht über eine Bestimmung hinwegsetzen, welche die ver-
fassung aufstellt. Es zweifelt keiner von uns daran, daß Hr.
Ltadtammann Oietschi (nichts das erforderliche vermögen
besitze, und doch hat er sich darüber ausweisen müssen. Wenn wir
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101 sind, so können wir uns konstituiren; daß die übrigen später
den Eid leisten, versteht sich von selbst. Ich trage darauf an, daß
die Ausgewiesenen den Eid leisten."

Nach Verlesung des Verzeichnisses der von der Prüfungskommission

für ausgewiesen Erachteten, und der Verfassung, leisteten
sofort der Präsident und die übrigen ausgewiesenen Mitglieder
den Eid, dann wurde der große Rat als k o n stituiert erklärt.

Am 22. Juni 18ZI wurde Stadtammann hunziker von
Aarau mit 117 von 160 Stimmen als Präsident des Großen Rats
gewählt. „Mit ergriffener Stimme entschuldigt er sich, daß er nicht
im Stande sei, den erhaltenen Leweis des Zutrauens seiner
Mitbürger jetzt auf eine seinem Gefühl entsprechende Meise verdanken

zu können."

Am nächsten Tage hielt Präsident hunziker folgende Ansprache:

„hochgeachtete Herren!
In der gestrigen Sitzung hat es Ihnen beliebt, mich zum

Präsidenten des Großen Raths zu ernennen, und mich mit der hohen
würde des Präsidiums der obersten Landesbehörde des Kantons
Aargau zu beehren.

Indem ich Ihnen, hh., für diese höhe Auszeichnung meinen
innigsten Dank zu bezeigen die Ehre habe, darf ich nicht verhehlen,
daß ungeachtet meines besten Bestrebens mir manches abgehen

wird, um Ihre Erwartungen, hh! in Erfüllung meiner Amts-
pflichten zu begründen und um den wichtigen öerathungen, die

dem großen Rath obliegen werden, mit Sachkenntnis vorzustehen.

hochgeachtete Herren! Sie werden bei mir nicht die ?assungs-
gäbe, nicht den feinen Takt in Leitung der Berathungen, und noch

weniger das rednerische Talent wahrnehmen, welche bis anhin bei
dem Präsidium des frühern Großen Raths vorherrschend waren.
Allein den redlichen und treu für den Kanton und seine neue ver-
fassung gesinnten Aargauer werden Sie in mir finden, er seie be-

ehrt mit der würde der obersten Landesbehörde, oder zurück-
getreten in das einfache Privatleben.

von dem trefflich zusammengesetzten großen Rathe erwartet
das aargauische Volk, gestützt auf die von demselben angenommene
Verfassung, die Wohlfahrt und das Glück des Landes; es erwartet
mit Zuversicht die daraus hervorgehenden Verbesserungen und

Erleichterungen in unserm Staats-haushalt, und es erwartet von
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Ihren klugen Berathungen, durch gute Gesetze und weise
Verfügungen alles dasjenige, was des Landes Wohl und des Kar-
gauers Glück begründen kann.

Ihre Verrichtungen, hh., werden anstrengend, sie werden
immerfort sehr wichtig und sie werden mit Kufopferungen aller Krt
verbunden sein. Kllein eben darin liegt die große Ghre, daß Sie,
hh. alle diese Opfer unentgeldtlich und aus reiner Vaterlands-
liebe dem aargauischen Volk darbringen, welches sein ganzes ver-
trauen und seine Vollmachten in Ihre Hände niedergelegt hat.

hochgeachtete Herren! Wenn die verschiedenen Ansichten und

Weinungen über des Landes Wohl sich freisinnig äußern, wenn
gegenseitige Achtung und vertrauen sich begegnen, und wenn das

gemäßigte, und durch Ihre weisen Rathschläge geläuterte Gute
festgehalten wird, dann, hh., werden Sie Ihren Vollmachten getreu
gehandelt haben, und den vernünftigen Wünschen und Erwartungen
Ihrer Uommittenten nachgekommen sein.

Täuschen Sie sich nicht, hh! Diese Wünsche und Erwartungen
sind groß und verschiedenartig! mehrere sind durch die neue ver-
fassung gewährleistet; es gibt aber deren, die einer besonders
sorgfältigen Würdigung und Berathung unterliegen müssen, damit der

Ltaatshaushalt durch allzuschnelles Erschüttern seiner ökonomischen

und finanziellen Bestandtheile nicht gefährdet werde. Nicht
daß ich damit sagen möchte, daß dieser nicht noch zweckmäßiger
und den Bedürfnissen des Landes mehr entsprechend geordnet werden

sollte. Kllein die Uebereilung würde eben so nachtheilig wirken,

als die Vertagung nicht zugestanden werden darf.

hochgeachtete Herren! Bei mir herrscht übrigens die getroste
Ueberzeugung, daß, wenn von außen her kein Unglück, keine
Gefahr über die Eidsgenossenschaft einbrechen sollte, was bei der

Ansicht, daß ein jeder in seiner eigenen Haushaltung zur
Handhabung der Ordnung wohl genug beschäftigt sei, und folglich die

Erhaltung des allgemeinen Friedens kein leeres Wortspiel ist, und
wenn im Innern der Eidsgenossenschaft Ruhe und Ordnung
vorherrschend sind —, daß, sage ich, bei einem wohlgeordneten Finanz-
system nicht nur die Staatsschuld in successiven Terminen
kann abbezahlt, und das Volk erleichtert, sondern daß zu
wohltätigen Uantonalanstalten noch Summen verwendet werden dürften,

ohne das Land mit direkten Steuern zu belästigen. Ersparnisse
mehrerer Krt werden, ohne ungerecht zu sein, aufgefunden werden
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und ohne den arbeitsamen, fleißigen und seinen Pflichten treu
obliegenden Beamteten zu verkümmern.

hochgeachtete Herren! Gbschon unsere neue Verfassung nicht zu
den ganz vollkommenen gehört, so darf dieselbe dennoch zu den

gelungenen in der Schweiz gezählt werden, und obschon dieselbe von
einer Seite unsanft behandelt worden ist, so scheinen die ersten

Besorgnisse bedeutend gemildert zu sein, indem, neben den

Verfassungsräthen, viele talentvolle des Geschäftsgangs wohlunterrichtete,

erfahrene und angesehene Beamtete der gesetzgebenden,

vollziehenden und richterlichen Behörden sich haben bewegen lassen,

die Ernennung in die hohe Versammlung anzunehmen, um
fernerhin zum Wohl des Staats neue Gpfer zu bringen.

vas von Ihnen hh., festgesetzte neue Reglement für den Großen
Rath werde ich handhaben und dasjenige getreu zu erfüllen mich

bestreben, was Ehre und Pflicht mir auferlegen, va, wo ich

unwillkürlich und aus Mangel an Geschäftsübung irre geleitet werden

sollte, bitte ich Sie, hh., um gefällige Nachricht. Ich erkläre
nun den großen Rath verfassungsmäßig nach dem neuen Grundgesetz

des Rantons Rargau als konstituirt, und ich habe die Ehre,
hh., mich in Ihre Wohlgewogenheit bestens zu empfehlen."

S

Das Großrats-Keglement

Am 25. Juni 1551 beriet der Große Rat nach ziemlich langer
Eintretensdebatte das neue Reglement für den Großen Rat.

§ Z lautete nach Vorschlag:

„vie Stunde der ersten Tagung wird in dem Einberufungsschreiben

bestimmt! nachher versammelt sich der große Rat jeden

Tag (Sonn- und hohe Feiertage ausgenommen) im Sommer des

vormittags um 8 Uhr, im Winter um y Uhr."
Es fielen verschiedene Anträge, so der: im Sommer um 7 Uhr,

im Winter um 8 Uhr anzufangen; ein anderer: im Sommer um
7 Uhr, hingegen im Winter, wie der Vorschlag lautet, viesem
Antrage hilfiker, von Rölliken, opponierte Gberst Brentano, der „als
Laufenburger" für 8 Uhr im Sommer und für 9 Uhr im Winter
stimmte.

Stadtammann Diets chy votierte in folgendem Sinn: „Ich
bin itzt also von Kheinfelden und trage auf 7 und 8 Uhr an, mit
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Ausnahme am ersten Tag,- die Nähern, welche am Abend nach
Hause gehn, mögen am Morgen um 7 Uhr wieder hier sein, und
die Weitern sind hier über Nacht, und es ist ihnen wohl möglich,
zu dieser Zeit aufzustehen."

Doch beliebte vietschy's Vorschlag nicht.
Der Antrag der Kommission in Beziehung auf die Zeit des

Anfangs der Sitzungen wurde angenommen.
Ein Antrag auf Schließung der Sitzungen um 2 Uhr wurde

ebenfalls lebhaft diskutiert. Stadtammann vietschy äußerte
sich folgendermaßen: „Ich trage auf 3 Uhr für den Schluß der

Sitzungen an; ich lese in Zeitungen, daß im englischen Parlament
bis tief in die Nacht Sitzungen gehalten werden; ich glaube doch,

daß ein Schweizermagen dies eben so gut aushalten kann, als der

Plagen eines Engländers; erforderlichen Falls kann man noch

länger Uath halten".
Bürgermeister Herzog bekämpft, wie Regierungsrat Suter,

die Festsetzung einer so strikten Vorschrift betr. Schließung der

Litzungsdauer, die dazu führen könne, daß man z. V. eine halbe
Ltunde vor der vorgeschriebenen Stunde des Sitzungsschlusses noch
einen Gegenstand zur Behandlung vornehmen müsse, von dem man
zum voraus sehe, daß man ihn nicht beendigen könne. „Ich kann
auch dazu stimmen, daß gar keine Bestimmung ins Reglement auf-
genommen werde, wenn man unter sich konvenirt. Ich habe übri-
gens blos darauf angetragen, die Sitzungen sollen in derRegel
nicht vor zwei Uhr aufgehoben werden. Mein Magen ist daran
gewöhnt, zu jeder Tagesstunde zu Mittag zu essen, aber nicht alle
sind vielleicht so disponirt; und wenn der Hr. Stadtammann

vietschi anführt, daß in England bis Mitternacht Parlamentssitzungen

gehalten werden, so muß man auch bedenken, daß dort
die Sitzungen erst um S Uhr Abends eröffnet werden, und daß wir
zudem keine englischen Mägen haben". Es wurde beschlossen, in
keine Bestimmung der Zeit für die Beendigung der Sitzungen ein-
zutreten.

Bei § 5, der bestimmte, ein wie großer Teil der
Großratsmitglieder anwesend sein müsse, damit der Rat Beschlusseskraft
habe, trat die Minderheit ein für 101, die Mehrheit der kommis-
sion für 150 Mitglieder, jene für das absolute Mehr, diese für Aj
aller Großräte.

Stadtammann vietschy gab folgendes Votum ab: „Der vor-
schlag von ISO ist sehr wohl gemeint, ich würde ihm gern beistim-
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men, wenn ich die Möglichkeit der Ausführung voraussähe, wir
wollen dem großen Rath keinen Zwang auflegen, jeder wird feine
Pflicht erfüllen, wir dürfen es erwarten. Allein 101 dünkt mir
auch zu wenig, ich möchte daher einen ehrenhaften Mittelweg
einschlagen, wenn er beliebt würde; ich schlage zwei Drittel vor,
kommen dann mehr, ist's desto besser."

Dietschy's Antrag wurde angenommen.

In der Sitzung vom 27. Juni 18Z1 wurde § 8 des Reglements
verlesen:

„während der Sitzungszeit des großen Rathes wird ihm der

Rleine Rath die erforderliche wache überlassen, die unter
den Befehlen des Präsidenten steht."

Dr. Bruggisser stellte zu diesem Rommissionalvorschlag den Ab-
änderungsantrag, man mächte dem Präsidenten die wache nicht
bloß überlassen, sondern sie ihm zur Verfügung stellen;
auch sollen ihm die weibel folgen, die bisher den Bürgermeister
(Regierungspräsidenten) begleitet.

verschiedene votanten, wie Heinrich Fischer von Meren-
schwand. Bürgermeister Herzog stimmten für Streichung dieses

Paragraphen, auch Stadtammann Dietschy, der sich so

aussprach: „Der große Rath wird seine Schuldigkeit thun, und dann

braucht er keine wache; uns thut gewiß Niemand etwas",

per Antrag vr. Vruggisser's wurde angenommen.
In der nächsten Sitzung vom 28. Juni 18ZI erhob sich eine

durch einen Bericht von Heinrich Zschokke veranlaßte weitläufige
Debatte über die Durchführung der vom großen Rate zu treffenden
Wahlen.

Präsident hunziker faßte die Vorschläge kurz und klar
zusammen: „Bis anhin haben wir dreierlei Wahlen gehabt: offenes
Mehr, geheimes Mehr, und Wahl durch Präsidenten und Bureau.
Die Wahl der Rugelung ist unmöglich, indem wir in einem einzigen
Skrutinium mehr als fünf Vezirksrichter wählen könnten. Ich
unterstütze daher den Vorschlag" (Zschokkes) „von (S) wahlkam-
mern, oder schlage vor, daß dem Bureau zur Wahl von Rommis-
sionen noch eine bestimmte Zahl Glieder beigegeben werde."

Gegen diese Auffassung wandte hegnauer ein, auch bei der

Rugelung brauchten, sosern zu viele gewählt würden, bloß die mit
den meisten Stimmen als gewählt betrachtet zu werden. Auch Gberst

Brentano verteidigte die Rugelung, woraus Präsident h un -
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ziker ihre Zulässigkeit im Falle zugab, daß man nur Eine Wahl
in einem Wahlgang machen wollte. Oie Beratung dauerte noch

lange an. va stellte Stadtammann vi ets ch y den Antrag, „man
möchte den Gegenstand an eine Kommission weisen, sonst kommen
wir an kein Ende".

Dieser Antrag wurde gutgeheißen.

Für den § 4Z des Reglements wurde die Fassung vorgeschlagen!

„vorzulegende Gesetzesvorschläge sollen gedruckt sedem Mitglied

des großen Rathes mit dem Einladungsschreiben zugestellt
werden."

Bezirksrichter Urban Kym von Möhlin schlug vor, am Ende
des § zuzusetzen! „wenigstens 14 Tage vor der Versammlung".

Bürgermeister Herzog beantragte zu sagen! „wenigstens acht
Tage vor der Versammlung".

Dazu bemerkte Stadtammann v i e t s ch y „Es ist richtig, daß

Eesetzesvorschläge wichtig sind, aber es sind noch viele rechtschaffene

und gescheute Männer im Land, die nicht im großen Rath sind,
und es ist billig, daß man auch diesen allfällige Gesetzesvorschläge

mittheilen könne: ich glaube, der Antrag des Hrn. Kym sei ganz
am rechten Grt."

Ver § wurde mit Auslassung der Worte „mit dem Einladung?-
schreiben" und mit dem Zusätze des Hrn. Kym angenommen.

S

An der Sitzung vom 28. Bum 18ZI, kurz vor Aufhebung, fragte
Ratspräsident h u n z i ker! „Bevor ich die Sitzung aufhebe, muß
ich noch eine Frage zur Entscheidung bringen, nämlich ob morgen
Zession gehalten werden soll? Es ist ein Feiertag."

Bn der Diskussion meldete sich sofort Stadtammann v i e t s ch y
zum Wort! „vie Kerndte naht; man hat seine Haushaltung zu
Hause: wir wollen fortarbeiten. Man spricht immer von Vater-
landswohl und Liebe, und spricht und spricht. Nichts ist nichts, und
wenn wir nicht arbeiten, so wird nichts, vie katholischen Herren
können morgen doch in die Kirche: kein Mensch hindert sie. Ar-
beiten wir morgen nicht, so gehen viele fort: — oder sollen wir
den ganzen Tag in den Straßen herumlaufen, herumspazieren!
Nein, wir können auch hier sitzen, und thun, was der Kanton Aargau

will, was für ihn gut und recht ist: — das ist mein Satz und
dabei bleib' ich."
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à dieser Frage benutzte nur noch Gberst Brentano von
Laufenburg das Wort, der dem Rheinfelder Stadtammann lebhaft
zustimmte! „Ich nehme das Wort, den Hrn. Vietschi zu unterstützen.
Ich hatte Gelegenheit, in dem katholischen Luzern zu sehen, wie
der große Rath an einem Feiertage Sitzung hielt. Wir sind pari-
tätisch, und das Volk erwartet mit Sehnsucht von dem großen
Rathe die baldigste Organisation des Landes und der Behörden".

„Es wird beschlossen, morgen die Sitzung fortzusetzen. Es ist
U auf 4 Uhr! die Sitzung wird aufgehoben."

Bei § 76 des Reglements hatte Bürgermeister Herzog beantragt,
zu sagen: Diskussionsschluß dürfe nicht gefaßt werden, „wenn
Mitglieder über den vorliegenden Gegenstand das Wort verlangt,
aber noch nicht zum zweitenmal gesprochen haben". In
der Diskussion, nach deren Schluß der Antrag Herzog durchging,
äußerte sich Stadtammann Oietschy! „Es kann sich so lang
verzögern mit den langen Reden, daß auch die ruhigsten Gemüter
ermüdet werden. Jeder hat das Recht zu reden; aber wenn einer
drei, vier Mal spricht, so muß ein andrer sein Wort im herzen
behalten und wieder heim tragen. Ich will rekommandiren, daß

unsre Versammlung nicht durch unnützes Sprechen verlängert
werde."

Bürgermeister Herzog's Antrag wurde angenommen.

§ 100 lautete! „Weibel gestatten an den Türen des versamm-
lungssaales so vielen Zuhörern Eintritt, als bequem Platz haben".

In der Diskussion wurde von Dr. Bruggisser angeregt, wie
früher einige Eintrittskarten vorzusehen.

Stadtammann vietschi? „Öffentlichkeit ist in der

Verfassung anerkannt, und der Vorschlag der Gallerte lautet dahin!
es koste Z000 ?r., wer zahlt diese? Die Bürger von Aarau? Rein,
das ganze Aargau; also soll auch das ganze Aàrgau Zutritt hüben,
alle haben gleiches Recht, uns anzuhören. Wir wollen hier gleiche

Rechte; es ist ein Freistaat, man soll Karten ausmachen, wir haben
es im Verfassungsrath auch gemacht."

Dr. Bruggisser nahm in der Diskussion auf dieses Votum Bezug!
„Es hat vielleicht bei Erbauung dieses Saales niemand daran ge-
dacht, daß die aargauischen Bürger auch einmal hier hineinschauen
werden, und es ist daher nur zu bedauern, daß, wie Hr. Amtsbürger-
meister Herzog bemerkte, nicht 10 000 Platz haben. Es hat aber
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mit Recht Hr. vietschi bemerkt, daß nicht das Aarauer publicum
bezahlt, sondern das aargauische vol k". (Es war befürch-
tet worden, bei vollkommen freiem, statt durch Karten geregelten
Zutritt, möchten die Entfernten durch das nähere publicum aus-
geschlossen werden.)

Nochmals ergriff Stadtammann vietschy das Wort! „Auf
die Geffentlichkeit hat der ganze Kanton Anspruch und ich trage
nochmals darauf an, daß sie dem ganzen Kanton zu Nutzen komme."
Der Kommissionsantrag beliebte jedoch.

Für §101 war der Wortlaut vorgeschlagen! „Nur erwachsenen
Personen wird der Eintritt" (auf die Galerie) „gestattet".

Bürgermeister Herzog bekämpfte diesen Antrag! „Kinder
werden von selbst nicht kommen; aber es würde mir wehe thun,
wenn Jüngere nicht Zutritt hätten. Ich habe im Verfassungsrath
Knaben von 14—18 Jahren gesehen, auf den Bänken der
Zuschauer und zwar mit großem Anstand und Aufmerksamkeit; ich

wünsche diese auch jetzt nicht ausgeschlossen."

Dr. welti wünschte, daß die Frauenzimmer ausgeschlossen
blieben, varauf entgegnete vr. Bruggisser von Laufenburg!
»Kinder werden von selbst nicht kommen, oder von ihren
Aufsehern nicht zugelassen werden. Im übrigen sehe ich nicht ein,
warum man das schöne Geschlecht ausschließen sollte, da schon

Lchiller sagt!

Eines schönen Mädchens Angesicht
Sei allgemein, wie der Sonne Licht."

§ 101 wurde gestrichen.

8 109 lautete nach dem Kommissionsvorschlag!

„Dieser auf solche Weise gemachte Antrag soll sodann in der

nächstfolgenden Sitzungszeit in Beratung gezogen, und mit
absoluter Mehrheit der Stimmen angenommen werden können."

Stadtammann vietschy findet! „Man könnte in den

gemachten Antrag sogleich in der Sitzung, wo derselbe gemacht worden,
eintreten, ohne noch ein halbes Jahr von da zu warten."

Den § 109 zu streichen beantragten mit Oorrer sodann die
Herren Herzog, Schmiel und vock, worauf Stadtammann vietschy
seinen Antrag zurückzog.

§ 109 wurde gestrichen und § 108 nach Antrag vorrer durch
einen Zusatz ergänzt.
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vie Organisation des kleinen Rats

Km 20. Juni 18ZI gelangte der Gesetzesvorschlag über
die Organisation des kleinen Rates zur Behandlung.

?ür § 4 dieses Reglements lautete der Vorschlag:

„Zur Zurücknahme eines gefaßten Beschlusses wird eine

Mehrheit von sechs Stimmen erfordert, welches auch die

Anzahl der in der Versammlung anwesenden Mitglieder sei."

Prokurator Brug gisser wollte bei diesem H statt sechs

Stimmen sagen: „fünf".
Bürgermeister Herzog und vietschy („die Wichtigkeit ist so

groß, daß wenigstens sechs Mitglieder vorhanden sein müssen; wie
mehr erforderlich sind, desto größer die Garantie") verteidigten
den Kommissionsantrag, der angenommen wurde.

§ 10 des Gesetzes lautete nach Kommissionsvorschlag:

„Die nach § 41. litt. s. der Verfassung zu bestimmende kom-
petenz des kleinen Rathes zu öffentlichen neuen Bauten und

zu Ankauf von Liegenschaften ist auf die Summe von
achttausend Franken festgesetzt. Für jeden neuen Bau oder jeden

Ankauf von Liegenschaften, der eine höhere Summe erheischt,

ist ein von Uns zu erlassendes Dekret erforderlich."

Sofort nach Verlesung dieses § 10 verlangte Vietschy das

Wort: „Die Kompetenz von achttausend Franken finde ich meiner-
seits sehr bedenklich, man könnte an vielen Bauten anfangen, und

sind sie einmal angefangen, so muß man sie fortführen. Für
das Rathaus ist einst ein Kostenanschlag von SV 000 Fr. vorgelegt
worden; ich hab' damals als junger Rathsherr dagegen gesprochen

mit den Worten: ,Gs wird wohl mehr als S0 000 ?r. kosten, und

wenn man A sagt, so muß man auch B sagen.' ver große Rath
kommt alle Jahr zwei Wal zusammen, und wenn es nöthig ist,
kann er dem kleinen Rath alsdann Geld bewilligen; ich wünsche,

daß das .neue Bauten mit 8000 Fr.' gestrichen werde."
In der weiteren Beratung wollte Prokurator öruggisser dem

kleinen Rath eine noch größere Kompetenz einräumen, aber nicht
nach der vorliegenden Redaktion, da ja der kleine Rath mehrere
Liegenschaften zu 8000 ?r. ankaufen könnte. „Man möge
denselben 8000— 10 000 ?r. bewilligen für Reparaturen, aber nichts
für neue Bauten, aus dem Grunde, den Hr. viets chi angeführt
hat."
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Bürgermeister Herzog gab zu, daß dieser Paragraph zu
großen Besorgnissen Rnlaß geben könne, „aber sie sind eigentlich
nur Schein". Er beantragte, dem Kleinen Rath eine Kompetenz
zum Rnkauf von liegenden Eutern von 10 000 ?r. und für neue
Bauten 4000 Fr. zu bewilligen.

Wiederum ergriff vietschy das Wort! „3m gemeinen Leben
sagt man! gebrannte Kinder fürchten das Feuer; man spricht von
4000 ?r., da könnte man Häuser anfangen zu bauen und fort-
fahren, so weit die 4000 ?r. reichten, dann müßten sie doch

ausgebaut werden. In Liegenschaften möchte ich blos für Waldungen
etwas erlauben, aber nicht so viel, hingegen für neue Bauten gar
nichts; das Wort Bauten klingt mir gar übel in meinen Ehren."

Heinrich Sschokke bemerkte! „Waldungen ankaufen kann
nicht im Interesse des Staats liegen, da dieselben nicht mehr denn

3°/° ihres Kapitalanschlages abwerfen."
von den weiteren votanten sei noch Locher genannt, der seinen

Widerstand so formulierte! „Ruch ich könnte zu dem § nicht stim-
men, der kleine Rath könnte jeden Tag einen Bau von 8000 Fr.
unternehmen, und so würde es Z6S mal 8000 Fr. kosten."

vr. Lr u g gis ser bemerkte! „Wenn Sie Ihre künftige ver-
waltung in Fesseln schlagen, geschieht es zu eigenem Räch-
theil freilich kann man nicht zu ausgedehnte Vollmachten
geben, allein zu ängstlich muß man auch nicht sein. Ich stimme
Zu 4000 ?r."

Präsident hunziker fügte folgenden Gedanken bei! „vie
Lesorgniß in Bezug auf die Kompetenzbestimmung ist gerade für
diejenigen Hrn., die den künftigen kleinen Rath bilden werden,
ersprießlich, denn je größer die Kompetenz, desto größer die ver-
antwortlichkeit. Ich könnte übrigens auch zu dem Mittelweg von
4000 ?r. stimmen."

ver § 10 mit der Kompetenz von 4000 ?r. wurde mit 80 Stimmen

angenommen. Vas von Rmmann Zehnder verlangte Gegen-
mehr ergab 80 Stimmen.

Rm l. Juli I8Z1 rief vietschy unwillig aus! „In heutiger
Litzung von 8 Rhr bis itzt (ungefähr 12 Uhr) haben wir das Glück
gehabt, einen §. anzunehmen. Wenn ich nach Haufe komme, und
meine Mitbürger fragen mich, was thut ihr auch in Rarau droben,
ihr Rathsherren, seid ihr bald fertig, so muß ich ihnen antworten!
Zu Micheli müßt ihr fragen, ob wir bald fertig sind; ich mächte
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bitten, daß wir einmal vorwärts gehen. In den Vorschlag des

Hrn. Ischokke könnte ich, so viel ich denselben verstanden,
nicht stimmen,' es sollten also von der Regierung Rommissionen

gemacht werden, dadurch würde ja die verantwortlich-
keit des kleinen Raths aufgehoben, es ist besser, die Regierung
sei verantwortlich im Ganzen, als in ihren einzelnen Gliedern."

Bezirksrichter Plüß äußerte sich sofort: „ven Antrag des

Hrn. vietschi könnte ich nicht unterstützen, da der Gegenstand

gar nicht erörtert ist- es handelt sich hier nicht um einen schwarzen
oder blauen Rock für den Weibel, ich bitte die Geduld nicht zu
verlieren, ich halte diesen Gegenstand für allzuwichtig, schließe mich

daher an den Antrag des Hrn. hürner an", der die Anträge Heinrichs

Zschokkes und denjenigen der Rommission wieder an eine

Rommission weisen wollte.
Eine Grdnungsmotion, die dieses Traktandum auf den nächsten

Tag verschieben wollte, wurde angenommen.
An diesem nächsten Tage, 2. Juli 18Z1, „bittet" vietschy

sofort nach Sitzungsbeginn, „daß um l Uhr die Sitzung aufgehoben
werde, weil die Meisten nach Hause gehen werden".

Ammann M o ser wünscht, daß Mittags hierüber abgestimmt
werde.

Bürgermeister Herzog stimmte auch zum Antrage des Hrn.
vietschy; „aber lächerlich würde es im Protokoll erscheinen, wenn
man diese Schlußnahme jetzt nehmen wollte. Ich wünsche, daß

die Abstimmung nach 12 Uhr stattfinde."
„Hr. v i e t s chi zieht seinen Antrag zurück in der Hoffnung,

daß man billige Rücksicht auf die Tntferntern nehmen werde.

Um 12 Uhr stellte Oietschi, während vr. Bruggisser über die

Organisation des postwesens sich äußerte, den Antrag auf
Abstimmung und nach erfolgter Annahme des § 21 (Gberpostdirek-
tion) auf Aufhebung der Sitzung an. Dieser Antrag wurde
angenommen und die Sitzung aufgehoben."

?ür den § Z2 schlug die Rommission den Text vor:
„vie Laukommission leitet und führt nach Vorschrift der

Gesetze und nach den Weisungen des kleinen Rathes die Ober-
aufsicht über a) den Straßen- und Brückenbau und deren

Unterhaltung, b) die Ilußkorrektionen, Dämme und überhaupt
alles, was in das Fach des Wasserbaus einschlägt, c) die Auf-
führung und Unterhaltung der Staatsgebäude."
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vietschy stellte den Antrag auf weglassung des Worts Auf-
führung unter c), weil dadurch neue Bauten angefangen werden
könnten.

„Regierungsrat Hiir ner tilgt die Besorgnisse des Hrn. vietschy
durch Verweisung auf § 10. Zeigt hingegen, daß für die Unter-
Haltung der Gebäude eine Aufsicht führende Behörde nothwendig
sei." —

§ 32 wurde unverändert angenommen.
Bekundete vietschy durch diesen freilich abgelehnten Antrag

seine immer tätige Wachsamkeit, so ließ er im nächsten Antrag
etwas Humor aufblitzen.

?ür § 33 schlug die Kommission den Wortlaut vor!

„ver Baukommission sind untergeordnet zwei Laumeister,
wovon der eine vorzüglich den Wasserbau, der andere das übrige
Bauwesen zu besorgen hat; ferners die Straßeninspektoren.
Die Ernennung dieser Beamten, deren Besoldung durch das Gesetz

bestimmt wird, kömmt dem kleinen Rathe zu."

vr. Tann er bemerkte! „Ich würde sagen! vie Baukommis-
ston hat die nöthigen Unterbeamten, deren Zahl, Wirkungskreis
und Gehalt das Gesetz bestimmt."

Stadtammann vietschy ließ sich folgendermaßen vernehmen!
»Ich glaube, daß der Wasserbaumeister aus diesem § wegbleiben
könnte! wir haben denselben schon lange gehabt, und der Sißlen-
bach lauft schon lange krumm, und man würde, wenn derselbe

eingeschränkt würde, 30 bis 40 Jucharten Land gewinnen. In der

Hoffnung, daß das zukünftige Gesetz für alles das gehörig sorgen
werde, schließe ich mich dem Antrag des Hrn. vr. Tanner an."

ver § 33 wurde mit dem Zusätze des Hrn. vr. Tanner an-
genommen.

Am Schlüsse der Oetailberatung wurden einige zurückgestellte
Paragraphen behandelt, so § 18, der Folgendes bestimmen sollte,

„vie ausser der Mitte des kleinen Rathes gewählten
Mitglieder der Kommissionen, welche ihren Aufenthalt nicht am
Sitz der Regierung haben, beziehen für ihre Auslagen eine
tägliche Entschädigung von vier bis zwölf Franken, nach Maßgabe

ihrer Entfernung. Oa, wo für Kommissionsmitglieder
ausser der Mitte des kleinen Rathes eine fixe jährliche Besoldung

nöthig gefunden würde, wird sie durch ein vekret von
Uns bestimmt werden."
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3. vietschy eröffnete die viskussion über diesen para-
graphen durch folgende Kundgebung: „Mein Wunsch ist, man
bezahle die Regierung ehrenhaft, so kann man auch ehrenhafte Arbeit
erwarten, und die vielen Kommissionen außer der Mitte des Klei-
neu Rathes werden überflüssig. Ich wünsche bestimmte Fest-

fetzung der Taggelder, nicht vier bis zwölf Franken."
Regierungsrat hürner bemerkte: „Mitglieder, die Kommissionen

beiwohnen müssen, können nicht ohne Entschädigung sein:
und würde man die Taggelder bestimmt festsetzen, so müßte man
immer Leute aus dem Hauptort zuziehen, die oft gar nicht zu haben
wären, z. B. beim Kirchenrath und Sanitätsrath, und weit kann
diese Unbestimmtheit nicht führen, denn mehr als 1000 Franken
jährlich haben diese Auslagen im Durchschnitt nie betragen."

Bürgermeister Herzog billigte die Ansicht des Hrn. hürner:
„Aber auch den Hrn. Dietschi muß ich unterstützen, denn überall
dringt man auf Ersparnisse. Es fragt sich aber, ist der Maßstab der

Entfernung der richtige? In so fern er nur die Reise betrifft, ist er
richtig. Aber wenn die Mitglieder hier sind, so muß der Maßstab
derselbe sein, sowohl für die nähern als für die entferntern. Ich
wünsche daher eine Redaktion, die eine bestimmte Entschädigung
für die Reise und ein Taggeld für den Aufenthalt festsetzt."

vietschy ergriff nochmals das Mort: „Es ist auch mein
Wunsch, daß aus allen Theilen des Kantons tüchtige Männer zu-
gezogen werden, und daß jeder billig entschädigt werde; aber eine

sichere gesetzliche Bestimmung muß vorhanden sein. Ich billige daher

ganz den Antrag des Hrn. Herzog."
Die durch vietschy angeregte Erörterung zeitigte noch eine

Reihe von Anträgen. In der Abstimmung wurde der § 18 angenom-
men mit der Bestimmung von einem Franken Reisegeld für jede
Stunde Entfernung und 4 ?r. Taggeld.

Das Großratsreglement

Sosort nach der Annahme des Drganisationsgesetzes über den

kleinen Rat beschloß der große Rat, zur vollständigen Berathung
des Reglementes des großen Rates zu schreiten.

Lei § 52 hatte vietschy beantragt, daß von der Rechnungs-
Kommission auch die Forstinspektoren ausgeschlossen sein sollten.
Doch wurde aus diesen Antrag nicht einzutreten beliebt.

Bei § 5 des Großratsreglements war beschlossen worden, daß
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1Z4 Mitglieder anwesend sein müßten, um einen gültigen Beschluß

M fassen.

Heinrich Sschokke äußerte sich jetzt mit folgender öe-
merkung: „Nun haben wir die Erfahrung gemacht in der kurzen
Zeit dieser Sitzungen, daß unter der Bestimmung des alten
Reglements, wonach die absolute Mehrheit der Mitglieder anwesend sein
mußte, wir beinahe unsere Verhandlungen suspendiren mußten
Daher möchte ich den kommissionalantrag empfehlen, welcher nur
eine Mehrheit von 101 Gliedern festsetzt."

Dieses Votum Heinrich Sschokkes entfachte in der Sitzung vom
6. Juli 18ZI eine längere Auseinandersetzung, aus der nur Diet-
schy's Aeußerung wiedergegeben sei. Er spottete: „Im
Verfassungsrath hat man mit schönen, mit goldenen Worten von der

Zahl der 200 gesprochen. Ja, jetzt haben wir's auf dem Papier.
Jeder soll seine Pflicht erfüllen und hier erscheinen zum Wohl des

Kantons. Das ist die Pflicht, die ihm sein kreis auferlegt, nicht,
daß er nur den Titel trage und nichts thue. Und wenn man 80
festsetzte, so würden, wie der Hr. Amtsbürgermeister richtig gesagt
hat, vielleicht auch hie und da nur 70 erscheinen. Der große Rath
hat dermal eine schwere Aufgabe zu lösen: es soll jedem daran
gelegen sein. Ich nehme den § an, wie wir ihn beschlossen: ich bleibe
bei meinem Satz." —

Zschokke zog seinen Antrag zurück, dagegen wünschte er nun
bloß einen Zusatz zu § 4, der noch viel zu reden gab, aber schließlich

angenommen wurde:
„Im Fall die Entschuldigungsgründe nicht für zulänglich er-

achtet werden, sollen die Saumseligen einberufen werden durch
Expresse (Eilboten) aus ihre kosten."
Das Eroßratsreglement wurde darauf einstimmig angenommen

und die Sitzung vom 6. Juli I8Z1 geschlossen.

*

Der Aargau und das Fricktal

Am 7. Juli wurde die Beratung des Organisations-
gesetzes für das Dbergericht begonnen.

Bei § 28 war die Fassung vorgeschlagen:

„Ein Mitglied des Gbergerichts mit Beihilfe des Ober-
gerichtsschreibers übernimmt die Berechnung derselben" (der
van den Parteien zu zahlenden Gebühren).
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Negierungsrat Suter beantragte, hier der Bürgschaft M
gedenken, die der Gbergerichtsschreiber als Verwalter der Gerichts-
Kasse zu leisten habe.

In der Diskussion bemerkte Präsident h u n ziker: „Ich bin
allen Ämtsbürgschaften abhold; es sind Mittel vorhanden, dieselbe

unnöthig zu machen; die Aufseher über solche Beamte glauben
sich sicher, wenn Bürgschaft geleistet wird. Es werden weit größere
Privatkassen ohne Bürgschaft verwaltet; die Aufsicht ist die Haupt-
sache. Ich wünsche diese Sache einstweilen verschoben, bis ein be-

sonderes Gesetz erscheint über diesen Gegenstand."

Ganz anders äußerte sich I. vietschy: „Mit Massensturz

ist nicht geholfen; Bürgschaften sind nicht überflüssig; es gibt
immer ein guter Freund, der das Manco für einen Augenblick
ersetzt. Aber ich glaube, wir können das dem Gbergericht über-
lassen; es ist uns verantwortlich."

Regierungsrat Suter zog seinen Antrag zurück.

Bei Beratung des Grganisationsgesetzes für das Gbergericht
wurde am 8. Juli 18Z1 der § 47 behandelt:

„Durch dieses Gesetz wird an dem in den Bezirken Laufenburg

und Rheinfelden bestehenden, gerichtlichen Verfahren
nichts geändert. Jedoch wird den Parteien in diesen Bezirken
freigestellt, entweder der üblichen schriftlichen Appellations-
Beschwerde und Appellations-Einrede im Einverständniß unter
einander gänzlich zu entsagen, oder sich statt ihrer ebenfalls
des mündlichen vortrags zu bedienen."

Su diesem § bemerkte Gberst Brentano: „Nichts ijt
schöner als der Appellations-Sug nach der österreich. Gerichts-
ordnung", und vietschy: „Ich bin Gottlob kein Liebhaber
von prozeßsühren, und hab' also in dieser Sach nicht viel Kenntnis.

Das weiß ich, daß wir bei unser Gerichtsbarkeit im ?rick-
tal bei dem Kanton Aargau schon 28 Jahre im Frieden beieinander
leben. Nur Eins möcht' ich in dieser Hinsicht deutlicher wissen:

wenn ein friedlicher Mann vor Gericht seine Sache will mündlich
verhandeln, und die andere Partei will es schriftlich verhandeln,
so wird der friedsame Mann gezwungen, auch einen Advokat
anzunehmen, der so Spangen breite Seilen macht und die fried-
same Partei dadurch in große Kosten bringt. Darin wünsche ich

eine Abänderung, sonst stimme zum § wie er ist."
Der § wurde gleichwohl gestrichen.
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Or. Bruggisser, für Streichung des § 47 eintretend, leistete
sich einige kräftige Sätze: „Der § 47 ist von dem Hrn. Präopinan-
ten" (vietschy) „so gut vertheidiget worden, daß ich es kaum wage,
etwas gegen denselben zu bemerken Allein wenn man über
einen ganzen Stand" (die Advokaten) „in einem Lieblingsthema
so loszieht, so werden einige Gegenbemerkungen erlaubt sein.
Nicht die Gerichtsordnung, sondern das Wohlbehagen der Beamten
macht die Beibehaltung des gegenwärtigen Gerichtswesens im ?rick-
thal wünschenswert. Es ist thatsächlich, datz zwölfjährige Prozesse
im ?rickthal nichts Ungewöhnliches sind, die sich vom Vater aus den

Lohn vererbten. Nicht die Advokaten verewigten die Prozesse, und
nicht nur ihnen gereicht die Gleichstellung des Frickthals zum Vorteil.

Allein die Verbrüderung und Vereinigung der einzelnen
Landestheile ist auch Pflicht der Repräsentanten des ?rickthals:
es ist ihre Pflicht, die alte Scheidewand einmal niederzureißen..."

Or. öruggisser riet den ?ricktalern an, einmal das ?ell
des österreichischen Servilismus abzulegen etc.

In diesen Worten des vr. Bruggisser liegen schwere Beleidigun-
gen und Ungerechtigkeiten gegenüber dem Fricktal. Dr. Bruggisser
übersieht oder tut dergleichen, nicht zu wissen, daß zwischen dem

?ricktal und dem übrigen Aargau eine natürliche Scheide-
wand steht, nämlich das Juragebirge. vas Iricktal gehört
geographisch und wirtschaftlich gar nicht zum Aargau, sondern zu
Basel, das es, vermutlich wegen des konfessionellen Gegensatzes,
von Napoleon nicht einmal geschenkt annehmen wollte. So-
lange die Verkehrsverhältnisse zwischen dem Iricktal und Aargau
nicht besser werden, bleibt auch die geistige Scheidewand bestehen.

Jahrzehnte lang trat der Verfasser dieses Werkes, ein früheres
Lchmalspurbahnprojekt Irick —Aarau bekämpfend, für Schaffung
einer Normalbahn Frick — Aarau (17 Kilometer Länge,
2 — 4 Kilometer Tunnel) ein, da eine solche Lahn nicht nur das
?ricktal mit dem Südaargau eng verbinden, sondern auch den

Bundesbahnen als Hilfsbahn vienste leisten könnte. Die Linie
Basel — ?rick — Aarau (55 Kilometer) ist nämlich nicht länger als
die Gotthard-Sufahrtsstraße Basel—Glten—Karau; folglich wäre
auch Basel — Frick — Aarau eine Gotthard-Sufahrtslinie. Später
schlug ich eine schmalspurige Ueberlandbahn Basel—?rick—Aarau
und noch später einen gleich verlaufenden durchgehenden Autobusbetrieb

Basel — Wöhlin — Wegenstetten — ?rick — Aarau, somit
Zusammenlegung der drei bestehenden postauto-kurse aus dieser
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Strecke vor. va keine dieser Verkehrsideen genügend Interesse
beim Aargauer Volke fand, hoffe ich jetzt, durch vorliegendes Werk
Einiges dazu beizutragen, daß wenigstens die geistige Scheidewand
zwischen dem Fricktal und dem Südaargau einigermaßen beseitigt
wird.

§ 59 bestimmte die Gegenstände der streitigen Verwaltung,
wozu unter Absatz Z auch Streitsachen über die Verlegung oder

Verteilung von direkten und indirekten Steuern auf die einzelnen
Personen und Korporationen, — sowohl in Gemeinden als im
Kanton gezählt wurden. — Diese Frage entfachte eine weitläufige
Diskussion.

Zum Absatz Z votierte Stadtammann vietschy : „wenn man
den ganzen Vorschlag recht liest, so kann man ihn annehmen. In
jeder Gemeinde zahlt der Fremde ein billiges Ginsaßengeld; er hat
Sitz da, schickt Kinder in die Schule, genießt die Vorteile von
Polizeianstalten, und hieher gehört die Sache ja nicht, ich mache
den Vorschlag zum Abstimmen."

vie Absätze 1 bis 5 wurden unverändert angenommen.

Besoldung der Kegierungsräte und Oberrichter

Zum Besoldungsdekret für die Regierungsräte
und Gbsrrichter, § 1, meinte F. I. Oietschy:

„Ich bin einer von denen, der ehrenhaft sparen will. Ich habe aber
im verfassungs Rath gesagt: wir wollen wenig Beamte, aber sie

gut besolden, vorher hatte die Regierung keine Verantwortlichkeit,
aber jetzt; man muß das berechnen. Ich muß bekennen, daß ich in
der Hoffnung bin, wenn man ehrenhaft bezahlt, so kann man
ehrenhafte Arbeit erwarten. Ich finde 2000 Fr. nicht zu viel" (für
jedes Mitglied des Kleinen Rates!).

vie Mehrheit stimmte jedoch für 1800 ?r. nach dem Antrag
vr. Bruggisser, nur 59 für 2000 Fr. vem Landammann wurden
400, statt der beantragten 1000 Fr. Zulage bewilligt.

§ 2 wollte den Gberrichtern eine jährliche Besoldung von
1500 ?r. zubilligen; vr. Bruggisser und Ammann Moser votierten
für nur 1400 ?r. Stadtammann vietschy bemerkte: „Man hat
schon lange gehört, welche wichtige Arbeit dem Gbergsricht aus-

erlegt ist; eine große Arbeit, eine Arbeit, die nicht jeder leisten
kann, wenn wir rechte Richter wollen, so müssen wir sie recht be-
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zahlen. Bedenken wir nur das viele hin- und Herreisen, achtund-
vierzig Mal hin und her; wenn einer sein vermögen beinah
verstudiert, um ein fähiger Richter zu werden, soll er das Uebrige
auch noch aufopfern? Ich stimme zu 1500 ?r."

vie Mehrheit stimmte für 1400, nur 65 für 1500 ?r.

5

vie Suppleanten des Gbergerichts sollten nach Rommissionsantrag

für jeden Sitzungstag je nach der Entfernung 4— 12 ?r.
Entschädigung erhalten, vössekel wollte jährlich 2 Suppleanten
mit je 400 ?r. besolden, ein Jahr die einen zwei, das andere

Jahr die zwei andern; außerdem für jede Sitzung 4— 12 Fr.
Entschädigung.

Oietschy bekämpfte diesen Antrag: „Man hat heut und im
Verfassungsrath von ehrenhaften Ersparnissen gesprochen, aber
deswegen könnte ich eben dem Hrn. vössekel nicht beistimmen.
Wenn einer per Stund einen Franken Reisegeld hat, so kann er
ehrenhaft durchkommen; man lasse nicht wieder 4—12 ?r. un-
bestimmt."

Nach Ablehnung des Antrags vössekel beliebte der Rommis-
sionsantrag.

-5

Nachwehen des ersten Freiämtersturms (1850)

Am 20. Sept. 1851 wurde dringend die Petition von veck

Rym aus Möhlin behandelt, der in den Tagen der „verirrung"
wie petent sagt, d. h. letzten Winter, sich unbefugt das Auswirthen
von Branntwein erlaubte, und deswegen zu 14-tägiger Gefängnisstrafe

verurteilt wurde. (Es handelte sich um den Möhliner
Aufstand vom vezember 1850.)

Stadtammann vietschy meinte: „Ich muß bekennen, in
moralischer Beziehung verdient der Rym keinen Tadel; er war ein-
gesperrt in Rheinfelden und Aarau, und er ist wahrlich genug
gestraft worden; wenn man alle hätte einsperren wollen wegen
ähnlichen vergehen in der gleichen Seit, so hätten wir nicht genug
Zuchthäuser im Aargau, es war einmal so in jener Zeit; es kam
im Juli von Paris. Ich empfehle den Rym zur Begnadigung; er
hat 5 Rinder und nährt sie redlich durch sein Handwerk."

Lezirksrichter Rym bekämpfte die Begnadigung, das vergehen
war nicht Rym erstes vergehen. Abgewiesen.
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Lei Behandlung des Verzeichnisses der durch den Aufstand im
Dezember 1830 entstandenen Kosten betont vietschy am 10.

Oktober 1831: „Wir haben Gottlob und Dank Frieden, wir wollen

ihn behalten; es ist durch den Aufstand im Dezember dem Staat
ein Verlust über 0000 Fr. entstanden; mein Antrag geht dahin:
wenn sich irgendwo noch Effekten finden, sollen sie in die betr.
Magazine gebracht werden, im Uebrigen trägt der Staat die

Kosten."
Der Verlust wird vom Staat übernommen, nach Antrag

mehrerer votanten.

„Grüsli viel Franken"

Am 20. Sept. wurde das „Dekrets-Projekt für die
Besoldung der Beamten verlesen.

Stadtammann vietschy bemerkte dazu: „Das sind grüsli
viel Franken, ich weiß nicht, wo wir die Franken her nehmen
wollen, ja das sind viele Franken; ich trage darauf an, daß eine

Kommission von 10 Mitgliedern ernannt werde, und daß sie genau
untersuchen und einen ehrenvollen Mittelweg ausfindig machen."

vietschy's Antrag wurde angenommen, jedoch eine ISgliedrige
Kommission bestellt.

Am 22. Sept. 1831 wurde die Kommission zur Beratung des

Gesetzvorschlags über die Besoldung der Staatsbeamten
und Kanzleiangestellten gebildet aus den hherren Leonz

Lenzi von Wallbach, Amtsstatthalter Bächli, Samuel öuchmüller.
Bezirksarzt Schaufelbühl, Alt Bürgermeister Herzog, Gberrichter
Suter, Fr. Fos. Waldmeier, Dr. Welti, Friedensrichter Eisi,
Stadtammann vietschy, Adolf Laue, Bernhard Fischer, Prokurator
vucloux, Anton veuch, Meyer von vintiken.

Die Galerie im Großratssaal

Am gleichen Tage beantragte der Kleine Rat einige Abänderungen

an der Galerie, namentlich daß dieselbe nach der Ansicht
der Baukommission nicht auf Säulen gestellt werden sollte, weil
dadurch das schöne Verhältnis des Saales gestört würde.

Nachdem der Kostenvoranschlag verlesen worden war,
befürwortete Vietschy eine Kommission zur Untersuchung und

Berichterstattung. Gberamtmann Bertschinger fand, zur richtigen
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Beurteilung dieser Frage seien kunstverständige nöthig, die Bestel-
lung einer Kommission somit schwierig. Er beantrage, die Akten
auf den kanzleitisch zu legen und nach genommener Einsicht sofort
in die Beratung einzutreten.

Mit Stichentscheid des Präsidenten wurde dieser Antrag an-
genommen.

Bei der Beratung über Errichtung einer Galerie
beantragte Oietschy eine gebrochene Galerie mit Säulen. Es
wurde am 10. Gkt. 1851 beschlossen, den Beschluß vom 12. Juli in
Vollziehung zu setzen.

Km 24. Sept. 1850 unterstützte Oietschy einen Antrag vössekel
auf Vertagung der Sitzungen von 5 Wochen; Oietschy fügte bei,
»daß die Regierung beauftragt werde, inzwischen die Kandidaten
für die Bezirksrichter und Friedensrichter wählen zu lassen." Es
wurde Vertagung auf 10. (vkt. beschlossen.

Ruf eine Bemerkung von Landstatthalter hürner, — es wäre
unzart, wenn hier über die Besoldung von vielen Kandidaten selbst
mitberaten und mitgestimmt werden sollte, zog Oietschy seinen
Antrag betr. die Kandidatenwahlen zurück.

ver Große Rat braucht keine Ehrenwache

Oie gegenwärtig in Instruktion befindliche Mannschaft sollte
laut regierungsrätlicher Mitteilung vom 10. Gkt. 1851 entlassen
werden und laut Beschluß des kleinen Rats im Winter kein Gar-
nisonsdienst stattfinden.

Lei Beratung der Anfrage des kleinen Rats, „ob und wieviel
von der zu entlassenden Mannschaft zurückbehalten werden solle,
um bei der nächsten ordentlichen Versammlung des großen Raths
den Oienst als Ehrenwache zu versehen", bemerkte Stadtammann
Oietschy, u. a. von Herzog unterstützt, er „möchte darauf
antragen, die Wache des Großen Rates ganz zu entfernen; wir haben
keine nötig. Oas Staatsgut muß bewacht werden, aber nicht durch
hundert Mann, wie bis dahin; vierzig sind genug; man behalte eine
ehrenhafte Anzahl, wie es zum Wohle des Kantons Aargau
gereicht".

Es wurde beschlossen, es solle keine Ehrenwache für den Großen
Bath zurückbehalten werden.
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ver Salzpreis

Zu einer Anfrage des Kleinen Rates betr. Herabsetzung
des Salzpreises erklärte Stadtammann vietschy: „Der
Wunsch des Volkes geht aus Herabsetzung des Preises, deßwegen

glaube ich, man solle sogleich eintreten, und dem Wunsche entspre-
chen, es ist der schönste Neujahrswunsch für das Volk", worauf
Herzog bemerkte, „es ist ein Neujahrs g e s ch e nk, nicht ein
Neujahrswunsch". Für die Sache selbst wurde eine Kommission
beantragt. Vietschy erwiderte: „Ich habe bloß das Wort verlangt
wegen dem Wünschen und Schenken; das Volk hat gewünscht, und
der große Rat kann schenken. Zu einer Kommission, die am
Donnerstag Bericht erstatten soll, stimme ich auch." — vie Kommission
wurde wirklich bestellt aus Dr. Bruggisser, Herzog von Effingen,
Jakob Ackermann, vietschy und ?id. Hagenbuch.

Am 14. Oktober wurde der Salzpreis für das Pfund von 10

aus 7^2 Rp. herabgesetzt.

vietschy stimmte und sprach nicht immer nur für Sitzungsschluß
und Vertagung, sondern sehr oft auch für Verlängerung der Sitzung.

Einen Antrag vucloux aus Aufhebung der Sitzung um 2 Uhr
bekämpfte vietschy: „ver herbst ist vor der Thür; ich trage im
Gegentheil daraus an, daß die Sitzung bis um 3 Uhr fortgesetzt
werde." Ver Antrag vucloux wurde abgelehnt.

Das Besoldungstableau

Am 12. Gkt. 1831 begann der Große Rat die Behandlung des

Besoldungstableaus.
In ihrem Bericht schlug die Kommission u. a. vor, bis das Forstwesen

neu organisiert sei und man wisse, wie viele Forstbeamte
erforderlich seien, solches auf dem bisherigen Fuß stehen zu lassen.

vietschy stimmte zu: „vie Kommission hat im Forstwesen
große Lücken gefunden^ es soll je eher je lieber ein neuer
Vorschlag von der Regierung vorgelegt werden; dann wird man die

Besoldungen nach den Arbeiten der Forstbeamten bestimmen kön-

nen; der Kommissionalantrag ist vollkommen richtig. Ich stimme

zur Annahme desselben."
ver Kommissionalantrag wurde angenommen. —
Dann wurden die Besoldungsvorschläge verlesen, vietschy nahm

schon als Kommissionsmitglied ein besonderes lebhaftes Interesse
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an dieser Beratung. Zuerst wurde beantragt, dem

Staatsschreiber 1800 ?r. zu geben. Minderheit 1500Fr.).
Dazu betonte vietschy! „Der größte Teil vom Volk möchte

wenig zahlen- und die Beamten mächten halt viel! mein Gott, wie
ist da zu helfen? Die Kommission wollte einen ehrenvollen Mittelweg

finden. Gehe man doch in andere Länder, z. ö. ins Badische,
dort wird man finden, wie auch die Kammer immer vom Sparen
spricht. Man hat gesagt, wenn man dem Pferd keinen Hafer
gibt, so stirbt es; aber im gemeinen Leben sagt man auch- die
Pferde haben den Hafer, die ihn nicht verdienen. Ich habe schon in
Blättern gelesen, daß Beamte mit großen Besoldungen dem Staat
untreu geworden; ein braves herz muß da sein. Wir haben den

Lalzpreis vermindert, und sollen wir nun wieder hohe Besoldungen
aussetzen, wohin führt das? Zu Steuern. Wenn wir sparsam sind,
haben wir keine Steuern mehr nötig. Leim Vannwart kann man
nicht Hausen; man muß Hausen, wo etwas ist. Ich stimme, daß die

Kommissionalanträge genehmigt werden." 84 gegen 52 Großräte
votieren für 1800 ?r.

Jedem der 2 Mitglieder der Laukommission will die Kommis-
ston 600 Fr. geben; es wird beantragt, auf die Entfernung der
Mitglieder Rücksicht zu nehmen und 600 bis 800 ?r. zu gewähren,
àch D i e t s ch y will einen Unterschied, wünscht aber einen Mittel-
weg in 500 bis 700 Fr. Dies wird mit 84 Stimmen beschlossen.
Es werden bewilligt- Dem Sekretär und Kontrolleur
der Gberpostdirektion (mit 61 Stimmen) 1000 (und mit
82 Stimmen) 900 Fr. Dem postdirektor 1400 Fr.

Dazu bemerkte vietschy- „Ich war einer von denen, die zu
1000 Fr. gestimmt; man hat uns zu augenscheinlich gezeigt, wie
wohl verdient dieselben seien; ja, wenn einer die halbe und oft
fast ganze Nacht durchwachen soll, so soll man ihn auch ehrenvoll
Zahlen."

Kus einen Antrag Zschokke wird Rücknahme des Beschlusses
betr. den Kontrolleur beschlossen und diesem 1000 Fr. zugebilligt.
Den postoffizianten wollte der Kommissionalantrag 600
bis 850 Fr. gewähren.

Dietschy merkte ani „Ich war bei der Mehrheit; es waren
unser zehn, die zu 600 bis 850 stimmten, weil solche Männer, die
die halbe Nacht arbeiten und wachen müssen, rechtschaffen besoldet
werden sollen. Im Anfang wollte ich nicht zu so viel; allein man
hat mich belehrt und überzeugt von der Notwendigkeit."
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Beschlossen werden 600 bis 850 Fr.
?ür den Sekretär und kassier der örandassekuranz-

Kasse lautet der Vorschlag aus 1000 ?r.
Vazu betonte vietschy: „Ein Teil stimmte zu 800 ?r., und

eine Zahl von N zu 700, worunter auch ich bin, man fand es für
genug."

Vr. Tanner i „Ich wünsche, daß die Minderheit ihre Gründe
angebe."

vas Wort ergriff hierauf 3. vietschy: „Man hat
gesagt, der Mann, von dem hier die Rede ist, sei im Stempelamt
noch angestellt und beziehe von da auch noch ISO Fr."

Darauf erwiderte Herzog: „vie allzustarke Anstrengung dieses

Beamten erstreckt sich nur auf die ersten Monate des Jahres."
vietschy: „Man könnte also 2 Stellen aus einer machen!

ich trage auf Beibehaltung des Rommissionalantrags an."
vie beiden Stellen werden getrennt und dem Brandassekuranz-

Sekretär 700 ?r. bestimmt.
Für die öezirksärzte wurden Z00 ?r. beantragt und be-

schlössen. Km nächsten Tage, 1Z. Gkt. 18Z1, beantragte Lenzi (Wallbach)

Rücknahme dieses Beschlusses, weil Z00 Fr. zu viel seien,

vietschy bemerkte: „In der Kommission hat ein Teil 200, 2S0

und Z00 ?r. angetragen. Es hat Ihnen gefallen, den Salzfaktoren
lvoo ?r. zu geben. Man sagt, ich sei ein Rheinfelder, und (selbst)

wenn ich von Muri wäre, so würde ich sagen: dem Zöllner von
Rheinfelden gehört mehr, er mutz Tag und Nacht arbeiten, und der

Staatskasse trägts auch viel ein."

Auf Herzogs Antrag wird zur Tagesordnung geschritten.

Für die öezirksamtmänner beantragte die Majorität
1000, die Minorität 800 ?r., eine andere Minorität 1200 ?r.

vietschy äutzerte sich folgendermaßen: „Ich mag mich noch

erinnern aus dem Verfassungsrath, ich sagte, es kostet 20 000 ?r.
mehr, nun haben wir's, es kostet 20 000 Fr. mehr. Will der ver-
fassung nicht zu nahe treten: ich war zu l000 Fr. gestimmt: 800 Fr.
sind zu wenig, vie Arbeit nimmt ab: es haben jetzt zwei zu
arbeiten, ver Gberrichter hat auch nur 1400 ?r. Ich bleib bei

1000 ?r., und das mag recht sein."
Hr. plütz: „Ich mutz Hrn. vietschy erwidern, datz ich seiner

Behauptung schon im Verfassungsrath widersprochen, vie Trennung
der Gewalten kostet den Staat keinen Kreuzer."
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vietschy ließ sich weiter hören: „Die Arbeit ist erleichtert und in
Zwei Teile geteilt worden, und das ist richtig. Ein Richter muß auch
einen ehrenhasten Rock anhaben, er hat nur 400 Fr., ja, er hat
nur 400 Fr. 3a, ich muß bekennen, er kann's mit 1000 Fr. machen:
es ist genug, ja es ist genug, à Leuten wird's nicht fehlen, wir
haben fünfzig zu viel."

vie Besoldung wird aus 1000 ?r. festgesetzt.

3n der Nummer 78 des Großratsprotokolls erschien dann
folgende Berichtigung zu Nr. 71 und 72.

„3n der Eingabe vom 1Z. Oktober in den Zeitbl. Nr. 71 und 72
findet Endsbemeldter notwendig, die ihm verdrehten Worte, welche
aber nicht von Hrn. Blattner so geschrieben wurden, doch auch
so zu setzen, wie er sie gesprochen hatte, nämlich: Ms ich im
Verfassungsrate sagte, daß die mehr anzustellenden Beamteten dem

Ltaate jährlich 20 000 ?r. mehr kosten, forderte mich der
hochgeachtete Hr. Gberrichter plüß auf, Rechnung darüber zu stellen,
wo mir dann diese Angabe nicht widersprochen wurde. Nun nach
der heutigen Kufforderung dieses hochg. h. muß ich noch einmal
über diese größere Ausgabe Rechnung geben. Nach dem Vorschlag
der jetzigen Rommission kostet die größere Zahl der Beamteten, als
Lezirksamtmänner, Statthalter und Weibel dem Ranton jährlich
IS 400 Fr. mehr. Wenn nur ein Bezirksamtmann und 4 Richter
m jedem Bezirk angenommen worden wären, wie es diese S Be-
amtete so gut wie jetzt 7 hätten machen können, so hätte man dem

Lezirkspräsident eine höhere Besoldung bestimmen können, vie
Taxen und Sporteln wären doch als Staatseinnahme, nach dem

Wunsche des Volkes verlangt worden. Wan sagt, man soll dem

vezirksamtmann eine Besoldung geben, daß er auch einen guten
Rock tragen könne: ein Bezirksrichter hat nur 400 Fr., und muß
sich doch auch anständig kleiden, vaß man glaubt, man werde auf
diese Besoldung nicht genug brauchbare Wänner bekommen! ich

glaube, wenn wir S0 brauchten, so wären sie im Ranton zu be-
kommen. Nach der Mehrheit des Rommissions-Kntrags stimme ich
ZU 1000 Franken."

Rheinfelden, den 19. Oktober 18ZI. Franz Joseph vietschi.

Für die Bezirksgerichtsschreiber werden 1400 ?r.
vorgeschlagen, vietschy stellt die Frage: „Es fragt sich, wer in der
Ranzlei vinte, Federn, Papier, Siegellack anschafft, ob der Gerichts-
schreiber sie aus den 1400 ?r. anschaffen müsse?"
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Herzog erklärte, hierüber keine Auskunft geben zu können. Es

handle sich hier um die Besoldung, nicht um das Papier, verlangt
der Gerichtsschreiber für einen weggegebenen Akt 17 Batzen, so ist

das Papier bezahlt.

ver Beschluß lautet' 1400 ?r.
Oie Majorität will dem Gerichtsweibel 150 ?r.. die

Minorität 100 ?r. gewähren. Bezirksrichter Küegger erklärt, er
möchte lieber ein solches Pöstli (Weibel) wie das Richteramt
bekleiden' denn sie bringen dem Inhaber Gebühren ein.

hier hält vietschy wieder eine temperamentvolle Rede:

„Wahr ist es, ich bin auch selber davon überzeugt, daß die par-
theien, die oft kaum 2 Btz. im Sack haben, schon die Abwarts-
gebühr bezahlen müssen, ehe man sie zur Gerichtsthür hineinläßt,
vas macht Unzufriedenheit,' und oft müssen die Leute zuerst 2 Btz.

entlehnen, ehe man sie vor Gericht treten läßt. Über mit 500 ?r.
Besoldung kann wohl der Weibel nicht im Bezirk herumreisen,
wenn er 2 oder 5 Stunden weit geht, so muß er doch auch gelebt
haben. Ich trage darauf an, daß dem Gerichtsweibel 200 ?r. be-

stimmt werden, wogegen er den vor Gericht erscheinenden par-
theien nichts mehr fordern, dagegen aber seine Taxen dann beziehen

könne, wenn er in den Bezirk hinausgehen muß."
Weder der Mehrheit?-, noch der Minderheitsantrag der Rom-

mission beliebt.
Nochmals erhebt sich vietschy: „ver Bezirk Rheinfelden ist

zwar nicht so groß wie andere, aber der Weibel muß doch auch den

ganzen Tag da sein, wie an anderen Grten."
Beschlossen werden Z00 Fr., wogegen die Sporteln dem Staate

zufallen.
Am 14. Gkt. I8Z1 beantragte vietschy eine Rommission

von 15 Mitgliedern zur Frage desRanzleipersonals; die

Sache wird an die Rommission gewiesen, die das Besoldungsgesetz

behandelt.

à 27. Oktober 18Z1 war die Besoldung für die Beamten der

Staatskanzlei zu bestimmen.

I. vietschy rief in der Eintretensdebatte aus: „Man hat
ins heitere wollen; die Rommission hat sich so ausgesprochen, die

Männer ehrenhaft zu bezahlen, aber die Zahl nicht zu vermehren.
Man hat sogar hier in Aarau sagen hören, daß Angestellte täglich
oft nur drei Stunden arbeiten; daher hat man geglaubt, eine ver-
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Minderung sei möglich: man hat ins heitere bestimmen wollen,
ohne der Regierung zu nahe zu treten."

Es wurde beschlossen, bei Bestimmung der Besoldungen müsse

zugleich die Zahl der Beamten bestimmt werden.

S

Oie Organisation der Bezirksgerichte

Lei § y des Gesetzes betr. die Bezirksgerichte (Wahl des

Eerichtsschreibers etc. aus Bantonsbürgern) beantragte vössekel
Streichung der Worte „aus den Bürgern des Bantons". Dazu machte
Dietschy die Bemerkung' „Hr. vössekel glaubt, daß man im
Ranton Bargau Mangel an Schreibern haben werde: ich glaube es
nicht: unsere Schulen sind sehr gut: es ist billig, daß man Bantons-
bürger nimmt, weil der Staat bezahlt. Ich mache daher den An-
trag, daß die Bantonsbürger den Vorrang haben, und trage zu-
gleich an zum Abstimmen."

Vie erste Abteilung des § y wurde im Sinne vietschy's un-
verändert, der 2. Teil nach Bommissionsantrag angenommen.

§ 11 des Entwurfs bestimmte:
«Jedes Bezirksgericht hat eine Verhörkommission, welche

aus dem Präsidenten, dem vicepräsidenten und dem Gerichts-
schreiber besteht."
Die Bommission schlug vor, nach „vicepräsidenten" zu sagen:

«einem Beisitzer etc."

Dietschy widersprach: „Ein Verhörrichteramt von drei Richtern
aufzustellen, kann mir nicht einleuchten: viele Richter sind auf
dem Lande, wie es wahrscheinlich ist. Man hat gesagt, der Gerichts-
schreiber solle und müsse ein geschickter Mann sein, und man hat
ihm deßwegen eine Besoldung von 1400 ?r. gegeben. Im Ladischen
hat ein Ämmann das verhörrichteramt: ich glaube an zweien haben
wir genug: die Beisitzer thun doch nur zuhören: es ist genug, wenn
àer zuhört" (Gelächter).

Der § I I wurde nach dem Antrag von Bürgermeister Herzog,
der den Eerichtsschreiber nicht als Richter, sondern nur als Aktuar
beiziehen wollte, angenommen, der Beisitzer somit abgelehnt.
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vas Grganisationsgesetz der Bezirksgerichte bestimmte
im § 14:

»Die Mitglieder und Suppleanten und der Gerichtsschreiber
des Bezirksgerichtes erscheinen in den Sitzungen oder bei
Feierlichkeiten, zu denen ihr Präsident sie einladet, mit dem vegen."
vie Kommission schlug vor: „im blauen Frack und schwarzen

Unterkleidern".
Bürgermeister Herzog beantragte einfach schwarze Kleidung.

ebenso vietschy: „Ich unterstütze den Antrag, daß

jeder Richter mit dem schwarzen Kleide erscheine und mit einem
schönen weißen herzen verbunden, dazu stimme ich."

Beschlossen wurde schwarze Kleidung. —
Bald darauf beantragte vietschy Aufhebung und Vertagung der

Sitzung auf Mittwoch und wiederholte später den Antrag: „Es
ist jedem Hausvater nothwendig, zu seinem Hauswesen zurück zu
kehren." vie Sitzung wurde wirklich vertagt auf Mittwoch, den

19. Oktober.

§ zz des Grganisationsgesetzes für die Bezirksgerichte be-

stimmte:
„Er" (der Bezirksgerichtspräsident) „führt die Aufsicht über

die Bezirksgerichtskanzlei, und wacht insbesondere über die

richtige Führung der Protokolle und Register und über die

Richtigkeit und Beförderung aller Ausfertigungen. Er besiegelt
die Verträge."

ver erste Teil dieses § wurde genehmigt.
Statt der letzten vier Worte schlug die Kommission vor:

„Er (der Bezirks-Gerichtspräsident) besiegelt diejenigen ver-
tragsurkunden, die durch die Gerichtskanzlei oder durch öffentliche

Notarien ausgefertigt werden müssen."

vietschy führte Folgendes aus: „was Käufe und Läufe
betrifft, so glaube ich, fei das Siegel nicht nöthig! alles Land und

Häuser finden sich im Grundbuch des Demeinderaths, und dieser ist

verantwortlich; kann der Gemeinderath ausfertigen, so hat es Kraft
genug und wird etwas Kosten erspart, wenn aber eine Partei will,
so kann sie noch besiegeln lassen, wenn sie glaubt, dadurch mehr
Kraft in ihre Urkunde zu gewinnen."

wie vietschy wünschte, wurde der Kommissional-Antrag ver-
worsen.
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§ 50 des Grganisationsgesetzes für die Bezirksgerichte hatte
folgenden Wortlaut:

..Sei Streitsachen, welche die Kompetenz des Bezirksgerichts
nicht übersteigen, hat kein schriftliches Verfahren, d. h. keine
Eingabe von schriftlichen Kufsätzen durch die Parteien oder
durch Advokaten, statt, sondern die Klage, Antwort, Replik und

vuplik werden von den Parteien oder von ihren Advokaten
mündlich vorgetragen und, gleich den allfälligen Zeugenaus-
sagen, von dem Eerichtsschreiber zu Protokoll genommen."
Bei diesem § 50 schlug Weisel vor, statt Advokaten zu sagen

Anwälde, weil es nicht nötig sei, daß jeder sich durch einen
Advokaten vertreten lassen soll.

Nunmehr eiferte Oietschy: „Ich glaube, der Volkswunsch
habe sich zur Zeit des Verfassungsraths deutlich ausgesprochen:
man soll den Advokaten Schranken setzen, wenn man diesem Wunsch
Rechnung tragen will,, so kann man das wort Advokaten
streichen, wenn eine Partei einen Advokat hat, so ist die andere
Partei genöthigt, auch einen Advokat zu nehmen. Ich habe auf
Amteien, nicht in unserm Kanton, viele Parteien gesehen, ohne
irgend einen Advokaten: man hat sie angehört, und ihnen Recht
gesprochen: und es werden dadurch viele Kosten erspart."

In der Diskussion äußerte Regierungsrat Hür ner sich in dem

Linne, daß durch die Streichung des Worts jedem die Freiheit
gegeben werde, Advokatur zu treiben, und dann, wie steht es mit
der Rechtspflege? „vie Rechtsgelehrten sind die Stützen der Freiheit:
wo sie unterdrückt werden, da ist Sklaverei: entweder Sklaverei
der Herrscher oder Sklaverei des Volks. Ueberall wo man Freiheit
liebt, ehrt man den Advokatenstand. Durch die winkeladvo-
Katen und Winkelschreiber werden die Parteien weit mehr in
kosten gebracht, als durch geprüfte, gewissenhafte Anwälde.
Niemals könnte ich zu einer waßregel stimmen, die in keinem zivi-
lisirten Staate vorkommt."

Dieser Auffassung traten auch Bürgermeister Herzog und Dr.
Eanner bei: durch diese Voten belehrt, wünschte Oietschy nur,
..daß der Prozeßgang verkürzt und die Kosten vermindert werden,
wenn die Advokaten doch beibehalten werden sollen".

Der Z 50 wurde ohne Veränderung angenommen.
Z 51 entsachte eine sehr weitläufige Erörterung. Er lautete

folgendermaßen:
«Durch die drei vorhergehenden Artikel wird jedoch an der
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in den Bezirken Laufenburg und Rheinfelden bestehenden

Gerichtsordnung nichts geändert."

vie Rommission beantragte Streichung dieses Paragraphen.
Sei der Beratung dieses § leistete Oietschy sich folgenden

Temperamentsausbruch: „Ueber das Fricktal und seine Gerichtssatzung

ist schon viel gesprochen worden, und es ist in seiner per-
son so hergenommen worden, daß man glauben sollte, es gäbe gar
kein Frickthal mehr! ja freilich, Frickthal ist noch, ja, Frickthal ist
noch (Gelächter!), und schon lange hat man im Frickthal unter
seinen bisherigen Gesetzen glücklich gelebt, darum lasse man es bei

denselben. Man sagt, die Frickthaler verstehen den Proceß nicht!
ja, ich glaube, daß es Leute gibt, welche wünschen, sie verstünden
das procediren besser! sie haben sich bis dahin wohl befunden,
aber durch den Antrag der Rommission würde eine Unzufrieden-
heit ins Frickthal gestreut, die man ihm ersparen kann! lasse man
uns bei unsern bisherigen Einrichtungen, bis wir eine allgemeine
Gerichtsordnung für den ganzen Ranton haben werden."

Trotzdem alle Fricktaler dafür eintraten, wurde § 61 gestrichen.

Simon Büchli von Raisten verwahrte sich dagegen zu Protokoll.
Schließlich ließ sich vietschy hören: „Va wir heute mit dem Gesetze

nicht fertig werden, so trage ich auf die Aufhebung der Sitzung an
und daß man am Montag wieder zusammenkomme." Es wurde

Vertagung auf Mittwoch beschlossen.

Oas Friedensrichteramt

Am 28. Gkt. 18Z1 wurde der Gesetzesentwurf für
die Friedensrichter beraten.

§ 44 lautete:
„wenn die Parteien sich vor dem Friedensrichter vergleichen,

so wird derselbe den vergleich sofort schriftlich abfassen, solchen

in das Protokoll eintragen, und von den Parteien unterzeichnen
lassen."

vie Rommission beantragte den Susatz:

„Wenn die eine oder andere Partei nicht schreiben kann,
so setzt sie ein Seichen des Rreuzes hin. und legt überdies dem

Friedensrichter das Handgelübde ab, was in dem Protokoll
besonders zu bemerken ist."

vie Minderheit der Rommission schlug vor. daß der vergleich
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entweder in das Konzeptbuch oder in das Protokoll in Gegenwart
der Parteien getragen und von denselben unterzeichnet werden solle.

Such vietschy ergriff das Wort zu dieser Frage' „wenn
man ein Konzept annimmt, so könnte leicht ein Wort ohne Willen
des Friedensrichters verändert oder wohl gar nicht ins Protokoll
eingetragen werden, und wenn der vergleich binnen drei Tagen im
Protokoll ausgefertigt und von den Parteien unterzeichnet werden
soll, so müssen diese ja zweimal erscheinen. Ich glaube, es sei besser,

daß das Protokoll sogleich abgefaßt und unterzeichnet werde."
ver Antrag der Kommissionsmehrheit mit dem Zusatz wurde

genehmigt.

Die Organisation der Gemeinderäte

Zu den verschiedenen im bisherigen Verlauf des Jahres 18Z1

erlassenen Grganisationsgesetzen trat am Schlüsse des Jahres auch
ein solches über die Organisation der G e m e in d e r ät e.

§ 20 dieses Tntwurfs, der am 8. Nov. 18ZI verlesen wurde,
hatte den Wortlaut!

„Sie" (die Grtsbürgerversammlung) „bestimmt die Einsassen-
gelder nach der Klasseneintheilung, welche die Genehmigung
des Kleinen Raths erhalten hat."
vie Kommission stützte sich auf § 19 der Verfassung, welcher

besagte! „vas Gesetz wird das Verhältniß der Einsassen zu den

Gemeinden und deren gegenseitige Obliegenheiten bestimmen."
Mit Rücksicht auf dieses zu erwartende Gesetz wollte die Kom-

Mission nur vorschreiben! „Sie bestimmt die Obliegenheiten, welche
die Tinsassen der Gemeinden, nach § 19 der Verfassung, und in
Folge des dort angerufenen Gesetzes, zu leisten haben."

In der weitläufigen viskussion äußerte sich auch vietschy!
„vie Regierung könnte verwerfen, was die Gemeinde festgesetzt! ein
Einsaß soll sich niederlassen können, wo er will! es ist aber auch

oft der Fall, daß eine Gemeinde mit Einsaßen überhäuft wird, und
daß dem Bürger sein Metier verstümpelt wird, ich sage verstüm-
pelt wird. Man soll doch dafür sorgen, daß der Bürger sich ehrenhaft

ernähren könne, vas Einsaßengeld soll nur bestimmt werden
nach Erwerb und vermögen; diese Worte sprechen deutlich genug:
ich möchte daher antragen, daß die bisherigen Klassen beibehalten
werden: wenn die Einsatzen es nicht bezahlen wollen, so wird man
ihre Klagen bei der Regierung hören; und trage ferner an, daß
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die Gemeinde das Einsaßengeld zu bestimmen habe, und das künf-
tige Gesetz darüber zu erwarten sei."

Mit der Knappen Mehrheit von 74 gegen 67 Stimmen wurde
der Kommissionsantrag angenommen.

§ 27 schrieb vor:
„Zur Gültigkeit eines Beschlusses einer Gemeinde- oder

Grtsbürgerversammlung wird die absolute Mehrheit der

anwesenden Bürger erfordert."
Die Mehrheit der Kommission beantrage Annahme dieses vor-

schlags.

Die Minderheit wünschte zwei neue Paragraphen:
1.) Zur Gültigkeit einer Verhandlung der Gemeinds- oder

Grtsbürgerversammlung ist erforderlich, daß wenigstens die

absolute Mehrheit der auf dem im § 6 hievor erwähnten
Verzeichnis stehenden Bürger anwesend seisns.

2.) Unter den anwesenden Bürgern entscheidet, bei Fassung
eines Beschlusses, die absolute Mehrheit.

v 1 etschy ließ sich vernehmen: „Sollte denn eine Zahl von 25

beschließen können über die wichtigsten Angelegenheiten einer Ge-

meinde? Ja, wenn von 200 nur 25 erscheinen, so können 15 be-

schließen, was sie wollen' nein, die Mehrzahl der Bürger soll an-
wesend sein. Was ist denn schöner, als eine Gemeindsversamm-
lung (Gelächter); jeder soll pflichtmäßig wo möglich erscheinen
und nicht dann in jeder Ecke schimpfen, wenn in seiner Abwesen-
heit etwas beschlossen worden, das ihm nicht gefällt. Ich wollte
antragen, daß anwesend sein sollen! allein ich fürchte, es könnte
gehen wie im großen Rath! ich unterstütze den Antrag der
Minorität."

vie Diskussion ging noch so lange weiter, daß vietschy ver-
schiebung aus den folgenden Tag verlangte. Doch gelangte man
sofort nachher zur Abstimmung, an welcher der auch von vietschy
verteidigte Minderheitsantrag genehmigt wurde.

§ 55 lautete folgendermaßen:

„vie Stelle eines Mitglieds des kleinen Raths, eines Mit-
glieds oder Luppleanten des Gbergerichts oder eines Bezirksgerichts,

eines öezirksamtmanns oder seines Statthalters,
kann mit der Stelle eines Mitglieds oder Suppleanten des

Gemeinderaths nicht vereinigt werden."
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vie Kommission schlägt vor, daß auch ein Friedensrichter, dessen

Statthalter und die Bezirksverwalter nicht zugleich Ammann
sollen sein können, zu Vermeidung von Kollision entgegengesetzter

Interessen.

Das Protokoll berichtet über die Beratung u. a.: „Hr. vietschi
trägt darauf an, daß auch die Schulmeister von der Stelle eines

Gemeindraths ausgeschlossen sein sollen, weil sie nicht zwei Herren
dienen können." vr. Tanner beantragte die Ablehnung des

Antrags vietschy: „Wohlthätig ist's, wenn der Schullehrer, der oft
in einem Dorfe der Einsichtsvollste ist, in der Witte des Gemeind-

raths sitzt."

Ferner wurde eingewendet, datz in kleineren Gemeinden die

Lehrer oft beigezogen werden müssen.
Darum verteidigt vietschy seinen Vorschlag nochmals! „Ein

Schullehrer hat den ganzen Tag mit seinen Kindern zu thun. Jeder
Vater freut sich, wenn seine Kinder gut gelehrt werden. Was ist
wohl schöner als eine gute Schule? Ich wiederhole nochmals meinen
Antrag."

Der von Lüscher und Weisel unterstützte Antrag vietschy wurde
angenommen.

Bei § 61 wollte die Kommission zu den von diesem Z auf-
gezählten Obliegenheiten des Demeinderats auch die nötigen An-
ordnungen „über den Aufenthalt der Fremden und die
Einquartierungen" beifügen.

Bürgermeister Herzog beantragte jedoch, das Wort
„Einquartierungen" aus den Obliegenheiten des Gemeinderats zu streichen.

Ihn unterstützten Oberst Brentano, Bezirksrichter Lenzi und

vietschy: „Es ist für den Gemeinderath eine Last, die Ein-
quartierungen zu besorgen! und nach dem Antrag der Kommission
wäre es nicht möglich, eine Einquartierungskommission zuzuziehen;
wir wollen von Einquartierung gar nichts sagen, wir haben jetzt

Frieden, und hoffentlich noch lange. Ich trage auf Verwerfung des

Kommissionalantrages an."

ver Kommissionsantrag wurde abgelehnt.
Z 64 wallte dem Gemeinderat die endgültige Urteilskompetenz

über in den Gemeindewaldungen begangenen Holzfrevel, es mö -

gen diese Waldungen inner oder außer dem
Gemeinds bezirk gelegen sein, zusprechen, sofern sie
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keine höhere Strafe als eine Geldbuße von zehn Franken oder
eine Gefangenschaft von 24 Stunden nach sich ziehen.

Die Rommission wollte diese Spruchkompetenz nur für die
in dem Gemeindsbezirk aus Gemeind- und privat-
gütern begangenen Holzfrevel in die Hände des Gemeinderats
legen.

vietschy unterstützte den Äntrag der Regierung, »weil
der Gemeinderath gerne die Äugen zuschließen möchte, wenn einer

frevelt in dem Wald, der zwar in seinem Gemeindsbezirk liegt,
aber nicht sein Eigenthum wäre".

Or. Bruggisser befürwortete den Rommissionsantrag, da ein

Holzfrevel nach allgemeinem Rechtsgrundsatz im Gebiete bestraft
werden müsse, wo er begangen wurde. Er fuhr weiter i „wenn man
aber anführt, daß es Gemeinderäthe gebe, die die Äugen zudrücken,

wenn der Frevel nicht in ihrer Waldung geschehen, wie mit
der eigenen Beredsamkeit eines Herrn Präopinanten behauptet
wird, so könnte man dies in allen Verhältnissen anführen, und

ist darauf keine Rücksicht zu nehmen."

Oietschv mußte sich auch durch dieses Votum seines
Widersachers Or. Bruggisser betroffen fühlen. Er verteidigte in der

Diskussion seinen Äntrag noch einmal ausführlich! „Oem Ge-

meinderath steht zu, das Gemeindsvermögen zu besorgen, sei es

wo es wolle: daher soll auch der Frevler da gestraft werden, wo
er das Eigenthum angreist, was der Hr. Or. Bruggisser sagt von
dem gewöhnten Redner, so mag er sich an mir stoßen: ich habe

mich noch nie zum Redner aufgeworfen ich spreche nach dem Grund-
satz meines Herzens und bleibe meinem Grundsatz treu: ich lasse

die Versammlung urtheilen, welcher von uns der gewöhnte Redner

ist, welcher die Versammlung schon durch das Reden am meisten

aufgehalten hat."

Der Rommissionalantrag wurde mit 72 gegen bZ Stimmen ye-
nehmigt.

Ver § 75 bestimmte, die Grtsbürgerversammlung habe die Rech-

nungen einem oder mehreren Ausschüssen zur Prüfung zu-
zuweisen.

Dagegen protestierte v i e t s ch y: „Bisher hat die Gemeinde
Eine Rommission ernannt, jetzt will man mehrere: bei mehreren
Rommissionen gibt es Konfusionen: ich glaube daher auch, man
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sollte bestimmen, nur Eine Kommission sei zu ernennen, und das
Wort mehrere auszustreichen; sonst gibt es nur Wirrwarr."

Der Paragraph wurde nach Antrag Herzog genehmigt (ein
oder mehrere Ausschüsse von wenigstens Z, höchstens 7 Mitgliedern).

In der gleichen Sitzung trat 2-'. 3. Oietschy nochmals für ver-
einfachung des Geschäftsganges ein. Lei § 78 des Gesetzes be-

antragte der Gesetzesentwurf, die Genehmigung der Rechnungen
durch die Gemeindeversammlung solle zu Protokoll genommen
und überdies, mit den Unterschriften der Ausgeschossenen, der

Rechnung selbst beigefügt werden.

Prokurator Lruggisser schlug jedoch vor! „Wenn die Rech-

nungen von der Versammlung genehmigt werden, so sollen die-
selben von den Ausgeschossenen unterschrieben und in ein beson-
deres Protokoll eingetragen werden."

Ueber diesen Gegenstand wurde ziemlich viel gesprochen. Land-
ammannn Fetzer fand, daß die ganze Rechnung nochmals ins pro-
tokoll abgeschrieben werde, sei wieder eine bedeutende Erweiterung
der Geschäftsführung, und das lag nie im Vorschlag des Kleinen
Rathes. Dieser glaubte, es sei genug, wenn ins Gemeindeprotokoll
eingetragen werde, unter dem und dem Tag sei diese oder jene
Rechnung passiert worden.

vietschy unterstützte den Antrag des Hrn. Landammann Fetzer,
damit nicht so viel Schreiberei nothwendig sei; die einzelnen Rech-

nungen lassen sich aufbewahren im Archiv wie im Protokoll. —
Nun belehrte aber Dr. Häusler den Rat darüber, daß in einem

frühern Paragraphen, in Abwesenheit des Landammanns Fetzer,
ein Beschluß, die Rechnungen seien in zwei Doppeln auszufertigen,
abgelehnt worden sei; statt dessen müsse jetzt dieses Doppel ins pro-
tokoll eingetragen werden, damit immer ein Doppel vorhanden
sei. Landammann Fetzer unterstützte nunmehr den Vorschlag Lruggisser,

der genehmigt wurde.

§ 82 regelte das vorgehen im Falle säumiger Rechnungsstellung
in Gemeinden. Die Kommission schlug unter anderm vor! „Der
Lszirksamtmann lasse im Falls b), daß es an Erstattung des Le-
richts des Rechnungsausschusses fehlen würde, die betreffende
Gemeinde- oder Grtsbürgerversammlung versammeln und einen
andern Rechnungsausschutz in gleicher Anzahl ernennen" u. s. f.

Diet schp wandte gegen diesen Vorschlag Folgendes ein! „Dem
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Antrag der Kommission könnte ich nicht beistimmen, nämlich, daß

man einen zweiten Ausschuß wählen soll! dies würde die Sache nur
in die Länge ziehen,' der gewählte Ausschuß soll seine Arbeit
liefern."

Später ließ er sich nochmals vernehmen: „Ich könnte zu allem

stimmen, ausgenommen zu Kitt. t>: weil wirklich ein Ausschuß sich

nur auf den andern verlassen würde: ich trage auf Weglassung

dieser Bestimmung an."

Vössekel als kommissionsreserent erwiderte: „Wie schon gesagt,

welche Zwangsmittel kann man anwenden gegen einen Ausschuß,
der schon zum zweiten Wal vor Gericht bestraft worden? kann
man mit Landjägern exequiren? Wenn der erste Ausschuß sich so

beharrlich weigert, so bleibt nichts übrig, als einen neuen zu wäh-
len. Die Gemeinde muß doch zur Wahrung ihres Interesses ein Aus-
Kunftsmittel haben, und das zweckmäßigste ist das vorgeschlagene."

Tatsächlich wurde denn auch der ganze Paragraph genehmigt
nach Antrag der Kommission.

Am 14. Nov. I8ZI mußte die Sitzung wegen Mangels der gesetz-

lichen Anzahl Mitglieder auf den IS. vertagt werden.

Im zweiten Skrutinium (Wahlgang) der ersten Wahl wurde

Adolf Laue gewählt, — im ersten Skrutinium der zweiten Wahl
Dr. Bruggisser und Stadtammann vietschy: im zweiten
Skrutinium der dritten Wahl Heinrich Zschokke, in der vierten Wahl
Bernhard Fischer von Brugg, in der fünften Wahl Kuepp und

Dr. Häusler, im zweiten Skrutinium der sechsten Wahl Dr. Schau-

felbühl, im zweiten Skrutinium der siebten Wahl Dr. vertschinger.

In der Sitzung vom 16. Nov. 18Z1 holte vietschy zu einer
längeren Rede aus. „Aus dem von den Obliegenheiten der

Gemeindschreiber handelnden § 90 wollte die Minderheit der
Kommission, vertreten durch Dr. Bertschinger, herausnehmen die

Führung der Hypothekenbücher, und alle daraus fließenden Anfertigungen.

es wäre denn, daß der bestellte Gemeindschreiber oder
Sachkundige durch eine gesetzliche Prüfung dazu tauglich erfunden würde.

vietschy protestierte: „Es wird überall nöthig sein, daß

die Hypothekenbücher gut in Ordnung seien. Ich frage, hat es nicht
die nämliche Kraft, wenn der Gemeindeschreiber es macht unter
der Aufsicht des Gemeindraths, als wenn es ein Notar macht? Ja,
es hat die nämliche Kraft. Ich glaube, ein Bezirksamtmann hat
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die Pflicht, die Schrift des Gemeindschreibers zu vidimiren, und
dann kann man es nach Paris schicken; es wird so gut hinkommen,
wie wenn es ein Notar gemacht. Der Gemeindrath hat im Ganzen
viel zu besorgen; es wird ihm daran gelegen seinen, einen
tüchtigen Gemeindschreiber zu finden. Der unvorsichtige Gemeindrath
hat es sich selber zuzuschreiben, wenn er nicht acht gibt. Ich kann
dem Herrn Dr. Bertschinger nicht alle Worte erwiedern; ich müßte
noch einige Schulen mehr passirt haben. Ich stimme zur Mehrheit;
es wird dadurch dem Land viel erspart."

Der Standpunkt der Mehrheit wurde gutgeheißen.

Llm 1Z. Juli 18Z1 erhielt vietschp eine Stimme als Regierungs-
rat, ebenso Präsident hunziker.
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(1822)

Der vudgetbericht wird auf Oietfchq's Antrag gedruckt.

à 27. Januar 1822 erstattete Hr. Fischer von Brugg Bericht
über das Budget für das Jahr 1822.

„Hr. Dietschy trägt aus Druck des Berichts an. Hr.
Ischokke glaubt, dies würde zu allzulanger Sögerung führen

und beantragte nochmalige, langsame und deutliche Der-
lesung des Berichtes und daß man sofort eintrete."

Der Druck wurde beschlossen.

Dem Fürsprech Amsler wurde die nachgesuchte Entlassung als
Mitglied des Meinen Rats bewilligt und sogleich zur Wahl eines

neuen Regierungsmitgliedes geschritten.
Im zweiten Wahlgang, in dem auch auf Dietschy 2 Stimmen

fielen, wurde Dr. Schauselbühl mit 73 Stimmen gewählt.

Die Vrabcmtertalsr

Immer wieder ergriff F. I. Dietschy im Aargauer Kantonsrat
die Gelegenheit, aus die Verhältnisse in dem ihm benachbarten und

wohlbekannten Basel hinzuweisen.
„Die Vorstellung mehrerer Eemeindräthe aus den Bezirken

Baden und Surzach, daß die Werthung der Vrabanter- und

Fünffrankenthaler auf 40 und 2S Batzen gesetzt werden möchte, wurde
am 27. Jan. 1822 verlesen. Waldmeier beantragte, aus die
Vorstellung einzutreten, ebenso vietschy, der vorschlug, daß die

Regierung eingeladen werde, ein Dekret vorzulegen, wodurch
dem Gesuch entsprochen werden in Basel, welcher Stand im
Konkordate sei, habe das Gleiche statt."

Eine aargauische Münzverordnung vom 3. Gkt. 1826 hatte den

Brabantertaler zu 2 Fr. 32. den französischen Fiinffrankentaler zu
2 ?r. 27s/-- gewertet.

Landesstatthalter hürner wendete gegen diese Anträge ein-
Wenn es sich darum handelte, den Bürgern im Allgemeinen Nutzen

zu schaffen, so ließe sich dem geäußerten Wunsch entsprechen, es

frage sich aber, ob dadurch nicht größerer Nachteil entstünde. In



Basel kursieren die Vrabanter- und Fünffrankenthaler zu 40 und

35 Batzen im allgemeinen Verkehr und bei den öffentlichen Bässen,

nicht aber bei Wechsel und Kapitalzahlung. vie Regierung möchte
noch während dermaliger Sitzungen einen Bericht und allsällige
Vorschläge erstatten.

Vietschy betonte: „ver Wechselkurs zu Basel sei eine privat-
sache; ein anderes sei es mit dem allgemeinen Verkehr."

Bürgermeister Herzog wandte ein: ,,ver Münzfuß ist anders
nichts, als ein Ellstecken; wenn einer 3? Soll bringt, so sagt man.
es ist ein Soll weniger als eine Ell (Vrabanterall). Man sagt, der

Wechselkurs sei eine Privatsache; der Brabanterthaler ist gesetzlich

28Ve Btz., aber der Handel mit dem Geld in Basel ist Privatsache.
Setzen Sie heute den Brabanterthaler zu 40 Batzen, so verlieren
wir gegen Basel; denn nach dem 24 Guldenfuß, welches der deutsche

Münzfuß ist, gilt der Brabanterthaler in Baden 3? Batzen und
1 Kreuzer und noch nie ist erlebt worden, daß eine fremde Silbersorte

höher gewürdigt worden, als vom prägenden Staat selbst;
prägen Sie selbst Schweizerthaler, dann gewinnt der Staatsschatz
l'/sProzent, heben Sie das Konkordat auf (es ist schon manches
Gute untergegangen), dann werden aber andere und gerechtere
Klagen kommen; wenn ich 40 Batzen habe, so habe ich 40 Kupferblech.

woran nur für 20 Batzen Silber ist; das hat den Lrabanter
in die höhe gehoben. In das Kapitalwesen kann der Staat nicht
eingreifen; es ist Sache des Vertrags; wohl kann er erklären, an
Staatskassen den Thaler zu 40 Btz. anzunehmen; alles weitere ist
ein Eingriff ins Eigenthum." Er unterstützt den Antrag von
Landesstatthalter hllrner.

Hr. v i e t s ch y verliefet das Gesetz von Basel, woraus erhellet,
daß der Brabanterthaler zu 40 Btz. und der Fünffrankenthaler
zu 35 Btz. an den öffentlichen Kassen angenommen wird, „was will
man mehr?" Er verteidigt nochmals seinen Antrag und sagt: „Ein
harter Thaler sei ein Thaler."

Hr. Lezirksamtmann Brentano (Laufenburg) zeigt, daß die
Grenzbezirke von Baden keinen Nachtheil, sondern Vortheil haben;
denn für einen kouk ä'or zahle der Badenser vier Brabanterthaler
und 3 Batzen.

ver Antrag des Hrn. hürner wird Beschluß.
Am 7. Februar 1832 wurde das Gesuch um höhere Wertung

der Brabanter- und Fünffrankenthaler, samt dem

kleinrätlichen Gesetzesvorschlag verlesen.
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Or. Lruggisser beantragt, den Vorschlag nach dem Reglement
an eine Kommission zu verweisen.

Landesstatthalter Hürner fand, die Zache sei dringend, die
Kommission sollte sobald als möglich ihren Bericht erstatten.

Km 7. Februar 18Z2 wurde der Bericht des Meinen Rates
über diese Angelegenheit nebst einem Gesetzesvorschlag verlesen,
vr. Bruggisser beantragte, diesen Vorschlag nach dem Reglement
an eine Rommission zu weisen.

vietschy bemerkte: „ver Gesetzesvorschlag ist heute endlich
angekommen, endlich hat die glückliche Stunde geschlagen, wo der

ganze Ranton von großen Beschwerden befreit werden soll: ich

möchte das Reglement nicht in Schutz nehmen: die Sache ist dringend:
ich trage darauf an, daß am Samstag Bericht erstattet werde: es ist
wohl möglich, bis dorthin die Sache gehörig ins Auge zu fassen."

vr. hegnauer fand, der Antrag Oietschp sollte, weil reglements-
widrig, nicht an eine Abstimmung gebracht werden.

So wurde der Gesetzesvorschlag einfach an eine Rommission von
5 Mitgliedern gewiesen.

Schließlich wurde der örabantertaler zu 4 ?r., das französische

Fünsfrankenstück zu Z Fr. 50 gewertet.

vietschq mahnt zur Sparsamkeit

Oietschy's Antrag vom 2. März 18Z2 hatte mehr Glück. Bei der

Budgetberatung beantragte die Rommission, dem Meinen Rat für
die Arbeiten im Zeughaus statt der geforderten 2Z400 Franken
nur 16 000 Franken zu bewilligen.

vietschy bemerkte: „vie Rommission habe mit einem gutgemeinten

Sinn die Summe von 2Z400 Fr. auf 16 000 Fr. herabsetzen

wollen, denn der Aargau habe noch Ranonen, Lafetten und pulverwagen

genug, man brauche nicht Alles auf das prächtigste her-
zustellen. Lese man die Zeitungen, man werde finden, daß große

Monarchen sparen, vie Summe von 16 000 ?r. sei nicht so bald

hergezählt. Oie Rommission habe ihre Pflicht erfüllt, und der

große Rat werde den Antrag derselben genehmigen."

Bei der Abstimmung wurden beinahe einstimmig die von der

Rommission vorgeschlagenen 16 000 ?r. bewilligt.
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Die Galerie im Großratssaal

Là Abschnitt Finanzverwaltung beantragte die

Budgetkommission zu Art. 2: Errichtung der Galerie im Saale
des großen Rats, 2200 ?r.

Es war zuerst eine durchgehende Galerie beschlossen worden:
nach dem Antrag der Rommission sollte dieser Beschluß wieder
zurückgenommen und entweder eine gebrochene Galerie erbaut,
oder aber auf der obersten Bank des Saales dem Publikum Platz
eingeräumt werden.

Bürgermeister Herzog meinte: „Gs muß die Galerie ein
unendlich wichtiger Gegenstand sein, daß man so oft gegen bereits
gefaßte Beschlüsse auftritt... In Hinsicht auf architektonische
und ästhetische Schönheit behaupte ich nochmals, daß gerade die

durchgängige Galerie dieser nackten Wand fehlt. Die zweite Idee
der Rommission ist ganz verwerflich. Es wäre gewiß keinem behag-
lich, wenn das Auditorium hart hinter unseren Rücken stände. Die
Rommission will in jeder Ecke des Saales bei den Gefen ein Stiege
von dem Gang bei dem Libliothekzimmer in diesen Saal hinunter:
ich frage, wie würden sich diese zwei Vogelkrätzen ausnehmen?
(Gelächter.) Ich wenigstens könnte von den bereits gefaßten Be-
schlllssen nicht abgehen."

vietschy führte Folgendes aus: „Seit dem Beschluß hat sich

manche Stimme geäußert nicht zu Gunsten der Gallerte, und was
nicht evangelisch ist, kann man wieder zurücknehmen, und es wird
uns ein neuer Beschluß nicht so lange aufhalten, als oft unnützes
Schwätzen. Eine gebrochene Galerie wäre schön und eine Uhr in
der Mitte, daß nicht jedes Mitglied immer in Sack greifen müßte,
um zu sehen, wie spät wir haben (Gelächter): und dann muß
das Präsidium auch frei sein: es könnte Einfluß auf den Ropf
desselben haben, wenn über ihm alles gedeckt ist, und ein Geräusch
wäre" (Gelächter).

Zwei weitere Redner (Staatskassier Suter und der Präsident)
verteidigten ebenfalls die gebrochene Galerie, Lüthy jedoch die
durchgehende, in Berufung auf die Verfassung, durch welche die
Gefsentlichkeit der Verhandlungen anerkannt sei.

Nur 60 Mitglieder stimmten für die Zurücknahme des Se-
schlufses. So entstand die durchgehende Galerie.

Daß dieser Beschluß das Richtige traf, zeigte sich schon am
12. Dezember des gleichen Jahres. Ein Gegenantrag hatte gleich-
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viel Stimmen erhalten, wie der Rommissionsantrag, ver Präsident
bemerkte, er wolle nach dem Reglement noch einmal abstimmen
lassen. „Ein Mitglied bemerkt, es seien noch einige Mitglieder
auf der Galerie Hr. vietschy ruft die Mitglieder auf der

Galerie herunter".
Bei Errichtung einer durchbrochenen Galerie wäre dieser?all

jedenfalls häufiger eingetreten.

Eilboten an abwesende Großräte

Sm 9. und 10. Juli 18Z2 konnte, weil die reglementarische
Knzahl der Mitglieder nicht eingetroffen war, keine Sitzung
abgehalten werden. Es wurden vierzig unentschuldigten Mitgliedern,
allen denen, welche sich wegen häuslichen oder Amtsgeschäften
entschuldigt, Eilboten zugesandt.

vas Militärgesetz

Km II. Juli I8Z2 begann die Beratung des Militär-
gesetzes. Namens der Rommission erstattete Heinrich Sschokke

Bericht. Artikel 22 des Gesetzentwurfes lautete:

„Alle Rantonsbürger des weltlichen Standes sowie die im
Ranton wohnenden Schweizerbürger sind milizpflichtig, vie
Milizpflicht beginnt mit dem angetretenen zwanzigsten und

endigt mit dem zurückgelegten fünfzigsten Jahr Alters, unter
den im vierten Abschnitt bestimmten Ausnahmen."
Die Rommission wollte, um dem Volk Erleichterung zu

verschaffen, die Milizpflicht mit dem beginnenden 21. und mit
zurückgelegtem 4S. Altersjahr aufhören lassen. Begründet wurde dieser

Abänderungsvorschlag mit der Auffassung, mit dem 20. Jahr sei

mancher Mann noch nicht ausgewachsen, befinde sich in der Schule
oder in der Lehre. Auch ein Arzt, vr. Häusler, stellte fest, besonders

am rechten Ufer der Aare sei unsere Mannschaft im 20. Jahr noch

lange nicht ausgewachsen.

vietschy sprach die kernigen Worte: „Es ist Pflicht, den

Wunsch des Volkes zu erfüllen, und ehrenhast zu sparen. Ich weiß
nicht, warum der Schweizer im 20sten Jahr noch ein so schwacher

Mann sein soll, da doch in andern Staaten man die Leute doch im
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19. Jahr schon nimmt; man sagt,die Uniform werde ihm zu klein,
ja manchem wird der Rock im 50sten Jahre nur zu groß (Ge-
Richter). Ein fester kleiner Mann schießt so gut, wie ein großer; das

Pulver hat gleich viel Kraft. Man spricht von der Jagd; ja die

Jagd ist eine Liebhaberei, aber der Militärdienst ist eine Last, und
soll man denn einen Vater und sogar Großvater noch zum Auszug
anhalten? nein, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht; ich

stimme zu 20 und 40 Jahren."
Mit Berufung auf das Beispiel Zürichs stimmte u. a. auch Hein-

rich Fischer von Merenschwand für diesen Antrag, der wirklich
angenommen wurde.

verschiedene Droßräte reichten sofort Verwahrungen gegen
diesen Beschluß ein; Buter wünschte, daß der Kleine Rat einen
ExtraKredit von 60 000 Fr. vorschlage, der nunmehr erforderlich
sei, um die junge Mannschaft auszurüsten. Schmiel legte seine ver-
Währung ein, weil man durch Ansehung des Schlusses der Dienstzeit

auf das 40. Jahr dem Kanton eine bedeutende Menge von
Kräften entzogen habe.

Für Art. 27 wurde die Fassung vorgeschlagen:

„Die Mannschaft vom angetretenen 22. bis zum zurück-
gelegten 55. Jahr Alters bildet die Elite."

verschiedene Redner gaben dem 52. Kltersjahr den Vorzug, so auch

vietschy:
„Ich bin auch einer von denen, der die Bürger im Land

gewiß nicht drücken will. Zum Schonen des Volkes ist mein
yerz auch gebildet; allein wenn die Militärkommission von
6000, 2000 herausnehmen kann, so kann sie noch Rücksicht auf
Familienverhältnisse nehmen, wenn ich irre, so bitte ich um
Verzeihung, ich verstehe die Sache nicht besser. Ich möchte vor-
schlagen: wenn beide Bundeskontingente ausziehen sollen, sollen
bis aufs 52. Jahr aus der Reserve genommen werden; wenn
aber nur das erste Kontingent ausziehen soll, so solle die Mannschaft

nur bis zum 50sten Jahr genommen werden. Ich sage

nochmals, wenn ichs nicht verstehe, so bitte ich um Verzeihung,
ich bin der Sache nicht so gewohnt."

Beschluß: vie Landwehr beginnt mit dem Antritt des 52. Jahres,
vorgeschlagen wurde weiter ein Z 29:

„Die Landwehr besteht aus zwei Klassen; zur ersten Klasse
gehören: a) Alle milizpflichtigen Individuen vom angetretenen
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Z4. bis zum zurückgelegten 40. Jahr Alters mit der im §. Z0

in Betreff der Offiziere bestimmten Ausnahme, b) Sämtliche
Offiziere vom angetretenen 41. bis zum zurückgelegten 50. Jahr.
Zur zweiten Klaffe gehören alle andern milizpflichtigen
Individuen vom angetretenen 41. bis zurückgelegten 50. Jahr."
vie Kommission beantragte Streichung dieses Paragraphen, —

auch vietschy unterstützte sie:

„ver heutige Beschluß von 20 bis 40 Jahren wird eine Wohltat

für den Kanton sein, er wird mit Freuden vernommen
werden; ich trage darauf an, dabei zu bleiben."
ver § 2? wurde wirklich gestrichen.

Eine Judendebatte entspann sich bei Beratung des § ZI; er
lautete:

„So lange Wir" (der gr. Rat) „nicht für gut finden werden,
die Mitglieder der Judengemeinden Endingen und Lengnau zu
persönlichem Milizdienst anzuhalten, werden dieselben jährlich
1000 Franken Equipierungsbeitrag an die Militärkasse
abliefern."

vietschy äußerte sich dazu folgendermaßen:
„ver Ehrist leistet mehr als der Jud, wenn dieser auch in die

Militärkasse zahlt; man spricht viel von dem Streben der Juden
nach Schacher: theilt man sie in die Kompagnien, so finden sie

nur größeren Anlaß, diesen unrühmlichen Gewerb recht vor-
theilhast zu treiben. Es ist heute viel Unnützes darüber
gesprochen worden, während man die Seit Wichtigerm widmen
sollte. Wir wollen Christen bleiben und die Juden Juden sein

lassen."

ver § ZI wurde nach Antrag der Kommission genehmigt,

vr. öruggisser, der die Stellung der Juden im Kanton als
einen „Fleck" bezeichnet hatte, lud sodann durch einen besonderen

Antrag den Kleinen Rat ein, dem Großen Rat geeignete
Vorschläge für bürgerliche Verbesserung der Judengemeinden
einzureichen. Dieser Antrag wurde angenommen.

»

Nachwehen des Freiämteraufstandes

In Möhlin hatten sich im Dezember 18Z0 Ruhestörungen revo-
lutionärer Art ereignet.
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I I Bürger von Möhlin gelangten mit dem Gesuch an den

Großen Rat, daß ihnen die Buße und Rosten von 892 ?r., die ihnen
das Gbergericht im Juli 1831 auferlegt hatte, möchten nachgelassen
werden.

Waldmeier bemerkte (am Nov. 1832): der Anführer,
Adrian Wetzger, sei vor vier Wochen gestorben. Oie Witwe, wie alle
andern, seien arm, und vermöchten nicht zu zahlen: er trage aus

Begnadigung an, während die Rommission einfach den Erlaß der
dem Staate zukommenden Rosten vorgeschlagen hatte, zumal die

petenten bereits 14 Wochen in Gefangenschaft gelegen."

Dietschy setzte sich für den Rommissionsantrag ein, der

angenommen wurde:

„Jedermann ist bekannt, daß (was) in den vezembertagen
geschah, was in den Julitagen. Wenn man Jeden, der etwas
Ungeschicktes angestellt, hätte einkerkern wollen, so hätte es

noch manchen Thurm voll gegeben, vie Irickthaler sind sonst
ein friedsames Volk. Ich rufe Ihre guten herzen an, nehme sie

in Anspruch und bitte für die armen Waisen: ich stimme zum
Antrag der Kommission."

Das Budget wird auf vietschq's Antrag gedruckt.

Am 9. Nov. 1832 wurde das vom Kleinen Rat mit einigen
Bemerkungen „einbegleitete" Budget für 1832 (1833 vorgelegt,
verlesen und an eine Rommission gewiesen. Darauf äußerte sich

Oietschy in folgendem Sinne:

„Sie haben die schöne Einnahme und die große Ausgabe
verlesen gehört. Es gibt aber viele Bürger, die nicht begreifen, wo
alles her- und hinkomme: ich trage darauf an den Voranschlag
dem Druck zu übergeben, und dem großen Rath auszutheilen,
damit man es auch den Bürgern im Lande mittheilen könne."

ver Druck wurde beschlossen.

Am 10. Nov. 1832 wurde zuerst der Gesandtschafts-
bericht über die ordentliche Tagsatzung im Jahr
1832 verlesen und an die betreffende Rommission gewiesen. Die
Verlesung des Berichts hatte über zwei Stunden gedauert. Nun
sollte die Berathung über dieAbänderungdesDroßrats-
Reglements beginnen. Bürgermeister Herzog wies darauf
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hin, es sei jetzt halb 12 Uhr, viele sähen der baldigen Abreise
entgegen; man dürfe sich fragen, ob noch ein so hochwichtiger
Gegenstand zu beraten sei? Zudem frage sich, ob die Versammlung
noch vollzählig? Aus Herzog's Antrag wurden die Anwesenden,
ungefähr 105 Mitglieder, abgezählt, vietschy ergriff das Wort:
„Ich mache den Antrag, die Sitzung jetzt aufzuheben und bis viens-
tag zu vertagen."

»

vietschq's Lieblingsidee: ein Uantons-Arbeitshaus

ver Präsident erlaubte sich daraus, „den großen Rat auf Dienstag

zu vertagen". Bürgermeister Herzog erinnerte daran, daß am
letzten Dienstag Eilboten an nicht erschienene Mitglieder versandt
worden seien; nach seiner Wahrnehmung seien viele von denen, die

Eilboten erhalten, dennoch nicht erschienen. „Ich wünsche, daß

künftig diese Widerstrebenden dem großen Rathe bekannt gemacht
werden; in öffentlichen Blättern heißt es, der Aristokratismus ist
schuld, daß der große Rat nicht zusammen kommt; wir wollen
dann auch sehen, was dieser Aristokratismus für einen physio-
gnomie habe." Weiter bemerkt das Protokoll: „Hr. vietschi
trägt darauf an. die hohe Regierung zu beauf-
tragen, einen Plan zu einem Rantonsarbeits-
Haus vorzulegen, wo man die Müßiggänger,
die den Gemeinden zur Last fallen, einsperren
könne. Der Präsident bemerkt, daß man jetzt keinen Beschluß

mehr fassen könne, da nicht mehr die reglementarische Anzahl
Mitglieder versammelt seien, und die Sitzung wird ausgehoben."

vas Großratsreglement

Bei den Beratungen der Entschädigungen an
die Mitglieder des Großen Rates rief vietschy aus:

„Es wäre zu wünschen, die Mittel zu finden, womit das Volk
und der große Rath zufrieden ist. Man spricht von 5000 bis
6000 ?r.; ja bald wird es mehr kosten, aber wir müßten einen

eigenen Rommissär haben, der ausrechnet, und beobachtet wenn
einer kommt und geht. Ich möchte an Sie die Frage stellen,
wie wird es kommen, wenn das Volk steuern soll? hüte man
sich vor Steuern; frage man die (Wahl)-Rreise, ob sie ent-
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schädigen wollen, oder ob man hier aus der Staatskasse
entschädigen soll, dann weiß man, was Volkswille ist: ich trage
darauf an, die hohe Regierung soll die Kreise anfragen, ob es

ihnen recht ist, ihre Herren Großräthe zu entschädigen, oder ob

man sie aus der Staatskasse entschädigen soll: vorher trete ich in
nichts ein."

Der Kommissionsantrag wurde angenommen (Reise-Entschädigung).
In der weiteren Beratung des Großraths-Reglements, am

14. Nov. 18Z2, beantragte die Kommission folgenden Artikel: „wer
während einem Jahr drei Mal am ersten Sitzungstag ohne
genügende Entschuldigung und ohne Erlaubniß des Präsidenten nicht
erscheint, leistet dadurch verzicht auf die Stelle eines Mitgliedes
des großen Raths. Ebenso derjenige, welcher sich während der

Sitzungszeit eigenmächtig für einen oder mehrere Tage beurlaubt."
Die Diskussion gestaltete sich ziemlich lebhaft. „Hr. vietschi

äußert seinen Unwillen über das Ausbleiben vieler Mitglieder.
Der Kommissionalantrag auf Z Tage ist ihm zu strenge, er trägt
auf 4 Tage an, und daß dem Präsidenten für 2 Tage zu dispen-
siren erlaubt sein soll". In der Abstimmung ging ein Antrag des

Kommissionspräsidenten Sschokke durch: er erklärte sich durch die

geäußerte Befürchtung belehrt: daß bei solcher Strenge der Rat
viele tüchtige Mitglieder verlieren könne; man möchte die
fehlbaren Großräte ihren Kreisen zur Mahnung an ihre Pflicht
«erzeigen."

Ein Mißverständnis

Verwalter K a m per von Rheinfelden war dort in den Großen
Rat gewählt worden. In einer früheren Sitzung waren bereits zwei
Wahlen anderer Gemeinden kassiert worden, weil nicht die absolute
Mehrheit der Stimmfähigen anwesend, und nicht bei der gesetzlichen

Buße geboten worden war. Bei der Rheinfelder Wahl hatte die

Meinung obgewaltet, es sei nicht bei der gesetzlichen Buße zur
Wahl geboten worden. Ein Ratsmitglied bemerkte, das Protokoll
habe nichts davon erwähnt, daß bei der gesetzlichen Buße geboten
worden sei, „und bei der Berathung gestand", wie Dössekel in der
Diskussion feststellte, „selbst Hr. Ammann vietschi, daß die

Bürger von Rheinfelden nicht bedürften, bei der Buße geboten zu
werden, — und deswegen hauptsächlich wurde die Kassation aus-
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gesprochen". Darauf bemerkte nun vietschy! „Es ist wahr, ich

habe ausgesprochen, was Hr. vössekel sagt! ich kann meinen Kopf
nicht Tag und Nacht an Staatssachen verwenden, und habe es so

ausgesprochen, weil ich wußte, daß unser Kreis den rechten Mann
gewählt." — vie Kassation wurde zurückgenommen und die Wahl
bestätigt.

Nm gleichen Tage, am 17. Nov. 18Z2, wurde der Kommissionsbericht

über das Straßengesetz verlesen und darauf sogleich

mitgeteilt, die jüngst eingetroffenen Bittschriften der Gemeinde

Wegenstetten und mehrerer Gemeinden am hallwilersee hätten
noch nicht beraten werden können, sie seien noch bei den Gliedern
der Kommission in Zirkulation. „Hr. vietschi glaubt, es sei

nicht mehr der Mühe wert, heute noch über dieses wichtige Gesetz

zu berathen, man solle die Berathung verschieben".
Etwas später wurde es „immer leerer im Saal". Infolgedessen

trug vietschy auf Nufhebung der Sitzung an, damit jedes

Mitglied zur gehörigen Seit nach Hause komme. Dieser Nntrag
erhielt die Mehrheit.

»

Das Gesetz über die Kreisversammlungen

Nm 2Z. Nov. 18Z2 begann die Beratung des Gesetzes über die

Kreisversammlungen. Inbezug auf das Wahlverfahren an diesen

Versammlungen äußerte sich vietschy:

„Mit denen Kreisversammlungen hat es schon oft Irrungen
und Unordnung gegeben,' oft schreien vier miteinander, Peter
und Paul! bei den Vorschlägen! ich glaube dabei sei es am
besten, wenn über die vorgeschlagenen das Loos den Rang der

Nbmehrung entscheidet."

Es wurde erwidert, wenn Hr. Gemeindeammann vietschi den

§ 28 lese, so sei ihm vollständig entsprochen,

vietschy: „Ich bin auch zufrieden."
§ S2 des Gesetzes über die Kreisversammlungen

schlug vor:
„Wenn gegen irgend Jemand erwiesen werden sollte, daß er

durch Bestechung, Versprechung, vrohung oder Gewalt sich selbst
oder Lindern Stimmen zu verschaffen gesucht hätte, so soll
derselbe verurteilt werden."

ych. Zschokke meinte, auch derjenige, der sich habe bestechen.
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versprechen, verführen lassen, sollte diesen gleichen Strafen
unterliegen.

Vagegen bemerkte vietschy: „Ich finde nicht gut, daß man beide

strafe, sonst schweigen sie beide, und es wird keiner bestraft; man
muß einen frei lassen, sonst schwatzt er nichts aus."

Der § wurde unverändert genehmigt.

»

Der König von Griechenland

?m November 1832 teilte der schweiz. Vorort mit, er habe auf
die eingegangene Erklärung von 17 Ständen (Kantonen) den

Prinzen Gtto von IZayern als König von Griechenland anerkannt.
Ein Redner, Suter-Sofingen, wünschte am 24. Nov. 1832 zu
erfahren, ob der Kleine Rat des Nargaus auch eine solche Erklärung
eingesandt habe; nur dem Großen Rate stehe es zu, sich darüber
auszusprechen; — der votant fügte bei, er würde nie dazu stim-
men, daß ein König für ein Land anerkannt werde, das zur
Republik geboren sei. Hr. weibel beantragte, daß der Große Rat
des Kantons Nargau den König von Griechenland nicht anerkenne.
(Gelächter.)

Hr. Müller von Sofingen: „Ich will nur einen àsdruck des

Eit. Herrn Landammann berichtigen, nämlich, daß nicht der große
Rath, sondern das Volk der Souverän des Kantons Nargau sei."
(Gelächter.)

Hr. vietschy: „Wenn die Griechen einen König wollen, so lassen

wir ihnen denselben; ich mache den Nntrag, wir wollen denselben
anerkennen, und wünschen ihnen Glück dazu." (Gelächter.)

Herzog: „ wenn Griechenland sich einen König gewählt,
so hat es dies zufolge eines unbestreitbaren republikanischen
Rechtes gethan; wenn das aargauische Volk sich heute einen König
wählen wollte, so hat es dazu das vollste Recht".

»
Nm 24. Nov. 1832 wurde die Kommission zur Untersuchung

des Gesetzesvorschlages über den Stempel bestellt aus:

Nlt-Nppellationsrichter Fischer,
Nlt-Lürgermeister Herzog,
Nlt-Bezirksamtmann Strebel,
Gemeindammann vietschi,
Gerichtspräsident Müller, Softngen.
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Km II. vez. I8Z2 wurde die Krage erörtert: „wenn einem

Wahlprotokoll ein Zeugniß des Gemeindraths beigelegt werde, der

Gewählte habe sich über das erforderliche vermögen mit hypo-
thezierten Schuldtiteln ausgewiesen, ob dieses Zeugnis hinreiche,
oder ob die Titel selbst dem Großen Rat zur Einsicht sollen
eingeschickt werden." Mit andern fand vietschy unnötig, die Titel das
Land auf und ab zu schicken, das Zeugnis des Gemeinderats sei

genügend. Die Mehrheit billigte diesen Standpunkt.

vas Militärgesetz

§ so des Militärgesetzes bestimmte den von Dienstuntauglichen
zu leistenden Militärpflichtersatz aus Grund ihres Vermögens und

Erwerbs, ver Kommissionsberichterstatter fand, nach dem Kntrage
des Kleinen Rats würde die ärmste Klasse (Einkommen unter
Z00 Kr.) zu stark belastet (Iahrestaxe im Klter der Elite 1—2 Kr.
vie reichste Klasse (Einkommen von 2000 und mehr Kranken)
werde mit 20—ZV Kr. Taxe zu schonend angelegt, vie Kommission
beantragte für Einkommen bis 1000 Kr. jährlich vom Hundert,
für Einkommen über 1000 Kr. I vom hundert.

vietschy unterstützte den Kommissionsantrag am IZ. ve-
zember 18Z2 sofort:

„Ich bin auch einer von denen, der die Krmen in Schutz

nimmt, und glaube, die Gemeinden sollen künftig für die ganz
Krmen nichts bezahlen wie bis dahin! es ist genug, wenn die

Gemeinden sie sonst erhalten müssen. Kuch stelle ich den Kntrag,
daß solche, die mit einer Krankheit bleibend behaftet sind, sollen

berücksichtigt werden. Doktoren und Kpotheker sind bekanntlich
theuer genug, und es ist dem Kranken leid genug, daß er nicht
im Stande ist Dienste zu leisten."
Lützelschwab wies darauf hin. daß das wilitärgesetz kein Le-

steuerungsgesetz sein solle und daß der § S4 des Gesetzes die Krmen
gehörig berücksichtige, indem die ganz Krmen nach demselben nichts
zu bezahlen hatten.

ver Kntrag des Kleinen Rats wurde genehmigt.
S

Zum Stempelgesetz

Sei der Beratung des Stempel- und Getränksteuergesetzes am
18. vez. 18Z2 sprachen sich verschiedene Redner gegen den Stempel
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und für die direkten Steuern oder Belastung der Einfuhr aller aus.
Such vietschy ließ sich vernehmen:

„vas ist zu erwarten gewesen, daß der Stempel werde an-
gegriffen werde von Leuten, die dabei interesfirt find und

namentlich von den Sdvokaten, die so spannenbreite Seilen
machen. Unser Kanton Sargau ist mit prozeßsucht
überschwemmt, und wenn der Stempel noch höher wäre, so gäbe es

nur weniger Prozeß. Ueber die Sdvokaten wird geklagt: roenn
die Parteien es friedlich machen wollen, so kommen die Sd-
ookaten hintendrein: Sein, du mußt den Prozeß führen, du

gewinnst ihn. Man beruft sich auf die Verfassung, was sagt die?,
man soll die Schulden zahlen. Ich hab' auch etwas weniges Sin-
sen einzuziehen, aber noch nie hab' ich dem Schuldner etwas für
Stempel abgenommen. Man spricht von Tabak, warum nicht
auch von Kaffee und Sucker? Sa, es gibt so zwölfjährige Buben,
die zwei Schuh lange pfeifen im Maul haben, ja die könnte man
belegen; aber den Mann lasse man ruhig seine pfeife
rauchen. Daß der Schweizerwein stärker belegt sein soll, als der

Tlsäßer. das ist nicht recht: alle Kantone haben die Taxe her-
untergebracht, wollen wir nicht auch das Gleiche thun? Ich
spreche nicht aus Interesse, weil ich etwas mit Mein handle: ich

stehe da für den Kreis Uheinfelden, und ich trinke lieber badi-
schen Mein, denn es ist wahr, der badische Mein ist ein herrliches
Weinle! aber der Kanton bedarf des französischen Meins: ich

würde den Kommissionalantrag genehmigen, er ist gerecht und

nutzbar für den Kanton Sargau."
Der Kommissionalantrag (Fortdauer des Stempels auf 6 Jahre

wurde angenommen, das Getränkesteuergesetz ebenfalls auf die

gleiche Seit erneuert, — und ein Antrag auf Aufhebung des

Stempels auf öffentlichen Blättern verworfen.

Ein schönes Votum

Km 22. Dezember 18Z2 erstattete Schmiel dem Großen Rat
Bericht über die Verträge des Kleinen kîats mit fünf privaten zu
Baden, betreffend die dortige neu gefaßte Heilquelle,

vie Kommission beantragte:
den Vertrag zu ratifizieren unter der Bedingung, daß statt

ZS0 ?r. für das Prozent Master 400 ?r. entrichtet werden sollen:
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2.) den Meinen Rath zu bevollmächtigen, sich mit dem Gemeindrath
von Baden über die zweckmäßigste Verwendung der dem Staate

zur Verfügung bleibenden 20 Prozent Heilwassers, sowie der damit
in Verbindung zu bringenden und von Seite der Gemeinde Baden

vorzunehmenden Sadeinrichtungen ins Einverständnis zu setzen,

und zur Förderung derselben auch denjenigen Geldüberschutz zu
verwenden, welcher sich aus dem Mehrbetrag für die an die fünf
partikularen abgegebenen 80 °/» heilwassers, nach (Abzug der Fas-
sungs- und Leitungskosten der Heilquelle bis zum Theilstock),
ergeben wird; Z.) den Meinen Rath zu beauftragen, den Plan der

vorzunehmenden Einrichtungen nach gepflogener Uebereinkunft
mit der Gemeinde Baden dem Großen Rath zur Genehmigung
vorzulegen.

vr. Troxler unterstützte als Rommissionsmitglied diesen

Antrag und befürwortete die Drucklegung des Rommissionsberichtes.

Sodann sprach I. vietschy die schönen Worte:
„vank sei der Vorsehung, daß das köstliche Heilwasser dort hervor-
sprudelt, und daß es einmal gefaßt ist. Wir wollen es den Wirthen
nicht noch höher steigern; ich stimme auch der Rommission bei, damit
es ihnen möglich wird, was Jedermann wünschen muß, daß sie so-

wohl dem Reichen als dem Armen billigere Sechen machen können,
und dafür Fremde und Einheimische desto mehr bei ihnen
zusprechen."

Die Rommissionalanträge wurden genehmigt, der Druck
beschlossen.

»

Oietschn's Altersgenossen

Im Militz Rodell der Stadt Rheinfelden oder: Verzeichnis

aller milizpflichtigen Bürger und Einwohner derselben nach
den Geburtsjahren abgeteilt, anfangend mit dem Jahr 1768 —
begegnen uns folgende Wilizpslichtige des Geburtsjahres 1770:

1. vietschy, Franz Joseph, Stadt-Rath;
2. Meyer, Joseph, Schreiner;
5. riußbaumer, Raspar, Spital-Rrankenwärter (befreit);
4. Wildpret, Joseph, Metzger;
5. Wohnlich, Franz Joseph, Appellations-Rath;
6. Mengis, Franz Joseph, Scharsrichter;
7. Meyer, Franz, Wagner;
8. Voder Levy, handelsjud von Regisheim.

Gbige sind mit dem Jahre 1811 aus der Militzpslicht getretten.
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(18ZZ)

Das Militärgesetz

à 26. März I8ZZ wurde in die Beratung des Militärgesetzes
eingetreten. Es waren der Rommission einige Artikel zu
nochmaliger Beratung zugewiesen worden.

?m § 1 beantragte die Rommission: „Die dermalige Einteilung

der Militärbezirke bleibt für einstweilen unverändert."

Meisel bemerkte, „von jeher habe schon der größte Unwille
darüber geherrscht, daß nicht die Grenzen der Militärbezirke die

nämlichen seien, wie bei den Civilbezirken. Man solle bei dem

frühern Beschluß bleiben, das Volk sei allgemein damit zufrieden".
Stadtammann F. F. vietschy bemerkte dazu Folgendes:

»Es ist gewiß nicht gut, wenn man einen Mann plagen soll,
in einen andern Bezirk zu gehen, wo er weiter hat, als an sein

Lezirks-Hauptort; allein wenn es von keiner Dauer ist und eine
Abänderung soviel Müh und Rosten verursacht, so möchte ich lieber
es noch beim Alten bleiben lassen."

Gberst h u n ziker und andere Redner wiesen darauf hin, der

früher gefaßte Beschluß sei undurchführbar und es werde dadurch
jeder Unbilligkeit der weg geöffnet; „wenn eine Rompagnie
aufgerufen wird, so soll es jeden Mann vom gleichen Fahr, wo mög-
lich vom gleichen Monat treffen; wollen Sie die Grenzen der
Bezirke feststellen, wie sie beschlossen worden, so müssen Sie Viertels-
Kompagnien aufstellen, und welche Ronfusion, wenn jetzt alles neu
eingetheilt werden soll?" Ammann vietschy erklärte wiederholt:
„Das ist mein Wunsch, daß niemand geplagt werde, in Militär-
fachen verstehe ich nichts, ich könnte nicht einmal eine Büchse recht
laden, aber der Mann bin ich. der das Volk schonen will; ich ziehe
meinen Antrag zurück."

Oer Große Rat nahm den früheren Beschluß nicht zurück.
Bei § 27 schlug die Rommission die Fassung vor:

„vie Mannschaft vom angetretenen 22sten bis zum zurück-
gelegten Z2sten Fahr Alters bildet die Elite."
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F. I. vietschy wiederholte jetzt eine frühere Anregung'
„Ich glaube, früher habe man beschlossen, vom 21sten bis Zlsten
Jahr daure der Dienst der Elite! wenn das so wäre, so schlage ich

vor, beim Beschluß zu bleiben."
Hr. Berichterstatter: „Der Meine Rath hat das ZZste

Jahr gewünscht und Sie das Zlste. vie Kommission wählte das

Justemilieu mit 32, um wenigstens den Forderungen des Bundes

jedenfalls entsprechen zu können."

vie Schlußnahme wurde nicht zurückgenommen.

Früher war im § 174 beschlossen worden, die Elitemannschast
solle jährlich 6 Mal zusammengezogen werden. Oie Kommission
beantragte jetzt, es solle die Elitemannschaft jährlich 4 — ö Mal
bezirksweise zusammengezogen werden.

Meisel wünschte einfach „viermal", damit keine Willkür herrschen

könne.

I. vietschy gab zu diesem Punkte folgende Aeußerung
ab: „Ich danke den hh. der Kommission, die dem Militär eine

Erleichterung verschaffen wollen, aber ich glaube auch, es genüge
nach dem Antrag des Hrn. Meisel, schonen wir das Volk wo wir
können! ich stimme auch dazu, daß es genüge mit 4 Jahren (Ge-

lächter) — ich bitte den Geschwindschreiber zu sagen 4 M al!"
Beschluß: vier Mal.
vie Kommission schlug folgenden neuen § 184 vor:

„ver Kleine Rat sorgt dafür, daß die Scharfschützen und In-
fanterie-Mannschaft vom angetretenen 22sten bis zurückgeleg-
ten 40sten Jahre Alters, jährlich auf gutsindende Weise über
den Zustand der Bewaffnung etc. inspiziert werde."

vietschy bat sehr kritisch um Aufschluß: „Ich als Militärist
muß wieder das Wort nehmen, ich muß Auskunft haben, ob dieser

Tag noch ein besonderer sein soll, außer dem Tag im Frühling
und dem im herbst, wo die Musterungen stattfinden,' ich wünschte

nicht einen besondern Tag."
ver Berichterstatter erklärte, es sei der Hauptmusterungstag

gemeint, wofür die Regierung den Tag bestimme,
ver Kommissionalantrag wurde genehmigt,
vie Kommission sah noch einen neuen Abschnitt vor, in

Bezug auf die Entschädigung für den Train, weil hierüber im
Gesetzesvorschlag nichts gesagt war und verschiedene Bittschriften
darüber eingekommen waren.
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vie Bestimmung begann mit den Worten!

§ 228. Für den reitenden und fahrenden Train werden die

Gemeinden und Corporationen entschädigt, wie folgt:
a) Reitender Train. Bei einer Dienstzeit von 20 oder

weniger Tagen, wird für jedes gelieferte Pferd eine tägliche
Entschädigung von 1 ?r. 5 Btz., bei längerer Dienstzeit aber,
ein für allemal die Vergütung von ?r. 32 verabfolgt etc.

Gberst Vertschinger : „Mir scheint, IS ötz. für ein Pferd
per Tag sei zu hoch, und ich trage auf 12 Btz. an."

Gberst Hunziker: „Ich wünschte nur, daß die Entschä-
digung nicht bezirksweise, sondern auf die Gemeinden direkt ver-
theilt würde, damit keine Collisionen eintreten und nicht
Einwendungen der einen Gemeinde gegen die andere gemacht werden,
man wird sich eher verständigen."

Ruch vietschy äußerte sich in der weiteren Beratung:
»Es ist wahr, die Trainpferde haben dem Banton schon viele
Bosten verursacht, der eine Theil des Bantons hat viel Pferd, der
andere viel Rindvieh, ich glaubte, man könnte ein prob machen
und 15 Btz. bestimmen, wenn man sie zu 12 Btz. haben kann, so

bin ich auch zufrieden, man kann es bekannt machen durch's
Bantonsblatt, wer Pferd habe und in Dienst geben will, soll sie nach

Aarau ins Hauptort bringen, um zu untersuchen, ob sie tauglich
seien, und der Staat entschädigt; hat er nicht genug, so müssen

wir leider steuern, aber wenn wir recht-Hausen, so brauchen wir
keinen Steuerfuß."

Der Präsident erklärte, es handle sich eigentlich um die Frage:
wer entschädigt und wie viel?

Abstimmung: „Der Staat leistet die Entschädigung"
wird zum Beschluß.

Am 27. März wurde, nach Vereinigung sämtlicher Paragraphen,
das Militärgesetz in seinem ganzen Umfang genehmigt.

Sosort legten verschiedene Ratsmitglieder wegen eines zwi-
schen zwei Artikeln bestehenden Widerspruchs, „welcher wahr-
scheinlich nächstens eine Mehrausgabe von 80 000 Fr. zur Folge
haben wird", Verwahrung ein.

Aengstlich rief Dietschy aus: „Wenn das Budget 80 000 ?r.
mehr aufweist, so wollen wir zurückfahren; es ist nicht so gemeint,
wir wollen sparen."
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Km nächsten Tage legte der Präsident eine Redaktion vor,
durch welche die beiden Paragraphen miteinander in Einklang
gebracht wurden. Diese Redaktion wurde einstimmig angenommen.

Km 29. März I8ZZ wurde der Budgetposten für das Zeug-
Haus beraten; die auf das Zeughaus zu verwendende Summe

war aus ?r. 41 700 angesetzt. Die Rommission beantragte, die

Summe auf Z4 000 Fr. herabzusetzen.
Stadtammann vietschy ließ folgende Aeußerung fallen'

»Das Zeughaus ist ein Unglückshaus. Die Rommission hat ihre
Pflicht genau erfüllt und alles genau untersucht, und sie will nur
ehrenhast sparen, sie will ein Inventar über das Zeughaus: man
hätte vielleicht schon viel ersparen können. Es gibt im Land

Arbeiter, die nach einem Plan auch gut arbeiten können, und der

Bürger im Land bekäme etwas zu verdienen, wenn man die Arbeit
außer dem Zeughaus machen läßt. Wir haben ja keinen Rrieg zu
erwarten, und wenn ein Inventar vorgelegt wird, so wird man
sehen, was noch absolut nöthig ist, ich stimme zum Antrag der

Rommission, mit der bestimmten Meinung, daß nach einem
vorgelegten Inventar man das noch Fehlende ehrenhaft anschaffen
werde, wie der Ranton es kann und vermag."

Dr. Bertschinger fand mit vietschy, „daß das Zeughaus ein

Unglückspunkt im Ranton ist, ein Abgrund, welcher schon ungeheure
Summen verschlungen"

Der Rommissionalantrag wurde mit 79 Stimmen genehmigt.
Der Rleine Rat beantragte am 0. Mai 18ZZ, die Rommission

möchte von ihrem früheren Wunsch wegen Bildung eines Invalidenfonds

für im Rantonsmilitärdienst Verunglückte abstehen und

zuwarten, bis vielleicht von der ganzen Eidgenossenschaft ein solcher

zustande gebracht werde. Eine solche Einrichtung sei weder not-
wendig noch zweckmäßig, weil solche verunglückte, die an Zahl
sehr gering seien, aus der Staatskasse entschädigt werden könn-
ten. —

Die Rommission (Zschokke referierte), trat diesem Antrag des

Meinen Rates bei.

Dr. Bruggisser fand, der Rleine Rat hätte diesem Wunsche mehr

Sorgfalt schenken können. Eine Invalidenkasse solle nicht nur
verunglückte ernähren, sondern auch Mut pflanzen. Er befürwortet
die Bildung eines Invalidenfonds.

Gemeindeammann F. I. vietschy gab folgende Erklärung
ab: „Es ist recht, daß ein solcher Mann, der unglücklich ist und
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Rinder hat, soll entschädiget werden, aber wohin führt das?, eine

neue Tasseverwaltung einrichten und neue Beamte anstellen, vas
würde wieder zu Rosten führen. Der ganze Ranton ist ein Falliten-
fond, und Fonds genug. Ich könnte nie dazu stimmen, einen
Fallitenfond zu bilden. Ich möchte empfehlen, daß die herzen der
Tuten sich den (à!) Unglücklichen annehmen sollen."

Gemeindeammann Steigmeier erwiderte dem Vorredner, es

gebe viele invalide Männer, die mit ihren Rindern darben müßten.

— ver Antrag des Meinen Rats wurde genehmigt.
Es wird ein Vekretsvorschlag des Rl. Raths verlesen, betreffend

die Trennung des Gemeinwesens der Ortschaften Bübikon,
Rütihof und Baldingen.

Herr Gemeindeammann vietschy stellt den Antrag, daß man
sogleich in die Beratung desselben eintreten soll, ver Vorschlag
wird jedoch an eine S-Köpfige Rommission gewiesen.

»

Oie Karebrücke bei Karau

ver Ratspräsident fragte am 11. Mai 18ZZ an, ob man die

Wahlen in das Kriegsgericht fortsetzen wolle?
F. I. vietschy ließ sich mit folgender Aeußerung hören:

„Man kann zum Glück sagen, daß kein Rrieg vorhanden sei und

daß nichts darauf ankommt, ob wir einige Tage früher oder später
ein Kriegsgericht haben, vann stelle ich noch einen Antrag."

Hr. Präsident: „Wenn niemand etwas einwendet, so mutz

ich doch fragen, was denn das für ein Vorschlag oder Antrag sei,

damit ich kann darüber abstimmen lassen."

vietschy stellte nunmehr den unerwarteten Antrag: „Es
sind bereits drei Jahre vorbei, seit dem die Aarebrücke weg-
gekommen ist, und dieses hat Fuhrleute und Fußgänger sehr viel
gekostet. So darf es aber nicht immer bleiben, es könnte ja ein
Wagen unglücklich werden mit samt Fuhrleuten und Pferden und

was darauf ist. Ich möchte daher den Antrag machen, daß der
Rl. Rath eingeladen werde, mit der Stadtgemeinde zu unter-
handeln, damit doch einmal diese Brücke wieder gebaut wird."

Staatskassier Suter erklärte, was soeben angetragen worden,
habe der Große Rat vor einigen Wochen beschlossen.

vr. Bruggisser bestätigte das: „viese Frage ist behandelt wor-
den. aber es ist schon gar lange seither" „ich glaube, das
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größte Hindernis liege im Egoismus dieser Gemeinde. und
das kann nicht lange mehr so gehalten werden, daß die

Stadtgemeinde nur den Vortheil soll nehmen, den Nachtheil aber sein
lassen könne. Was ich aber ausspreche, das ist das Recht jedes

Staatsbürgers auf Herstellung des Verkehrs Ich unterstütze
den Antrag des Herrn Oietschy."

Landammann hürner erklärte, die Regierung gebe sich alle

Mühe zu bewirken, daß eine feste Brücke auf diese oder jene Art
hergestellt werde. Aarauer Egoismus liege nicht vor, denn Aarau
leide selbst sehr unter diesem Uebelstande.

Ammann Steiner beantragte, „daß man der Stadtgemeinde
Aarau einen Termin bestimme, bis wann die Brücke wieder
hergestellt werden soll, und daß sie widrigenfalls gehalten sein soll,

vom Ablauf jenes Termins an jeden unentgeltich über das Wasser

zu führen". (Geräusch.)

Präsident Herzog erklärte, „Karau leide selbst am meisten
unter dem Wißstande. Oie Gemeinde, die früh sich an die Regierung
gewendet, habe monatelang von dieser keine Antwort erhalten.
Ich könnte mich vielleicht am meisten beschweren, weil kein Bürger

von Aarau nur den vierten Teil vom Fahrlohn bezahlt, den

ich bezahle. Soviel weiß ich, daß die Stadt Aarau einen
Werkmeister zum Bau bestellt hat, aber was weiter vorgegangen ist,

weiß ich nicht, denn ich bin noch der gleiche Esfinger wie vor
ZV Jahren, und übe mein Bürgerrecht in meinem kleinen Dorfe
aus".

ver Präsident stellte fest, der Antragsteller müsse seiner Seit
nicht da gewesen sein, als dieser Gegenstand behandelt wurde. Es
sei also die Frage, ob man es bei der früher an den Kl. Rath
gemachten Weisung bewenden lassen oder einen neuen Antrag
stellen wolle.

Der Antrag Oietschy, der eine so lange Erörterung entfacht
hatte, wurde abgelehnt.

Bald nach dieser Debatte erklärte die Gemeinde Aarau sich

bereit, alte Rechte auf die Aarebrücke und die betreffenden Pflichten

an den Staat abzutreten, jedoch unter der Bedingung, daß

allgemeine Sollfreiheit ausgesprochen werde, ver Kleine Rat
beantragte' vie Gemeinde Aarau sei ungesäumt zur Wiederaus-
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bauung der Brücke aufzufordern, vie Frage wurde an eine fünf-
gliedrige Kommission gewiesen. Somit hatte Dietschy's
Antrag doch gewirkt.

»

Oer kantonale Hochbaumeister

Am 2Z. Mai I8ZZ lag der kleinrätliche Vekretsvorschlag über
Aufstellung und Besoldung eines Hochbaumeisters wirklich vor
dem Rat. vie Kommission hielt dafür, daß ein eigener Beamter
unter der Benennung „Hochbaumeister" nötig sei. voch hielt sie die

im Eesetzesvorschlag angegebene Besoldung von 1600 Fr. nebst

Vergütung der Reiseauslagen für etwas hoch! die Mehrheit
beantragte 1400, die Minderheit 1000 Fr.

vie Diskussion wurde nicht benützt.
Or. Bruggisser verlangte, zuerst möchte über die allgemeine

Frage abgestimmt werden, ob ein Hochbaumeister ernannt werden
solle. Es wurde zuerst ohne Ergebnis abgestimmt! bei der ferneren
Abstimmung fielen 66 Stimmen für. 68 gegen die Ernennung eines
Hochbaumeisters.

Es wurde eine nochmalige Abstimmung verlangt, da einige
Mitglieder hereingekommen seien und nicht einmal eine Diskussion
stattgefunden habe.

Gberst Hunziker bemerkte, über Gesetzesvorschläge werde ge-
wöhnlich artikelweise beraten, vas Gleiche sollte auch hier ge-
schehen oder nochmals abgestimmt werden.

Vagegen wurde eingewendet, laut Feststellung der Stimm-
Zähler hätten 66 Mitglieder für, 68 gegen den Hochbaumeister
gestimmt, vas könne nicht in Zweifel gezogen werden. Also habe
eine Diskussion über die Besoldung keinen Sinn mehr.

vie Debatte dauerte noch lange weiter.

Endlich erschien auch vietschy, der vielleicht von einem
Gegner der Vorlage hinausgerufen worden war, und erklärte!
„Der Zufall hat gewollt, daß mich jemand herausgerufen hat,
sonst wenn ich hier gewesen wäre und gehört hätte, was vorgeht,
und ich das gewußt hätte, so wäre ich nicht abgewichen. Ich glaube
ein Hochbaumeister sei nothwendig, ein Mann von Kenntnissen,
aber nicht ein abhängiger Mann, welcher von Maurern und Zim-
merleuten abhängen muß. Es kann jedoch ein jeder nach seinem
Gewissen stimmen, ich hätte es auch gethan, ich habe auch mein
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Gewissen. Wir brauchen einen unabhängigen und unparteiischen
Wann, und ein Kantonsbaumeister ist ein unabhängiger Wann,
wenn man ihn auch recht bezahlen kann. Ein Bezirksamtmann hat
die nöthigen Kenntnisse nicht. Ich trage darauf an, daß man
nochmals abstimme und einen Hochbaumeister bewillige. In Haupt-
reparationen ist ein solcher Wann nöthig."

vas Wortgeplänkel dauerte noch lange. Schließlich ließ der

Präsident über drei Anträge abstimmen: verlangt man eine
nochmalige Abstimmung? verlangt man artikelweise Beratung und

Abstimmung? Soll zur Tagesordnung geschritten werden?
Es wurde beschlossen, zur Tagesordnung überzugehen.

»

Bürgerliches Gesetzbuch

Am 18. Juni waltete eine lange Debatte über den kleinrätlichen
Antrag, die unterbrochenen Arbeiten zum Behuf des allgemeinen
bürgerlichen Gesetzbuches sollten fortgesetzt und unmittelbar nach

ihrer Beendigung eine Eivilgerichtsordnung entworfen werden.
Gemeindeammann vietschy äußerte den folgenden Standpunkt:

„Eine Gerichtsordnung ist sehr notwendig, um einmal den

Prozeßgang abzukürzen. Die Berathung über diesen Gegenstand hat
aber eine so weitläufige Diskussion veranlaßt, daß ich glaube, ich

müsse den heutigen Rechthabern einen Wittelweg vorschlagen. Ich
trage darauf an, man sollte im Kanton Aargau zwei tüchtige
Rechtsgelehrte aufsuchen und dem einen auftragen, die Gerichtsordnung
zu entwerfen, dem andern aber die Gesetzgebung. Seide Partheien
haben heute etwas Recht. Das kann mir aber nicht einleuchten, daß

ein Rechtsgelehrter Z200 ?rk. beziehen soll, wenn er doch noch

andere Geschäfte nebenbei besorgt. Wenn jedoch mein Vorschlag
angenommen werden sollte, und es so zu machen ist, so glaube ich,

man könnte diese Z200 ?rk. auch stehen lassen, aber den Redaktoren

dann die Seit bestimmen, bis wann die Arbeit fertig sein soll.

Es wurde beschlossen, daß vor allem aus eine allgemeine Eivil-
Gerichtsordnung entworfen werden solle.

vom Advokatenberuf

Am I?. Juni 18ZZ erstattete Gerichtspräsident hegnauer Bericht
über den Eesetzesvorschlag betreffend die Ausübung des Advokaten-
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berufs. Kuch Vietschy brach in der langen Diskussion eine Lanze:
„Schon lange sind Klagen über die hohen Advokatentaxen geführt
worden, daher soll inan einmal dieser Leschwernuß abhelfen. Wenn
die Gerichtsordnung etwa in einem halben Jahr vollendet wäre, so

wollte ich es noch so lange im alten Zustand gehen lassen, aber
wenn es länger, ja sogar etwa 2 oder 3 Jahre geht, so wünsche

auch ich, daß diesem Druck abgeholfen werde und trage darauf an,
daß man heute in die Berathung über diesen Gegenstand eintrete,
ohne weitere Berichte abzuwarten."

Der Große Rat richtete wirklich an die Kommission, welche

diesen Gesetzesvorschlag hatte verschieben wollen, bis zur Annahme
der Gerichtsordnung, — die Aufforderung, über den

Gesetzesvorschlag betr. die Ausübung des Advokatenberufs baldmöglichst
Bericht zu erstatten.

S

Die Karebrücke bei Aarau

Eine fast endlose Debatte über die Aarebrücke bei Aarau
begann am 20. Juni 1833. Die in dieser Angelegenheit bestellte

Kommission beantragte, den Kleinen Rat einzuladen, die Gemeinde

Aarau in Anerkennung ihrer Brücken- und Zollberechtigung zu

ungesäumter Erbauung der Aarebrücke anzuhalten und ihr zu

erklären, daß, wenn sie dieser Pflicht nicht binnen kurzer Frist
nachkomme, dieses als Verzichtleistung auf das Eigenthum der

Brücke, die Brückenberechtigung und alle damit verbundenen

Rechte und Freiheiten angesehen, und dann der Staat den Bau an
irgendeinem beliebigen Grt unternehmen werde, jedoch sich dann
keine beschwerenden Bestimmungen von der Gemeinde Karau
machen lasse.

Weiter wollte die Kommission den Kleinen Rat beauftragen, auf
die Beförderung des Verkehrs und den Zuzug des Transits durch

Verbesserung und Abnahme der Stafeleggstraße und Herabsetzung
des Kaiserzolls bei Rheinfelden bedacht zu sein.

Dieser von I. p. Bruggisser vorgetragene Bericht entfachte
viele Schleusen der Beredsamkeit. Aus der gewaltigen Ois-
Kussion können nur viet s ch y

' s Voten herausgegriffen werden:
„Der Brückenbau ist wirklich ein großes Bedürfniß, der Kanton
hat den Nutzen wie die Stadt, oder diese besonders, allein das ist
doch bedenklich, daß der Staat sie übernehmen soll. Der privat-
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mann baut wohlfeiler als die Gemeinde und die Gemeinde baut
wohlfeiler als der Staat, Bedenke man sich, daß man dem Staat
keine so schwere Last auflade, bedenke man sich aber, daß man der

Gemeinde einen ordentlichen Soll bewillige. Wenn eine Brücke viel
Geld gekostet hat, so wird jedermann davon müssen Soll bezahlen
und die Regierung wird die Stadt bei der Tagsatzung unterstützen.
Bedenke man sich auch, daß zwischen der Stadt und der Gemeinde

Uirchberg ein frischer Prozeß entstehen könnte, obwohl der Vertrag
der Gemeinde Uirchberg den Staat nichts angeht; man soll aber
das Vorrecht der Gemeinden nur dann in Schutz nehmen, wenn sie

etwas ausweisen können. Wenn die Stadt den Bau übernimmt, so

geht es am beßten. Wan sagt, die Straße über die Stafelegg müsse

auch verbessert werden, das kann man dann später thun, wenn die
Brücke gebaut ist. Ich trage darauf an, daß der Staat nicht eintritt."

Seh n der unterstützte Dietschy, „der ganz richtig bemerkt hat,
daß die Gemeinde Narau den größten Vortheil von dem erleichter-
ten Uommers haben würde". Nochmals ergriff vietschy das

Wort: „Ich glaube, Swangsmaßregeln werden nicht notwendig sein.

Ich höre die Bürger von Narau selbst klagen, daß sie so viele Nus-
gaben machen müssen, wenn sie in verschiedenen Ursachen über
die Kar gehen. Ich glaube es handelt sich bloß noch um eine

ordentliche Entschädigung durch einen ordentlichen Solltarif. Ich
möchte die Brücke der Stadt nicht machen und auch dem Staat diese

Last nicht aufladen. Wenn aber der Staat die Brücke übernimmt, so

müssen wir hier im Gr. Rath sagen, die Brücke habe uns Geld

gekostet und die Narauer müssen auch Soll bezahlen. Ich trage dar-
aus an, daß die Stafeleggstraße verbessert und der Uaiserzoll in
Uheinfelden heruntergesetzt werde, dann hat die Stadt Vortheils
genug und kann die Brücke wohl bauen."

Nur 65 Stimmen fielen für den Uommissionalantrag, der den

Staat allenfalls zum Brückenbau berechtigen wollte; 75 Stimmen
sprachen sich dagegen aus.

Schließlich äußerte Gemeindeammann vietschy sich noch

über den Uaiserzoll (Staatszoll) zu Kheinfelden mit den Worten:
„Ueber den Uaiserzoll habe ich eine Bemerkung zu machen, näm-
lich, daß wir in einem Freistaat keinen Uaiserzoll mehr bezahlen

sollten, wir sind nicht mehr kaiserlich. Durch diesen hohen Soll und
die steile Stafeleggstraße ist dem Frickthal schon viel Schaden ver-
ursacht worden. Es ist dem Fuhrmann nicht gleichgültig, ob er 2 Vtz.
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oder 6 Kreuzer mehr für den Zentner bezahlen soll! die Fuhrleute
zählen auch ihr Geld. Wenn aber die Stafeleggstraße hergestellt
würde, so muß man sie aus der Staatskasse verbessern, vie Ge-
meinden haben viel genug gelitten."

Noch verschiedene Redner ärgerten sich über den unrepubli-
kanischen Ausdruck „Kaiserzoll". Im Uebrigen wurde der Kam-
missionsantrag in Bezug auf die Herabsetzung dieses Kaiserzolls
und Verbesserung der Stafeleggstraße angenommen.

Präsident Moser sand, nachdem diese Beschlüsse in Bezug

auf die Aarebrücke, die Stafeleggstraße und den Kaiserzoll gefaßt
worden seien, sollte ein Mehrere? zur Hebung des Verkehrs getan
werden. Man müsse aber auch die Einfahrt ins Land erleichtern,
daher möchte der Große Rat den Kleinen Rat beauftragen, den

Gemeinderat von Rheinfelden zu ersuchen, daß er die kleinen
Torportale entweder größer mache oder ganz wegthue, damit nicht
jeder nur mittelmäßige Güterwagen darunter stecken bleibe.

Selbstverständlich wehrte sich Ammann Dietschy für Rheinfelden-
„Die Thore von Rheinfelden sind so gebaut, daß man mit so

großen Wägen hindurch fahren kann, daß darunter das Pflaster
beinahe zermalmet wird und der Boden zittert; man kann bequem
12g Zentner hindurchführen; wollen Sie noch mehr laden lassen

hherren? Was die Thore anbelangt, so ist noch nie darüber geklagt
worden, obschon jeder Fuhrmann ladet, so viel er Platz hat, weil
heutiges Tages die Fracht so klein ist. Wollen Sie so viel laden
lassen, daß die Fuhrwerke Straßen und Pflaster vernichten würden,
nein, das wollen wir nicht, hherren. vie Thore sind in Rheinfelden
groß genug und alles ist recht hübsch; das hat der hh. Präsident
Moser nicht gewußt. Ich wünsche, daß er einmal herunter komme,
und sehe, ich will ihm noch mit einem recht guten Glas Bier
aufwarten."

Hr. Präsident Moser; „Gs ist Tatsache, daß die Thore von
Rheinfelden nichts Anlockendes haben und daß schon viele
Fuhrwerke darunter stecken geblieben sind, es ist aber wichtig für den

Fuhrmann, daß er ordentlich und ungenirt fahren könne. Ich
wiederhole meinen Antrag und danke dem hh. vietschi höflich für
seine Einladung, und sobald ich einmal nach Rheinfelden komme, so

wird es mir Vergnügen machen, ihn zu besuchen."

Hr. Zeh n der: „ver Antrag des hh. Moser ist wirklich rich-
tig, ich will dafür eine Thatsache anführen. Als die Straße in
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Rheinfelden bei dem vreikönig hindurch und neben der Stadt vorbei

gemacht werden sollte, da erhob sich im alten Gr. Rath der

hh. Oietschi, und glaubte, der Transit würde leiden, wenn die

Fuhrwerke nicht durch die Stadt gingen und sagte, die Stadt sei

weit gebaut und die Straßen breit."
vietschy erwiderte: „Um dem hh. Sehnder zu entsprechen, will

ich in Rheinfelden für die Einfahrt thun, was ich thun kann, aber
die Brücke kann nicht in die höhe gehoben werden, weil sie gedeckt

ist. was das Pflaster betrifft, so ist es so gut gemacht, daß jeder Rei-
sende Freude daran hat. Uebrigens lade ich auch den Hrn. Sehnder
ein, daß er einmal nach Rheinfelden kommt, um zu sehen, wie es

aussieht, oder wenn's den hh. Sehnder und Moser recht ist, so ist
es mir lieb, wenn sie beide mit einander kommen, dann sind wir
unser drei beisammen."

vie Staatsrechnung I8ZZ wird nicht gedruckt

à 6. Nov. 18ZZ wurde die Staatsrechnung für 18ZZ

vorgelesen. Stadtammann Oietschy bemerkte: „Es ist erfreulich zu
hören, daß in dieser Rechnung die Einnahmen größer sind als die

Ausgaben. Ich möchte der hohen Regierung für diese gute
Verwaltung meinen Dank aussprechen und ich mache den Antrag, daß

diese Rechnung M Druck herausgegeben und unter die Mitglieder
des Gr. Raths ausgetheilt werde."

Herr Gbrist hunziker: „Es ist nicht an der Seit, Anträge zu
machen, bis die Rommission ihren Bericht über die Rechnung er-
stattet und ich möchte den hh. Ämmann Oietschi bitten, bis dahin
seinen Antrag zurückzubehalten."

Hr. vicepräsident: „Ich wundere mich über diesen Antrag, daß

die so weitläufige Staatsrechnung im Druck herausgegeben werden

möchte, indem die Veranlassung so großer und unnötiger Druck-
kosten mit dem Sparsystem sich gar nicht vertragen kann. Ich will
die Staatsrechnung der Rommission zur Berichterstattung zuweisen
und über den Antrag des hh. Ammann Oietschi abstimmen lassen."

— Der Antrag wird abgelehnt.
-5

Um die Advokaten

Am 6. Nov. 18ZZ beschäftigte der Gesetzesvorschlag betreffend
die Ausübung des Advokatenberufs den Großen Rat. Allgemeines
Interesse dürfte die in § I enthaltene Definition finden:
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„Der Beruf eines Advokaten faßt deren ausschließliche Be-

fugniß in sich, auf betreffendes Begehren die Rechte Anderer
in Civil-, Administrativ-, Suchtpolizei- und Triminalfällen
mündlich oder schriftlich nach Vorschrift der Gesetze zu
vertheidigen."

Nun bestimmten die beiden Paragraphen 6 und 7:

§ 6. „Jeder Geprüfte hat zu Handen der Rasse des Gber-
gerichts an Examinationsgebühr zu entrichten: 52 ?r."

§ 7. „Vagegen hat aus gleicher Rasse derjenige Examinator,
welcher nicht zugleich Mitglied des Gbergerichts ist, für jeden

prüsungstag Zì 16 als Entschädigung zu beziehen."

§ 6 wurde leicht angenommen, Z 7 entfachte eine lange
Erörterung. vie Rommission nannte dieses Taggeld unverhältnismäßig
groß und nicht zweckmäßig,' daher schlug sie ein Taggeld von 8 ?r.
vor, als eine Reise-Entschädigung, wie sie an die Suppleanten des

Gbergerichts ausgerichtet wird.

Präsident Vertschinger fand das Taggeld von 16 ?r. „sehr
mäßig". „Ich weiß nicht, welchen Begriff man sich vom Examini-
ren macht, wenn man sich erlauben kann, von diesem Taggeld von
16 ?r. noch etwas abzumarkten." Er trat für den Antrag des

Kleinen Rates ein, ebenso der sonst so sparsame Ammann Viet-
schy : „Es hat in der Welt alles seine zwei Seiten, und beide par-
theien haben hier etwas recht. Es ist billig, daß derjenige Mann,
der zu einer Prüfung einberufen wird, ordentlich entschädiget
werde! wenn er vier bis fünf Stunden reisen muß, so hat er
20 ?r. nur Reiseauslagen, dafür muß er doch billig entschädiget
werden, und daher sind 16 ?r. nicht zu viel; hier kann man wohl
sagen, es könne einer 16 ?r. in Sack stecken, aber er muß dagegen
15 ?r. auslegen. Ich stimme dazu, daß 16 ?r. als Taggeld gegeben

werden, aber ich möchte auch, daß demjenigen, welcher 4 — 5

Stunden weit herkömmt, auch etwas mehr gegeben werde, und daß
der hiesige auch seine Sach bekomme, vas wäre eine billige Ent-
schädigung."

In einer unglaublich verwickelten Abstimmung wurden für die

Examinatoren 2 ?r. Reise-Entschädigung per Stunde und für jeden
Prüsungstag ein Taggeld von 8 ?r. beschlossen.

§ 9 des Gesetzesvorschlages lautete:

„von nun an gibt es nur zwei Rlassen von Advokaten: vie

— 555 —



der ersten Masse werden Fürsprecher, die der zweiten pro-
Kuratoren genannt."

Nur die Fürsprecher durften vor das Gbergericht treten, vie
Nommission verwarf die zwei Massen von Advokaten, weil es

schwieriger sei. eine Prozedur vor den unteren Gerichten zu in-
struieren, als eine instruierte vor dem Gbergericht vorzutragen,
weil es gegen den Grundsatz der Rechtsgleichheit wäre, und weil
junge Juristen oft tüchtiger seien als die alten.

vietschy trat selbstverständlich für diese Vereinfachung eini
„Ich bin in der Advokaten-Angelegenheit nicht erfahren, aber so

viel weiß ich, daß es ein köstlicher Stand ist. und ich wünsche daher,
daß sie gut ezaminirt werden, und daß sie auch redlich bezahlt
werden, und auch, daß ein junger Mann, der von der Universität
zurückkommt und sich beim Gbergericht zur Prüfung meldet, nicht
lange darauf warten müsse. Ich glaube, daß wir nur eine Masse
Ndvokaten haben sollen, eine Masse ist genug. Ich unterstütze den

Nommissional-Kntrag."

ver Nommissionsantrag wurde mit 76 gegen 65 Stimmen
gebilligt.

Der § 15 legte den vor einem Bezirksgericht praktizierenden
Advokaten die Pflicht auf, die ihnen der Reihe nach vom Bezirksgericht

auferlegten Aufträge zur Verteidigung von Delinquenten
und Führung armenrechtlicher Geschäfte zu übernehmen.

Gemeindeammann vietschy bemerkte zu diesem Paragraphen'
„Der Advokatenstand ist ein ehrenvoller Stand, und soll ehrenhaft

bezahlt werden, aber er soll es nicht übel nehmen, wenn er

für die Armen etwas thun soll. Wozu würde das führen, wenn der

Arme prozessiren könnte, und der Staat dann den Conto bezahlen

müßte? Ein Privatmann baut wohlfeiler, als der Staat, und daher

soll der Advokat auch ohnentgeltlich für die Armen arbeiten; dem

Staat solche Lasten aufzulegen ist bedenklich, dem Advokaten wäre
es gleich und dem Armen auch, denn der Staat müßte bezahlen. Ich
möchte die hochgeachteten Herren ersuchen, daß, wenn Sie so gelehrt
sein wollen, sie sich verständigen und nicht so lange Berathungen
machen; man kann kürzer reden und dann kommt es auch gescheiter

heraus. Wan soll reden für das Wohl des Landes, und nicht für
Rechthaberei, und ich bitte die Herren Advokaten, es kürzer zu
machen und doch gut."
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ver Grundsatz des § 15 wurde mit einigen Modifikationen
gutgeheißen.

ver § 16 setzte die dem Anwalt für feine Scripturen, Keifen,
verbeiständigungen und Veratungen zu zahlenden Entschädigungen
fest. Präsident 3 eh le beantragte, für diejenige Kechtsschrift,
welche nicht die Erfordernisse an Linien und Gebühren habe, sollte
keine Gebühr bezahlt werden, ver cholerische vr. Bruggisser geriet
darüber in furchtbaren Zorn und fragte, ob es nicht ein Unrecht
sei, wenn ein Advokat 20 Franken Gebühr verliere, bloß weil
hieran laut Zeilenrechnung 2 Kappen fehlten?

Er fiel so sehr über Fehle her, daß Oietschy aufbrauste:
«Ich muß bedauern, daß auf diese weise ein Mann, der die Pflicht
hat, seine Meinung zu sagen, so überfahren wird, warum ist der
Tr. Rath beisammen? — Daß jeder seine Meinung sage zum Wohl
des Landes nach seinem Eid, und wer dann die Mehrheit hat, hat
die Mehrheit, wenn aber solche Männer so abgeduzt werden, so ist
es nicht recht, ver Bauernstand und jeder andere Stand ist zu
schätzen, auch der Lürgerstand, denn der Advokat braucht auch den

Vürgerstand. wenn es immer gehen sollte, wie heute, so kämen wir
dahin, daß einer seine Meinung nicht mehr sagen dürfte. Es ist mir
noch etwas besonderes aufgefallen, aber ich habe es jetzt vergessen,
und ich will daher nur sagen, daß wir einen jeden Stand achten
sollen, und daß wir unsere Pflicht erfüllen, damit wir ruhig wieder
nach Haus gehen dürfen, wir wollen einander schätzen. — was die

Zeilen und Buchstaben betrifft, so ist ein Gesetz darüber noth-
wendig: aber wenn wir berathen, wie heute, so haben wir noch ein

ganzes Fahr zu berathen, bis das Advokatengesetz fertig ist. wenn
aber hier keine Bestimmung gemacht wird, so können die Herren
Fürsprecher wieder machen, was sie wollen, und das ist nicht gut.
vas Gbergericht soll streng darauf achten, daß kein Mißbrauch
geübt werde, das ist meine Meinung. Fch wünsche, daß die Herren
sämtlich einen jeden Stand achten, und einander hören, aber nicht
so abduzen."

ver Zusatzantrag Fehle wurde angenommen.

Abänderung des Zehntloskaufgesetzes

Gestützt auf den § 26 der Verfassung wünschten die Bürger von
Seengen eine Abänderung des Zehntloskaufgesetzes vom 1 l. Brach-
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monat 1804, Diese Bittschrift war ein Zeitenstück von einer andern
aus dem Bezirk Baden, mit dem Unterschied, daß die Bürger von
Seengen Erleichterung des LosKaufs vom Weinzehnten verlangten,
die petenten von Baden aber Erleichterung des Fruchtzehnten-
losKaufs.

Die Regierung bemerkte dazu, daß der meiste Sehnten nach dem

Gesetze vom 11. Lrachmonat 1804 im Bargau losgekauft worden
sei. Das Loskaufsgesetz ist wahrlich nicht hart, erklärte Land-
ammann yürner, aber über die lästige Form dieses Loskaufsgesetzes

werden gerechte Klagen erhoben. Die Absicht war damals,
den Sehntloskauf so viel als möglich zu erschweren und diese

Absicht wurde auch erreicht. Das Sehntloskaufgesetz hatte als
Grundlage für die Berechnung des Sehntertrags und der Loskauss-
summe die Bahre 1774 bis 1798 bestimmt. Es war nun der Wunsch

laut geworden, daß andere Normaljahre bestimmt werden möchten,
weil wirklich die Verwandlung der Seiten auch die Verwandlung
der Gesetze nötig machte. Diesen von Grostrat H. Sschokke unter-
stützten Wunsch bekämpfte Landammann yürner; seit Erlast des

Sehntloskaufsgesetzes seien zehnmal mehr Bucharten Wald in Acker

umgewandelt worden, als umgekehrt Acker in Wald. Die heutige
Fruchtbarkeit verhalte sich zur frühern wie 2:1. Also würde der

Sehntpflichtige durch veränderte Normaljahre stärker belastet als
der frühere. Besser empfehle es sich, in blost formeller Abänderung
des Verfahrens, es dem Sehntpflichtigen freizustellen, ob er seine

Loskaufsumme bezahlen oder aber in viele Bahre hinaus verzinsen
wolle. Grostrat Dietschy äusterte sich in dieser am 11. Dez. 1855

von Müller, Muri, Sschokke, Bezirksrichter Sehnder, Präsident
Tanner und Gerichtsschreiber ?etzer (Rheinfelden) benützten
Diskussion: „vast der Graste Rat thut wetteifern, den Gemeinden die

Sehntpflicht abzuladen, das ist recht. Ts ist unangenehm, dast

mehrere Gemeinden noch haben den Sehnten aufstellen müssen und
die anderen nicht. Die wenigsten Gemeinden haben auch noch den

Weinzehnten losgekauft, und die Verfassung hat ihnen nun auch

noch diese wohltat gebracht. Bch glaube, es sei gerecht, dast man
einige Gemeinden im Fricktal und auf dem Bözberg und auch im
übrigen Kanton, wo Grund weggeschleppt und der Ertrag kleiner
geworden ist, berücksichtigt. Man könnte hierin einen Mittelweg
finden, dast keinem Unrecht geschehe, nämlich, dast es jedem frei-
stehen soll, ob er die letzten Bahre, oder die im Gesetz als Normal-
jähre wolle. Die Gemeinden, die bisher bezahlt haben, würden
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selbst auch sagen, das sei recht, hier nach diesem Mittelweg
wünsche ich, daß der Fruchtzehnten und der Meinzehnten losgekauft
werden und daß auch die Schuld nicht auf die Gemeinden gelegt,
sondern daß sie abbezahlt werde. Ich glaube also und schlage vor,
daß man in den Gemeinden den Sehnten stellen lasse, so lang bis
sie die Zehntschuld bezahlt haben, denn wenn hingegen einer immer
die Zehntgarben nach Haus nimmt, so bleibt die Schuld. Man hat
Beispiele, daß in 20 Bahren aus dem Zehnten selbst die Zehntschuld
bezahlt worden ist und so würde überall die Summe in 20 — 25
Bahre(n) bezahlt, ohne daß der Bürger auch nur einen K ap -

pen daran bezahlt hat. Ich bin aus Nheinfelden und wir haben
den Zehnten losgekauft, aber ich stimme doch auch dazu. Ich stimme
also, daß die Normaljahre den Gemeinden freistehen, aber ich möchte
ihnen dann rekommandieren, daß sie die Zehntgarben anwenden

zur Bezahlung der Zehntschuld, und daß der Meine Nat eingeladen
werde, einen Gesetzesvorschlag darüber zu bringen."

Präsident M oser bemerkte darauf, „nur ein einziges Mort,
um die Ansicht der hh. Fetzer und vietschi zu berichtigen und sie

selbst zu beruhigen: in der Verfassung steht geschrieben: daß
weggeschwemmtes Land aufhöre, zehntpflichtig
zu sein".

ver Großratspräsident erklärte, diese gestellten Anträge könne
er unmöglich zur Abstimmung bringen, „denn wenn Sie einen
Gesetzesvorschlag wollen, so können Sie nicht voraus bestimmen,
wie dieser sein soll. Es können nur die allgemeinen Grundsätze zur
Abstimmung gebracht werden: 1) Daß dem M. Nate dieser Bericht
verdankt werde, und daß man die Bürger von Seengen abweise.
2. Den Kleinen Rat einzuladen, zu berichten, ob nicht in der Form
des Zehntloskaufs solche Erleichterungen geschehen können, wobei
der Zehntberechtigte ohne Schaden bleibe".

vor der Abstimmung machte Zschokke den Zusatzantrag, „daß
der Meine Rat eingeladen werde, in Beziehung auf die
ärmern Berggemeinden zu untersuchen, ob nicht
auch in Abweichung von dem Gesetz vom II. Brach-
monat 1804 andere Normaljahre be st immt werden

könnten".
Zschokkes, und damit auch vietschp's Antrag blieb in Minderheit,

derjenige des Präsidenten siegte.
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vom Steuergesetz

à 17. Dez. 1853 beantragte Zimmerli, daß die betreffende
Kommission ihren Bericht über das Steuergesetz bis Donnerstag
bringe. Gemeindeammann F. I. Oietschp erwiderte ihm darauf:
„Ich mutz mich wundern, daß der k)h. diesen Antrag stellt, daß

schon am Vonnerstag der Bericht über das Steuergesetz erstattet
werden soll. Wenn man bedenkt, daß dieses Gesetz ein Sankapfel im
Kanton ist, so kann dieses nicht so schnell gemacht werden. Das
Gesetz ist zwar klein, aber es wird groß werden, bis der Dr. Rath
dasselbe berathen hat. Ich bin auch Mitglied der Kommission, aber
kann Sie versichern, daß dieses Gesetz vor der Maisitzung nicht
vorgelegt werden kann."

Der Antrag (Zimmerli) blieb in der Minderheit.

»

Oietschq mahnt zur Sparsamkeit

Am 1Y. Dezember verlangte der kleine Rath 50 000 Fr. zur
Anschaffung von 1200 Infanterie-Gewehren. Die Kommission un-
terstlltzte dieses Begehren einmütig.

Eine Anzahl von Rednern bekämpfte den Vorschlag und stellte
den Antrag, mit dieser Ausgabe noch zuzuwarten, so auch vietschy:
„Auf einmal 50 000 Fr. im Kanton Aargau verlangen, das sind

viele Franken. Wenn man alle Summen, die für das Militärwesen
schon ausgegeben worden sind, vor uns hätte, so würden wir uns
verwundern, und deßwegen können wir diese 50 000 ?r. nicht so

leicht hingeben. Wenn 1200 Gewehre im Zeughaus sind, so ist dieses

ein todtes Kapital, und man braucht sie vielleicht in 10 Jahren
nicht! dagegen haben wir aber noch andere Zwecke zu erfüllen.
Wenn die Militär-Kommission Gewehre anschaffen will, so mag es

geschehen, aber sie soll für diesmal nicht mehr als etwa 5 — 500

anschaffen, und 12— 15 000 Fr. dafür verwenden. Die Schullehrer
sollten auch ordentlich bezahlt werden, ich bin auch dafür: auch auf
die Straßen muß mehr verwendet werden. Wenn wir so viele Aus-
gaben beschließen, so müssen wir einen Steuerfuß haben, und die

Bürger vom Kanton Aargau sind nicht mehr gewohnt, Steuern zu

bezahlen. Wenn wir gut haushalten, so haben wir keinen Steuer-
fuß zu befürchten. Jeder Aargauer soll Montour und Waffen gut
in Ordnung haben, wenn er ausziehen muß, aber so viel auf ein-
mal wollen wir jetzt nicht anschaffen."
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Präsident Tanner, den Kommissionsantrag unterstützend, rief
u. a. aus: „ver hh. Ammann vietschi ist von dem Grundsatz

ausgegangen, daß es eine Pflicht des Kantons Aargau sei, dafür
zu sorgen, daß er neben den übrigen Eidgenossen ehrenhaft
erscheine. Ich beHafte den hh. bei diesem Ausdruck, aber ich verweise
ihn auch auf den Bericht des eidgen. Militärinspektors (vberst
hirzel, welcher sagt, daß der Kanton Aargau in Hinsicht der

Bewaffnung der Infanteristen jedem andern Kanton nachsteht. Ich
begnüge mich, diesen Bericht einfach angeführt zu haben, um dem

hh. zu zeigen, daß die Treditbewilligung für Anschaffung von
Infanteriegewehren nothwendig sei."

Auch Heinrich Fischer, Schwanenwirt von Merenschwand, fand,
man könnte für einmal diese Kreditbewilligung unterlassen.

ver Kommissionsantrag blieb in der Minderheit. Doch wurde
beschlossen, diese Kreditbewilligung und die Verhandlung darüber
für einmal zu verschieben.

Der Zunftgeist lebt noch immer

152 aargauische Mühlenbesitzer beschwerten sich

darüber, daß durch die Konzession einer Mühle von Seite des Kl.
Rathes an die Herren Rohr und Rauschenbach im Lade Schinz-
nach ihre wohlerworbenen ehehaften Rechte gefährdet seien und

baten, daß man entweder diese Konzession zurückziehe, oder aber

auf andere Meise dafür sorge, daß ihre ehehaften Rechte gesichert
blieben.

Namens der Petitionenkommission erstattete Präsident Brug-
gisser dem großen Rat am 12. vez. 1855 Bericht über diese Bitt-
schrift. Oie Herren Rohr und Rauschenbach im Bade Schinznach
hatten wirklich die Bewilligung erhalten, auf ihrer neuerbauten
Mahlmühle das Getreide für ihren verbrauch im Lade mahlen zu
dürfen.

Oie IZ2 Müller wiesen darauf hin, die Mahlmühlen seien „Ehe-
hasten", auf denen auch Reallasten hasten, vas Bedürfnis zu einer
Mühle sei auch nicht vorhanden. — die Herren Rohr und Rauschen-
bach hätten schon darin eine Goldgrube, daß sie nicht gehalten
seien, wie andere Wirte, sondern sin kleineres Maaß haben und
Begünstigungen hinsichtlich des Ghmgeldes erhalten. Es sei endlich
vorauszusehen, daß die Herren Badbesitzer dieses Gewerbe über
ihren „Eonsumo" ausdehnen werden.
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vie Rommission bemerkte, daß die Müller oft auch noch im
Besitze von Wirtschaften seien und nicht so sehr, wie sie hier vor-
geben, das allgemeine Wohl, sondern vielmehr ihr eigenes Interesse
im âge haben; keiner der 152 Müller dürfe behaupten, daß die

Herren Badbesitzer rechtlich gehalten seien, das Getreide bei ihnen
mahlen zu lassen; zudem sei hier das Bedürfniß vorhanden, weil
keine Mühle in der Nähe vom Bad Schinznach, sondern alle weit
davon entfernt seien. Ueber die Bittschrift wurde zur
Tagesordnung geschritten.

vur gleichen Veit reichte Johann Bürgler von Wettingen
dem Großen Kate das Gesuch ein, eine viegelhütte errichten zu
dürfen. Er habe vom Meinen Rat, der jedoch in diesem Fall kein
Ronzessionsrecht besitze, abschlägigen Bescheid erhalten, vie
Gemeindversammlung von Wettingen begünstige ihn, er habe diese

Profession erlernt und Gewerbsfreiheit sei (durch die Verfassung)
ausgesprochen.

vie Rommission beantragte, den petenten für diesmal abzu-

weisen, aber den Rleinen Rat einzuladen, einen Gesetzesentwurf
über Ausübung der Gewerbsfreiheit beförderlichst vorzulegen.

In der Diskussion bemerkte Präsident Bruggisser; „Es ist
Gewerbsfreiheit ausgesprochen und wir müssen dieselbe durchführen.
Ich kann nicht begreifen, wie man sich das Recht angemaßt hat,

für alle nur möglichen Gewerbe Toncessionen zu erteilen."

ver Rommissionsantrag wurde am 17. Juni 1855 angenommen.

— 562 —



lI8Z4j

vu sollst den Sonntag heiligen!

Aus die Tagesordnung vom 16. Mai 18Z4 war ein Gesetzes-
Vorschlag über die Sonntagsfeier gesetzt worden.
Gleichzeitig damit wurde eine Littschrift aus dem Bezirk Lenzburg
behandelt, die mit den Forderungen schloß, daß das Tanzen an
allen Sonntagen zu verbieten sei, daß Arbeiten nicht ohne Gin-
holung von Erlaubnis gestattet werden und daß endlich die Militär-
Übungen nur nach dem Nachmittagsgottesdienst stattfinden sollten.
Vie Beratung dieses Gegenstandes beanspruchte mehrere Stunden:
Ammann vietschy äußerte sich in folgendem Sinne:

„Unser Kanton ist nicht das große England, wo das Tanzen
an den Sonntagen verboten ist. ver Kanton Aargau hat eine
bedeutende Länge und keine große Breite, und sobald wir un-
fern jungen Leuten das Tanzen an Sonntagen gänzlich ver-
bieten, so könnten sie dann in andere Kantone hinaus gehen,
und würden dann bei der Uacht auch nicht gar früh nach

Hause kommen. Alle Sonntage zu tanzen wäre aber auch zu
viel. Ich möchte einen guten Mittelweg vorschlagen und sagen,

daß jährlich an acht bis zwölf Sonntagen getanzt werden dürfe.
Ich finde es nicht gut, wenn der Sohn ins Ausland zum Tanzen
geht und weit aus den Augen des Vaters sich belustigen thut.
In unserm Kanton das Tanzen verbieten, das kann man nicht:
der Jugend gehört auch eine Freude. Man hat auch von den

Sonntagen zur Heu- und Erndtezeit gesprochen. Ich wünsche, daß

auch in dieser Seit der Sonntag gefeiert werde, aber ich habe

Beispiele, daß es die ganze Woche hindurch geregnet hat und
am Sonntag schön war, und bei solchen Umständen soll jeder
Landmann auch seine Früchte einsammeln können. Man soll die

Früchte nicht auf dem Feld verfaulen lassen: jeder Mensch

hat gern Speise und das Vieh muß seine Sache auch haben. Ich
wünsche, daß der Sonntag besser gefeiert werde, als es bisher
geschehen ist, und dafür müssen wir ein Gesetz haben. Ich weiß
gar wohl, daß sie am Sonntag kegeln, spielen, und g

' st oche
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die mit eme Fluech! vas ist nicht recht. Ist das besser,

als wenn man sorgt für die Nahrung, die der Mensch und das

Vieh haben soll? Ist es nicht besser, daß man am Sonntag
Nachmittags erlaubt, Früchte einzusammeln? Wenn es die ganze
Woche hindurch regnet und am Sonntag nicht, aber am Wontag
wieder, so krazt der Bauer im haar, ver liebe Gott wird es

verzeihen, wenn man für seine Nahrung sorgt. Ich möchte den

Antrag stellen, daß man den Gesetzesvorschlag bestätige, aber

zuerst einen gerechten Mittelweg suche. Wir werden den Sonntag

nicht entheiligen, wenn wir der Jugend ihre Freude gönnen,
und zuweilen auch ein Werk thun. Ich trage darauf an. daß

wir eine artikelweise Beratung vornehmen."

Im verlaufe dieser Debatte ergriff vietschy nochmals das

wort:
„Es ist viel geklagt worden über die Geistlichen, daß sie oft

sehr nothwendige Arbeiten nicht erlaubten; aber wenn Sie

nun alles erlauben, so wird der Sonntag so gemein hergestellt
werden, daß man bald die schlimmen Folgen des Gesetzes sehen

wird. Ich glaube, erst am Nachmittag sollten die Arbeiten er-
laubt sein und nicht am vormittag. Wenn Sie unbedingte
Erlaubniß geben, so werden Sie erfahren, was geschehen wird,
und es gibt dann Leute, welche Arbeiten auf den Sonntag
verspüren, vie Religion ist die Seele von jedem
Staat, und der Sonntag soll daher heilig
gehalten werden."
In der dritten Kundgebung vietschy's zu diesem Gesetz äußert

sich besonders deutlich sein Verständnis für das Leben und Treiben,
für Freuden und Leiden des kleinen Volkes:

„Es ist ehrenhaft, wenn wir der Jugend eine Freude gestatten,
aber der Sonntag sollte nicht gleichsam zu einem blauen Montag
gemacht werden, wo die jungen Leute Ausgaben machen, die

übertrieben sind. Ghne Geld im Sack kann einer nicht zum
Tanz gehen, und wenn alle Sonntage getanzt wird, so wird
alles durchgemacht, was im Lauf der Woche verdient wird, ver
Bürger wird denken, wenn er am Sonntag die Musik hört, er
müsse tanzen, und so verthut er, was er zu einem schönen

Sparhafen zusammen legen könnte. Man sagt, es soll nur bis
10 Uhr getanzt werden, aber man mag die Polizeistunde be-

stimmen wie man will, so geht es immer einige Stunden länger.
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Ich wünsche auch, daß nicht zu lange getanzt werden dürfe, denn

wenn man die ganze Nacht Lärm und Musik hört, und besonders

wenn der Latz so laut ruren thut, so kann Niemand
schlafen, ver hh. Sschokke" (der sich für Freigabe des Tan-
zens ausgesprochen hatte, weil dann weit mehr Gleichgültigkeit
gegen das Tanzen erzeugt werde), — „der Herr Sschokke wohnt
freilich an einem Grt, wo er den Laß nicht hört ruren, sonst

würde er das Tanzen nicht unbedingt freigeben wollen. Ich
glaube, wenn man alle Monat einmal tanzen könnte, so könnte
man genug und übergenug tanzen. Ich gebe es Ihnen zu
bedenken, datz man den Sonntag nicht so gemein herstellen soll.

Ich glaube den Antrag stellen zu müssen, datz man alle Monate
einmal tanzen dürfe, aber zur gehörigen polizeilichen Zeit auf-
hören müsse."

In der Abstimmung nahm der Trotze Rat mit 78 gegen 67
Stimmen das von vr. Lertschinger beantragte gänzliche
Tanzverbot für den Sonntag an. Aber das Gesetz wurde in der Schlutz-

abstimmung mit 82 gegen 52 Stimmen verworfen.
Am nächsten Tage ging eine von 25 Grotzräten — u. a.

k). Sschokke — unterschriebene Verwahrung gegen diesen Beschlutz

ein, weil sie darin eine Verletzung der ersten Rechte der Bürger
erblickten. F. I. vietschy unterschrieb sonst manche Verwahrung,
diese aber nicht.

Äm 16. Juni 1854 beriet der Rat den Rommissionalbericht betr.
die Erbauung eines neuen Pfarrhauses in Roblenz; die Kommission

beantragte Abweisung.

Su Gunsten der Roblenzer Eingabe wurde geltend gemacht,
die Bürger von Roblenz hätten eine Stunde weit nach Rlingnau
in die Rirche zu gehen, und dort mützten sie gewöhnlich vor der

Rirche und oft zur Winterszeit in nassen Kleidern stehen, da die

Rlingnauer Rirche zu klein sei, um die Leute von Rlingnau und

vöttingen fassen zu können, vie Gemeinde Roblenz habe dem

Thorherrenstift in Jurzach den Sehnten bezahlt und das Stift habe
die schöne Summe von 16 000 ?r. abgenommen u. s. f.

I. vietschp ergriff das Wort sofort, nachdem Blum aus
Roblenz die wünsche von Roblenz verfochten.

„wenn auch der W., der vor mir gesprochen hat, in hitzigem
Temperament gesprochen hat, so mutz ich ihn doch in Schutz

nehmen. Eine so grotze Volkszahl kann bei schlechter Winter-
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zeit nicht gut in die Kirche nach Klingnau gehen und wenn die

Leute auch gehen, so müssen sie draußen stehen bleiben. Ich
glaube, 600 Seelen müssen einen eigenen Gottesdienst haben,
und das Stift soll angehalten werden, Gottesdienst zu halten.
Man soll der Gemeinde Koblenz helfen, sie gibt ja einen Beitrag
von ISO Franken, und das ist genug für eine arme Gemeinde,

vie Religion erfordert, daß man an Sonn- und Feiertagen in
die Kirche gehe, aber eine Stunde ist zu weit, ver hy. dort ist
schon alt, und ihm ist es beschwerlich, nach Klingnau zu gehen;
er ist deßwegen etwas hitzig geworden, daß seine alten Seine

ihn noch immer nach Klingnau in die Kirche tragen sollen. Ich
stelle den Antrag, daß das Stift angehalten werde, in Koblenz
Gottesdienst zu halten, weil es auch das schöne Zehentengeld
bezogen hat."
vie Kommission hatte die Ablehnung in der Meinung beschlossen,

daß die Gemeinde Koblenz zuerst Schritte tun sollte, und dann,

wenn die ihr zu leistende Hilfe genau bekannt wäre, werde sie auch

Hilfe finden.
Eine Grdnungsmotion von Heinrich Zschokke lud den Kleinen

Rat ein. auf irgend eine Weise zu vermitteln, daß dem religiösen
Bedürfnis der Gemeinde Rechnung getragen werde.

vietschq kennt die Nöte der kleinen Leute

Am 5. Juni 18Z4 setzte der Große Rat die Beratung über den

Gesetzesvorschlag zur Revision und Vervollständigung bisher
bestandener Taxentarife fort.

„Hr. Ammann vietschy findet 2 Franken für einen Geldstags-
verordneten für zu wenig. Wenn für die Bezirksrichter S Fr.
stipulirt werden, so sei es genug, man müsse nicht unnöthige Kosten

machen. Er stimme für S Fr. für einen Bezirksrichter, und ein Mitglied

des Gemeinderaths soll sich dann mit 2 Franken begnügen."
In der Abstimmung bewilligte der Große Rat den Richtern als

Geldstagsverordneten 8 Fr. Gebühr für den ganzen, 5 ?r. für den

halben Tag.
Es war für die Zustellungen und Vorladungen, die der Ge-

richtsweibel zu machen hatte, eine besondere Gebühr von
SO Rpp. ohne Rücksicht auf die Entfernung zusätzlich beantragt
worden; dagegen sollte er, da es gewöhnlich arme Waisen betreffe.
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für Zustellungen und Vorladungen in Vormundschaftssachen keine
Gebühr beziehen.

Ueberall zeigt sich Vietschy's Vertrautheit mit dem Volksleben,
so auch in folgender Aeußerung:

„Der Gerichtsweibel ist oft auch ein Familienvater und muß
seine Familie erhalten. Wenn er eine Stunde weit geht, so muß
er gewöhnlich auch einen Schoppen trinken, und wenn er 4 —5
Stunden weit gehen muß, so muß er sparen, wenn er nur 5 Vtz.

verdienen will, während er doch einen Weg von 8— 10 Stunden
zurückgelegt. Wan wird schon sorgen, daß der Waise geschont
werde und die Zustellungen an die Unterwaisenbehörde schicken.

Ich trage an, daß der § angenommen werde, wie er ist."
ver vorgeschlagene Paragraph wurde wirklich angenommen.

Um die Hundebußen

Am 17. Funi 18Z4 entspann sich über den § 12 des Gesetzes-

Vorschlages betr. das halten von Hunden folgende Debatte:
ver Entwurf hatte vorgesehen: „?ür jeden auf dem Marktplatz

frei herumlaufenden Hund ist nach Anordnung der Grtspolizei-
behörde eine Buße von Z Franken zu erlegen".

vie Kommission beantragte eine Buße von I Fr. SV. Land-

statthalter Lüscher dagegen eine Buße von Z?r., da im
vorherigen Paragraphen eine allgemeine Hundebuße von Z ?r. be-

schlössen worden war. „Man soll auch an Märkten so gut wie ander-
wärts für die Sicherheit sorgen".

ver Berichterstatter erwiderte: „ver Fall, daß einem ein Hund
loskomme, könne hier eher stattfinden, und die Fahrmärkte seien
so zahlreich, daher die Kommission 1 Fr. S Stz. vorgeschlagen habe."

ver Präsident: „Fch will Sie zuerst anfragen, ob Sie den vor-
schlag der Kommission genehmigen wollen, ohne jedoch schon die
Höhe der Buße festzusetzen.

Die Redaktion der Kommission wird beschlossen. Hr. vietschi
findet die Buße von 1 Fr. S Btz. zu hoch und schlägt 1 Fr. vor.

Hr. Präsident: „wir sind in der Abstimmung."

Hr. v i e t s chi: „Wenn es mir nicht erlaubt ist zu sprechen,
so kann ich ja wieder schweigen."

Hr. Präsident: „Sie können dann nachher sprechen."
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Hr. vietschi: „Gut."
Es wird eine Buße von Z Jr. beschlossen.

Hr. vietschi wiederholt seinen Antrag.

Hr. Präsident' „Es ist abgestimmt und über die Buße

entschieden."

Das Brandassekuranzgesetz

Lei der am Z. Sept. 1834 begonnenen Beratung des

Brandassekuranzgesetzes ergriff vietschy wiederholt das wort.
§ I, den die Kommission zur Annahme empfahl, bestimmte:

„Es besteht für den Kanton Aargau eine allgemeine Brand-
Versicherungsanstalt für Gebäude, vermöge welcher nach ver-
hältniß der Versicherungen, die gesetzlich ausgemittelten Brand-
beschädigungen aus den Beiträgen sämtlicher Gebäude-Eigen-
thümer vergütet werden."

Staatskassier Suter bekämpfte, Regierungsrat hürner
verteidigte das Gbligatorium, ebenso Stadtammann vietschy:
„vie vielen Brände im Kanton sind dieses Jahr eine große Be-

schwerde für das Land. Ich möchte jedem hherrn empfehlen, sich

daran zu erinnern, daß die vielen Brände sogar im Ausland
Aufsehen gemacht haben. Man muß verhüten, daß das Unglück nicht so

groß werde, man ist aber oft selbst daran schuld, denn man ist bei
den Schätzungen zu nachgiebig verfahren, wenn dann ein Brand-
Unglück entsteht, so leidet nicht nur die Brandassekuranzkasse dar-
unter, sondern die ganze Gemeinde und der ganze Kanton. Ich ver-
danke der Kommission den Bericht und dem Kl. Rathe seinen Ent-
wurs, und wünsche, daß wir ihn noch verbessern helfen. Ich wünsche

auch, daß der Beitritt zur Gesellschaft verbindlich sein soll, denn

der reiche Mann, der ein wohlgebautes Haus hat, würde nicht
beitreten und nicht gern so viel bezahlen; der Arme aber, der Geld auf-
nehmen will, muß versichern; und so soll Einer dem Andern tragen
helfen, und der Beitritt zur Gesellschaft verbindlich sein. Auch ich

bin der Meinung, daß man der Mobiliargesellschaft Schranken setze."

Räch längerer Diskussion wurde auf Antrag der Kommission
das Gbligatorium beschlossen.

§ 7 bestimmte, daß die Versicherung sich nicht nur beschränke

auf den durch Brand entstehenden, sondern auch auf denjenigen
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Schaden an Gebäuden, welcher durch das Einschlagen des Blitzes
ohne Entzündung oder durch ganzes oder teilweises hausabbrechen
zu Verhütung der Ausbreitung des Feuers gemacht werde.

Die Rommission wollte nach „Haus abbrechen" die Worte
einfügen: „auf Anordnung der örtlichen Polizeibehörde".

Aus die an diesem Zusatz geübte Rritik erklärte der Rommis-
sionsberichterstatter, die Rommission wolle nicht, daß der
Gemeinderat sich versammle, denn immer sei ja gewiß ein Grtspolizei-
beamter da, der neutral entscheiden könne und jemand müsse doch

entscheiden.

„Herr Ammann Oietschi findet es bedenklich, daß man die

Gewalt, ein Haus wegzuerkennen, in die Hände solcher Leute lege,
welche gerne bauen, nämlich in die Hände der Maurer und Zimmer-
leute. Dem Gemeinderath stehe es zu, Anordnungen zu treffen, ihm
als Vater der Gemeinde, sei alles anvertraut, und daher soll er zu
sagen haben, ob ein Haus abgebrochen werden oder stehen blei-
den soll, wenn ein Fremder komme und sage: das oder das Haus
muß abgerissen werden, ob dann eine Gemeindsbehörde nichts mehr
soll sagen dürfen?"

ver § wurde ohne den Rommissionszusatz angenommen.
Gelegentlich kam es vor. daß vietschy eine Anregung

vorbrachte, die eigentlich einen andern, als den zur Diskussion stehenden

Gesetzesparagraphen betraf. So äußerte er bei § 37 des Brand-
assekuranzgesetzes folgende Befürchtung.

§ 37 schrieb vor, der Brandsteuerbezug erfolge in der Regel
jährlich nur einmal „und zwar jeweilen nur in dem Maaße, als
erforderlich ist, um die Ausgaben der Lrandassekuranz-Anstalt zu
decken, oder die zu diesem Behuf aus der Staatskasse erhobenen
Vorschüsse an dieselbe zurückzuerstatten, was am Schlüsse
jedes Rechnungsjahres geschehen soll."

Diesen Antrag scheint vietschy mißverstanden und geglaubt zu
haben, die Brandentschädigung erfolge erst am Schlüsse des Zahres.
Das Protokoll meldet:

„Hr. Ammann vietschy klagt über das Unglück, das in diesem

Fahr wegen der vielen Brände den Ganton betroffen habe,
aber glaubt den Antrag der Rommission unterstützen zu müssen,
damit derjenige, welcher durch einen Brand unglücklich geworden
sei und Geld bedürfe, sobald als möglich bezahlt werde, denn wenn
man ihn erst am Ende des Fahres bezahle, so sei ihm nicht geholfen.
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Man müsse dem Unglücklichen sobald als möglich

Geld in die Hand geben.
Hr. Staatskassier Suter verweist, um den Hrn. vietschi zu be-

ruhigen, auf den Z 34, denn was hh. vietschi wolle, sei schon

bestimmt."

Der § 39 schrieb vor, die Brandsteuerforderung für ein Bahr
genieße bei ausgebrochenem Konkurs das Vorrecht vor allen
anderen Forderungen und sei daher, ohne Abwarten der Klassifikation,

sogleich aus der Konkursmasse zu berichtigen.
hier äußerte sich Stadtammann vietschy folgendermaßen:

„Wenn ich den Antrag recht verstanden habe, so will man den

Knechten und Mägdenlohn den Assekuranzbeiträgen vorsetzen. Ich
lasse mich belehren, aber dieses sollte nicht geschehen, und auch den

hypothezierten Schulden sollte nicht alles vorgehen

hh. Ammann vietschy wird privatim beruhiget.

Hr. Präsident: „ver hherr hat heute das seltene Glück,
jedes Mal beruhiget zu werden."

Am 6. September 1834 ließ sich vietschy nochmals hören,

ver vom Großen Bat angenommene Z 53 des Lrandassekuranz-
gesetzes schrieb inbezug auf die Mobiliarversicherung vor, es solle

im ganzen Kanton unverzüglich eine Revision (der gegenwärtigen
Mobiliarverstcherungsverträge) vorgenommen und bis 1. Januar
1835 beendigt werden.

Herzog fand diese Frist zu kurz, beantragte Streichung des

Wortes „unverzüglich" und Fristansetzung auf den 1. Januar 1836.

Andere verlangten andere Fristen, vietschy trat für den Antrag
Herzog ein.

„vas Bedürfniß zu Abänderung des Brandgesetzes habe sich in
diesem Jahre hinlänglich gezeigt und werde sich vielleicht noch

zeigen. Tr unterstützt den Antrag des Hrn. Herzog und trägt auf
Abstimmung an."

ver Antrag Herzog wurde angenommen.

Nach der Annahme des ganzen Brandgesetzes (Schlußabstimmung)

stellte die Kommission noch einige Anträge:
I. Es möchte der Tit. Kleine Rath eingeladen werden, auf

geeignetem Wege dahin zu wirken, daß die vaterländische Anstalt
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(schweiz. Mobiliarassekuranz) solche verbesserte Bestimmungen er-
halte, daß sie mit einer ausländischen Sozietät zu konkurriren
vermöge."

Bus Antrag von Schmiel wurde dieser Vorschlag, der eine Ein-
Wirkung des Staats auf eine Privatgesellschaft darstelle, fallen
gelassen.

2. ver Rl. Rath soll eingeladen werden, mit möglichster
Beförderung einesrs Revision der Brandassekuranzeinrichtungen an-
zuordnen, und ausführen zu lassen.

Vas Protokoll meldet:

Hr. Ammann vietschi bemerkt, er sei erschrocken, als er
diesen Antrag der Tommission gelesen habe, denn es wäre bedenk-

lich. schon wieder 20 —Z0 000 Franken Rosten zu verursachen.
Cr wünscht, daß man immer 10 Jahre lang zuwarte, und stellt
hier diesen Antrag.

Es wird beschlossen, auch diesen Antrag der Rommission fallen
Zu lassen.
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I. J. OèetschlZ und das Schulgesetz

Oas Schulgesetz, das zu Beginn des Jahres I8Z5 beraten
wurde, sah im § Z? eine Bestimmung vor, wonach Schulpsleger
oder Gemeinderäte. die ihrer Aufsichtspflicht nicht genügten, vom
Bezirksschulrat zur Verantwortung zu ziehen, im Wiederholung?-
fall dem Bezirksgericht zur Bestrafung zu verzeigen seien. Ms
Geldbuße sah der Rommissionsentwurf „das erstemal 14— 16, das

zweitemal 16 — 30 Franken" vor; im Wiederholungsfall Entsetzung

von den Stellen.

I. Oietschy bekämpfte diese Vorschrift mit den Worten:
„vaß man den Gemeindrath mit 80 ?rk. Strafe belegen will,
ist zu hoch. Man wird doch die Gemeindräthe nicht strafen müssen,

denn sie werden gewiß ihre Pflicht thun so gut möglich, vie Herren
Lezirksrichter können auch fehlen, wie die Gemeindräthe, und sie

werden nicht gestraft, sondern bekommen höchstens einen Wischer

von der Regierung oder vom Gbergericht. Ich möchte den Antrag
niederer stellen, und zwar auf 4 — 6 oder 6—12 Frk."

ver Paragraph gab noch lange zu reden. Schließlich wurde

vietschy's Antrag, der in der Redaktion der Kommission

nur eine Milderung der Buße vorschlug, angenommen.
ver kleine Rat und die vorberatende Kommission wollten dem

§ 44 des Schulgesetzes die Fassung geben:

„Aus den für wahlfähig erklärten Bewerbern erwählt der

Gemeindrath den Lehrer, ver Kantonsschulrath stellt das

Bestätigungspatent aus."

Landstatthalter vorer wollte sagen: „erwählt der Gemeindrath
den Lehrer auf die vauer von sechs Jahren" etc. vietschy unterstützte

den Antrag vorer auf periodische Wahl der Lehrer folgendermaßen:

„ver Artikel, über den wir berathen, ist wirklich ein sehr

wichtiger Paragraph. Man sagt, ein Lehrer könnte abgesetzt werden,
ohne daß er es verdient, aber umgekehrt ist es auch möglich, daß ein

untüchtiger Lehrer nicht weggeschafft werden kann. Wenn der Ee-

meindrath zu viel Gewalt hat, so kann er dieselbe mißbrauchen.
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und ich möchte daher die Wahl der Schullehrer dem Bezirksschulrat
und der Schulpflege übergeben. Das ist möglich. Ich möchte dem

Lehrer wenigstens eine Garantie aufstellen, daß er nicht gar zu
leicht von seiner Stelle verdrängt werden könne, denn jeder Lehrer
gehört nicht nur dem Gemeindrath, sondern der ganzen Gemeinde

an, und die ganze Gemeinde schickt ihre Kinder in die Schule, wenn
Sie die Wahl nicht den Bezirksschulräten und Schulpflegen
übergeben wollen, so glaube ich, die Gemeinden sollen aus ihrer Witte
einen Ausschuß wählen, der so zahlreich ist wie der Gemeindrath,
und diese Kommission soll über den Lehrer entscheiden und
aussprechen, ob er gewählt werden soll oder nicht! so kann den Ge-

meindräthen keine Willkühr vorgeworfen werden. Ich möchte
den Schullehrer, der nichts taugt, bei Seite setzen, wenn er aber
gut ist, so möchte ich ihn in Schutz nehmen."

Im Laufe der weiteren Beratung erklärte vietschy: «Ich
vereinige mich mit denjenigen, welche die Wahl des Lehrers
der Grtsschulpslege überlassen wollen."

Ein Rückweisungsantrag Siegsried wurde abgelehnt.

ver Vorschlag des Kl. Raths und der Kommission wurde mit
71 gegen 67 Stimmen beschlossen.

Im Paragraph 60 des Schulgesetzes beantragte der Kleine Rat
als geringste Besoldung für den Lehrer an einer Elementarschule
von weniger als 50 Kindern den Betrag von 200, für Lehrer
größerer Schulen 240 Franken, vie Kommission schlug vor 250
und 500 Franken.

Gemeindeammann vietschp äußerte finanzielle Bedenken!

»Ich bin auch einer von denen, welcher die Lehrer recht bezahlen
wollen, und auch ich will sie bezahlen, daß sie Freude haben die

Kinder zu unterrichten, aber man will ihnen hier so viel geben,
was sie nicht einmal fordern. Ich glaube die Berechnung des

?h. Berner sei unrichtig, denn der HHerr glaubt, wir können bis
80 000 Fr. erübrigen, aber ich sage, wenn wir so große Ausgaben
beschließen, so ist eine Steuer vor der Thür. Im Kanton Aargau
steuern die Bürger nicht mehr gerne, was ist die Regierung oder
der Staat, und was ist der Staatsschatz? ver Staat ist das Land,
und wenn das allgemeine Gut des Landes nicht hinreichend ist, so

muß dann das Land bezahlen, vas Budget ist Ihnen vorgelegt
worden, und darin zeigt es sich, daß wir so viele Ausgaben als
Einnahmen haben, wenn wir nun neue Ausgaben veranlassen, so wer-
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den wir neuerdings Widerwillen erregen. Wir haben Gemeinden,
die arm sind, und diese mag der Staat unterstützen eine Zeit lang,
bis sich ihr Zustand verbessert hat, und der Lchulfond etwas
bedeutendes abwirft. In denjenigen Gemeinden, wo eine Ordnung
ist, da wird sich der Lchulfond so vermehren, daß er bald hinreichend
ist zur Bestreitung der Schulausgaben, vas kann geschehen, ohne

daß der Staat helfen muß. Ich könnte nicht dafür stimmen, daß der

Staat hier so viel bezahlen soll, denn ein rechter Wann wird für
seine Rinder lieber selbst bezahlen, und auch den Lehrer selbst

bezahlen wollen. Ich glaube, die Regierung habe wohl gewußt, was
sie vorgeschlagen hat, und sie ist auf ein Waß gekommen, dem ich

beistimmen kann, aber zu mehr kann ich nicht stimmen, ver Tom-
mission kann ich meine Zustimmung nie geben, denn ihr Antrag
führt zu weit. Wenn dann später einmal noch mehr verlangt wird,
als der Rl. Rath jetzt geben will, so stimme ich wieder dahin, daß

man die Schullehrer ehrenhaft besolde, aber nicht auf Rosten
eines andern. Man sagt, man wolle Ghlsberg ausheben und dadurch
könne man eine große Einnahme erhalten. Wenn Sie auch dieses

Stift aufheben wollen, so könnte man lieber eine andere Anstalt
daraus machen. Schon lange hat man in unserm Ranton gefühlt,
daß ein Arbeitshaus errichtet werden sollte, und wenn Sie für
gut finden, daß das Stift Ghlsberg aufgehoben werden soll, so ist es

besser daraus ein Arbeitshaus für den Ranton einzurichten, damit
man wisse, wo man hin soll mit den Müßiggängern. Man sagt

auch, man könne das Rebland und das holzland verkaufen, das

dem Staat gehört. Ich stimme auch dazu, aber der Erlös ist nicht
so groß, wie man ihn heute angegeben hat."

Professor Steig meier erklärte: „Der hyerr, der vor mir
gesprochen, hat gesagt, daß alle Schullehrer ehrbar entschädigt
werden selten. Was aber dieses Thrbarbezahlen betrifft, so wird
er doch auch nicht wollen, daß der Schullehrer nicht besser besoldet

werde, als an mehreren Grten der Nachtwächter und der Bannwart

."
ver votant unterstützte die Rommission und fügte bei: „Man

hat dann auch von einem Arbeitshaus gesprochen, zu welchem
Zweck das Stift Ghlsberg, wenn es aufgehoben werde, eingerichtet
werden sollte. Ts wurde bei diesem Anlasse gesagt, ein Arbeitshaus
wäre für den Ranton weit zweckmäßiger, als eine Schule in Ghlsberg.

Ich will die Möglichkeit und Nothwendigkeit eines Arbeitshauses

nicht in Abrede stellen, aber wenn wir für gute Schulen
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sorgen wollen, so wird ein Arbeitshaus vielleicht entbehrlich oder

wenigstens nicht mehr so nothwendig."
Präsident Müller von ôofingen bemerkte: »Indem ich den

von mehrern Seiten gemachten Bemerkungen für den Vorschlag der

Tommission, ohne sie zu wiederholen, beistimme, will ich nur eine
kleine Mißrechnung des Hl), vietschi berichtigen. Ts ist unmöglich,
daß die Mehrausgaben für die Schulen eine Summe von 80 000 ?r.
erreichen können, denn nach dem Antrage der Tommission wären
die höchsten Beiträge an die Lehrerbesoldungen 140 ?r., und wenn
wir diese Summe sogar für 400 Lehrer in Anschlag bringen, so

bekämen wir nur eine Summe von 56 000 Fr. vas, um den Hrn.
vietschi zu berichtigen und zu beruhigen."

vietschy verteidigte seinen Standpunkt folgendermaßen:
»Ich achte die Schulanstalten und die Schullehrer. Mas aber die

Bemerkung des hh. Müller betrifft, so glaube ich wohl, er könne
gut rechnen, aber er hat's auch nicht getroffen. Wenn wir
beschließen, was die Kommission anträgt, so wird es kaum ein Jahr
gehen und es wird sich zeigen, daß ich besser rechnen kann als der

hherr. Man hat auch vom Stempel gesprochen: ich mächte aber die

Schullehrer nicht mit dem Stempel bezahlen, denn diese Abgabe
drückt gerade die ärmere Klasse am meisten. Ich verbleibe beim
Antrage des Kl. Raths."

Hr. Fürsprech vössekel: „Nur einige Bemerkungen: ver hh.
vietschi hat sich gewaltig geirrt und zwar darin, daß er den Lehrer
nicht leben lassen will, wie es sich gebührt, obschon er ihn so

anständig und ehrenhaft zu besolden verspricht."

ver Kommissionsantrag wurde mit großer Mehrheit angenommen.

Man wird bei dieser Haltung vietschy's zur Lehrerbesoldungs-
frage sich das im ersten Kapitel dieses Merkes Gesagte vergegen-
wärtigen. vietschy hatte wohl in seiner Jugend überhaupt keinen
fest besoldeten Lehrer gehabt, so daß ihm 250 und 500 ?r. als
ehrenhafte Lehrerbesoldung erscheinen mochten.

ver § 168 des Schulgesetzes lautete nach dem Gesetzesvorschlag:

«Zur Unterstützung bedürftiger (Lehrer-Seminar)Söglinge
wird die nöthige Summe, auf den Vorschlag des Kantonsschulrathes,

alljährlich vom Kl. Rathe angewiesen, doch darf dieselbe
4000 Franken nicht übersteigen."
vie Kommission schlug für den Anfang des § vor: „vie Saht
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der Schüler im Seminar kann 40 — 60 betragen." Dann sollte
der erhöhten Anzahl von Zöglingen entsprechend der Schluß des

§ so lauten! „Doch darf dieselbe nicht 6000 ?r. übersteigen."
?ür den Antrag der Rommission, die Zahl der Zöglinge aus 40

bis 60 festzusetzen, stimmen 59. vas Gegenmehr wird verlangt und

beträgt 65 Stimmen.
Nach der Abstimmung rief Ammann Oietschy aus! „v o

Hemmers jetzt wieder."
ver Rat war wieder einmal nicht beschlußfähig und der Prä-

sident I. A. ?etzer rief! „Ich muß weibeln lassen, hherren!"
Nach einer pause füllte der Saal sich wieder an und der Rommis-
sionsantrag wurde abgelehnt, ver Kredit wurde auf 4000 ?r.
festgesetzt.

Aus der Beratung des Schulgesetzes sei nur noch die Einzelheit
erwähnt, daß die Besoldung eines Hauptlehrers an der Rantons-
schule aus 1200 bis 1600 Nr. festgesetzt wurde.

Km 17. März 1855 teilte Oberst hunziker, der am
19. Zum 1826 die Gewerbeschule von Aarau gestiftet hatte, der

Schulgesetzes-Rommission schriftlich mit, er sei bereit, jährlich den

Zins des der Gewerbschule von Aarau angehörenden Kapitals von
100 000 Nr., also jährlich 4000 Nr., in die Rantonsschulkasse
fließen zu lassen, welcher Zins jedoch ausschließlich für die

Abteilung „Gewerbschule" zu verwenden sei, falls die bisherige
Privatanstalt zur Rantonalgewerbeschule erhoben würde.

ver Große Nat nahm das hochherzige Angebot am 6. April 1855

an.

Das Jagdgesetz

Lei Beratung des Gesetzesvorschlages über die Verwaltung
des Jagdregals schlug die Regierung am 5. Sept. 1855 im
§ 10 vor, die Patente seien auf die vauer eines Jahres auszustel-
len. vie Rommission wollte die Patente auf d rei Jahre
ausgestellt wissen. Stadtammann v i etschy äußerte sich in folgendem
Sinn! „wenn man das Staatsinteresse im Auge haben will, was wir
dato noch sehr nothwendig haben, so wird ein Jahr doch allzuwenig
sein. Ich würde lieber sechs Jahre bestimmen, weil ich aber wohl
weiß, daß dieser Antrag nicht beliebt würde, so will ich mich mit
der Rommission vereinigen. Wenn wir nur ein einziges Jahr be-
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stimmen, so schaden wir uns Z —5000 ?r. Denn wenn kein
Gewild mehr da ist, so giebt es auch keine Jagdliebhaber mehr."

Hr. Herzog: „Der Hr. Präopinant (Vorredner) hat eigentlich den

Nagel auf den Ropf getroffen, indem er die Interessen des Staats
ins Nuge gefaßt hat und glaubt, nach einem Jahre wäre der werth
der Patente um vieles vermindert, hier aber fall denn doch das

Nscalinteresse nicht die Hauptsache sein, sondern das Interesse der

Bürger." — Herzog unterstützte den Regierungsantrag.
Für den Nntrag der Rommission stimmten 71, dagegen 51.

Lei s IS dieses Gesetzes beantragte die Rommission, die Taxe für
ein Patent auf 16 Fr. festzusetzen, gleichviel, ob mit oder ohne Hund
gejagt werde. Der Rleine Rat hatte für die Jagd mit Hunden 32 Fr.
verlangen wollen. Oietschy unterstützte den Rommissionsantrag:
»Mittelstraß die beste Straß" sagt das alte Sprüchwort,

und auch ich muß bekennen, weil der Bürger das Recht
besitzt, zu schießen und zu jagen auf seinem Eigenthum, so sind 16 ?rk.
genug, und deßhalb stimme ich lieber zu 16 als zu 20 ?rk., weil
besonders dann auch mehr Patentbewerber sich zeigen. Was die

Nrmuth betrifft, so ist dieselbe nicht zu berücksichtigen, wie der

hh. Nmmann Lüthi meint, denn es wäre ein großes Unglück für
den Ranton, wenn wir nichts fordern würden. Ich bin kein Jagd-
liebhaber, denn ich fürchte das Pulver und mag damit nichts zu
thun haben, aber ich weiß doch, daß bei der Jagd der Gewinn
nicht so groß ist, und darum soll auch die Taxe nicht zu groß sein.

Ich unterstütze den Nntrag der Rommission."
Hr. Nmmann Lüthi: „ver hh. vietschi hat mich mißverstanden,

wenn er glaubt, ich habe von der Nrmut gesprochen. Nein, ich habe
bloß vom Mittelstand gesprochen, und glaube, einem Mittelmann
thue es mehr weh, wenn er einen Neuthaler verliert, als wenn
der hh. vietschi Z Louis d'or verlieren würde. Ich möchte auch
dem Mittelmann das Vergnügen der Jagd nicht mißgönnen, und
wenn die Taxe nieder ist, so werden nur mehr Patente gelöst
werden."

Es wird eine Taxe von 16 Franken beschlossen.

Ein Betreibungsgesetz wird notwendig!

Schon im Juni I8S4 hatte vr. Vertschinger beantragt, die
Regierung sei einzuladen, mit Beförderung ein gleichförmiges
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Gesetz über das Betreibungswesen vorzulegen. Km 17.

Dezember 18ZS stellte er den Antrag von neuem so, daß der Vorschlag
bis zur nächsten Sitzung vorgelegt werden müsse, andernfalls sei

das Gesetz dann durch einen Experten auszuarbeiten.

Auch vietschy unterstützte diesen Antrag in folgender Weise:
„Es ist im ganzen Kanton bekannt, daß wir unter diesem Uebelstande

leiden, und der, welcher bezahlen soll, leidet selbst unter
diesem Gesetz. Die Schuldenboten waren verhaßt, und zwar, weil die

Betreibungskosten zu unverantwortlich waren, man kann aber den

Schuldenboten einen andern Namen geben und ihnen sagen, daß sie

nicht zu viel Kosten machen sollen. Es ist eine große Zumutung
für den Gemeindeammann, daß er Z Botte soll anlegen lassen

aber wenn er auch das thut, so weiß der Gläubiger erst nicht,
wohin er sich nachher wenden soll, und vielleicht wendet er sich an
einen Avikat, was auch geschieht. Es ist nöthig, daß wir ein
anderes Gesetz erhalten, und die Regierung hat es versprochen, aber

nicht gehalten. Die Schuldenboten waren weit besser. Gebe man
den Leuten einen andern Titel, aber sage man ihnen, daß sie nicht

zu viel fordern sollen, und wähle man Männer, die im Stand sind,

die Betreibungen zu besorgen und auch eine Garantie darbieten.

Ich möchte den Wunsch auch an die Regierung aussprechen, aber

nicht nur zum versprechen, sondern auch zum Wort halten."

Es wurde beschlossen, nicht in Dr. Bertschinger's Antrag ein-
zutreten.

verwechselte Fremdwörter

Ein drolliger Zwischenfall ereignete sich am >7. Dez. 18ZS.

Hr. Gberstl. Frei: „Wenn wir hier doch nichts anderes zu thun
haben, so will ich Ihre Zeit für einige Augenblicke in Anspruch
nehmen, um Ihnen einen Antrag zu stellen. Jeder von Ihnen hat
wohl schon die Unannehmlichkeit wahrgenommen, welche der Schall

hier im Saal hervorbringt, denn es ist sowohl für den Redner

schwer zu sprechen, als auch für den hörenden schwer zu hören. Ich
glaube diesem Resoniren (protoll: Nesonieren) des Saals könnte

abgeholfen werden, wie man es anderwärts auch schon gethan hat,
nämlich durch vtapperien, und ich möchte daher den Antrag stellen,
den Kl. Rath und durch diesen die Baukommission einzuladen, auf
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Mittel und Wege bedacht zu sein, wie diesem Uebelstande, sei es

durch Orapperien oder sonst was abgeholfen werden könnte."

Hr. Präsident: „Ich eröffne die Berathung über die Vorfrage, ob

Lie sogleich über diesen Gegenstand eintreten wollen oder nicht?"

(Pause.)

Hr. Gberstlieut. Frei: „Wenn Niemand das Wort verlangt,
so stelle ich den Antrag über meine Motion sogleich einzutreten."

vie Berathung über diesen Antrag wird eröffnet.

vietschy sprach sich darüber folgendermaßen aus: „Es
scheint mir, der Antrag gehe dahin, daß man die Gallerie an
einen andern Platz thun wolle. — (Gelächter.) — Wenn die Leute
auf der Gallerie raisonniren und sich unanständig benehmen, so hat
man ja Saalinspektoren. — (Schallendes Gelächter.) vie Geffent-
lichkeit ist anerkannt, und ich möchte also die Gallerie weder
wegthun, noch möchte ich sie an einen andern Platz thun; denn wenn
ich hier sitze, so sehe ich die Leute gar hübsch auf der Gallerie und
möchte sie gerne sehen." — (Schallendes Gelächter.) —

Hr. Präsident: „Es scheint, der hh. vietschi habe den Antrag
mißverstanden und das Wort „Resoniren" nicht in der Bedeutung
genommen wie der hh. Antragsteller." (Gelächter.)

Hr. Gberstl. Frei: „Sie haben einen ganz neuen Beweis von der

Richtigkeit meines Antrags, und das Raisonnieren des hherrn
Vietschi bestätiget das nachtheilige Resoniren des Saals. — (Ge-
Richter.) — Wäre dem Uebelstande schon früher abgeholfen worden,
so hätten wir wahrscheinlich auch dieses Intermezzo nicht, das uns
heute gaudirt. Ich glaube durch vrapperien könnte diesem Uebelstand

abgeholfen werden, und man hat dieses Mittel auch schon in
Frankreich mit Erfolg versucht, ver Uebelstand besteht in dem ver-
strahlen des Schalles und dieses heißt man mit einem Runstausdruck
Resoniren, das aber keine Sänkerei ist. Ich glaube durch vrap-
perien könnte diesem Uebelstande abgeholfen werden, sei es nun,
daß man den ganzen Saal damit überzieht, oder aber große Rron-
leuchter herabhängen läßt und Tücher daran hängt."

Für den Antrag, sogleich einzutreten, stimmen 51. vas Gegenmehr

beträgt 79.
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(1856)

Bessere Strafanstalten!

Km 24, Mai 1856 behandelte der Große Rat einen regierungs-
rätlichen Bericht über die Zuchtan st alten im Kanton Kargau.

vr. med. ?eer beantragte, diesen Bericht an eine durch die Wahl-
Kammern zu bestellende Kommission von S Mitgliedern zu weisen
mit dem Kuftrage, daß bis zur nächsten ordentlichen Herbstsitzung

Bericht erstattet werden solle. Zschokke dankte dem Kleinen Rat
für diesen ersten Schritt, den er zur Verbesserung der Strafanstalten
getan. Die Angelegenheit sollte aber nicht verzögert werden, ver
Kleine Rath frägt an, ob schon vorhandene Gebäude zu der

Strafanstalt benützt werden sollen, oder ob man den Bau eines neuen
Gebäudes beschließen wolle. „Ich hätte gewünscht, der Kleine Rat
hätte uns darüber schon einen Kntrag gemacht, denn es ist nicht
Sache von 1S0 Ratsherren, hierüber eine Untersuchung anzustel-
len." Zschokke wünscht, daß noch in dieser Sitzungsperiode Bericht
erstattet werde.

Gemeindeammann I. vietschp äußerte folgende Ansicht:

„Ich bin auch überzeugt, daß man ein solches Haus soll herstellen

für die unglücklichen Menschen, welche Besserung nothwendig haben,
aber so geschwind kann es nicht gehen, und es giebt wieder eine

Ausgabe, die ins Große geht. Wenn die Kommission nachsehen und

Bauverständige mitnehmen will, und wenn sie einen Vorschlag geben

muß, wie und wo gebaut werden soll, so muß sie auch Seit Haben,

um auf den Platz zu gehen und gehörig nachzusehen. Ich möchte

daher sagen, die Kommission soll ihren Bericht erstatten, sobald sie

wolle und sobald sie könne, und das ist mein Kntrag."
vr. Bertschinger bezeichnete den Bericht des Kleinen Rates als

ein klägliches Bild vom traurigen Zustande der aargauischen

Strafanstalten und ihre Verbesserung als ein schreiendes Bedürfnis,
vie Notwendigkeit der Verbesserung sei unwiderlegbar, nur über
den Weg dazu könne man sich streiten. Eine Kommission könnte
nichts anderes thun, als wieder an den kleinen Rat gelangen mit
dem verlangen, dieser möchte einen Vekretsvorschlag betreffend
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den Lau einer neuen Strafanstalt einbringen, „denn daß eine

Kommission im Ranton herumreise, um einen Platz zu suchen, wie
der Hhr. Präopinant meint, und ein Gutachten über den Lau
abzugeben, das kann nicht sein, sondern der kleine Rat muß solche

Anordnungen treffen".
vr. Bertschinger beantragte, daß der kl. Rath eingeladen

werde, umfassende und detaillierte Anträge über die Verbesserung

unserer Zuchtanstalten zu bringen. Dann muß bei der

Entwerfung des künftigen Budgets auf diese Ausgabe auch Rücksicht

genommen werden.

Gberst Hunziker: „wenn man nicht eine Einladung an
den kl. Rath will gehen lassen, wozu ich auch stimmen könnte,
so glaube ich dieser Gegenstand sollte der Rechnungs-Kommission
Zugewiesen werden, weil sie auch die Rechnungen über die Zucht-
anstalten zu prüfen hat. Diese Kommission ist auch mit diesem

Gegenstande bereits schon beschäftigt, und sie wird aller Wahrschein-
lichkeit nach, wenn auch nicht schon in dieser Woche, doch bald ihre
Aufgabe lösen. Demnach stelle ich den Antrag, diesen Gegenstand an
die Rechnungs-kommission zu weisen, damit sie über diesen Bericht
in ihrem allgemeinen Berichte auch ihr Gutachten abgebe."

„Herr Gberst H u n ziker und Hr. Ammann vietschi ziehen
ihren Antrag zurück und schließen sich ebenfalls dem Hrn. vr. Bert-
schinger an."

Der Antrag vr. Sertschingers wurde angenommen.

S

Das Sanitätsgesetz

Reber den Gesetzesvorschlag betr. die Organisation des Sanitäts-
Wesens erstattete Landammann wie land am 10. Rov. I8Z6 den

kommissionalbericht.
Bei Beratung des Sanitätsgesetzes wurde im § 8 den

Mitgliedern des Sanitätsrats eine Entschädigung von täglich 12 ?r.
für Reisespesen und Mllhewalt zugesprochen.

Etwas später stellte vietschy fest, er sei nicht anwesend gewesen,
als der § 8 berathen worden sei und erlaube sich nur noch einen
Nachsatz zu diesem § anzutragen. Es sei nämlich nicht gleich, ob
einer einen ganzen Tag oder nur zwei Stunden abwesend sei; er
wolle auch helfen zahlen, aber für zwei Stunden seien ?r. 12 zu
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viel bezahlt; er glaube mit 6 Fr. sei einer für einen halben Tag
genug bezahlt.

Hr. präsident bemerkt, daß dem Wunsche des hhrn. vietschi
bereits durch die Fassung des §. 8 entsprochen sei, indem dort gesagt

werde, daß für einen Tag 12 Fr. ausgerichtet werden sollen: es

verstehe sich also von selbst, daß für einen halben Tag nur Fr. b

bezahlt werden.

„Hr. vietschi gibt sich mit dieser Erläuterung zufrieden und

bemerkt, er habe geglaubt, auch seine Sache sagen zu müssen."

Nach Beratung der ersten, die Organisation des Medizinalwesens

betreffenden Abteilung des Sanitätsgesetzes, hatte der

Große Rat sich mit der zweiten Abteilung, nämlich mit dem

Medizinaltaxentarife zu besassen, vie Gebühren der Aerzte, heb-
ammen, Tierärzte und ärztlichen Gehilfen waren darin mit größter

Sorgfalt ausgesetzt.
Oie Kommission beantragte Annahme dieses Tarifs mit Aus-

nähme der Impfungsgebühr, da es sich bei der Impfung um eine

von Anfang an zu den Obliegenheiten des Bezirksarztes
handelnde gebührenfreie Angelegenheit handelte.

Sofort nach Vorlage des Tarifs meldete sich vietschp zum
Wort: „Mit den hohen Taxen machen halt die Herren voktoren
Faxen. Ich glaube, man gebe doch den voktoren nicht mehr als sie

verlangen und verlangt haben und verlangen werden, aber durch

dieses Gesetz gibt man ihnen die Möglichkeit in die Hand, mehr
zu fordern als billig ist und als sie bisher verlangt haben, wenn
eine Familie mit Krankheit heimgesucht wird, so sind diese Taxen
zu hoch, vie vokter haben es bisher recht gemacht, und ich glaube,
man könnte den großen Tarif weglassen. Einen Zwang auslegen
und einen solchen Taxentarif machen wollen, ist zu viel. Mir
brauchen gar keinen Tarif für die Herren vokter, bisher haben
sie ihre Sache ordentlich gemacht und werden es auch ferner noch

thun. Ich mache den Antrag, etwas Nothwendigeres zu thun und

diese Sache zurückzuweisen."
ver Berichterstatter meinte u. a.' „ver Herr Präopinant (vor-

redner) scheint den Standpunkt zu verrücken, von dem aus die

Sache betrachtet werden soll. Man hat mit dem Tarif nicht die

Absicht, den Aerzten große Forderungen in die Hände zu spielen,
sondern die Kranken vor Ueberforderungen zu schützen."

Nach einer weitläufigen Beratung wurde der Kommissionsantrag

(Genehmigung des Gebührentariss mit Ausnahme der
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Impfgebühr), abgelehnt und ein Rückweisungsantrag von Für-
sprech ?eer angenommen.

Bei Anlaß des Sanitätsgesetzes kam auf Antrag von Heinrich
Sschokke auch die Frage einer zweckmäßigen Einrichtung der
Leichenbeschau und der Einführung von Leichenhäusern zur Sprache.

ver erste Kommissionsantrag, der zu den Obliegenheiten des

Sanitätsrats u. a. die Aufstellung von Keglementen und
Vorschriften über Totenbeschau und Beerdigungsplätze rechnete, wurde
ohne weiteres angenommen.

Vagegen gab viel zu reden der zweite Kommissionsantrag:
„Er" (der Sanitätsrath) „wird sein vorzügliches Augenmerk darauf

richten, daß endlich jede Gemeinde ein Leichenhaus, oder eine

zweckmäßig eingerichtete Leichenkammer erhalte, wo bis zur
Beerdigung die Toten aufbewahrt werden können."

Darüber äußerte sich Ammann vietschy folgendermaßen'
«Wir haben heute eine traurige Berathung. Wan will auf der
einen Seite den Gemeinden wieder Kosten aufladen, und auf der
andern Seite bestimmen, daß man die Todten der Familie nicht zu
früh wegnehmen dürfe. Leute, welche das Unglück haben, mit einer
besondern und ansteckenden Krankheit behaftet zu sein, soll man an
ein besonderes Grt thun, aber andere Todte soll man der Familie
lassen. Es ist auch nicht so vieles zu befürchten, wie der Herr vokter
Weibel gesagt hat. Wann wird der Todtenbaum gewöhnlich
gemacht? erst am zweiten Tag, nach dem einer gestorben ist. vie
Todtenbäume können auch nicht früher gemacht werden, denn sie

werden nicht gemacht, bevor die Leute todt sind. Ich möchte es nicht
wagen, ein Leichenhaus zu errichten und die Toten absolut dorthin
Zu thun. Lasse man die Leichen der Familie und nehmen wir sie

ihnen nicht weg. Ich unterstütze den Antrag des Hrn. Schaufelbühl."
(Streichung der Bestimmung über die Leichenhäuser und Leichen-
Kammern.)

ver Berichterstatter bemerkte: „Ich stimme dem hh. vietschi bei,
daß wir in eine traurige Berathung gekommen sind, ver Gegenstand
der Berathung selbst ist schon ein trauriger, vie Kommission will
Leichenhäuser, aber die Absicht, als habe sie die Benutzung derselben
obligatorisch machen wollen, muß ich geradezu von der Hand weisen,
denn wenn die Kommission nur die Sanitätsbehörde auf die
Errichtung von Leichenhäusern aufmerksam machen wollte, so hat sie

keineswegs eine obligatorische Benutzung beantragt, und will die
Gemeinden nicht mit neuen Kosten belasten Durch den Antrag
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der Kommission kann nur demjenigen Genüge geschehen, was die

Verordnung vom ZI. Jenner 1804 verlangt. Ich frage aber den

hh. Präopinanten, was in seiner heimatgemeinde geschehe, und ob

die Verordnung vom ZI. Jenner 1804 dort gehandhabt werde, (der
Redner liest den betreffenden Artikel derselben vor). Ich will nicht
exemplifiziren, aber diese Frage wird mir erlaubt sein, und wird
sie nicht beantwortet, so werde ich sie beantworten und zeigen, daß

die bindende Verordnung vom ZI. Jenner 1804 schwerlich
beobachtet wird, sonst hätten wir nicht vor einigen Tagen zu unserer
Freude vernommen, daß durch ein gewisses Sittengericht dieser

Mißbrauch abgeschafft worden sei. Dieser Mißbrauch hat also
zuwider dieser Regierungsverordnung Z2 Jahre lang fortbestanden."

Oietschy antwortete darauf dem Berichterstatter: „Ich
bin genöthigt, gegen das, was der hh. Wieland gesagt hat.
Aufschlüsse zu geben. Man sagt Ihnen, es fei oft ein großes Ge-

rausch in den Häusern, wo Todte liegen. Ich will es Ihnen sagen,

wie es ist. Wenn eine Person todt liegt (und so ist es noch in mancher
andern Gemeinde, nicht nur in Rheinfelden, und dieß ist auch hin
und wieder so bei den Reformirten) so kommen die verwandten
und zuweilen auch noch andere Leute in das Haus und beten, sei

es den Rosenkranz oder ein Gebet aus einem Buch. Gewöhnlich
kommen auch arme Leute und beten, und das soll man nicht ver-
hindern, denn das Vaterunser thut so viel von einem Armen, als
von einem Reichen. So wird Tag und Rächt gebetet, bis zur Le-

erdigung. vie Kosten sind für die Familie nicht groß, denn ist die

Familie arm, so nimmt Niemand etwas von ihr ab, ist aber die

Familie vermöglich, so gibt man denjenigen, welche beten, ein
Gläsli Wein oder etwas Geld, und das ist auf diese Art nicht weg-
geworfen, denn die Leute beten dafür, vas kann und soll man
nicht verbieten, denn es ist recht, wenn die Leute beten, und es gibt
ja genug solche, die nicht gern beten." — (Gelächter.)

ver Kommissionsantrag wurde mit Zusatz auf Antrag von
Feer angenommen, daß die Errichtung und Benutzung der Leichen-

Häuser und Leichenkammern jedoch weder für Gemeinden noch

private obligatarisch sein solle.

Am Schlüsse der artikelweisen Beratung über das Sanitäts-
gesetz stellte vr. Weibel den Antrag, man möchte die § Z2 und 52

zurücknehmen, in so weit sie eine unentgeltliche Behandlung der

armen Kranken bezweckten.
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Or. Bruggisser ließ in seinem Votum u. a. die Aeußerung fallen:
„Wenn Sie dem Ärzte diese Pflicht auflegen und ihn nöthigen wollen,

seine Kräfte unentgeltich den Ärmen zu widmen, während
kein anderer Stand das thun mutz, während der Wirth die
Tetränke nicht unentgeltich auf den Tisch stellt, der Schuster nicht
unentgeltlich einen Stiefel macht, und auch der Schweinhändler den

Ärmen nicht Fleisch verschafft und ihm der Weinhändler auch keinen

warkgräfler zuführen lätzt, so fürchte ich, Sie möchten
ungerecht werden, wollen Sie dem Ärzte so vieles aufladen, so müssen
Sie folgerecht zum Tuchhändler und Schneider auch sagen, sie müssen
den Ärmen mit Kleidern versehen. Das wäre ein verstotz gegen
die verfassungsmäßige Rechtsgleichheit der Bürger" etc.

Sofort nach vr. Bruggisser's Votum meldete sich zum Wort
Hr. Ämmann vietschi: „Ich bin aufgefordert und mutz antworten.
Ich mutz und kann und will reden."

Nachdem noch ein Redner, der vor ihm das Wort verlangt.
— gesprochen hatte, brauste Ämmann Oietschy aus: „Es
thut mir leid, daß ich das wort ergreifen muß, aber ich mutz
antworten und will dem hhr. vr. Bruggisser gern antworten, wenn
der hl), etwas in Schnitz hat, so mutz es heraus, vas hat er auch
schon im Verfassungsrath so gehabt. Er hat von einem Schweinhändler

und Weinhändler gesprochen. Ich bin schon 20 Jahre im
Tr. Rath mit diesen zwei Handlungen, und habe meine Pflicht
gethan so gut als möglich, vie habe ich auch bei der Berathung
dieses Gesetzesvorschlages gethan, und wenn ich ein wort gesprochen
habe gegen die Herren Ookter, so fordere ich alle Leute auf es zu
sagen. Ich war weit entfernt gegen die vokter zu sprechen. Ich habe
also nicht verdient, was man gegen mich sagt. In meiner Familie
herrscht der Grundsatz, daß den Ärmen Gutes gethan werden soll.
Die voktoren sind auch von mir immer bezahlt worden und werden
noch bezahlt werden, und ich möchte ihnen auch für die Ärmen eine

Entschädigung zukommen lassen. Ich bezahle die vokter gerne, denn
der vokterstand ist ein ehrbarer Stand, vie Lache kommt vielleicht
daher, daß ich gestern gegen den Tarif gesprochen habe, und weil
ich mich einmal außer dem Gr. Rathe äußerte, es wäre genug an
6 Btz. für einen Besuch. Ich finde es mit andern Gr. Räthen auch
gut das Gesetz zurückzuweisen, wir haben schon lange Dökter
gehabt, ohne dieses Gesetz und haben uns so gut befunden. Ich sag es
noch einmal, solche Aeußerungen thuen einem weh, und ich habe
das auch nicht verdient. Ich will aber dem hh. vr. Bruggisser ver-
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zeihen, denn wenn er etwas im Schnitz hat, so mutz es heraus und

ich denke, später werde er wohl etwas bescheidelicher werden. Ich
gehe mit gutem Gewissen nach Haus."

ven erbitterten Rheinfelder Stadtammann vietschy beruhigte
der vicepräsident: „Es war im ganzen vortrage des Hh.
vr. Vruggisssr kein einziges Wort vom Hy. Stadtammann Viet-
schi die Rede, und wenn er sich veranlaßt suhlte, seinen beruf
hier an die Tagesordnung zu bringen, so mag es wohl aus
Mißverständnis geschehen sein."

S

5. I. vietschy als „Generalsparer"

Am 17. vez. 1836 mißglückte die Abstimmung über das

Stempel- und Getränkekonsumsteuergesetz, weil nicht mehr ge-

nug Mitglieder da waren.
Die zu allmählicher Tilgung der (durch das Dekret vom 22. Jan.

1822 festgesetzten) Staatsschuld bestimmten Einnahmen hatten im
Jahre 1836 hingereicht, um die Schuld an die auswärtigen Gläubiger

gänzlich, jene an die eigenen Fonds teilweise zu tilgen. Da die

stets wachsenden Bedürfnisse von Jahr zu Jahr vermehrte Aus-
gaben nötig machten, schlug der Meine Rat vor, aus dem Ertrag
der durch Gesetz vom 18. vez. 1832 auf die Dauer von weiteren
sechs Jahren, und zwar bis 31. vez. 1838 festgesetzten Stempel-
gebühr und Getränkekonsumsteuer seien vorerst die Zinse der

noch vorhandenen Staatsschuld zu bezahlen, der Rest aber solle zur
Deckung der ordentlichen Staatsausgaben verwendet werden.

Die Regierung hatte dieses Gesetz vorgeschlagen, um nicht ein
dem Volk unwillkommenes Steuergesetz vorschlagen zu müssen.

Die Mehrheit der Rommission hatte beantragt, den Ueberschuß

nicht zur Deckung ordentlicher Staatsausgaben, sondern zur
Begründung neuer oder Verbesserung bestehender Staatseinrichtungen
zu verwenden. Die Verwendungsart sei durch besonderes Dekret

zu bestimmen.
Der Antrag des Meinen Rates wurde mit 92 Stimmen

angenommen und das Gegenmehr betrug 3S Stimmen. Somit war
der Beschluß ungültig, weil der Rat nicht die reglementarische Zahl
aufwies. Am Montag wurde der Vorschlag von neuem behandelt.

Es erhob sich widerstand gegen den Gesetzesvorschlag.
Regierungsrat Lüscher stellte fest, nach den Monatsetats besäße der
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Staat an Naturalienvorräten eine Summe von >70— 180 000 ?r.
Lei Veräußerung dieser Naturalienvorräte würde der Staat somit
über genügend Geld verfügen, um bis Nblauf des bestehenden
Gesetzes die nöthigen Ausgaben zu decken. Durch das vorliegende
Eesetzeswerk entstünde im Volk Beunruhigung und die

Staatsverwaltung käme in Mißkredit. Man möchte das bestehende Gesetz

bis zu seinem Nblauf (18Z8) beibehalten.
Eifrig unterstützte diesen Antrag der Finanzmann Oietschy

„Mir haben gestern Sonntag gehabt und vielleicht hat sich mancher
wieder anders besonnen. Mir haben die Sache aus zwei Gesichts-
punkten zu betrachten. Mir werden nämlich keine Steuern noth-
wendig haben, wenn die Naturalienvorräthe veräußert werden, und
wir haben das Gesetz bis zu Ende des Jahres I8Z8 beschlossen und
sollen es nicht zerstören. Mir haben ein großes Kapital im Land,
das 5 ch w a n i g hat. Sollen wir die Stempelabgaben für gewöhn-
liche Ausgaben verwenden und viel tausend Franken an Frucht und
Mein liegen lassen, die immer Schwanig haben? Ich möchte
den Antrag stellen, daß man die Stempelabgabe bis zum Jahre 18Z8

Zur Bezahlung der Schulden verwende, und die Früchte, wenn es

wöglig ist verkaufe. Mir haben Duellen genug im Aargau,
ZU denen wir greifen können, um die Ausgaben zu bestreiten."

In der Abstimmung wurde das Gesetz mit 08 gegen 60 Stimmen
mit den von der Kommission beschlossenen kleinen Abänderungen
angenommen. Sofort erklärte Fürsprech Feer: „va ich nicht im
?all war, über diesen Gesetzesvorschlag meine Meinung aus-
Zusprechen, so bitte ich nur, im Protokoll zu bemerken, daß ich

Zu diesem Beschlusse nicht gestimmt habe."
vie HH. vietschi, Lüscher, Präsident Müller und Sschokke

schließen sich dieser Verwahrung an."
Bei Beratung des Voranschlags für I8Z7 wollte die Kommission

bei den auf 000 ?r. angesetzten Vureau-Auslagen des Kantons-
schulrats 100 Fr. streichen, verschiedene Redner fanden es natürlich.

daß mit der Arbeit auch die Bureau-Auslagen wachsen. Feer
weinte: „Marum wolle man Mücken fangen, nachdem man schon

Elephanten verschluckt hat?"
„Hr. Ammann vietschi verweist auf die bereits beschlossenen

700 Fx., und fürchtet, wenn man irgend eine Mehrausgabe
beschließe, so komme eines nach dem andern, und aus einem kleinen
Bächli werde zuletzt ein großes Masser. Hundert Franken könne
wan nicht gleichgültig anschauen, und wenn man diese bewillige,
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so kommen zuletzt auch noch die Lehrer, welchen man doch die

Besoldungen erhöht habe, und verlangen auch noch Papier. Er stellt
den Antrag, die 100 ?r. zu verwerfen."

Der Antrag der Kommission wird beschlossen."

Oie budgetierten 100 Franken wurden somit gestrichen. Me un-
gemein kennzeichnend ist doch für vietschy's sparsames Wesen der

Satz! „hundert Franken könne man nicht gleichgültig anschauen!"

Bei der Ziffer Z „Montirungswesen" verlangte die Regierung
einen um 0000 ?r. vermehrten Kredit wegen Anschaffung von
820 Kaputröcken, wovon im Budget irrtümlich nur 420 Stück aus-
gesetzt waren. Oie Kommissionsmehrheit wollte bei den 420 Stück

bleiben, die Minderheit betonte, diese Anschaffung müsse nach dem

Militärgesetz gemacht werden,' auch sei der Lieferungsvertrag
bereits abgeschlossen.

„Hr. Ammann vietschi klagt über die vielen Militäraus-
gaben, will für das Contingent ehrenhaft sorgen, glaubt aber, wenn
20 000 Mann aufgeboten werden, so sei das für die Schweiz schon

eine ordentliche Armee, und der Kanton Aargau brauche für seine

Mannschaft nicht so viel Mäntel. Zu so vielen Anschaffungen will
er nicht stimmen, denn man müsse zu jedem Mantel auch einen
Mann haben. Wenn man glaube, in Frankreich könnten Unruhen
entstehen, so soll man davon" (von diesem Glauben) „abgehen, denn

Frankreich habe den Frieden so nöthig, wie wir, und dort seien

auch gute Männer, welche den Frieden wollen, und die, welche

absolut Krieg wollen, können zuletzt unter sich denselben einander
machen. Schließlich bemerkt er, daß man in's Freiamt keine so

große Armee hätte aufbieten sollen, und will als souveränes
Mitglied des Großen Rathes zur Mehrheit stimmen."

verschiedene Redner unterstützten den Minderheitsantrag, weil
das Lundeskontingent stets marschfähig und mit Mänteln versehen

sein müsse. „Beschließe man den Antrag der Kommission, so könnten

bei einem Ausmarsch 400 Mann keine Kaputröcke erhalten
und wenn man das wolle, so lasse man sie lieber in ihren Zivil-
Kitteln laufen", meinte Prokurator Siegfried.

Als man nach langer Debatte über diese Militärmäntel ab-
stimmen wollte, waren wieder einmal — es kam so oft vor! —
nicht genug Großräte da. Man wünschte, der Präsident möchte

einige Mitglieder, die sich in der Nähe aufhielten, durch die (bffi-
cialen herbeirufen lassen, ver Präsident meinte: „Was unter dieser
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Nähe zu verstehen sei, weiß ich nicht. Vielleicht sind einige
Mitglieder noch im Regierungsgebäude, vielleicht aber auch auf dem

Markt, allein auf den Markt werden Sie die (vffizialen nicht
schicken wollen."

Sobald die Versammlung wieder vollzählig war, stimmten für
den Antrag der Mehrheit 56, und für den Antrag der Minder-
heit 78.

So kamen die 400 zu ihren Mänteln.
Äm 22. vez. 1856 erstattete Heinrich Sschokke den Kommis-

sionalbericht über den Gesetzesvorschlag betreffend die Landsaßen
und heimatlosen, vie Kommission beantragte, den Gesetzesentwurf
nebst dem Gutachten der Kommission dem Kleinen Rathe zur nähern
Würdigung zu überweisen.

vr. haßler fand, der Gegenstand sei von solcher Wichtigkeit
und die Anträge der Kommission weichen so sehr von dem gedruck-
ten Vorschlag ab, daß die Prüfung der verschiedenen Ansichten nicht
so leicht sei. Man möchte den Kommissionalbericht dem Druck über-
geben.

Der gleichen Meinung huldigte Stadtammann vietschy : „vie
Tache ist so wichtig, daß sie in das Eigenthum und vermögen
der Bürger eingreift. Ich finde also den vruck nöthig, denn die

Negierung könnte sonst Abänderungen machen, welche einen
nachtheiligen Eindruck auf unsere Mitbürger machen würden, wir
haben allerdings schon viele Ausgaben, aber es ist doch auch nöthig,
daß eine so wichtige Sache dem ganzen Lande bekannt werde, Ich
stimme zum Vruck!"

Hr. vr. B r u g gis ser: „Ich kann nicht begreifen, wie man
über ein Nichts sich so lange aufhalten kann. Ich hätte geglaubt,
wenn man wenigstens den Bericht angehört hat, man hätte sich

bald entscheiden können, va man aber nun am vruck ist, und ich

auch ehrenhaft sparen möchte, so kann ich meine ver-
wunderung nicht unterdrücken, daß der bekannte ehrenhafte Te-
ueralsparer nun auf einmal eine unnütze Ausgabe machen will..."

Mit lebhafter Freude entgegnete I. viet s ch y auf diese

freundlichen Worte seines jungen Widersachers: „vas wort nehme
ich gern an. und will gerne ein Generalsparer heißen, vas ist ein
schönes Wort, aber ein G en e r a l ü b e l h a u s e r, das ist kein
gutes wort."

ver Druck des Berichtes wurde abgelehnt.
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(1837)

Oer Mellinger Brückenzoll

à Z. Mai I8Z7 beschäftigte den großen Rat ein kleinrätlicher
Oekretsvorschlag über den Brückenzoll von Mellingen, gegen welchen

Vorschlag eine Bittschrift von Mellingen Einspruch erhob.
Präsident Bruggisser unterstützte den Oekretsvorschlag mit der

Abänderung, man möchte nach Oekretsvorschlag zwar die

Fußgänger frei lassen, hingegen die Ehaisen als geladene Wagen zu
IS Kp. verzollen.

Oagegen protestierte Gemeindeammann F. Oietschy:
„Es ist ungerecht, die Fußgänger von dem Zoll frei zu lassen,
denn wenn sie aus einem Schiff hinüberfahren, so müssen sie auch

etwas bezahlen, und sie thun dieses lieber, wenn sie über eine
Brücke gehen können, als sonst hinüber fahren müssen. Mellingen
ist Eigenthümerin des Zolles, man darf ihr denselben nicht nehmen,
sonst müßte man auch der Gemeinde Aarburg den Zoll über die

Brücke, welche sie machen will, nicht gestatten."
Gemeindeammann Siegfried von Aarburg fand vietschp's

vergleichung der Brücke von Mellingen mit der neuen vraht-
brücke, die Karburg auszuführen gedachte, durchaus ungegründet'
„denn die letztere ist lediglich für Fußgänger bestimmt und ist
somit ein bloßes Surrogat der bis anhin üblich gewesenen Fähre,
während die Brücke in Mellingen hauptsächlich für Wägen und

Vieh bestimmt, und die Rücksicht auf die Fußgänger durchaus unter-
geordnet ist".

Fürsprech Weißenbach beantragte Ansehung des ?uß-
gängerzolls aus I Rp.

Ver Große Rat lehnte den Antrag Weißenbach ab, und nahm
den Oekretsvorschlag nebst dem Antrag Bruggisser an.

„Der Markgräfler ist ein gutes Weinli!"

Km Z0. Mai 1837 lag der Eesetzesvorschlag über die Erhöhung
der Getränkekonsum st euer vor dem Großen Rate, ver
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Rleine Rat beantragte von den fremden Weinen einen Batzen von
jeder Maß, und von den Schweizerweinen einen Rappen per Matz
Ronsumtionsgebühr zu erheben, vie Rommissionsmehrheit schlug
für die fremden Weine fünf Rappen, für die Schweizerweine zwei
Rappen vor. vie Minderheit wollte die fremden Weine nur mit
Zwei Rappen, die einheimischen mit einem Rappen (nach Gesetzes-

Vorschlag) besteuern.

Oietschy äußerte sich in folgenden Worten: „Wenn man die
fremden Weine hoch besteuert, so werden die fremden Weine in das
Land eingeschmuggelt. Ich bin zwar kein Schmuggler: aber der
Lchmuggelhandel schadet dem Ghmgeld und den Sollabgaben. Wir
müssen nothwendig fremde Weine aus dem Markgrafenland haben:
denn es giebt nicht alle Jahr ein vierunddreitziger Jahr und selten
wachst vierunddreitziger. Ich wünsche, es würde dieß Jahr wieder
solcher wachsen, wenns Gottes Wille ist. Wir müssen also die Einfuhr

von fremden Weinen begünstigen. Im Ranton Zürich hat man
auch dem großen berühmten Weinhändler Rlauser gestattet, mit
geringem Eingangszoll fremden und sogar spanischen Wein ein-
Zuführen. So kann man es im Ranton Rargau auch machen, hl).,
es giebt Jahrgänge, wo man fremde Weine zum vermischen braucht,
und gestattet man überhaupt die Einfuhr von solchen Weinen, so

hebt man dadurch unsre Weinbauern: denn es sind noch viele
zurück, wo der Wein kann verbessert werden, vie Zürcher holen auch
Wein im Vadischen: sie trinken den Markgräfler auch gern: es
ist aber auch ein gutes Weinli; und so haben es andere Rantone
auch. Es geht dann nur einige Wochen, und sie verkaufen den
Wein als Schweizerwein. So geht es und nicht anders. Wohin
mutz man dann gehen, wenn man guten Wein haben will? in den

Ranton waadt? und dafür viel Fuhrgeld bezahlen? hh. ich citire
?reiburg, Bern, den großen Ranton Bern, Solothurn und Luzern,
sie haben Wein aus allen Rantonen: keinen Unterschied haben sie

gemacht, aller Wein zahlt den gleichen Zoll, und dadurch haben sie

auch eine größere Einnahme erzielt. Wenn wir es im Ranton
Kargau auch so machen, und ein guter Weinbau haben wollen —
denn jeder Ranton schaut auf sich selbst — so möchte ich den Rntrag
stellen, daß man auf alle Weine, sie mögen kommen woher sie wollen,

zwei Rappen per Watz lege. Dadurch wird der Ranton Rargau
eine Einnahme von 20 — 40 000 ?r. machen."

In der weiteren Beratung antwortete Gberrichter pllltz seinem
Vorredner: „Was nun die größere Einnahme betrifft, so gebe ich zu.
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daß die Betrachtungen des hh. vietschi richtig sein mögen, allein
wir könnten dabei mit den übrigen Kantonen leicht in
Mißverhältnisse kommen, die in der Folge sehr nachteilig für uns wären."

vie Beratung des Gesetzesvorschlages wurde vertagt.
S

Weniger Mrtschaftskonzessionen!

Zum Rechenschaftsbericht des Kleinen Rates über das Jahr 1837

stellte die Rechnungskommission u. a. den Antrag:
„vie öefugniß des Kl. Rathes, die Grtheilung neuer

Wirthschaftskonzessionen betreffend, dahin zu beschränken, daß der-
selbe bis zum Erscheinen des Gesetzes über die Gewerbsfreiheit,
ohne dringende Nothwendigkeit, über welche er sich jedesmal
vorhin beim Gr. Rath auszuweisen hat, keine neuen Wirtschafts-
Konzessionen ertheile."

I. vietschy bemerkte: „Es ist seit einigen Jahren so weit
gekommen, daß eine allgemeine Klage über den Mißbrauch der

Wirthschaftskonzessionen herrscht. Man sagt zwar, die Verfassung
garantire die Gewerbsfreiheit; allein die Verfassung garantirt
auch das Eigenthum, und wenn nun Jemand ein Tavernenrecht be-

sitzt und ihm dieses weggenommen wird, so ist keine Sicherheit
des Eigenthums vorhanden. Es sind schon Wirthshäuser genug,
und man mutz den mit Schulden beladenen Wirth nicht noch ganz
erdrücken. Wenn einmal die Verfassung geändert wird, so wird
von dieser Freiheit und Gleichheit nicht mehr so viel Reden sein,
denn die materiellen Bedürfnisse des Volkes müssen jetzt befriedigt
werden. Ich will daher, daß man bei Ertheilung dieser Konzessionen

sparsamer und behutsamer verfahre."
Hr. vicepräsident: „Hr. Gemeindeammann vietschi scheint einen

eigenen Antrag auf sparsamere Ertheilung von Wirtschafts Kon-
Zessionen gemacht zu haben, und ich will ihn daher fragen, ob dieses

der Sinn sei."
Hr. Gemeindeammann vietschi erklärt, daß er keinen

eigenen Antrag stelle, sondern denjenigen der Kommission unter-
stütze.

Später äußerte sich vietschy: „Ich habe früher den Antrag der

Kommission unterstützt; allein ich stimme ihm nicht mehr bei. Ich
habe mich seit der Zeit besonnen und glaube, es sei genug gethan,
wenn wir den Kl. Rath einladen, bei der Ertheilung solcher Kon-
Zessionen recht sparsam zu sein."
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vas Gemeindesteuergesetz

Tin Gesetzesvorschlag über das Gemeinde st euerwesen
wurde am N. Juli 1837 beraten, vie Kommission beantragte
einstimmig den Gesetzesvorschlag des Kl. Rates zu verwerfen und ihn
um gerechtere Vorschläge zu ersuchen. Schon am 6. Nov. 1834 war
ein solcher Gesetzesoorschlag mit einer an Einstimmigkeit grenzenden

Mehrheit verworfen und der Meine Rat zur Einreichung um-
fassenderer und gerechterer Vorschläge eingeladen worden. Ruch der
vorliegende Entwurf erntete seitens der Kommission eine ver-
nichtende Kritik.

F. I. vietschy führte Folgendes aus! „Unser Kanton wird,
wenn er die heutigen Blätter liest, wahrlich erschrecken. Er wird
sagen! wenn der Zehnten aufgehoben ist, so ist die Steuer vor der
Thür. hh. Man mutz zu Rllem, was man hat, Sorge tragen, und
wenn auch die Regierung dieses thut, so wird bei uns keine Steuer
nöthig sein. Hr. Gasser hat freilich Wahrheit gesprochen, allein es
kann ihm auch anderwärts geholfen werden, ohne daß ein all-
gemeiner Steuersuß aufgestellt wird! ein solcher würde tausend
und tausend Franken kosten, hherren, im Grotzherzogtum Laden
hat man sich auch lange damit berathen, und endlich ein Gesetz

gebracht, das von großem Vortheil für das Land (Laden) ist. So ist
es bei uns auch gut zu machen, wenn es der Regierung nur beliebt,
ein Lüchlein aus der badischen Kammer kommen zu lassen, etwas
hineinzuschauen und nach diesem Büchlein zu verfahren. Damit
würde man unsern Kanton befriedigen; bis jetzt stimme ich aber
Zum Nntrag der Kommission."

Dieser wurde mit großer Mehrheit angenommen.

Rm verworfenen Gesetzesvorschlag war vor allem ausgesetzt
worden, daß das Verhältnis der Einsatzen und deren gegenseitige
Obliegenheiten darin nicht bestimmt worden war. Eine Hauptfrage

bildete die Lesteuerung des liegenschaftlichen Vermögens in
den Gemeinden, vie einen Gemeinden verlangten, die Liegenschaften

sollten von denjenigen Gemeinden besteuert werden, in
deren Lezirk (Bann) sie gelegen seien, ändere Gemeinden ersuchten
durch Littschriften um Gleichstellung des liegenschaftlichen mit dem
übrigen vermögen (Besteuerung in der Wohngemeinde des Ve-
sitzers).
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à U. 3uli 18Z7 beantragte der Meine Rat, es sei für die

durch die Aargauische Kulturgesellschaft ins Leben gerufene Taulist
u in m en a n st a l t für das Jahr 1827 ein Staatsbeitrag von

Fr. 1200,— unter der Bestimmung zu bewilligen, daß der größere
Theil dieser Summe kapitalisiert und der kleinere zu den laufenden

Bedürfnissen verwendet werde.

„Ammann vietschi spricht ebenfalls mit Wärme für das

Bestehen der Anstalt, wünscht aber doch, daß der Gr. Rath, bevor
er diese Ausgabe beschließe, vor der Hand noch abwarten möchte,
wie die in den verschiedenen Bezirken zu diesem wohlthätigen
Zwecke angeordnete Einziehung von Privatbeiträgen ausfalle:
vielleicht dürfte es alsdann nicht mehr erforderlich sein, eine so

große Beisteuer durch den Rat zu beschließen."

ver Große Rat beschloß, damit vor allem aus die Existenz
der Anstalt als gesichert erschien, eine Summe von 1200 ?r. zu
bewilligen, von denen ein Teil zu kapitalisieren, der Rest für die

laufenden Bedürfnisse zu verwenden war.

Am 20. Rov. 1827 wurde der Gesetzesvorschlag zur Abänderung
des Gesetzes über das halten der Hunde beraten.

,,hr. Ammann vietschi findet, daß eine Buße von 2 ?r. für
den Fall, daß einem ein Hund entlaufen sollte, zuviel fei und 1 ?r.
gewiß genug wäre."

Es bleibt jedoch bei den Z Franken.

Dietschq und das aargauische Salzwesen

Am 22. Dezember 1827 machte F. I. vietschy folgende, für
seine Biographie nicht bedeutungslose Bemerkung: „Ich habe einen

kleinen Nachtrag zum Budget. In der Stadt Rheinfelden und in
der Stadt Brugg und vielleicht noch an mehreren andern Grten

liegt schon seit vielen Jahren ein großer Salzvorrath als
ein todtes Kapital, vie Regierung hat einst die Vorsicht gehabt,

diesen vorrath zu machen, heut zu tage aber haben wir so genug
Salzquellen, daß solche Vorräthe nicht mehr nöthig sind. Ich möchte

daher den Antrag stellen, der Regierung den Auftrag zu geben,

dieses todte Kapital lebendig zu machen, und diese Salzvorräthe
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zu verkaufen, damit man das daraus zu lösende Geld anderswie
verwenden kann." —

Regierungsrat Lüscher möchte sich, („damit man hierin nicht
übereilt handle"), die Litte erlauben, den Kleinen Rath zum Bericht
über die Frage aufzufordern, ob dieser Antrag zum verkauf der

Salzvorräte gegründet sei oder nicht. — „Dieser auch von vr. Brug-
gisser unterstützte Antrag, dem sich auch Hr. vietschi anschließt,
wird genehmigt."

Im Sommer 1837 hatte hofrat von Glenck die Salzlager in
der Schweizerhalle (bei Basel) erbohrt. Wohl aus diesem Grunde
bemerkte vietschi? : es sei heute genug Salz vorhanden.

Er dürfte mithin von Anfang an lebhaft für die auf die
Entdeckung des Salzlagers in der Schweizerhalle unternommenen
Salzbohrungen im Bezirk Rheinfelden sich interessiert, wenn nicht ge-
radezu einen Anstoß in dieser Richtung gegeben zu haben.

»

Die Brückenzollfrage vor dem Großen Rat

ver Bericht zum Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben
für das Jahr 1838 beschäftigte am 22. Oez. 1837 den Großen Rat.
Sum Posten B 2 des Voranschlages (Zölle, Geleite und Weggelder)
bemerkte der Kommissionsberichterstatter, Gberrichter plüß, „es
habe sich hier in der Kommission eine Minderheitsmeinung gebildet!
wenn nun dieselbe sich jetzt nicht geltend mache, so nehme er an.
ste sei von der Unrichtigkeit ihrer Ansicht überzeugt.

Auf diese Bemerkung trägt Herr vr. Feer, welcher die Minder-
heitsmeinung in der Rechnungskommission bildete, seinen dies-
fälligen Bericht vor und schließt auf Nichtgenehmigung des Bud-
gets für 1838.

Landstatthalter wiela nd von Rheinfelden äußerte sich über
diesen Fall folgendermaßen i

..Schon im Jahre 1834 fand sich die Regierung auf dringendes
verlangen, zur Erhebung und Förderung des Verkehrs be-

wogen, die Zölle, welche in den drei Stadtgemeinden B r u gg,
Rheinfelden und Baden bestanden, und unter dem

Namen Zoll. Pflastergeld usw. bekannt waren, aufzuheben. Als
Mitglied einer dieser Gemeinde(n) kann ich nun nicht berufen
sein, diese Verfügung anzugreifen, sondern ich bemerke bloß.
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daß die Solleinnahme in dem Budget ohne Rücksicht auf die

Zölle dieser drei Gemeinden gemacht worden ist. Es kann daher

von einer Uebersetzung des Ansatzes aus diesem Grunde, als
wäre hier etwas zu Einnahmen gerechnet, was eigentlich drei
Gemeinden gehöre, durchaus keine Rede sein, und eine ver-
werfung, so wie eine Reduktion des Voranschlags erscheint

daher billig grundlos."

Selbstverständlich meldete sich auch der über die Rheinfelder
örückenzollgeschichte empörte Stadtammann F. F. vietschy zum
wort-

„Mit der Zollangelegenheit der drei bemerkten Gemeinden,

ist es wahrlich auffallend, mit einem Federzug hat man altes
Recht abgeschafft, mit einem Federzug hat man ein Recht, von
Kaisern und Königen bestätigt, weggesprochen. Rheinfelden hat
6000 ?r. verwendet, hat Häuser weggeschafft, und alles in
guten Stand gesetzt, und da nun alles in Ordnung ist, kam die

Regierung und hebt den Zoll auf. wenn man dagegen etwas
thun wollte, so sagte man, man müsse gehorchen, denn in einer
Republik mutz man auch gehorsamen, das ist wahr, und drohte
mit der Exekution. Dieses Zollrecht ist der Gemeinde, ich will
nicht sagen, genommen worden, sondern sie hat es nicht mehr

zu beziehen. Wir werden einmal beweisen, wenn es zum pro-
zesse kommt, datz wir mehr als 25 000 ?r. verlieren. Das
Frickthal verdient eine solche Behandlung
nicht, dasFrickthal ist mit einem grotzenGut
an den Staat übergegangen, das Frickthal
hat am meistenbeigetragenundsteht obenan.
Man soll daher Rechnung tragen und eine Entschädigung geben,
oder wir werden sie am gehörigen Grte suchen."

Hr. Reg.-Rath Lüscheri „wir sind nicht hier, um Rechtsfragen
zu erörtern, und ich will daher auch auf dasjenige, was der Hr.
Gemeindeammann Dietschi gesagt hat, nicht antworten."

So wenig mithin diese Angelegenheit eigentlich mit dem Budget
zu tun hatte, — wir heutigen Leser würden doch nur ungern das

kräftige und grollende Votum des Rheinfelder Stadtammanns
vermissen- es war trotz allem doch eine Bemerkung zur rechten Zeit.
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Ein unparlamentarisches „Votum"

Ein älterer ?ricktaler erzählte mir folgende, im Volksmund
„zirkulierende" Gegebenheit:

I. vietschy und ein anderer Großrat wollten einst gleich-
Zeitig zur Türe des Saals hinaus. Einer wollte dem andern den

vortritt lassen, — darum sagte der Eine zu vietschy: „No Vhne,
der Säutryber goht vorus!" vietschy antwortete: „he nei, der Löi-
dryber chunnt hindedry."
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(18Z8)

I. I. Oietschq's Lieblingsidee

wiederholt regte vietschy die Schaffung eines aargauischen
Arbeitshauses zum Zwecke der Besserung verwahrloster Männer an.

à 29. März 1858 erstattete Ramper (Rheinfelden) den Bericht
über den verkauf der in fünf Abtheilungen geschiedenen Ghls-
bergischen Güter und Gebäulichkeiten, und beantragte, „in Bezug
der hiefür vorgeschlagenen 2 letzten Abteilungen" den verkauf der

vierten an den bisherigen Pächter Johann wüthrich um ?r. 60 400
und der letzten an verschiedene um ?r. 25 151 zu genehmigen.

Gemeindeammann vietschy ergriff sogleich das wort:
„va wir nun gehört haben, wie viel die Sachen gelten, so will
ich eine Erläuterung von einem Mitglied dieser Behörde fordern,
ver Hr. Bathsherr Baumann hat sich mit einem Mehrangebot von
25 000 ?r. groß gemacht und ich glaube, man hätte den Mann
können .heben', es hat uns nun 1500 ?r. geschadet und bei einer
nochmaligen Steigerung schadets noch mehr, darum sollte ein
solcher Mann diesen Schaden erstatten. Nun sollte man aber ein

Arbeitshaus aus diesem Institut machen und wenn eine gute
Verwaltung wäre, so würden die müßigen Leute da lernen arbeiten:
wir müssen nun die dritte Steigerung abwarten und dann sehen.

Aber noch einmal möcht ich wissen, warum man den Mann nicht
.ghebt het'."

vie Erwiderung von lîegierungsrat Wieland gestaltete sich

scherzhaft: „Ich will dem Hrn. Präopinanten die gewünschte
Auskunft ertheilen: es mag allerdings wahr sein, daß Hr. Vaumann
sich ausgesprochen haben mag, die fraglichen Liegenschaften seien

um 25 000 Fr. zu wohlfeil: aber wegen eines solchen flüchtigen
Wortes, wovon der Behörde keine Mittheilung gemacht worden,
konnte man den Herrn Baumann noch nicht „heben" 'h (Gelächter),
sonst wäre es gewiß geschehen. Nun scheint es aber, derselbe habe
sich bei der zweiten Steigerung nicht mehr veranlaßt gefunden,
dieser seiner Aeußerung Folge zu geben."

*) „heben" ist Dialektausbruck für „halten, beHaften".
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Ver Bommissionalantrag wurde angenommen.
Warum ging aber Wielands Rede mit keinem Wort ein auf

vietschy's Anregung, (blsberg in ein Arbeitshaus umzuwandeln?
»

5. 3. Vietfchq und die Zivilprozeßordnung

Leinen originellsten Antrag stellte3. 3. vietschy in der Groß-
ratssitzung vom 18. April 18Z8.

Der Präsident teilte mit. er werde die übrigen eingelaufenen
Geschäfte erst in der Maisitzung oder, wenn möglich, sofort nach
der Beratung über die Gerichtsordnung vorlegen, indem die
gegenwärtige Sitzung bloß der Prozeßordnung gewidmet sei.

vorher wurde jedoch noch ein anderes Geschäft erledigt
(Abänderung des Großratsreglements).

«Bei der Anfrage des Präsidenten, ob eine allgemeine oder

artikelweise Berathung beliebt werden wolle, bittet Hr. vietschi
ums Wort! verzichtet aber auf die Bemerkung des Hrn. Präsidenten,

daß die Prozeßordnung noch nicht an der Tagesordnung sei,
auf dasselbe."

Offenbar wartete vietschy jetzt ungeduldig auf den richtigen
Augenblick. Baum erklärte der Präsident, die Prozeßordnung sei

nunmehr an der Tagesordnung, erhob sich v i e t s ch y zu folgendem
Antrag: „Bas ist eine große Arbeit, die Gerichtsordnung, und ist
von einsichtsvollen Männern berathen worden. Gs mag zwar wohl
sein, daß sie auch noch Fehler und Mängel hat; allein man kann
nicht allen Leuten gefallen. Gs wäre am besten, wenn wir sie, wie
ste da ist, geradezu auf eine Probezeit annehmen würden.
Diejenigen, welche sie berathen haben, verdienen wohl so viel
Zutrauen, und wir werden gewiß, wenn wir sie auch wieder berathen,
nicht sogar viel verbessern. 3ch trage darauf an, daß man sie

geradehin auf eine Probezeit von vier Bahren annehme."
Hr. Präs. Tanner; „3ndem ich das Wort ergreife, erkläre

ich zum voraus, daß ich dem Antrag des hh. Alt-Ammann vietschi
beipflichte. Nur müßte ich hierbei eine einzige Abänderung
wünschen, und wenn diese angenommen ist, so könnte ich dem Entwurf
meine volle Zustimmung ertheilen 3m H Z des Berichts am
Gnde heißt es; „die Berathung und Abstimmung der Gerichte finden
in Abwesenheit der Parteien und des Publikums statt". Diese
Vorschrift ist nun für die Bezirksgerichte ganz passend, denn in
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diesen Kollegien ist die Anzahl der Personen nicht groß, und deß-

wegen auch eine Einwirkung von außen her leichter möglich. Die
Einzelnen stehen dem Volke zu nahe, und sind theils durch die

gegenwärtige Wahlart, theils durch andere bürgerliche verhält-
nisse zu abhängig von ihm. Such findet man bei den Untergerichten
zu wenig Tüchtigkeit und Erfahrung, um dieselben der Geffent-
lichkeit ohne Nachtheil preisgeben zu können. Slle diese Nachtheile
finden sich hier nicht nur nicht bei dem Gbergerichte vor, sondern
es müßte im Gegentheil die Publizität hier einen wohlthätigen
Einfluß ausüben Unter Gottes freiem Himmel und unter
den Linden der öffentlichen Plätze, das Volk ringsum mit freiem
Zutritt und ungehinderter Aufsicht: so wurde ehemals gerichtet.
Ich stimme daher mit Freuden zu dem Sntrage des Hrn. Slt-
Smmann vietschi, wenn im § Z am Ende noch der Zusatz angenommen

wird: vie Berathungen und Sbstimmungen des Gbergerichtes
sind öffentlich."

Hr. Präsident' „Ich muß mir die Bitte erlauben, daß

man bei der Berathung sich bloß an die allgemeine Frage halte,
ob man nämlich nach dem Sntrage des hh. vietschi die Prozeß-
ordnung nach dem vorschlage der Kommission en bloe annehmen
oder verwerfen wolle, und daß man sich nicht in Einzelheiten
einlasse und auf Abänderungen oder Zusätze antrage. Venn in diesem

Fall hätte vielleicht jeder Einzelne einen gleichen Herzenswunsch
wie der hh. Präsident Tanner."

Hr. Ta n ner: „Ich mache dem hh. Präsidenten den Sntrag,
daß er dasjenige, was ich vorgeschlagen habe, als bloßen Zusatz

ansehe, und zur Abstimmung bringe."

hatten die bisherigen Nedner dem Sntrag vietschy im wesent-
lichen Beifall gezollt, so bekämpfte ihn vr. ö r u g g i s s e r u. a. mit
folgenden Gründen: „Freilich mag die Dringlichkeit der Sache,

wie sie überall empfunden wird, die Eile, mit der man zu Werke

gegangen, einigermaßen entschuldigen. Allein wenn auch der Ruf
besserer und beschleunigter Rechtspflege noch so laut und gerecht

ist, so muß man doch wohl bedenken, daß solche Gesetze so tief in
das Leben des Volkes eingreifen, daß eine umsichtige Berathung
vor allem aus nothwendig ist Ein Gesetz über die Geltend-

machung der Rechte muß ins Blut und Leben des Volkes
übergehen, und es ist daher sehr gefährlich, mit einer sogenannten
Probezeit einen solchen versuch anzustellen: denn diese ist vorbei,
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bevor nur eine lebendige Runde davon das Volk durchdrungen
hat. ver Redner verspricht sich von einer abschnittweisen
Beratung mehr Gewinn als von einer artikelweisen, Was
nun aber den Antrag anbetrifft, dieses Gesetz in Bausch und Bogen
anzunehmen, so würde ein solches Versahren doch weder der würde
des Standes Kargau noch des Gr. Rathes entsprechend sein,
obgleich ich das Gefühl, woraus dieser Anzug geflossen ist, achte.
Wan will nämlich die Seit nicht verlieren und hat zu denjenigen,
welche die Rommission gebildet haben, ein starkes Zutrauen. Mein
der Abschnitte sind nicht gar zu viel Ich stelle daher den

Antrag auf abschnittweise Berathung und müßte auf jeden Fall, so-

fern der Antrag des Hrn. Vietschi beliebt würde, den Wunsch aus-
drücken, daß hinsichtlich der Probezeit noch eine eigene Berathung
eröffnet würde."

Diesen Antrag auf abschnittweise Beratung unterstützte auch
der Präsident, der u. a. bemerkte: „Ich will zwar hier auch keine
ausführliche Berathung, aber das würde mir doch bedenklich schei-

nen, ein Gesetz von ungefähr 500 §Z. welche ohne Zweifel nicht die

Hälfte des Großen Rathes gelesen hat, so geradehin anzunehmen,
und es muß deßwegen im Interesse der Sache und der Ehre der

Versammlung, eine abschnittweise Berathung stattfinden. Jeden-
falls ist aber dasjenige proceàô" (des Hrn. Canner) „nicht
zulässig, wonach ein Mitglied wünscht, daß man eine seiner Lieb-
lingsansichten gelten lassen möchte, wo er dann auch mit dem

Ganzen sich zufrieden geben könnte."

wenige Kundgebungen vietschy's wurden so beachtet und ge-

würdigt, wie gerade dieser großartige und großzügige, durch und

durch praktisch gedachte Antrag, zu dem auch Herzog sich äußerte.

Er gestand, zu derjenigen Hälfte des Großen Rathes zu ge-
hären, die den vorliegenden Gesetzesvorschlag und den Bericht der

Rommission gelesen habe. Gbschon er nicht Jurist sei, gestehe er da

und dort im Gesetzesvorschlag die Idee gehabt zu haben, dieses
oder jenes dürfte vielleicht besser sein, ohne gerade sagen zu kön-
nen, wie es denn sein müsse! die Rommission habe das gleiche
Bekenntnis von sich selbst durch ihren Berichterstatter abgelegt.
Es sei aber besser, endlich einmal auch eine nicht ganz vollkommene

Prozeßordnung zu besitzen als gar keine. „Ich könnte daher
auch meinerseits zu dem wohlgemeinten Antrage meines verehrten
Freundes, des hh. vietschi stimmen, wenn nicht zwei Gründe mir

— 601 —



besonders entgegenstehen würden. Der erste ist die Würde des

Trotzen Rathes, und ich möchte Sie in dieser Beziehung warnen,
der Losheit nicht dadurch ein Mittel an die Hand zu geben, den

Trotzen Rath zu verunglimpfen, wenn Sie den vorliegenden Rom-
missionalantrag tout bonnement annehmen sollten, ver zweite
Grund, welcher wohl den Hrn. vietschi zu seinem Antrag mag
bewogen haben, ist die Beförderung der Arbeit und eine schnellere

Erlösung von der Berathung dieses grotzen Buches, welches ich nun
aber gerade umgekehrt in Betracht ziehen möchte, hherren! Einer
der hhrn. hat vorhin eine Abänderung des § Z gewünscht und damit
erklärt, datz er dann zur Annahme des Ganzen stimmen könnte;
aber wissen Sie, hhrn!, was im Innern auch der andern Mit-
gliedersns des Gr. Rathes vergraben liegt und welche §§ dieses

grotzen Gesetzes auch sie bei einer allgemeinen Berathung
anfechten werden?" — Eine abschnittweise Beratung würde doch

rascher zum Siele führen, als eine allgemeine Beratung.

Fürsprech B aldin ger stellte fest, datz die Arbeit der Rom-
Mission, trotz aller Vorzüge auch allerlei Gebrechen an sich trage!
Außerdem stimmt er aus den von Herzog angeführten Gründen
ebenfalls zur abschnittweisen Beratung.

Hr. Präsident Ta n ner: „va so vielseitig der Wunsch einer
abschnittweisen Berathung ausgesprochen, und dadurch auch das

Bedürfniß mancher Verbesserung erklärt ist, so ziehe ich mit ver-
gnügen meinen frühern Antrag zurück, und möchte dasselbe auch

dem hh. vietschi raten."

Hr. Alt-Ammann vi e t schy: „Nicht wegen der Seit habe ich

den Antrag gestellt, die Prozeßordnung so gerade hin anzunehmen,
ich bin immer erschienen, und habe meine Pflicht allezeit erfüllt.
Aber auf eine Probezeit hätte ich geglaubt, könnte man die

Prozeßordnung wohl annehmen, wie es auch bei der Verfassung

gegangen ist. Es freut mich aber, daß der Ranton einmal so

glücklich ist, eine gemeinschaftliche Prozeßordnung zu erhalten.
Uebrigens kann ich mich in alles fügen, und die Erfahrung wird
am besten darüber lehren; wenn man eine abschnittweise Be-

rathung haben will, so will ich nicht dagegen sein."

Auch Gberrichter Lützelschwab hat, „da nun Hr. Ält-Ammann
vietschi seinen Antrag fallen zu lassen scheint", nicht mehr viel
zu bemerken und gibt der abschnitt- vor der artikelweisen Le-

rathung den Vorzug.
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„Auf die Anfrage des Hrn. Präsidenten an Hrn. Mt-Ammann
vietschi, ob er auf dem Antrag beharre, erklärt er Ja, worauf
derselbe zur Abstimmung gebracht wird, ohne jedoch eine andere
Stimme als diejenige des Antragstellers zu erhalten."

vie abschnittweife Beratung wurde beschlossen.

Mehrere glänzende Reden würden freilich im Aargauer
Großratsprotokoll fehlen, wenn vietschy's Antrag angenommen worden

wäre.
Vatz sein Vorschlag jedoch durchaus keine Ungeheuerlichkeit

bildete, beweist die Tatsache, daß in einem anderen Kanton (Grau-
bunden) wirklich ungefähr der von I. vietschy angeregte Weg
eingeschlagen wurde.

Mit Unterstützung des Eidg. Justiz-Departements ließ der
schweizerische Juristenverein schon vor einer Reihe von Jahren
ein von Lundesrichter vr. G. Schur ter verfaßtes Werk über
»Das Zivilprozeßrecht der Schweiz" erscheinen.
Einen zweiten und dritten Band diess Werkes verfaßte Professor
Dr. h a n s F ritzsche in Zürich. Der zweite Band (1. Hälfte)
stellt „die geschichtlichen Grundlagen der kantonalen" (Zivilprozeß-)
»Rechte" in ähnlich klassischer Weise dar, wie Professor Or. Eugen
h über früher die kantonalen Zivilrechte, Professor vr. Karl
Sto o s die kantonalen Strafrechte durchforschte. Lei diesem An-
lasse sei darauf hingewiesen, daß Professor vr. Fritz Fleiner
von Aarau, in Zürich, der das schweizerische Ltaatsrecht in
vorbildlicher Weise bearbeitet, ein verwandter ist des in dieser Ran-
tonsratschronik oft erwähnten Gberst hunziker, Stadtammann
von Aarau. Auf Seite 500 von Professor Fritzsches Werk ist zu
lesen: „Erst 1855 wurde" (im Kanton Graubünden) „eine beson-
dere Gesetzgebungskommission geschaffen, vor allem im Hinblick
auf das Zivilgesetzbuch, die indessen auch andere Gesetze

vorbereitete. Ein besonderer Desetzesredaktor wurde bestellt, der seine

Entwürfe der Gesetzgebungskommission vorzulegen hatte. Als sol-
cher war u. a. Bundesstatthalter (nachher Regierungsrat) I. A.
v. Sprecher tätig, dem der Entwurf des Zivilprozesses zu verdan-
ken ist. ver Entwurf der Desetzgebungskommission wurde durch
eine Kommission des Großen Rates (p. T. planta, Ständerat
G. Salis und Vundesstatthalter I, U. Könz) durchberaten und
sodann vom 21. bis 24. November 1854 im Großen Rat, der
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aus eine artikelweise Beratung verzichtete,
mit wenigen Aenderungen angenommen. Nach

Annahme durch das Volk trat das Gesetz am l. März 1850 in
Kraft." -

Dieses vorgehen ähnelt sehr der von 3. vietschy für die

aargauische Gerichtsordnung empfohlenen BeHandlungsweise, Viet-
schy's praktischer Gedanke wurde ja zuerst auch im Aar-
gauer Großen Nate freundlich begrüßt, bis einige Juristen den

weitläufigern Weg durchsetzten.

Bei der abschnittweisen Beratung reichte Gberrichter Lützel -

schwab zum 2. Hauptstück nicht weniger als 20 verschiedene
redaktionelle Abänderungsvorschläge ein, worüber der Bericht-
erstatter vr. Vruggisser in furchtbaren Zorn geriet! eine lange
Diskussion erfolgte, in der Herzog von Tffingen die Worte fallen
ließ, er danke Allen, die das Wort ergreifen: „denn wollten wir
dieses nicht, so wäre es das einfachste gewesen, den Antrag des

Hrn. Altammann vietschy anzunehmen."
Anläßlich der Behandlung des Verfahrens vor dem Friedensrichter

bei Schlichtung von Rechtshändeln wurde 3. Vietschy in
erheiternder Weise als Beispiel zitiert. Gbergerichts-Präsident
Ta n ner veranschaulichte nämlich seinen Antrag, der jedoch nicht
beliebte, folgendermaßen: „Denn angenommen, Hr. vietschi
von Rheinfelden hätte eine Forderung in Sins und der

Schuldner würde ihm Recht darschlagen, soll nun Hr. vietschi um
einer Forderung von z. ö. Z0 ?r. zum Friedensrichter nach Sins
sich begeben? ich glaube, dieses würde zu viel verlangt sein, und
schlage daher vor, daß Niemand gezwungen werden könne,
persönlich vor dem Friedensrichter zu erscheinen, wenn er außerhalb
des Bezirkes seinen Wohnsitz hat." (Rheinfelden liegt in der Nord-
west-, Sins in der Südostecke des Aargaus!)

Der Kommissionsberichterstatter bemerkte, „andere Bezirke
lägen näher beieinander, allerdings hätte Hr. vietschi viel zu
thun, wenn er für eine unbedeutende Forderung eine Reise nach

Sins antreten müßte."
Zur Gerichtsordnung selbst äußerte sich?. 3. vietschy nur

einmal.
3m § ZSS Bit. x. war die Rede vom Retentionsrecht des ver-

Mieters oder Pachtherrn, vie Kommission wollte auch dem Mieter
und Pächter das Recht von Arrestnahmen auf mitgebrachte
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Fahrgegenstände erteilen. Or. öruggisser bekämpfte diesen
Vorschlag, indem er eine allsällige Flucht des Mieters begünstigte.
?ranz Joseph vietschy äußerte sich in folgendem Sinn:
„Das wort .mitgebracht' gefällt mir auch nicht: denn es hat
Z. B. Jemand wagen. Dchsen und allerhand mitgebracht, und davon
ist nach zehn Fahren nichts mehr vorhanden, was soll nun der
Pachtherr nehmen, wenn er bloß Mitgebrachtes haben soll? Es ist
ein übles wort, ein übel gewähltes wort, das wort mitgebracht,
es sollte nur heißen: Fahrhabe. Daraus trage ich an, und dann
soll der Pachtherr, wenn er an seinem Pächter etwas Boshastiges
bemerkt, bloß zu seinem Grtsvorsteher gehen und ein verbot
auswirken dürfen. Ich trage daher darauf an, daß man sage „Fahr-
niß" statt mitgebracht und statt das Bezirksamt ein Grtsgericht
ausstelle."

Die Angelegenheit wurde an die Kommission zurückgewiesen.
On der weiteren Beratung wurde die Frage lebhaft erörtert,

ob man die mündlichen vorträge vor Gbergericht beibehalten
wolle oder nicht? Waller beantragte, es den Parteien frei zu stellen,

entweder mündlichen vortrag zu halten oder darauf zu ver-
Zichten oder aber auch schriftliche Eingaben zu machen.

vie Leibehaltung der mündlichen vorträge vor Gbergericht
wurde mit 89 Stimmen beschlossen.

Präsident Canner stellte darauf den Äntrag auf Abstimmung
darüber, ob es den Parteien freistehen solle, auf den vortrag zu
verzichten, vr. Bruggisser verlangte Kückweisung an die
Kommission.

Herr Mtgemeindeammann vietschi wünscht, daß man über den

Kntrag des Hrn. Waller abstimme, und es jedem frei lasse, was er
thun wolle.

Vie einfache klückweisung an die Kommission wurde beschlossen.

Ein praktischer Vorschlag

Lei Vorlage des Expropriationsgesetzes wünschte Bezirksrichter
Lenzi nicht nur den Druck und die Verteilung des Berichts unter
die Mitglieder des Großen kîats, sondern auch noch dessen ver-
breitung an alle Gemeinderäte des Kantons.

Oietschy unterstützte ihn: „Das ist ein Gesetz zwischen Mein
und Dein, es ist ein sehr wichtiges Gesetz, ja ich wiederhole es, es
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entscheidet zwischen Mein und vein, zwischen Gemeindgut und

privatgut. Nun sind aber die Gemeindräthe die Hausväter des

Gemeindeguts und sollen daher wissen, wenn über ihr Gemeindgut
verfügt wird. Venn an vielen Grten wird dasselbe durch dieses

Gesetz in Anspruch genommen. Ich unterstütze daher den Antrag
des Herrn Lenzi."

Dieser Antrag wird in abgeänderter Fassung angenommen.

Das Heimatlosengesetz

Am y. Mai 18Z8 berichtete Zschokke über den Gesetzesoorschlag,
die Einbürgerung der Landsaßen, heimathlosen und ewigen
Einsatzen betreffend. Eintreten in die artikelweise Beratung wurde
beschlossen.

§ 1 dieses Gesetzes lautete nach dem regierungsrätlichen
Vorschlag:

„Sämtliche dem Ranton Aargau zugetheilten und in den

daherigen öffentlichen Verzeichnissen eingetragenen Landsassen,

heimatlosen und ewigen Einsatzen erhalten das volle Grts-
bürgerrecht."

Dieser § 1 sollte nun nach Antrag der Rommission den Zusatz

erhalten:
„Die Ausübung der politischen Bürgerrechte in Grtsbürger-,

Gemeinde- und Rreisversammlung ist keinem dieser neu
Eingebürgerten gestattet, er sei denn dazu, laut s Z2 und ZZ der

Staatsverfassung, befähiget, und habe der tvrtsbürgerschaft,
welcher er angehört, für den bisherigen Mitgenutz am Ror-
porationsgut einen billigen Ersatz von Fr. 1S0 bis 200 geleistet,
die dem Schul- und Armenfond der Grtsbürgerschaft zufallen
sollen."

Sofort nach Verlesung des § l protestierte Fürsprecher Bal-
dinger: „Der Zweck des Gesetzesvorschlages ist kein anderer, als
der, den heimatlosen ein politisches Bürgerrecht zu verschaffen:
geht man aber weiter, und will man sie auch in das eigentliche
Grtsbürgerrecht einsetzen, so legt man den Gemeinden nicht nur
eine große Last aus, sondern man trifft auch eine Verfügung, die

von dem Staate nicht geboten ist ."

Zu § 1 äußerte sich vietschy: „Zm Frickthal haben wir von
den kaiserlichen Zeiten her noch viele ewige Einsatzen, und diese
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sind bisher daselbst erhalten worden und keiner wird sich beklagen,
daß er Noth oder Mangel gelitten habe. Will man nun den Heimath-
losen Bürgerrechte verschaffen, so soll man auch für diese
Einsatzen das gleiche thun, sonst ist es eine Ungerechtigkeit! es ist aber
nicht nöthig, jenen heimathlosen das volle Bürgerrecht zu geben,
sonst wenn das Ding bekannt würde, datz man im Aargau den

heimathlosen Bürgerrechte schenke, würden solche Leute von allen
Leiten herkommen, so datz man am Ende nicht mehr wützte, wo man
mit ihnen hingehen soll. Daneben wird aber auch das Gemeinde-
gut geschmälert und die Bürger werden weniger holz bekommen,
wenn ihnen noch andere als Bürger zugetheilt werden; man wird
bald sehen, welche Klagen alsdann einkommen werden. Ich schließe
mich daher dem Anträge der hhrn. öaldinger und Herzog an. Man
kann den Leuten helfen, ohne datz man sie gerade Bürger werden
lätzt und in das volle Bürgerrecht einsetzt."

Gberrichter Lützelschwab sah die Notwendigkeit, allen Kantons-
bürgern das volle Grtsbürgerrecht zu schenken, auch nicht ein, hätte
sich aber dazu verstehen können auf einer anderen als der
vorgeschlagenen Grundlage.

Im weiteren verlaufe der Beratung äußerte sich Oietschy:
»Man hat gesagt, die ewigen Einsatzen des Irickthals kommen
von der Nachlässigkeit der Behörden her, aber das ist nicht so, und
ich mutz sagen, woher dieses rührt. Ich will eine Geschichte (aus) der
Gemeinde Deiningen vorweisen. Dort ist ein Mann, von dem man
60 Jahre lang keine Kunde mehr gehabt hatte, und welchen man so

ganz verschollen hielt, kürzlich mit fünfzig Köpfen zurückgekehrt;
den hatte nun die Gemeinde nach Amerika schicken wollen und ihm
dazu Geld gegeben; da ist er gegangen mit seinen Leuten bis ans
Meer, und hat das Geld verzehrt, und ist dann wieder nach Zeinin-
gen zurückgekommen. Das ist nun ein Einsatz, und so ist es überall;
diese Einsatzen waren früher in den Gemeinden zu Hause, als sie

aber viele Jahre fortgewesen sind und unterdessen die Gemeindegüter

gegründet wurden, so hat man ihnen bei ihrer Jurückkunft
keinen Antheil daran gegeben, und deswegen sind sie auch jetzt
noch ausgeschlossen. Da wohnen diese Leute so in kleinen „hüttli",
und da gerathen die kleinen Kinder recht „ordeli" (allgemeines
Gelächter). Herr vietschi fährt hierauf fort: Ich werde warten
müssen, bis man ausgelacht hat; jetzt will ich wieder fortfahren, —
so ist das Irickthal begabt worden, und da(s) soll man nun be-
denken und berücksichtigen und den Gemeinden, welche solche Ein-
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saßen haben, nicht noch heimathlose zuschicken. Such das kann nicht
gehen, daß man bestimmt, daß die Einsaßen etwas bezahlen sollen,
denn sie haben nichts."

Nach langer Diskussion erhielt § I nach Kntrag des Kleinen
Rats der Kommission die Mehrheit von 8? Stimmen.

Das Gesetz wurde am 10. Mai 1858 mit 95 gegen 57 Stimmen
angenommen. Sofort reichte Bürgermeister Herzog folgende, auch

von Franz Joseph vietschy und über 50 Ändere unterschriebene
Verwahrung ein:

„Die Unterschriebenen erklären, daß sie dem Gesetz über
Einbürgerung der heimathlosen usw.. weil nach ihrem Dafürhalten

die Bestimmungen desselben und insbesondere der Kr-
tikel 1 des Gesetzes auf keinen gerechten Grundlagen beruhen
und die Eigenthumsrechte der Gemeinden ohne Nothwendigkeit
verletzen, nicht gestimmt haben. Sie verlangen, daß diese Er-
Klärung als Verwahrung in das Protokoll des Gr. Rathes
aufgenommen werde."

F. I. vietschy tritt für das Jagdreviersystem ein.

Km 11. Mai 1858 erstattete öezirksrichter Ringier den Bericht
über den „Desetzesvorschlag in Betreff des Jagdwesens" und be-

antragte Namens der Kommission, den auf das Patentsystem ge-
bauten Gesetzesvorschlag zu verwerfen, und den Kl. Rath ein-
zuladen, einen aus das Pachtsystem gegründeten und die

Berichtsbemerkungen berücksichtigenden Gesetzesvorschlag in möglichst

kurzer Seitfrist vorzulegen.
Kus der weitläufigen Beratung über die Vorzüge des Pacht-

oder des Patentsystems, in der u. a. Dr. Lertschinger den Satz

vertrat, „daß in unserm freien Lande auch die Jagd frei sein soll",
— während Herzog meinte, „es wäre bei der unendlichen ver-
stückelung unseres Landes auch dem einzelnen Grundbesitzer nicht
möglich, die Jagd auf seinem Eigentum auszuüben", — greifen wir
nur zwei wegen ihrer Gegensätzlichkeit anziehende Voten heraus.

Der einfache Volksmann Vietschy erklärte in seiner schlichten

Krt: „Ich verstehe nicht, wie man die Einnahmen, anstatt sie zu ver-
größern, verringert. Ich glaube, wenn man die Jagd freigeben
würde, ein Jeder die Flinte auf den Buckel nehmen wird, und

wir müßten am Ende mehr Müßiggänger bekommen als Krbeiter.
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Meide man also bei einer ehrenhaften Einnahme und mache man
die guten Bürger nicht zu schlechten, hherren! es kann nicht jeder
ein Jäger sein. Ich stimme zum Rommissionalantrag."

ver Präsident I. p. Bruggisser schloß die lange Beratung
mit den Worten: „Wir werden nun abstimmen. Was mich betrifft, so

habe ich schon vor drei Jahren erklärt, daß ich hier zu dem

aristokratischen Prinzip mich bekenne und das Pachtsystem dem Patentsystem

vorziehe; wenn es also zum (Stich-) Entscheid kommen sollte,
so wissen Sie, hherren!, wie ich entscheiden werde."

ver Antrag der Kommission (pachtsystem) erhält 9S, derjenige
des Meinen Rates nur SS Stimmen.

S

Das Gemeindesteuergesetz

In der Beratung des Gesetzes über das Steuerwesen in den

Gemeinden gab vietschy am 7. Juni I8Z8 folgende Voten ab.

In § 2 des Gesetzesvorschlages über das Steuerwesen in den

Gemeinden wurde u. a. gesagt, daß die Ausgaben für das Ge-

meindeeigentum nur von den Antheilhabern nach Verhältniß ihres
Genusses bestritten werden sollten, vie Rommission empfahl diesen
Vorschlag.

hch. Sschokke stellte die Frage: „Was ist dies für ein
Verhältniß? Ist es das Verhältniß des Antheils der Einzelnen am
Bchulgut, am Gemeindgut, am Armengut, am Mrchengut, so daß

Eltern, welche z. B. keine Rinder haben, sagen können, sie haben
keinen Genuß am Schulgut und bezahlen also auch nichts an die

Lchule?" Sschokke regt außerdem noch eine kleine redaktionelle
Veränderung des Textes an.

Stadtammann vietschy ließ sich in folgendem Sinn verneh-
men: „Es ist ungerecht, wenn man die Bestimmung aufheben will,
daß jeder nach Verhältniß seines Vermögens steuern soll! denn
die Armen, welche bei der vertheilung des Gemeindnutzens gleiche
Gaben mit dem Reichen ziehen, sollen dagegen auch die Beschwerden
tragen, ver Antrag der Rommission ist daher ganz gerecht und ich

muß ihn nur unterstützen."
ver § 2 wurde mit der von Sschokke beantragten Redaktions-

änderung angenommen, jedoch mit dem Susatz am Ende: und zwar
nach Verhältnis ihres Genusses bestritten werden.

Es handelte sich bei § 12 um die Ausnahmen von der
Gemeindesteuerpflicht (Staats-, Rirchen-, Schul-, Armen- und Gemeinde-
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guter). Doch sollten Staatsgüter nach Kommissionsvorschlag für
gewisse Zwecke ebenfalls init Steuern belegt werden können, vice-
Präsident Siegfried wies daraus hin, daß z. B. Ltaatswaldungen,
durch die eine Gemeinde Straßen baue, an Wert gewännen und

darum Gemeindesteuer zahlen dürften. Konsequenterweise müßten
dann aber auch Gemeindegüter, die in einem anderen Bann liegen,
aus gleiche Weise besteuert werden.

In der gleichen Sitzung äußerte sich Ammann vietschy noch-

mals: „Hr. Siegfried hat gesagt, daß nicht nur die Staatswaldungen,
sondern auch die Gemeindsgüter besteuert werden, allein wenn es

auch gerecht ist. daß der Staat seine Beisteuer bezahle, weil er es

besser vermag als eine arme Gemeinde; so ist es dagegen unbillig,
wenn auch Gemeindsgüter ins Mitleiden gezogen werden sollen,
denn diese sind oft viel weniger werth als Waldungen. Ich möchte

daher den Zusatz, daß auch Gemeindsgüter besteuert werden sollen,

streichen."
Doch unterlag vietschy in dieser Abstimmung, denn es wurde

beschlossen: „Staats-, Kirchen-, Schul-, Armen- und Gemeindgüter,
sowie die Klöster und Stiftsgüter können nur nach den

Bestimmungen des § 10 mit Steuern belegt werden" (nämlich nur für
solche Anstalten und Kosten, die ihnen zum Vorteil gereichen,

namentlich für Straßenbauten, die den im Gebiet einer anderen
Gemeinde gelegenen Liegenschaften einen höheren Wert verleihen).

§ 18 des Gesetzesvorschlags lautete:

„Die unterpfändlich versicherten Schulden sollen auf Begehren
des Steuerpflichtigen vom Schatzungswerth seiner Liegenschaf-
ten abgezogen werden.

Die Steuern von verpachteten Liegenschaften werden ordent-

licher Weise vom Pächter oder Nutznießer und nicht vom
Eigenthümer erhoben, nichts desto weniger bleibt dieser für die

Steuern verhaftet."
Die Kommission schlug durch ihren Berichterstatter Streichung

des ersten Satzes vor.

Präsident Keller unterstützte dagegen den Antrag der Regierung,
welcher die unterpfändlich versicherten Schulden vom Schätzung?-

werth der Liegenschaften abgezogen wissen wollte. „Ich trage dar-
auf an, daß alle Schulden, welche auf Urkunden beruhen, von der

Steuerpflicht ausgenommen sein sollen."

I. vietschy bemerkte: „Da ist das Rätsel schwer auf-
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zulösen; denn es giebt Leute, die mit Gewalt Schulden haben
wollen, und wenn sie dann solche gemacht haben, zu dem Reichen

zur Zeit der Steueranlegung sagen: „gang öürschli und zahl". Es
giebt viele Eemeindsbedürfnisse, welche nicht für die stillen
vermöglichen Bürger bestritten werden müssen, wie z. B. die Polizei-
ausgaben, welche nur der Spieler, Schwärmer und Säuser wegen
nothwendig sind, und doch auch von den andern Bürgern müssen

getragen werden. Dann giebt es auch Leute, welche Söhne und

Töchtern haben und sie gerne verheirathen möchten, damit nun
dieses besser gelingt, so geben sie ihre Schulden nicht einmal an,
um desto reicher zu scheinen! diese zahlen also auch Steuern. Diese

Sache geht zu weit, giebt nur Anlaß zu einem liederlichen Leben,
und zuletzt müssen einige Bürger alles zahlen, während der größte
Theil frei ist. Man muß dies dem Gemeindrath überlassen; der

soll nach Recht und Billigkeit die Steuern verlegen. Ich stimme
dem Antrag der Kommission bei."

Herr Präsident Keller: „Ich muß vor allem aus bemerken,
daß es nicht meine Absicht ist, schlechte Menschen in Schutz zu
nehmen; allein ich muß sodann dem Hrn. vietschi erwiedern, daß

nicht jeder das Glück hat, welches den Söhnen und Töchtern
desselben zu Theil wird, indem sie vier Höfe frei erwerben können,
sondern daß es auch Leute giebt, welche einen Haushalt anfangen,
und durchaus keine Spieler und Säufer sind. Daß man nun solchen
Leuten an die Hand gehe, erfordert Gerechtigkeit und Billigkeit."

I. vietschy versetzte schlagfertig darauf Folgendes:
„Was ich besitze, habe ich ehrlich erworben, und bis dahin alles
versteuert, wie mir die Gemeinde Rheinselden das Zeugniß geben

muß, und will es auch serner noch thun. Dann habe ich nicht von
Leuten geredet, welche Hausen, sondern nur von liederlichen
Personen, und daß man ihnen nicht noch mehr Anlässe gebe. Dieses
sage ich noch einmal und gebe nur zu bedenken, daß dieses zu weit
führt, und daß es besser wäre, die Steuerverlegung nach Recht und

Billigkeit der Gemeinde zu überlassen."
Der Antrag der Regierung gewann in der Abstimmung die

Gberhand.

Bald nach der Annahme des Gemeindesteuergesetzes meldete der
Kleine Rat, daß er in seiner Mehrheit sich nicht habe dahin ver-
stehen können, dem Gr. Rath gemäß dem Auftrage vom 7. Juni
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ds. Is. Anträge zur Feststellung des Steuersatzes in Ergänzung
des einstweilen noch unvollzogen gebliebenen Gemeindssteuer-
gesetzes vom gleichen 7. Juni zu hinterbringen, — weil die Grundlagen

des Gesetzes unrichtig seien.

vie Kommission beantragte, diese Sache dem kleinen Rathe
wieder mit der Einladung zurückzuweisen, daß er förmliche
Anträge oder Beschlutzergebnisse dem Großen Rathe hinterbringe.

voch vertrat I. p. Bruggisser, Grotzratspräsident, einen
anderen Standpunkt: das Gesetz könne ganz gut vollzogen werden,

wenn auch der fragliche Steuersatz darin nicht enthalten sei. I. p.
Bruggisser beantragte, der Grotze Rat wolle sich mit diesem Bericht
begnügen und dem kleinen Rath die Vollziehung des Steuergesetzes

auftragen. — Stadtammann F. I. vietschy erklärte dazu:

„Wenn der Grotze Rath ein Gesetz erlaßt, und der kleine Rath
dieß Gesetz nicht vollzieht, so ist das bedenklich. Es kann
kommen, daß einzelne Bürger alles zahlen müssen, und so lange
zahlen müssen, bis sie nichts mehr haben und alle gleich sind. Es

ist nicht eigentlich gesagt, was die Steuer sei und wer steuern
müsse, aber wenn jeder gleich viel Gabenholz bezieht, so sollte
auch jeder Steuer bezahlen, der Arme wie der Reiche. Mit dem

Schuldenabziehn ist nichts gemacht und man mutz diese Sache änderst
einrichten. Ich stimme auch dahin, daß es an den kl. Rath
zurückgewiesen wird."

ver Antrag des Grotzratsprästdenten Bruggisser wurde an-
genommen und somit der kleine Rat vom Auftrage zur Vorlage
eines Steuerfutzes entbunden, und demselben aufgetragen, das

Gemeindesteuergesetz nunmehr ohne ferneren Verzug in Vollzug
zu setzen.

Gleiche Besteuerung fremder und schweizerischer weine

ver Gesetzesvorschlag über Verlängerung der Stempel-

und Getränkekonsum st euer änderte am Gesetze

vom 8. Juni 182b u. a. die Bestimmung, daß die Steuer für alle
außerhalb den Grenzen der Eidgenossenschaft gewachsenen oder ver-
fertigten Weine, Gbstwein, Bier und Essig a Rp. per Matz betragen
sollte, vie Kommission schlug vor, 2 Rp. zu verlangen, vie badischen
Weine waren bisher niedriger besteuert worden, als die andern.

Im Gegensatz zu Schaufelbühl, der dem Staate die Mehr-
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einnahmen von zwei Kappen sichern wollte und für den klein-
rätlichen Vorschlag von 4 Kp. eintrat, äußerte sich vietschp:
„Wenn die vier Kappen beibehalten werden, so wird weniger
Wein eingeführt, aber desto mehr eingeschwärzt werden, vie Er-
fahrung wird zeigen, daß, wenn auch nur zwei Kappen Steuer auf
die Maß gesetzt werden, die Einfuhr um so viel größer sein wird,
daß auch die Einnahme für den Staat weitaus günstiger aus-
fallen wird, als wenn von der Maß vier Kappen gefordert wür-
den. sver Kedner wiederholt hier die früher schon einmal vor-
getragene Geschichte vom großen Weinhändler Klauser.) Ich danke
der Kommission, daß sie diesen ehrenhaften Mittelweg gefunden
hat. und stimme zu deren Antrag, bei dem wir gewiß sehr gut
fahren werden."

Im weiteren Verlauf der Beratung erklärte vietschy :

„Man hat von Weinhändlern gesprochen. Ich bin ein
Weinhändler! das ist wahr: und ein Anderer ist auch ein Händler, und
das ist auch wahr. Ich Habs nicht gesprochen für mein Intresse,
sondern für das Wohl des Landes. Daß ich dieses immer thue, davon
ist das ?rickthal mein Zeuge. Man hat auch das Großherzogthum
Laden etwas geschildert: es ist aber nicht gar so. Ich kann Sie ver-
sichern, hyerren! daß wenn Sie aus vier Kappen bleiben, Sie für
den Staat keine Mehreinnahme organisiren: denn es wird dabei

gar viel auf verbotenem Weg in den Kanton hineinspazieren."

Der Antrag des Kleinen Kats erhielt die Mehrheit (4 Kappen).

Das Schuldbetreibungsgesetz

Der Gesetzesvorschlag über das Schuldbetreibungs-
wesen gelangte am 14. vez. 1838 vor den Großen Kat. vie
Wehrheit der Kommission beantragte, diesen Gesetzesvorschlag dem

Kleinen Kate zur Umarbeitung und Ergänzung zurückzuweisen.
Die Minderheit wollte in eine artikelweise Beratung eintreten,
vietschp sprach sich für den Mehrheitsantrag aus, der angenommen
wurde:

„Oas Betreibungsgesetz ist ein wichtiges Gesetz und Justiz
müssen wir im Lande haben, um unsern Kredit zu erhalten.
Der Gr. Kath hat aber die Pflicht, das Volk anzuhören wie der
Kl. Kath, aber es liegen noch viele Petitionen vor, die wir noch
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nicht angehört haben. Diese Petitionen liegen noch immer auf dem

Tische, und rühren doch von braven Männern her, und nicht nur
von Schnapsbrüdern. Ich glaube, man werde in den Petitionen
die Wünsche des Volkes erblicken und soll sie lesen, denn wir sind
da um dem Volke wohl zu thun und dafür zu sorgen, daß Justiz
im Lande herrsche. Ich möchte auch den Vorschlag an die Regierung
zurückweisen; mit der Empfehlung, daß die Bittschriften fleißig
gelesen werden sollen."

S

Vas Bodenzinsgesetz

Am 5. Sept. 18Z8 wurde der Gesetzesoorschlag, die Umwandlung

des Bodenzinses in eine Rapital-Vorgangsschuld und deren

Ablösung betreffend angenommen, vieses Gesetz, an dessen

Beratung vietschy keinen aktiven Anteil nahm, entfachte im Volk
eine starke Beunruhigung.

Am 14. vez. I8Z8 beantragte die zur Begutachtung des Ge-

setzesoorschlags über die Umwandlung der Bodenzinse niedergesetzte

Rommission i

1.) die Vollziehung des bereits beschlossenen Gesetzes zu sus-
pendieren;

2.) dem Kleinen Rathe davon Anzeige zu machen und

Z.) daß der Rommission die sämtlichen aus den ihr zur öe-

ratung zugewiesenen Gegenstand bezüglichen Akten übergeben
werden sollten, damit sie sobald als möglich die Sache behandeln
Könne.

ver Rommissionsberichterstatter bemerkte, die Rommission
hätte in die Sache sogleich eintreten und den Kleinen Rat ein-
laden können, einen umfassenden Gesetzesvorschlag zu bringen,
bis dahin aber die Umwandlung der Grundzinse in ein Geldkapital
vorzunehmen. Sie möchte aber vorher die Akten prüfen.

Aus der Beratung ergab sich u. a., daß der Rommission noch

nicht all die vielen Bittschriften, die sie zu prüfen hatte, zu-
gewiesen worden waren, da sie vorerst bei einer anderen Rom-
mission lagen. Das Vodenzinsgesetz hatte im Volke einige Be-

wegungen erzeugt, da die Abzahlungsfrist von zehn Iahren als
zu kurz erschien. Auch wollte das Volk keine sogenannten
„Vorgangsgülten".

Gemeindeammann vietschy äußerte sich zu diesem Punkte:
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»Es ist zu viel, wenn in zehn Jahren bezahlt werden soll! nein,
man soll die jungen Bürger auch lehren husen. Eine
so große Schuld in zehn Jahren zu bezahlen, wäre einem armen
Bürger zu viel aufgeladen. Jeder Bürger wird gern den Bodenzins
bezahlen, wenn man ihm Seit läßt, und man braucht dann nicht U
loszahlen und ^4 stehn zu lassen, wo wir dann noch Verwaltungen
haben müssen und das kaum der Mühe werth ist. Die Leute sollen
loszahlen, aber nicht so postschnell. Buch die Vorgangsgülten sollen
nicht errichtet werden. Ver Mann hat bis dahin sein viertel Frucht
gegeben und er zahlt gern ab in mehrern Terminen, machen Sie
aber Vorgangsgülten, so kann das dem Kredit schaden, denn wenn
kapitalisirt wird, so sagt mancher: „Das ving kommt doch
Donners hoch!" Ich möchte antragen, die Petitionen noch einmal

in Anspruch zu nehmen, und daß auch im Schulgesetz etwas
geändert werde, hier möchte ich 25 Jahre antragen, in welchen der
Lodenzins abbezahlt werden soll."

In der Abstimmung wurde der Kommissionsantrag (Suspension

des Lodenzinsgesetzes) mit 80 gegen 77 Stimmen abgelehnt,
worauf der Präsident erklärte: „Sie wollen also nichts beschließen."

Das Gesetz blieb somit weiter in Kraft.

Gegen das Bodenzinsgesetz vom 5. Sept. 1858 waren allerlei
Littschristen eingegangen, welche die zur Erweiterung dieses Ge-
setzes eingesetzte Kommission nun zu begutachten hatte; sie hatte auch
den nachträglichen Vorschlag zur Erweiterung dieses Gesetzes zu
begutachten. Or. Bruggisser unterbreitete dem Großen Rat einen selb-
ständigen Gesetzesentwurf am 19. Juni 1859 nebst Bericht! die
Kommission beantragte, diesen Entwurf an die Stelle jener beiden
gesetzgeberischen Akte treten zu lassen, voch regte sich in der Beratung
von allen Seiten Widerstand gegen die vorgesehene Zwangs-
ablösung der Bodenzinse mit 50jähriger
Abzahlung s f r i st. Es wurde darauf hingewiesen, ein solches
Derfahren sei verfassungswidrig; die Verfassung habe nur die
Möglichkeit, nicht aber die Notwendigkeit der Bodenzinsablösung
ausgesprochen. Nicht einmal aus die allgemeine, geschweige denn
auf die Äbschnittsberatung wollte man eintreten, sondern die
Dorlage an den Kleinen Rat oder an die Kommission zurück-
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weisen, ver Einzige, der sich bald nach Beginn der Verhandlungen

für die Vorlage einsetzte und Fortsetzung der
Diskussion verlangte, war Herr Alt-Ammann F. I. vietschy:
„viese Sache dauert schon Jahr und Tag. und wir werden
heute noch nicht einig werden. In dem frühern Vorschlag waren
nur zu kurze Terminen, aber jetzt sind dreißig Jahre bestimmt,
und das ist genug für jeden, der „es bitzili, ja nur es bitzili husen"
will. Jedermann freut sich, ein freies Stück Land zu kaufen und
das Land gilt auch mehr. Im Badischen ist die Zwangsablösung
auch festgesetzt, aber dort sind nur zehn Jahre, und doch freuen sich

die Leute über ihres Gesetz. Buch unserem Volk wird es gefallen,
wenn man ihm nur lange Terminen giebt. Ich trage aus
Fortsetzung der Berathung an."

Ihn unterstützte in der Folge Landstatthalter Oorer und Ke-

gierungsrat Waller, die artikelweise Beratung beantragten.

Nachdem auch Augustin kl ell er Kllckweisung beantragt
hatte, erhob sich Regierungsrat Waller, eine der faszinierendsten
Gestalten jener Zeit, zur folgenden schönen Rede, die sein har-
manisches Wesen gut charakterisiert: „ver Gesetzentwurf über
den Bodenzinsloskauf sieht mich an wie ein armes Waisenkind,
das keinen Vater hat, und ersucht mich, ihm Vaterstelle zu
versehen. Auch auf die Gefahr hin, keine parlamentarische Ehre zu

erringen, wage ich es, diese Pflicht zu übernehmen, denn ich liebe
es auch, die Fahne der sinkenden Sache zu halten, wenn sie mit
meiner Ansicht übereinstimmt. Bis dahin hat nur snochj einer"
(vietschy) „für die zwangsweise Ablösung der Bodenzinse gesprochen,

wofür nun auch ich meine Stimme erheben will, vie Gründe, welche

für die entgegengesetzte Meinung geltend gemacht worden sind,

beruhen vorerst auf der Behauptung, daß eine Verfassungsverletzung
mit der Aufstellung der zwangsweisen Ablösung verbunden wäre!
sodann glaubt man, daß die Maßregel zu hart und endlich auch noch

von andern verdächtigen Symptomen umstellt wäre. Was nun vor-
erst die Verletzung der Verfassung anbetrifft, so würde ich eine

solche Infraktion des Grundgesetzes nicht nur nicht unterstützen,
sondern davor zurückschaudern. Allein ich kann keine solche ver-
letzung darin erkennen. Wenn ich mir zwar auch nicht jenen tiefen
Scharfblick Ander zutraue, so lege ich dagegen als Faktor und

Maßstab an den Sinn der Verfassung mein herz; dieses sagt mir
aber nichts von einer Verletzung, vie Verfassung gewährleistet die
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Loskäuflichkeit der Bodenzinse; dadurch ist denn allerdings kein
Zwang ausgesprochen, dieses aber nur deswegen, weil die
Verfassung sich nicht in jenes Detail einlassen kann, sondern dieses der
Gesetzgebung anheim fällt. Es fragt sich bloß, ob der Buchstabe der
Verfassung einen solchen Zwang verbiete, und ich beantworte diese
Frage unbedingt mit Bein, ven Geist zitire ich vor die Schranken,
dem diese Bestimmung entflossen ist, und dieser wird uns sagen, daß
ein solcher Aufruf zur Freimachung des Bodens ihm nicht
widerspricht, sondern daß er überall die Hand biete, wo die Fesseln des
Bodens gesprengt und die Erdscholle frei erklärt wird, wenn nun
also der Vorwurf, als wäre eine Verfassungsverletzung vorhanden,
wegfällt und das Gegentheil auf klarem Boden erwiesen ist, so

frage ich nun, ob es zweckmäßig und möglich sei, diese Maßregel
auszuführen. Fn dieser Beziehung bin ich nun allerdings über-
Zeugt, mancher saure Tag wird vergehen, mancher Schweiß von
der Stirne rinnen, bis der edle Zweck erreicht ist; allein es wird
doch gelingen, und die Freiheit des Bodens errungen werden. Buch
hat sich das Volk nie gegen die obligatorische Ablösung der Grund-
Zinse, sondern bloß gegen die Kürze der Termine ausgesprochen,
und dieses ist wohl für die Trefflichkeit des Princips die Kon-
sequenteste Stimme. Buch wäre es eine beklagenswerte Erscheinung,
wenn auch hier wieder jenes Schwanken und jene Ungewißheit in
den Maßregeln erscheinen sollte. Bei der frühern Berathung kam
dieser Gedanke, welcher jetzt so starke Wellen schlägt, Niemanden
in den Sinn, und wir müssen daher, wenn wir heute von jener
Bestimmung zurückträten, als geistige parriciden" (Vater-
Mörder) „erscheinen. Ich aber möchte nicht den vorwurs auf
mir haben, daß nicht darauf aufmerksam gemacht worden
sei. Uebrigens kann man jedenfalls die Folgen, welche sich

bereits an dieses Gesetz knüpfen, nicht mehr zurücknehmen, wohl
aber müßte, da überall neue Verhältnisse begründet worden,
dadurch ein ungeheures Schisma" (Meinungsstreit) „entstehen. Ich
bin der Ansicht, daß jede Grundzinspflicht abgelöst und der Boden
freigemacht werde, und sage in dieser Beziehung mit dem Römer
(Tato); LartlmZo est âsjenà (Karthago muß zerstört werden). Ich
unterstütze den Antrag des hh. vorer" (und damit auch vietschy's
Antrag) „auf artikelweise Berathung."

Tn der weiteren Diskussion warf Regierungsrat Schaufel-
büel seinem Kollegen Franz Waller u. a. vor; „wenn er sich

nun zu diesem Endzweck aus den Flügeln der Poesie hoch in die
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Lüfte geschwungen hat, so mutz ich bedauern, ihm in jene weiten
Räume nicht folgen zu können, sondern vielmehr in den tiefern
Regionen verbleiben zu müssen. Freilich hat er bei diesem kühnen
Beginnen des behülflichen Spruches nicht vergessen: motorikus atqus
poetis quiälibst suclencli semper iuit aequa potestns. wit diesem

Rraftmittel kann man denn freilich vieles wirken, man macht
das Scheinbare wahr und das Unmögliche möglich, vie Verfassung
sagt nun aber, datz der Loskauf möglich, nicht aber, daß er nöthig
sei. wenn nun etwas möglich ist, so ist es deswegen noch nicht
nöthig. So wenigstens lehrt mich meine Logik, auf welcher ich

einstweilen zu beharren gedenke, bis man mich eines bessern belehrt,
wofür ich sehr dankbar wäre."

Geistvoll versetzte Regierungsrat Waller dem geistreichen
Vorredner: „wenn mich nicht eine Provokation neuerdings auf
die Arena riefe, so würde ich geschwiegen haben. Der hh. präo-
pinant rief mich auf, ihn zu belehren; obgleich ich nun viel zu
schwach bin, ein solches Wunder der Bekehrung zu vollbringen, so

will ich doch noch an ein Beispiel und zwar in kalter Prosa
erinnern. Es ist nämlich auch ein § der Verfassung, welcher die Freiheit

der geistigen Ausbildung garantiert. Räch der Logik des hh.
vr. Schaufelbüel mlltzte nun diese Freiheit dahin verstanden wer-
den, datz der Staat kein Recht hätte, das Schulwesen zu beaufsich-

tigen, sondern die Schule mützte ein Freigut werden, wie der Bodenzins.

Ich glaube, solche Analogien könne man nicht so leicht, selbst

nicht mit der Waffe des Spottes und der Ironie, von der Hand
weisen. — Mit dieser Erwiderung glaube ich nun meine Aufgabe
geläst zu haben."

In der Abstimmung erreichte der Antrag vorer 65, derjenige
Lchaufelbüels nur 65 Stimmen. Doch erwies die Abstimmung sich

wieder einmal als ungültig, weil der Rat nicht mehr beschlußfähig

war. —
Am nächsten Tage stimmten 71 Grotzräte für den Grundsatz der

freiwilligen. 65 für denjenigen der zwangsweisen Ablösung und
der Entwurf wurde wieder an die Rommission zurückgewiesen.

I. vietschy mutz sich sehr über diese mächtige
Unterstützung seines Gedankens durch den glänzendsten Redner der

Versammlung, Regierungsrat Waller, gefreut haben.



(I8Z9)

Das Schuldbetreibungsgesetz

Zum Gesetzesvorschlag über das Schul dbetrei bungs-
Wesen äußerte sich vietschy am 20. Juni I8Z9.

In Z 4 dieses Gesetzes beantragte der Kleine Rat, daß die
2 — Z in jedem Bezirk anzustellenden Schuldagenten (Betreibung?-
beamten) eine annehmbare Personal- oder kealsicherheit im
Betrage von wenigstens 10 000 ?r. zu leisten hätten. Oie Rom-
Missionsminderheit unterstützte diesen Kntrag. Oie Mehrheit
wollte nach dem Beispiele aller übrigen Staatsbeamten, denen

Eeldverwaltung anvertraut war, eine annehmbare und
unbedingte personalbllrgschaft fordern, vas Protokoll meldet:
«Hr. vietschi bemerkt, das Wort „unbedingt" habe keine Gren-
Zen; da man aber wissen müsse, für wie viel man einem solchen
Kgenten anvertrauen dürfe, so stimme er für den Vorschlag des
Kleinen Rathes."

Mit dem Knappen Mehr von 70 gegen 67 Stimmen siegte der

Wehrheitsantrag.
Zum tz 27 machte I. vietschy folgende, den vor-

geschlagenen Text sehr deutlich veranschaulichende Anmerkung:
«vieser § enthält übel gewählte Worte. Wenn einem Schuldner
das Rechtsbot an die Hausthür angeheftet wird, so gehen die Gas-
senbuben und reissen es wieder ab, und dann ist es auch aller Welt
bekannt, daß der Mann schuldig ist, was dem Mann den Kredit
nimmt, vas ist ein übel gewählter Platz an der Hausthür. Ich stelle
den Rntrag, daß in einem solchen Fall, wenn der Schuldner nicht
Zu Hause angetroffen wird, es dem Rmmann angezeigt werden
soll, damit er ihn dann vor sich rufen und ihm das Lot eröffnen
kann."

Hr. Wiela nd: „Ts ist nicht zu verkennen, daß der vor-
geschlagene Modus etwas unschickliches enthält: aber wenn ich mich
nicht irre, so besteht er bereits schon in vielen Theilen des Kantons,
und da es doch Fälle geben kann, in welchen der Betreibungsbeamtete

nicht anders als auf diese Weise vor Verantwortlichkeit
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sich sicher stellen kann, so mutz ich, bis Hr. vietschi uns einen andern

Antrag an die Hand giebt, bei dem Vorschlag des Kleinen Rates
stehen bleiben."

Hr. Waller: „Ich frage, ob die Betreibung, die angewendet
werden mutz, eine Wahrheit werden soll oder nicht? Wollen Sie den

vorgeschlagenen Modus ganz verwerfen, so legen Sie es in die

Hand des Schuldners, die Möglichkeit jeder Betreibung gegen ihn
zu illudiren. Es ist übrigens der vorgeschlagene Weg nicht so neu.
als er erscheinen mag; auch der Eerichtsweibel heftet seine vor-
ladungen in Abwesenheit des vorzuladenden an die Hausthüre.
Will von irgend einer Weisheit her ein Surrogat dafür gegeben

werden, so kann ich auch dazu stimmen; vor der Hand aber stimme
ich zum Vorschlag des Kl. Rathes."

vietschy versetzte: „Ich frage nur, ob man die Garantie habe,
datz dem Schuldner das Lot angelegt worden sei, wenn es von der

Thür weggerissen wird, bevor er wieder nach Hause kömmt?"
Auf Antrag von Fürsprech Baldinger wurde dieser § an die

Kommission zurückgewiesen.

In der späteren Beratung bekämpfte vietschy diesen § noch-

mals, „indem er in dem darin aufgenommenen Modus, einem Ab-
wesenden das Rechtsbot anzulegen, eine Gefährdung für dessen

Kredit erblickte".
ver § wurde dann wirklich gest richen.
In der weiteren Beratung bemerkte I. vietschy zu § SO,

der den verkauf der Pfandobjekte betraf: „vie baare Bezahlung
ist zu arg, das soll nicht geschehen; man mutz dem Käufer gegen

gute Bürgschaft etwa zwei oder drei Monate Zeit zur Bezahlung
geben."

Hr. Präsident bittet den Hrn. vietschy um schriftliche Ab-
gäbe seines Antrags, worauf derselbe bemerkt: „Wenn man mir
nicht beistimmen will und zu meinen Sachen blotz lacht, so lasse

ich's lieber sein".
Er hätte beifügen dürfen, datz diese Fragen ihm persönlich

gleichgültig seien und er nur das Wohl des einfachen Volkes be-

zwecke.
»

F. I. vietschy wehrt sich für die Bezirkshauptorte

Am 6. Nov. I8Z9 referierte Lezirksamtmann Schmiel über den

Gesetzesvorschlag betr. die Reorganisation des Land-
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jägerkorps. Eintreten wurde beschlossen, Su Z 1 „Das
Landjägerkorps steht unter militärischer Disziplin und Subordination"
ergriff vietschy das wort, um wieder — Sparsamkeit zu for-
dernl „Es wird da eine Vermehrung dieses Torps um 10 wann
vorgeschlagen; allein dieses ist zu kostbar und das Landjägerkorps
hat an 86 wann, wie es bis dahin gewesen ist, genug; diese kön-
nen alles beobachten und erfahren, was die Polizei wissen mutz.
Wir haben die Ausgabe von 4000 ?r., welche sonst gemacht werden
müssen, nicht nöthig, und ich stelle daher den Antrag, das Rorps
bei 86 Wann bleiben zu lassen."

Der Rommissionsberichterstatter und Regierungsrat plütz sprechen

sich für den Rommissionsantrag aus, der zuletzt genannte
erwähnt zur weiteren Begründung noch einen speziellen ?all, „der
wahrscheinlich dem Hrn. vietschi nicht bekannt sein wird"; zur Ab-
wehr der ganzen Scharen, oft 40 — S0 heimatlosen an der
Luzerner Grenze ist ein starkes Polizeikorps nötig. Der Rommis-
sionsantrag wurde angenommen.

8 16 des Gesetzes legte den Bezirks-Hauptorten eine bedeutende
Last aus, indem sie nebst anderem noch zwei Arrestanten-Simmer
hergeben sollten.

Altammann O i e t s ch y fandi „Die Bezirks-Hauptorte sind hier
etwas zu hart belegt und müssen eine Last der andern Gemeinden
tragen, welche nicht gerecht ist. Denn die Bezirks-Hauptorte haben
keinen Vortheil und die Polizei ist für sie wie für das ganze Land.
Darum soll der Staat die Rosten für die Lokalitäten der Land-
jäger tragen und man mutz den Bezirks-Hauptorten etwas billiges
abnehmen und es auf das ganze Land verlegen."

Der Präsident bemerkte, datz er den Antrag, den Bezirks-
Hauptorten etwas billiges abzunehmen, seiner Unbestimmtheit
wegen nicht wohl zur Abstimmung bringen könne.

Regierungsrat Berner unterstützte den Grotzrat vietschy:
»Die Bezirks-Hauptorte sollen statt zwei nur ein Arrestanten-
Zimmer hergeben."

Doch siegte der ursprüngliche Antrag der Regierung und Rom-
mission.

?ranz Joseph vietschy fand schon beim nächsten § wieder
àlatz, für die Stadt Rheinfelden eine seiner weinung nach scharfe
Lanze einzulegen.

Lei diesem § schlug Präsident Bertschinger vor. man sollte
den Bezirks-Hauptorten nicht höhere Beiträge an das Landjäger-
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Korps aufladen, sondern alle diese Kosten auf die sämtlichen
Gemeinden des Kantons verlegen, „vie Kosten für Vequartierung
der Landjäger und für Herstellung der nöthigen Lokalitäten sind

eine Beschwerde, welche das gesamte Land tragen soll, indem es

auch den Nutzen davon hat."
Bezirksamtmann Schmiel als Kommissionsreserent gab zu

verstehen, daß die Bezirks-Hauptorte gegenüber den andern
Gemeinden sich schon dadurch großer Vorteile erfreuen, daß ihnen die

erste Hilfe zur Sicherung von Personen und Eigentum geboten
werde.

ver Ratspräsident fügte bei, die Bewohner von Bezirks-Haupt-
orten, an denen die Beamten wohnen, hätten auch am nächsten

zu ihnen, viele Leute aus der Umgebung müßten im Hauptort
erscheinen. „Ich sage dieses deswegen, weil auch ich einer Gemeinde

angehöre, welche einen Hauptort bildet,' mich aber nicht getrauen
dürfte, hier ihre Interessen auf Unkosten der übrigen Gemeinden

zu vertreten."
vorauf erwiderte Mt-Llmmann vietschy.' „Man stellt die

Sache so dar, als ob die Bezirks-Hauptorte gar viele Vortheile
hätten. Über das ist nicht wahr! denn was nützt es dem Hauptort,
wenn bei ihm einer eingesperrt wird, und man ihm eine Suppe
geben muß. Venn mehr als dieses ist es nicht, und die Polizei ist

für das ganze Land und nicht bloß für den Hauptort da. Ich wieder-
hole es noch einmal, die Gemeinden, welche Hauptörter sind, haben
deswegen keinen Vortheil, und unterstütze daher den Äntrag des

hh. Präsidenten Bertschinger."
Herr vicepräsident Bruggisser: „Ich hätte das Wort

nicht ergriffen, wenn nicht in letzter Instanz sich noch jemand für
die Bezirks-Hauptorte gewehrt hätte, vie Bewohner von
Bezirkshauptorten sind z. B. befreit von Gebühren für Vorladungen u.f.f.,
ebenso auch von den Unannehmlichkeiten und Kosten, welche die

andern Bürger wegen der Läufe und Gänge ins Hauptort ent-
richten müssen und sich von den letztern vielmehr noch bezahlen
lassen." ver Redner fährt fort: „Wenn es übrigens dem hh. Mt-
ammann v i e t s chi von Rheinfelden so beschwerlich fällt, daß

seine Gemeinde, weil sie Bezirkshauptort ist, einen vermehrten
Beitrag an das Polizeiwesen bezahlen muß, so kann dieser Be-

fchwerde bei der nächsten Revision der Verfassung gar füglich ab-

geholfen werden, indem man z. B. die Bezirke Laufenburg und

Rheinfelden zusammenschmelzen und ?rick zum Hauptort erheben
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könnte. Ich bin überzeugt, seine Mitglieder werden dem Hrn. Viet-
schi seine vorsichtige Vertretung ihrer Interessen dann bestens
verdanken."

Nun wendete sich noch ein Redner mit scharfem Nadelstich gegen
den für seine Stadt so besorgten Rheinfelder Nltammann.

Ver Bezirksrichter Lenzi führte Folgendes aus: „wenn
Hr. Oietschi nichts von den Vortheilen wissen will, welche die
öezirks-hauptorte genießen, so kann ich auch noch ein Beispiel
dagegen anführen. Es kam nämlich letzthin ein Unterthan des
Troßherzogthums Baden in sein Haus und wollte bei seiner Sohnsfrau

einen Fünflivres-Chaler auswechseln lassen, welcher aber
falsch war. vieses hat aber die Frau nicht gesehen, und hätte den
Thaler angenommen, wenn nicht gerade ein Landjäger hinzu ge-
kommen und sie aufmerksam gemacht hätte. Wenn nun hier der
Hauptort keine Polizei gehabt hätte, so wäre Hr. vietschi um einen
Thaler ärmer geworden! wogegen aber dieser Vorfall beweist, daß
Hr. vietschi auch noch persönlich einen Vortheil daraus gezogen
hat, daß an dem Bezirkshauptort Landjäger sind."

Selbstverständlich schwieg Nltammann vietschy auf dieses

persönliche Votum nicht, sondern versetzte sofort: „Oen Fünflivre-
Thaler hatte der Mensch schon an fünf Grten ausgeben wollen, man
hat seine Falschheit aber überall erkannt, und auch ich würde es
ohne Beihülfe eines Landjägers gesehen haben, denn ich habe immer
noch gute Nugen. Uebrigens wiederhole ich es noch einmal, daß die

öezirks-hauptorte keine Vortheile haben, und daß sie nur oft
schlechte Leute ansehen müssen, weil man das Gesinde! immer nach
den hauptorten führt. Was die Bedrohung anbetrifft, daß der
Hauptort von Rheinfelden entfernt werden soll, so ist diese nicht
fo groß, denn wir haben ein Recht, Vezirks-Hauptort zu sein, weil
wir es schon fast seit Christi Geburt gewesen sind. So geschwind mit
einem Federzug nimmt man einem so etwas nicht weg, und man
redet vorher noch miteinander."

ver Nntrag der R o m mis sion wurde nach Nblehnung des

von vietschy unterstützten Antrages Lertschinger, angenommen.
vietschy'z Bemerkung, Rheinfelden sei schon fast seit Christi

Geburt Vezirks-Hauptort gewesen, klingt sehr naiv. Im Jahre 44
v- Chr. Geb., wurde die Lolcmia Rauncu von Julius Caesars
?reund, Lucius Munatius plancus gegründet und im Jahre 1Z
v. Chr. vom Raiser Augustus zur Stadt àsustu pauriLu (Äugst)
erhoben. Rheinfelden gelangte erst im Mittelalter zu Ansehen und
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Bedeutung. — vielleicht wollte vietschy, der doch die Augster
Susgrabungen kennen mußte, aber auch nur sagen, schon zur Zeit
von Thristi Geburt habe in unserer Gegend eine bedeutende Stadt
bestanden.

Das Bodenzinsgesetz

Am 7. Nov. I8Z9 gelangte der Gesetzesvorschlag „Ueber
Kapital-Umwandlung! der Grundzinse und
derenKblöslichkeit" vor den Großen Rat. vie Kommission
erklärt sich im Allgemeinen mit dem Kleinen Rat einverstanden;
nur über die Frage, ob die Ablösung eine fakultative oder

gezwungene sein solle, herrschte Meinungsdifferenz. vor der

artikelweisen Beratung wurde diese Frage erörtert.
vietschy äußerte sich darüber in folgenden Worten; „Ich

glaube, die Mehrheit der Kommission hat den rechten Gesichtspunkt
ins Auge gesaßt; ich glaube, wer Hausen will, wird in Z0 Jahren
wohl abzahlen können, und seine Kinder und Kindeskinder werden

ihm dann Dank wissen. Man sagt freilich, es sei Geldmangel;
allein ich glaube, man wird auch immer Geld finden in unseren

Staaten; man soll nur den Zinsfuß auf vier proz. festsetzen."

ver Grundsatz der fakultativen Ablösung wurde mit 102 gegen
40 Stimmen angenommen.

Der Aargau und das Fricktal

In der Sitzung vom 14. vezember I8Z9 wurde die Kaisterberg-
straße besprochen, deren Durchführung heute noch angestrebt wird,
vr. Brug gisser bemerkte u. a.; „Ich hätte nicht geglaubt,
daß eine Sache so viel widerstand finden würde, welche das erste
Zeichen enthält, daß man sich eines ganzen Landesteils auch noch
erinnere. Venn wahrlich, man frage nur, was seit der Vereinigung
des Fricktals mit dem Aargau für dasselbe geschehen ist, und man
wird finden, daß es in Nichts besteht, als in der Anlage der Basel-
Straße, wovon jedoch die Gemeinden das Meiste bezahlt haben und
wenig Nutzen davon ziehen, während der Staat den ganzen vor-
theil hat. Außer dieser Straßenanlage ist für das Frickthal nichts
anderes, insbesondere aber für Laufenburg, nichts geschehen, während

doch dieser Landestheil, welcher oft durch mancherlei Unglück
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heimgesucht wurde, einer vorzüglichen Fürsorge bedurft hätte.
Anderswo giebt man gar reichlich, während man hier die billigste
Forderung unerfüllt läßt Ich will Sie nicht länger aufhalten,
aber noch zu bedenken geben, ob es nicht einmal Seit ist, die
Wünsche eines ganzen Landestheils zu berücksichtigen und ihn dem
Glauben zu entreißen, daß er nur so eine verlorene Schildwache des
Kantons sei."

Uegierungsrat Schau felbühl hielt die Anlage einer Straße
für nicht unzweckmäßig, „und geschähe es auch nur zu dem Zweck,
bisweilen in der Schweiz einigen Schweizersinn zu holen."

öezirksrichter Lenzi bemerkte u. a.: „Allein man hat fast
gesagt, man wisse noch nicht, ob die Irickthaler Schweizer seien
oder nicht, und hierauf muß ich bemerken, daß wir allerdings noch
keine Leweise für das Erstere erhalten haben, indem man uns
stetsfort, wie es jetzt wieder geschehen will, mit unsern Wünschen
Zurückgewiesen hat. Im Straßenwesen insbesondere wissen wir
nicht, ob wir österreichische oder Schweizer Unterthanen sind, indem
wir fast von beiden Seiten gleich behandelt werden."

Politisch ist das Iricktal im Kanton Aargau nicht zurückgesetzt.

Es besitzt genau die gleichen volksrechte wie alle anderen
Aargauer Landesteile. Aber aus dem Umstände, daß der Fricktaler
immer einen ganzen Tag verwenden muß. wenn er seine doch

Ziemlich nahe gelegene Kantonshauptstadt erreichen will, — aus
diesem Umstände folgt die Wirkung, daß der Iricktaler sich nur
selten in Aarau blicken läßt und daß ihm diese alsdann einen
..fremden" Eindruck macht. In der ganzen Welt hat der „?rovin-

sich m die „Lupitale" zu verfügen, wenn er dort etwas will,
denn „I'^bsent a toujours tort." — vie stiefmütterliche Sehand-
lung des Fricktals rührt zum Teil daher, daß der Iricktaler sich

ZU wenig um seine Landeshauptstadt bekümmert, weil er sie neben
Lasel unterschätzt. Anderseits hat der heutige Aarauer kein Gefühl
wehr dafür, daß die aargauische Zufahrtslinie zu Basel
durch das Fricktal führen würde, ver Aarauer beurteilt das
Fricktal (unter dem er, wie der Lasler, oft bloß die Gemeinden
um Frick herum versteht), lediglich nach seiner öevölkerungszahl.
die einen Siebtel des gesamten Kantonsvolks ausmacht, vem
Gebiet nach bildet das Fricktal jedoch den fünften Teil
des Kantons Aargau. Aarau wäre, was der Fricktaler wiederum
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übersieht, nicht nur ein „Nest", sondern, sofern es sich mit seinen
Vororten vereinigen würde, doch eine Stadt von etwa Z0 000

Einwohnern. Es liegt ein Widerspruch darin, wenn man, wie recht
und billig, im Rargau die Rheinschiffahrt fördert, aber nicht
einsehen will, daß eine direkte Verbindung der Kantonshauptstadt
mit dem aargauischen Rheinland sozusagen einen Kernpunkt der

Rargauer Verkehrspolitik bilden sollte. Maria Theresia und

Joseph II. ließen es sich angelegen sein, ihre Landeshauptstadt
Wien mit dem Seehafen Trieft durch die Semmeringstraße zu
verbinden. Tatsächlich ist die Reise aus dem Fricktal nach der einstigen
vorderästerreichischen Hauptstadt Freiburg nicht viel weiter
und nicht viel teurer als die Fahrt nach Rarau. Bequem kann
man in einem halben Tage vom Fricktal aus dorthin und zurück
reisen. Ein Billet Naiseraugst—Rarau kostet aus der kurzen, mit
zwei Wagenwechseln verbundenen Strecke über Glten Fr. 6,90.
Eine Fahrt nach Zürich kostet ?r. 8,80. Somit fühlt der Fricktaler
sich der Stadt Rarau nicht viel näher als der Stadt Zürich.

Gehört nun auch das Fricktal wirtschaftlich und geographisch

mehr zu Basel, so muß es doch vom eidgenössischen
Standpunkte aus begrüßt werden, daß Napoleon durch die „Erfindung"
des Kantons Rargau eine Rrt Synthese aller deutsch-schweizerischen

Landesteile schuf: es ist nicht auszudenken, wie sehr die Einigkeit
der Schweiz gefördert wurde durch die bloße Existenz des Kantons
Rargau, in dem ein Stück Zürich, ein Stück Bern und Basel, auch

ein Stück Zentralschweiz zusammengefügt sind zu einer staatlichen
Einheit: so bildet der Rargau einen
deutschschweizerischen Vurchschnitts-Staat und das
Fricktal leidet für die Eidgenossenschaft.

(U)

— 626 —



f. 1. Dietscki^j im Kulturkampf

Um 20. Januar 18Z4 hatte in Laden eine Konferenz von
abgeordneten der Kantone Luzern, Bern, Solothurn, Baselland,
Lt. Gallen, Aargau und Thurgau stattgefunden- an dieser
Konferenz herrschte der einmütige Gedanke, daß der Zeitpunkt
vorhanden sei, wie in politischen, so auch in kirchlichen vingen vor-
wärts zu schreiten, vem machthaberischen Rom müsse Entschlossenheit

entgegengestellt, die Anmaßungen der Klerisei mit Kraft und
Nachdruck zurückgewiesen werden, vie Freiheit sei nur halb
errungen, wenn im Kirchlichen die alten Verhältnisse noch
fortbeständen. alle abgeordneten erklärten sich für einen Metropoli-
tanverband, der für die Baseler viözese vorbehalten und in der
Rirchenversassung vorgeschrieben sei. Zu dem Ende sollte der päpst-
liche Stuhl angegangen werden, das Visthum Basel, als das älteste
und am reichsten ausgestattete, zum Rang eines schweize-
rischen Erzbistums zu erheben und diesem die übrigen
Nmmediatbisthümer der Schweiz einzuverleiben.

Zofern aber dies nicht erzielt werden könnte, wollten sich die

kontrahierenden Stände den Anschluß an ein auswärtiges Erz-
bistum vorbehalten, vann folgte die Aufstellung von vierzehn
Punkten oder Artikeln über Bedingung und Umfang staatlicher
Aufsicht in Kirchendingen, viese betrasen: Wahrung der den öi-
schöfen zukommenden Zudikatur (Rechtsprechung) gegenüber Ein-
griffen des Nuntius; Abhaltung von Synoden nach den
kanonischen Vorschriften, aber unter Aufsicht des Staates; Handhabung
des landesherrlichen placets (Genehmigungsrechts) hinsichtlich
kirchlicher Erlasse; Beschränkung der geistlichen Gerichtsbarkeit
in Ehesachen auf das Sakramentalische der Ehe; Gewährleistung
der gemischten Ehen und Auswirkung billiger Ehedispenstaxen;
Verminderung der Fasttage und Feiertage oder Verlegung
derselben auf Sonntage; Aufsicht der Kantone über die Priester-
seminarien und die Prüfungen der Geistlichen; Forderungen des
Tides der Treue von den Geistlichen und Verweigerung von
Anstellungen für die Eidverweigernden; Unzulässigkeit der Abtre-
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tung von Kollaturrechten an geistliche Behörden' Zurückweisung
von Einsprachen kirchlicher Behörden gegen vorgenommene
Besetzung von Lehrstellen; Aufhebung der bisherigen Exemption
(Ausnahmestellung) der Klöster und Unterstellung derselben unter die

Gerichtsbarkeit der Bischöfe mit dem Recht, sie für religiöse und
milde Zwecke in Anspruch zu nehmen.

vie Kantone verpflichteten sich zu gegenseitigem Schutz und

vereintem Wirken bei Gefährdung der staatlichen Rechte in Kirchensachen.

Auch die Aufhebung der Uuntiatur kam zur Sprache;
indessen fand man den gegenwärtigen Zeitpunkt ungeeignet zu einem

Vorstoß in dieser Richtung.

ver Historiker unserer schweizerischen Regenerationsperiode
(18Z0 — 1848, Paul Feddersen, fügt vorstehenden Mitteilungen
die Anmerkung bei!

„Oie meisten" (an der Badener Konferenz) „angenommenen
Grundsätze waren nicht neu; sie beruhten größtenteils auf
alten Uebungen der Schweizer oder galten als Uorm in
anderen katholischen Staaten; aber sie wurden nie übereinstimmend

gehandhabt und oft vor dem Widerspruch der Kurie
preisgegeben. vie konsequente Befolgung und Durchführung
derselben mußte allmälig zu einem gemeinsamen schweizerischen

Staatsrecht in Kirchensachen führen und den bisherigen Will-
kührlichkeiten und Uebergrifsen der geistlichen Gewalt eine

entschiedene Schranke setzen. — Einstweilen waren die

Verabredungen der Konferenzkantone noch keine verbindlichen
Abschlüsse, ven Behörden der Konferenzkantone lag es ob, sie

zu bestätigen."
Zm Kanton Aargau bestanden damals große Klöster,

die allmählich in den Besitz einer Menge von Pfarrpfründen
gelangt waren, mit ihrem reichen vermögen jedoch so wirtschafteten,

daß sie jährlich um große Summen zurückkamen, vom Kloster
Muri aus begann ein wahrer Krieg gegen die Badener Konferenz-
beschlüsse.

ver Große Rat bevollmächtigte am Z. Sept. 18Z5, nach

Anhörung eines von Augustin Keller erstatteten Berichts über die

kirchlichen Angelegenheiten, den Kleinen Rat, auf den Fall, daß
der Bischof von Basel den Forderungen des Standes Aargau nicht
entspreche, die Lostrennung des katholischen Landesteils von dem

gegenwärtig bestehenden Viözesanverband auszusprechen.
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Km gleichen Tage lief beim Präsidium des Trotzen Rats eine
Verwahrung ein:

„Da dieser Beschluß nach der Knsicht der Unterzeichneten —
welche zu der Zahl der S2 die Minderheit bildenden Trotz-
rathe gehören — die bestehenden Wirren vermehren, eine Kirch-
liche Spaltung nothwendig herbeiführen, die Temüther des
katholischen Volkes beunruhigen, und von weitern, unabseh-
baren, nachtheiligen Früchten begleitet sein könnte; so

verwahren sie sich hiemit feierlichst gegen alle künstigen Folgen,
obigen Beschlusses und bekräftigen diese Urkunde zu fortdauerndem

Kndenken mit ihren Unterschriften."

Oa unter diesen Unterschriften auch diejenige von Franz
Joseph vietschyzu erblicken ist, und dieser im Kulturkampf
eine durch große Toleranz beachtenswerte Sonderstellung einnahm,
war die vorausgegangene allgemein geschichtliche Einleitung nicht
Zu umgehen.

Km S. Nov. I8Z5 unterbreitete der Kleine Rat den Gesetzes-

Vorschlag betreffend den Kmtseid der katholischen Geistlichen:

§ l. „Feder katholische Geistliche, der im Kanton Kargau
als Pfarrer, pfarroerweser oder Pfarrhelfer angestellt ist oder

künftig angestellt wird, hat vor dem betreffenden Bezirks-
amtmann nachstehenden Eid abzulegen:

- „seiner verfassungsmäßigen Regierung Gehorsam zu
leisten, den Nutzen des Staates zu befördern und seinen Scha-
den zu wenden, die bestehende Verfassung und verfassungs-
mätzigen Gesetze zu beobachten, für die Aufrechterhaltung der

gesetzlichen Ordnung aus die Pfarrangehörigen bestmöglich
einzuwirken, die heiligen Amtspflichten zu erfüllen und über-
Haupt sich in allem so zu verhalten, wie es einem christlichen
Seelsorger gebührt. Ohne Gefährde!"

§ 2. „Derjenige Geistliche, welcher diesen Eid zu leisten sich

weigert, soll angesehen werden, als habe er seine Entlassung
oder Nichtannahme von der ihm übertragenen Pfarrstelle er-
klärt; das betreffende Pfarramt ist in solchem Falle als
erledigt auszuschreiben und wieder zu besetzen."

ver von Augustin Keller erstattete Kommissionsbericht
beantragte verschiedene Verschärfungen dieses kleinrätlichen vor-
schlags. Nach ausgiebiger Beratung, an der sich F. vietschy nicht

— 629 —



beteiligte, wurde der Gesetzesvorschlag am K. Nov. mit der Mehrheit

von 98 Stimmen angenommen, vie Minderheit ist im Rats-
Protokoll nicht angegeben.

Sofort nach diesem Leeidigungsgesetz legte der Meine Rat einen

Vekretsvorschlag vor, dem zufolge das Benediktiner-Stift Muri,
das Bernhardiner-Stift Mettingen und die Frauenklöster Fahr,
hermetschwyl, Gnadenthal und Baden unter Administration von
Staats wegen gestellt werden sollten. „Sie erhalten besondere
Verwalter und Kechnungssteller, welche der Meine Rat erwählen und

mit angemessenen Instruktionen versehen wird."

vie Mehrheit der Nommission erklärte, durch ihren
Berichterstatter vr. Bruggisser, aus administrativen und politischen Grün-
den die unbedingte Annahme des kleinräthl. Vekretsvorschlages
als eine dringende Notwendigkeit, deren unverweilte Realisierung
durch die guten Rechte und das Selbsterhaltungsinteresse des Staa-
tes geboten sei.

vie Minderheit, vertreten durch Jehle, aber fand keine
zureichenden Gründe für die Annahme des Vorschlages und wollte
ihn verwerfen. Sie beantragte, die Regierung zum Erlaß von
Vorschriften zu beauftragen, durch welche den Mängeln der Kloster-
Verwaltung sonst abgeholfen werden könne. Ferner möchte der

Staat die Rechnungsführung der Möster durch ein einheitliches
Formular regulieren usw.

Es handelte sich hier um eine Finanzangelegenheit, — somit
durfte I. vietschy sich wohl ein Urteil darüber erlauben.

Er äußerte sich darum am 7. November 18Z5 folgendermaßen:
„Man trägt Ihnen an, man soll die Klöster bevogten. Gbwohl
ich nun ein Bürger bin, der alles zu erhalten und zu vermehren
sucht, was er kann, und so sehr ich auch das vermögen der Klöster
erhalten will, so muß ich doch bemerken, daß Sie im ganzen Kanton
keinen Verwalter für so große Güter finden, und der im Stande

wäre, eine so große Haushaltung zu besorgen, vas wäre wirklich
zu viel von einem Mann gefordert, und der Verwalter ist doch auch

ein Mensch, und zudem könnte er sich noch zu vielem verführen
lassen, was nicht recht wäre. Mir haben schon viele Verwalter
gehabt, mit denen wir nicht zufrieden sein konnten, und wir haben

genug Beispiele, daß sie auch fehlen können, wenn wir nun für die

6 Klöster im Kanton auch 6 Verwalter anstellen müßten, so würden
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uns nur diese jährlich 12000 ?rk. kosten, denn 2 mal 0 ist zwölf
und bei diesen großen Rosten könnte erst noch die Verwaltung
vielleicht auch wieder nicht gut geführt werden. Ich müßte daher sagen,
daß man den Klöstern um 12000 ?rk. mehr Steuern auflade,—(Gelächter)

— und ich denke, die Klöster werden das lieber bezahlen,
als daß sie einen Verwalter aufnehmen. Ich will lieber 12 000 ?rk.
mehr von den Klöstern, als die Ungewißheit haben, ob ihre Güter
durch Verwalter gut besorgt werden oder nicht. Wenn die Klöster
mehr bezahlen müssen, so werden sie auch besser hau-
sen, und sie bezahlen lieber 12 000 ?rk. mehr, als daß sie sich
u 0 gten lassen. Ich stimme also zu der Minderheit, aber mit dem
Beisatz, daß die Klöster 12000 ?rk. mehr als Staatssteuer bezahlen
müssen, was sie gewiß gern thun werden. Wenn es dann nicht besser

geht, als bisher, so ist dann immer noch Zeit, die Klöster zu besagten,

für jetzt aber möchte ich nur 12 000 ?rk. mehr verlangen und
das bekomme m'r g'weeß!" — (Gelächter).

Oietschy stand mit seiner Ansicht nicht etwa ganz allein. Heinrich

Zschokke hatte dem Vekretsvorschlag ebenfalls nicht vor-
behaltlos zugestimmt, sondern wollte den Klöstern zuerst eine
Probezeit von zwei Jahren gewähren und „die fehlbaren" nachher
durch den Staat auf ihre Kosten verwalten lassen, ver
vekretsvorschlag wurde angenommen.

Oie Großrats-Sitzung vom 2. Dezember 18Z5 hatte sich mit
einem bischöflichen Schreiben zu besassen, das sich auf den in der letzten

Großrats-Sitzung gefaßten Beschluß betreffend die Eidesleistung
der Geistlichkeit befaßte. Gbergerichtspräsident Or. Ta n ner, der
mit Landammann Sidler, hürzel, Baumgartner, Mörikofer in
der Luzerner Tagsatzungs-Kommission für Vorbereitung der neuen
Bundesurkunde den ausgesprochenen Jentralisationsgedanken ver-
treten hatte, stellte, „aus Liebe zum vaterlande" fest, daß der
Bischof in jenem Briefe sich den Schein gebe, anzunehmen, als ob
nun von Seite des Großen Kates denjenigen gesetzwidrigen
Ansprüchen Rechnung getragen worden sei, die er s. It. an ihn ge-
richtet habe. Gbergerichtspräsident Or. Tanner beantragte, diesen
Brief derselben Kommission zuzuweisen, welche sich mit der Er-
läuterung hinsichtlich des den katholischen Geistlichen auferlegten
Eides befaßt hatte. Würde dieser Antrag nicht angenommen, so

behielt Or. Tanner sich einen andern vor, daß nämlich der Große
Rath jenes Schreiben als ein anmaßliches und muthwilliges er-
klären und davon im Protokoll Vormerkung nehmen solle.
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Zofort verteidigte Ztadtammann Oietschy den Bischof:
„Jeder sollte sich freuen, daß das drohende Unglück von unserm
Kanton abgewendet ist. Zollen wir nun wegen einigen wenigen
Worten den Krieg mit dem hochgeachteten Herrn Bischof wieder
anfangen?, wir wollen jetzt den Frieden behalten, den wir Gott
sei Dank wieder haben."

vr. Lruggisser unterstützte, natürlich in schärfstem Ton,
den Antrag vr. Tanner. Dieser gab dem versöhnungsfreunde
Oietschy folgende Antwort: „Hr. Oietschy hat vorhin eine Saite
angeschlagen, die vielleicht bei vielen Anklang gefunden. Auch ich

bin ein Freund des Friedens; aber es ist großer Unterschied
zwischen Frieden und dem Frieden, den man den faulen Frieden

nennt, aus dessen Saat Würmer hervorkriechen, die die Saat
des Frühlings wieder zernagen. Einen solchen Frieden schließen

wir Aargauer nicht ab. Würde ich die Deutung, welche der Bischof

unserm Beschlusse gegeben, als wahr anerkennen, so müßte ich ein

verräther an meinem vaterlande sein, und deßwegen kann ich eine

solche Tinschwärzung nicht gleichgültig ansehen, welche von dem

Bischof nun versucht werden will. Glauben Sie nur, hherren, was
der Bischof thut, thut er wohlunterrichtet und weiß er nicht, was
er thut, so wissen es seine Uathgeber vor, neben und hinter ihm."

3. Oietschy gab darauf sogleich nachstehende Antwort:
„Es giebt wohl später noch Anlaß, darüber zu sprechen; dann

will ich dem hh. Präsident Tanner auch noch ein Wörtlein sagen,
und wahrscheinlich mit eben so viel Wuth als dieser. Ich sage noch-

mals, wir haben Frieden und wollen ihn behalten."
vr. Feer machte daraus aufmerksam, daß die für die Inter-

pretation der Eidesformel eingesetzte Kommission jetzt, nach

Erledigung dieser Frage, nicht mehr bestehe, doch gebe es noch eine

zweite Kommission, der die Beratung über die bischöflichen Ver-
Hältnisse im Allgemeinen übertragen sei; dieser Kommission
möchte der bischöfliche Brief überwiesen werden zur geeigneten
Antragstellung.

Dr. Bruggisser und vr. Tanner schlössen sich diesem Antrag an;
er wurde angenommen.

Bei der Budget-Beratung vom 16. vez. I83S beantragte die

Kommission, den von den Klöstern zu leistenden Beitrag an das

Kirchenwesen, den öffentlichen Unterricht und das Armenwesen zu
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erhöhen, von Z0 000 auf 40 000 ?r. vietsch:? bekämpfte diesen
Rntrag: „Ich glaube, die Verwaltung der Klöster sei so gut bestellt,
daß kein Verwalter sie besser ordnen wird, vas wird sich auch zeigen.
Klan will mit den Klöstern doch etwas zu schnell gehen. Man sollte
einmal etwas ordentliches bestimmen, aber dann auch dabei stehen
bleiben, vie Klöster müssen, wie Sie eben gehört haben, auch noch
die Inventarisationskosten bezahlen, dazu kommen dann auch noch
die Verwaltungskosten, und nun will man noch 10 000 ?rk. Mehr-
ausgäbe an den Staat beschließen. Man will, scheint es, den Klöstern

die Auszerrung an den hals werfen. — (Gelächter.) — Man
sollte doch lieber mit den Klöstern ordentlich umgehen, und gerade-
Zu sagen, man wolle sie aufheben, und dann sind sie einmal des
Klarters satt. — (Gelächter.) — Man sollte noch ein wenig zu-
warten und die Rechnung der Verwalter abwarten, und erst dann
sollte man bestimmen, wie viel mehr die Klöster geben sollen als
bisher, wenn einmal die Verwalter ihre Rechnungen vorlegen, und

sich zeigt, daß es möglich sei, den Klöstern mehr aufzulegen, so
stimme ich dann auch dazu, aber auch erst dann kann man ehrenhaft

einen größern Beitrag von den Klöstern verlangen, jetzt geht
es mir aber zu geschwind."

Ruf diese, wie immer temperamentvolle Aeußerungen F.
Dietschy'z antwortete der Berichterstatter Siegfried sofort:
>,Rur wenige Bemerkungen gegen den vortrag des hh. präo-
pinanten, ver hherr meint, man verfahre zu schnell und all-
Zuschnell gegen die Klöster, aber hherren, der Staat steht auch
uicht stille, sondern hat gerade dieses Bahr durch das Schulgesetz
einen schönen und großen Fortschritt gethan und wenn dieser Fort-
schritt nicht krebsgängig werden soll, so müssen wir auch für die
nöthigen Mittel sorgen, um das neue Schulgesetz in allen seinen
Theilen ins Leben zu führen, vann glaube ich, man werfe den
Klöstern durchaus nicht etwa die Auszerrung an den hals, wie der
Hh- vietschi glauben möchte. Venn wenn ein Privatmann bedeu-
tende Capitalien besitzt, aber davon schon große Summen ver-
Sendet hat und man ihn bevogtet, so sehe ich durchaus nicht ein.
wie man ihm dadurch die Auszerrung an den hals wirft. Einem
solchen Mann verbessert man ja nur den Haushalt, und von seiner
geordneten Gekonomie können dann auch mehr Gpfer verlangt
werden."

?ür den Antrag der Tommission stimmten nur Z7 Mitglieder.

— 6ZZ —



Pfarrer Valentin Mösch von ?rick hatte die ihm
vorgeschriebene Eidesleistung zweimal verweigert und damit tatsächlich
seine Pfründe schon verloren. Bald traf ein reitender Bote mit der

bischöflichen Erlaubnis ein und Pfarrer Mösch leistete den Eid. zu
dem er nicht mehr hätte zugelassen werden dürfen, vie Rommission
beantragte am 17. vez. 18Z5, „die vom Bezirksamt nachträglich

vorgenommene Beeidigung des — den Eid wiederholt verweigert
habenden — Valentin Mösch als ungesetzlich ungültig und nicht ge-
schehen zu erklären." vietschy verteidigte den Pfarrer Mösch:

„ver Hr. Pfarrer Mösch hat erklärt, daß er unmittelbar vor der

Eidesleistung etwas unwohl gewesen sei, er hat aber nach einer
Stunde noch das Eid geleistet und wenn er doch einmal das
E i d geleistet hat, so ist es zu hart und zu grell gegen ihn, wenn er

von seiner pfrund entfernt werden sollte. Dieser Pfarrer von ?rick
ist anerkannt ein guter Seelsorger, und will man ihn brodlos
machen wegen einer Stunde späterer Eidesleistung? vas wäre
bedenklich und noch mehr das, daß man vielleicht genöthiget wäre,
der Gemeinde ?rick einen Pfarrer aufzudringen, welchen sie nicht

gern haben. Ich möchte den Antrag stellen, daß dieser Pfarrer auf
der pfrund bleiben soll." („vas Eid" ist beide Mal im Protokoll
gesperrt!)

Hr. Ralt von ?rick unterstützte diesen Antrag,

ver Rommissionsantrag wurde abgelehnt.
Am 28. März 18Z8 erstattete Gbergerichtsprästdent Tanner

Bericht über den Gesetzesvorschlag zu Einziehung
der pfrundkollaturen. vas Gesetz schlug laut Rom-
missionsantrag im § 1 vor:

„Alle im Ranton bestehenden oder serner zu errichtenden,
mit Seelsorge verbundenen Pfründen werden von nun an einst-
weilen von der Staatsbehörde besetzt, vas Gesetz wird über die

Art und Weise der betreffenden Wahlen die nähern endlichen
Bestimmungen aufstellen. Bis zur Erscheinung dieses Gesetzes

hat der Rleine Rat die Wahlen nach den bisherigen Vorschriften
zu treffen."

Ueber diesen Antrag erhob sich eine bewegte Diskussion, vr.
Bruggisser schreckte in seinen Gegenreden selbst vor persönlichen
Ausfällen auf den Rommissionspräsidenten Tanner nicht zurück.
Er bemerkte u. a., man werde Schwierigkeiten bekommen, wenn
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man die von auswärtigen Rollatoren, wie z. ö. luzernischen,
besetzten Pfründen einziehe. Man hätte zuerst Unterhandlungen mit
allen pfrundgebern. nicht nur mit den zürcherischen pflegen sollen.
Das die Geistlichen betreffende Wahlgesetz hätte gleichzeitig mit
dem vorliegenden eingebracht werden sollen, vas „einstweilen"
im Text lasse darauf schließen, daß zuerst die Regierung, später
die Gemeinden die Geistlichen zu wählen hätten, vie Pfarrer soll-
ten aber dem Gebiete der Leidenschaft entrückt bleiben, ver
Rommissionsberichterstatter wies unter anderem auf die guten Er-
fahrungen hin, die der Ranton Zürich mit der Volkswahl der
Geistlichen gemacht habe.

vr. Bruggisser rief am Schlüsse seiner Rede aus: „Ich stimme
gegen den Gesetzesvorschlag im allgemeinen und im Besonderen
gegen die Annahme des § I."

Ruch Zschokke befürwortete Rückweisung des § I, ebenso
Dietschy: „vas Gesetz ist sehr wichtig und so schnell in die Sachs

einzutreten, ist sehr bedenklich. Es mahnt mich gerade an die Eisen-
bahn, wo man auch mit süßen honigschnitten vorspiegelt: aber ich

glaube, die honigschnitten dürften bald sehr bitter werden. Ich
mächte daher den Antrag stellen, die Sache besser zu bedenken und
noch ein Jahr zu warten. In einem Jahr kömmt Seit und Rath.
Wenn eine Gemeinde nichts zu sagen hat zu der Wahl des Pfar-
vers, so ist es nicht gut. Soll die Gemeinde einen Pfarrer haben,
so soll die Gemeinde auch etwas dazu zu sagen haben, sie muß ein
àcht haben bei der Wahl. Ich möchte dann die Regierung ein-
laden, drei wänner zur Seelsorgerei vorzuschlagen, und die
Gemeinde soll unter diesen dreien einen auswählen. Ich stimme aber
vor der Hand zur Verwerfung des Gesetzesvorschlags."

Ver Präsident gab die Erklärung ab, er werde, nachdem artikel-
weise Beratung beschlossen worden sei, niemand mehr über etwas
anderes, als über den § l das wort erteilen, es sei denn, daß der
Antrag gestellt werde, auf allgemeine Beratung zurückzukommen.

Lofort bemerkte vr. Bruggisser: „Ich habe das wort verlangt
und solches erhalten: worüber ich nun reden werde, hängt einzig
von mir ab, und ich lasse mir in dieser Beziehung von dem Prä-
stdenten nichts vorschreiben, yh. Ms die Frage über eine all-
gemeine oder eine artikelweise Berathung zur Abstimmung
gebracht wurde, konnte ich mir gar nicht denken, wie sich eine Mehr-
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heit für die letztere ergeben könnte, und darum habe ich denn auch

nicht für nothwendig gefunden, darüber zu sprechen ."

Aus vr. Bruggisser's Antrag wird bei der allgemeinen
Beratung stehen zu bleiben beschlossen.

vr. Bruggisser beantragte schließlich, mit der Beratung des

Gesetzes über die Einziehung der pfrundkollaturen zuzuwarten,
bis vom Kleinen Kate auch das votationsgesetz und das Wahlgesetz

vorgelegt werden.

Im weiteren Verlauf der Verhandlung betonte der Kommis-
sionsberichterstatter, „daß es mit der Frage, wie es mit der

Bestellung der Geistlichen zu halten sei. jetzt noch keine Eile habe:
nur bin ich im Falle zu bemerken, daß der hh. vr. öruggisser in
seinem letzten vortrage von seinen frühern Ansichten nach und

nach zurückgegangen, und von den Ansichten der Kommission sich

nicht so weit entfernt, so wie wir denn auch die gleiche Ansicht

vorhin aus dem Wunde des Hrn. vietschi haben verteidigen hören,
welchen hhrn. wir als den eigentlichen Repräsentanten

der populären weinung ansehen können"...

Hr. vr. B r u g gis ser: „Ich protestire dagegen."

Hr. vietschi verlangt das wort.

Sofort, nachdem der Kommissionspräsident geschlossen, erklärte
vietschy : „ver hhr. Präsident des Gbergerichts muß mich vorhin

nicht recht verstanden haben; er hat doch sonst gar feine Ghren.
Ich habe nämlich nicht gesagt, daß die Gemeinden zu der Wahl ihrer
Geistlichen nichts sollen zu sagen haben; ich will gerade, daß die

Pfarrer von den Gemeinden gewählt werden sollen."

vr. Bruggisser's Antrag wurde zum Beschluß erhoben.

ver großrätliche Kulturkampf ruhte von nun an längere Zeit,
aber im Jahre 1840 flammte er wieder heftig auf.

In diesem Jahre lief die zehnjährige Frist ab, in der eine

Revision der Verfassung wieder in Frage kommen mußte, ver
Große Rat konnte die Revision von sich aus vornehmen oder die

Frage den Kreisen vorlegen; es konnte aber auch die wehrheit der

in den Kreisen versammelten Bürger das verlangen einer Revision
stellen. In den katholischen Bezirken regte es sich, bevor die Re-
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gierung einen Schritt tat. In Bünzen bildete sich aus den
Häuptern der klerikalen Partei ein Komitee, dessen Kuflösung die
Regierung verlangte, — das Comite berief sich jedoch auf die ver-
fassung. In den protestantischen Bezirken erscholl der Ruf nach
einem Verfassungsrat. ver Große Rat beschloß, um der Bewegung
Herr zu werden, von sich aus die Vornahme der Revision. Eine
Rommission von 22 Mitgliedern leistete die vorarbeiten. Eine aus
den katholischen Bezirken Baden, Muri und Bremgarten besuchte
Volksversammlung zu Mellingen forderte! Beibehaltung der
Parität, konfessionelle Trennung, Widerruf der Vadener Artikel,
Rücktritt vom Siebner Konkordat, freie Verwaltung der Klöster
und Anerkennung ihres Guts als ausschließliches Eigentum des

katholischen Landesteils.

vie Parität bestand darin, daß beide Konfessionen die
gleiche Zahl von Vertretern im Großen Rate besaßen. Dieser der

Nediationsverfassung von I80Z unbekannte Sustand war im Jahr
>8ZI dem Freiamt zuliebe eingeführt und seither von den pro-
testanten geduldig ertragen worden. Jetzt wünschten sie Vertretung
nach der Volkszahl.

Am l. 5ept. erhob sich beim § Z4 der Verfassung ein hef-
tiger Streit über die Frage, ob auf je 1000 Einwohner ein Groß-
rat zu wählen, — oder die bisherige Gleichheit der katholischen
und reformierten Vertretung beizubehalten sei.

V. vietschy verteidigte den Standpunkt der Parität in
Mehreren Reden.

»

ver Große Rat verwarf die konfessionelle Trennung, behielt
jedoch die Parität bei. Zugleich schien er nach Umständen bereit.
Zur Aufhebung der Badener Uebereinkunft Hand zu bieten, vie
ganze Stellung, die er einnahm, war eine Halbheit, welche keine
Leite befriedigte. Den ultramontanen Begehren ward nicht
hinreichend entsprochen, um die Agitation irgend zu beschwichtigen,
vie Reformierten beharrten auf unbedingter Rechtsgleichheit durch
Repräsentation nach der Kopfzahl. So wurde von beiden Parteien
auf Verwerfung hingearbeitet und am 5. Oktober 1840 der Ent-
murf in der Volksabstimmung mit 2Z087 gegen Z976 Stimmen
Zurückgewiesen.
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Sofort begann die Verfassungsarbeit von neuem. Eine mit ihr
betraute Reuner-Kommission beschloß, die Parität fallen zu lassen,

die Großräte aber nicht auf Grund der Volkszahl, sondern auf
Grund der Zahl aller stimmfähigen Bürger zu

wählen, viese Verfassung wurde am 5. Januar 1841 mit 16 050

gegen 11 484 Stimmen angenommen, ver Kampf, den die im Bün-
zer Konnte verkörperte ultramontane Partei gegen den Staat
Kargau und seine Behörden führten, hörte jedoch damit nicht auf,
sondern ging weiter,' er führte zur Kuflösung des Bünzer Komites,
der sich die Verhaftung seiner Mitglieder anschloß. In Muri rottete

sich das Volk meuterisch zusammen, als Regierungsrat Maller,
aargauischer Regierungskommissär, die Verhaftungsbefehle
vollziehen wollte. In dem Volksaufruhr erlitt Regierungsrat Maller
schwere Verletzungen,' einige menschlich gesinnte Männer retteten
sein Leben und brachten ihn in Sicherheit. Kn diesen Kusruhr schloß

sich der von den Klöstern begünstigte zweite Freiämter-
Ku s st a nd an, den am 11. Januar 1841 zwei Kanonenschüsse, die

Karl Lauerländer auf die villmerger Kirche richten ließ,
unverzüglich zum Stillstand und Rückzug veranlaßten.

Infolge dieses von den Klöstern unterstützten Kufstandes
beschloß der Kargauer Große Rat aus Kntrag vom Seminardirektor
Sugustin Keller am 15. Januar 1841, mit 115 gegen 1? Stimmen
im Grundsatz die Kufhebung sämtlicher Klöster. Doch mutzte der

Kargauer Große Rat in der Folge vor den Beschlüssen der eidg.
Tagsatzung einige Schritte zurückweichen: der Schriftenwechsel
zwischen dem Kanton Kargau und der Tagsatzung zog sich durch

beinahe drei Jahre hin.

ver Kargau erklärte sich aus Munsch der Tagsatzung bereit, die

drei Klöster Fahr, Gnadenthal und Maria-Krönung wiederherzustellen.

Erst als er sich im Jahr 1845 auch zur Miederherstellung
des Frauenklosters hermetschwil herbeiließ, fiel die Kargauer
Klosterfrage durch einen Tagsatzungsbeschlutz mit einer Mehrheit

von 12 Ständen und 2 halbständen aus Kbschied und
Traktanden. So blieben die aargauischen Hauptklöster Mettingen und

Muri, die Hauptzentren des Aufruhrs, ausgehoben. Im weiteren
Verlauf führte die klerikale Opposition zur Gründung des Sonderbunds

im Jahre 1847, zur Kuflösung des Sonderbunds durch den
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Sonderbundskrieg und zur Schaffung des neuen Bundesstaates
durch die Bundesverfassung von 1848.—

Nicht ohne Ueberraschung erblickt der freisinnige Leser den

Rheinfelder Stadtammann vietschy während dieses
Kulturkampfes beständig auf der den liberalen Strömungen entgegengesetzten

Seite. Immerhin trennte er sich schon nach Annahme
der zweiten Verfassung von 1840 deutlich von der reaktionären
Partei, die durch eine Erklärung gegen den Erotzratsbeschluß vom
16. vez. 1840 Protest einlegte. Diese Verwahrung hat vietschy

nicht unterschrieben, trotzdem er sonst gern derartige
Kundgebungen mitunterzeichnete. Mithin hat vietschy an jenem Tage
von seinen bisherigen Parteigenossen einen deutlichen Abstand ge-

nommen.
vorstehende Bemerkungen bilden die Grundlage zum verständ-

nis von vietschy's Reden in diesem Kampf der Geister. —
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llietsciilj als llerfassungsrat
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Am IS. Jenner 1840 wurde die 22köpfige Verfassungsrevisions-
Kommission, bestehend aus je 2 Mitgliedern der 11 bezirke, gewählt,
vie Reihenfolge der bezirke wurde bei dieser Wahl durch das Loos

bestimmt. Ms dritter bezirk kam Rheinfelden an die Reihe.

Aus dem bezirk Rheinfelden wurde gewählt! Hr. Reg.-Rath
Wieland von Rheinfelden.

Nachdem hierauf, durch eine aufgeworfene Frage veranlaßt,
entschieden worden, es seien auch der Präsident und vice-präsident
des Gr. Rathes in diese Rommission wählbar, wurde in dieselbe

noch erwählt! Hr. Gberrichter Lützelschwab von Raiseraugst. Lei
diesen Wahlen erhielten Stimmen! Wieland 77, Lützelschwab SI.
Gberrichter Müller ZI, Ramper 2S, vietschi SS. Lenzi 26, Engel-
berger 4. Suidter 1, Waldmeier I, verloren 2.

Im zweiten Wahlgang bekamen Stimmen! Lützelschwab 86,

Gberrichter Müller 20, vietschi 20, Lenzi 10, Ramper I.
Oie Verfassungsrevisionskommission stellte im Frühling 1840

den Antrag! „Es wolle der Große Rat das von anderer Seite
tatsächlich entkräftete Siebner-Ronkordat für den Ranton Aargau
aus sich beruhen lassen, dabei aber erklären, daß den

bundesmäßigen Verpflichtungen des Standes gegen seine Mitstände nichts
desto weniger fernerhin in wahren Treuen nachgelebt werden."

vie in dieser Angelegenheit bestellte Rommission beantragte am
Z. Juni durch Sschokke mehrheitlich Verwerfung dieses Antrages
der Revisionskommission. Nach langer Diskussion beschloß der

Große Rat mit 100 Stimmen die Verwerfung dieses Antrags! mit
8Z gegen 76 Stimmen wurde beschlossen, „hierbei stehen zu bleiben".

Am 4. Juni 1840 behandelte der Große Rat den Antrag der

22ger-Rommission betr. Aufhebung der Ladener Ronserenzartikel.
Namens der darüber eingefetzten Rommission berichtete hein-

rich Sschokke über ihre Verhandlungen, vie Mehrheit der

Rommission stellte den Antrag! „ver Große Rath wolle über die

Anträge der Mehrheit der Verfassungsrevisionskommission in be-
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treff der Badener Konferenzartikel einfach zur Tagesordnung
übergehen."

vie Minderheit trat mit mehreren Unterschieden gegen die

völlige Abschaffung der Ladener Konferenzartikel ein und wollte
die unvollziehbar gewordenen entweder auf sich beruhen lassen
oder nur noch als leitende Grundsätze für künftige Verhandlungen
mit den kirchlichen Gberbehörden betrachtet wissen.

I. Oietschy leistete sich folgenden Erguß- „vie Ladener
Konferenzartikel — sage man was man wolle, es ist doch wahr —
haben im ganzen katholischen Theil des Kargaus Unzufriedenheit

hervorgebracht, und ich kann mich nicht genug darüber wun-
dein, wie die Herren Mieland und Müller (aus Rheinfelden) sagen

können, im Frickthal sei man damit zufrieden. Ich bin auch ein

Frickthaler und ein guter Frickthaler, und ich kann sagen, daß die

Vadener Konferenzbeschlüsse dort auch Unzufriedenheit
hervorgebracht haben, vas heilige Evangelium, das bereits zweitausend
Jahr alt ist, sagt: gebt der Kirche, was der Kirche gehört, und
der Geistlichkeit, was der Geistlichkeit gehört. Im Frickthal will
man sich nicht trennen. Nein, wir haben die Reformierten auch

gern, aber ihr Reformierte, habt uns auch gern, ja, habt uns auch

gern! von euch hängt es ab, ob man den schönen Kanton trennen
oder nicht trennen soll; aber ich hoffe und erwarte von Euch, daß

dieß nicht geschehen wird! denn wenn's fehlt, seid Ihr schuld daran."
Sowohl der Mehrheits- als der Minderheitsantrag der kom-

mission wurde verworfen und ein Mittelweg des Land-

ammanns Schaufelbühl angenommen, „in den Kntrag der Re-

Visionskommission noch nicht einzutreten, den kl. Rat hingegen
zu beauftragen, daß er sich mit den betr. konferenzständen über
die Kuflösung oder aber den fernern Fortbestand jener Ueber-

einkunft ins Einvernehmen setze und dem Gr. Rath Bericht er-
statte".

Km 5. Juni 1840 begann die Beratung des Verfassungsentwurfs.

Km 8. Juni 1840 meldet das Protokoll:
„Hr. vietschi stellt den Kntrag, die gestern angekündigte Tages-

ordnung festzuhalten, indem er glaube, daß der große Lerg, den der
§ 12 bilde, und bei dem man jetzt angekommen sei, heute schwerlich
werde überstiegen werden können! dann beantrage er auch die
Vertagung auf den 22. dieß."
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Nach einiger Diskussion wurde Vertagung auf den ZO. Juni
beschlossen.

ver Z 12 der neuen Verfassung entfachte eine gewaltige Er-
örterung. à 2. Juli 1840 stellte I. vietschy den

Antrag: „Die 22ger-Nommission hat uns einen Verfassungsentwurf
vorgelegt, an dem wir nun schon lange gearbeitet haben und

erst bis zum § 12 gekommen sind. Wie lange wird es gehen, bis
wir alle 82 Artikel berathen haben. Wir haben eine große Schee-

reret, aber eine Scheererei, die dem Lande wenig Wolle, ja wenig
Wolle bringt. Ich glaube, es giebt im Lande Unzufriedenheit, wenn
man weiter geht, und ich glaube, man könnte es bereuen, wenn
man weiter gehen sollte. Wir haben bisher eine gute Verfassung
gehabt, und man hat sich darüber gar nicht beklagt. Ich glaube
daher, es wäre g'scheiter, dem Volke die alte Verfassung wieder
beliebt zu machen und ihm vorzuschlagen, die alte wieder
anzunehmen. Ja, wir wollen die alte Verfassung wieder annehmen
und die neue schlafen legen. Wenn dann einmal das Volk sich

ausgesprochen hat, daß eine Revision vorgenommen werden soll, so

wollen wir eine solche vornehmen, bis dahin aber wollen wir
die neue Verfassung schlafen legen und die alte bestehen lassen.

Das ist mein Antrag."
Hr. Präsident: «Der Antrag des hhrn. vietschi ändert das ganze

Verhältnis. Ich will über diese Grdnungsmotion reglementsmäßig
die Berathung eröffnen, oder sogleich darüber abstimmen lassen,

wenn das Wort nicht weiter begehrt wird."

Hr. Weber: „. Ich kann den Antrag des hherrn Vietschi

unterstützen, wenn man vorher ausspricht, daß man den § 28 zu-
erst in gerechte und angemessene Anwendung bringen wolle, und

wenn erklärt wird, daß man die seit 18Z0 bestandenen Gesetze

revidiren wolle. Bevor aber dieses geschieht, muß ich auf der Ke-

vision bestehen, weil man in der neuen Verfassung für die Zukunft
Schutz gegen eine allfällig drückende Gesetzgebung sucht."

Hr. Gberrichter Baldinger: „Ich habe den Antrag des hhrn.
vietschi als einen Scherz aufgenommen und hätte kaum erwarten
dürfen, daß der hhr. Präsident darüber die Berathung eröffne
oder ihn zur Abstimmung bringe. Ich trage deshalb an, daß über
den Antrag des hhrn. vietschi zur Tagesordnung geschritten
werde."

Hr. Präsident: „ver hhr. vietschi hat einen bestimmten Antrag
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gestellt und ich in meiner Stellung durfte ihn nicht als einen Scherz
ausnehmen."

Es wird mit 82 gegen 58 Stimmen über den Äntrag des Hrn.
vietschi zur Tagesordnung geschritten.

Somit unterlag vietschi's Äntrag, aber immerhin sehr ehren-
voll. —

Bei § 12, der von kirchlichen Angelegenheiten handelte, hatte
vössekel beantragt, in diesem Paragraph 12 lediglich den Grundsatz

der Gewissensfreiheit auszusprechen. In seiner Rede nahm er
Bezug auf vietschy's frühere Aufforderung an die Reformierten
zur Nachgiebigkeit; vössekel fand, es könne den Reformierten
kein vorwurs gemacht werden. „Der betreffende hherr, der

gesagt hat, er sei ein guter Fricktaler, hätte besser gesagt, er
sei auch ein guter Äargauer." — vazu bemerkte vietschy!
»Man hat mir einen Vorwurf gemacht, aber ich will es dem

hherrn verzeihen. Ich habe behauptet, daß die Mehrheit im
Frickthal die Ladener Ronferenzbeschlüsse nicht lieb habe, und auch

ich habe sie nicht lieb und sei ein guter Frickthaler. ver hhr.
vössekel kann lang sagen, er habe für die Ladener-Ronferenz-
artikel gestimmt, das thut ihm nicht wohl und nicht weh, aber das

Frickthaler Volk denkt nicht so. Ich habe gesagt, ich sei ein guter
Frickthaler, ja, ich habe es gesagt und sage es noch einmal, aber
ich habe auch gesagt, daß wir auch die reformirten Äargauer lieb
haben, und ja, wir haben sie lieb und immer lieb gehabt, und
darum sollen sie uns auch lieb haben. Man hätte die Badener Ron-
ferenzbeschlüsse bei Seite setzen können, weil man sie nicht aus-
führen kann. Ändere größere Staaten Haben sie auch nicht
ausführen können. Ich habe gesagt, wir haben einander lieb und wir
sollen uns lieb haben, aber deßwegen sollen wir auch zum Frieden
arbeiten und uns nicht Bestimmungen machen, die wir nicht gern
haben. Man hat mir gesagt, es wäre besser, ich wäre auch ein guter
Äargauer statt ein guter Frickthaler, ich bin aber ein so guter
Äargauer wie der Hhr. vössekel und ich habe diesen Vorwurf nicht
verdient. Ich habe für das ganze Volk gesprochen und weise diesen

vorwurs auch zurück, von wo er hergekommen ist. Gebe man
Jedem, was ihm gehört und was dem Ändern nichts schadet, aber
mit Drohungen und derartigen Sachen können wir nichts Gutes
machen. Mir müssen herz an herz legen, und dann geht es gut.
Mir müssen zum Frieden arbeiten und dann wird das Volk mit
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Freuden aufnehmen, was wir machen. Ich bleibe ein guter Kar-
gauer und auch ein guter Frickthaler."

vie viskussion über diesen Paragraph füllt über 100 Seiten.

Schließlich erhielt Augustin Keller's Antrag mit 120 gegen
41 Stimmen den Vorzug. Er lautete:

„Die Gewissensfreiheit ist unverletzlich. Oie katholische und
die evangelisch-reformirte Kirche und die freie Ausübung ihrer
Gottesdienste sind gewährleistet. — vie Verhältnisse und Rechte
der beiden Kirchen im Staate werden durch schützende Gesetze

und überdies katholischerseits durch die nothwendigen
Konkordate bestimmt."
Lei § Z2 des Verfassungsentwurfes schlug die Kommissionsmehrheit

vor, daß jemand ein reines vermögen von 200 ?r. in
Liegenschaften oder hypothezierten Schuldtiteln besitzen müsse, wenn
er stimmfähig sein wolle.

Gegen diesen Mehrheitsantrag erhob u. a. Präsident hegnauer
den Einspruch, er schließe alle Armen von der Teilnahme an
Wahlen aus, während sie milizpflichtig seien. Ruch sei nach diesem

Vorschlag vom Stimmrecht ausgeschlossen, wer ein reines
vermögen von 2 — Z000 ?r. an Fahrhabe, aber keine Liegenschaften
und hypothezierten Schuldtitel besitze, hegnauer beantragte, den

§ der bisherigen Verfassung beizubehalten.
Fürsprech Weißenbach unterstützte den Vorredner mit den

Worten: „die Reichen haben kein Vorrecht, also sollen sie auch nicht
das Vorrecht des Vermögens haben". Im weiteren bekämpft
Weißenbach die Bestimmung, daß Jemand 24jährig sein müsse, um
das Stimmrecht zu erhalten. „In den meisten Kantonen beginnt
das Aktivbürgerrecht vor dem 24. Jahr. Ich frage, ob wir uns
etwa langsamer entwickeln als andere Schweizerbürger?, nein.
Ueber den Aargauer Schädeln ist kein dichterer Uebel als auf
andern." Weißenbach will das Stimmrecht an das zurückgelegte
22. Altersjahr knüpfen.

Ein sehr schönes Votum gab dazu I. vietschy ab:

„vie 200 Franken sind ein verlangen, das die Gemeinderäthe in
Verlegenheit setzt. Man sagt im Paragraph nichts von Männern,
die auch vermögen haben, z. L. 400 bis 600 ?r., aber nur nicht
Liegenschaften und hypothezierte Schuldtitel. Es giebt
Handwerker, die etwas vermögen haben und ihre Familie auch redlich
ernähren, aber nicht Liegenschaften und hypothezierte Schuldtitel
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besitzen, und von diesen sagt man nichts. Ich denke, das ist ein
Sach, die nicht einzuführen ist. wir sind in einem Zeitpunkt, wo
wir alles zum Frieden sollen lenken soviel möglich ist. Ich sag es

auch unverholen, wenn einer Soldat ist, man fragt ihn auch nicht,
ob er vermögen habe, doch er wird eingeschrieben und muß es sich

gefallen lassen, wo man ihn hinführt. Ich möchte also den Paragraph

auch nicht so, sondern ich möchte sagen, wenn einer ein rechter
Mann ist, so soll man ihn das Stimmrecht ausüben lassen, was die

22 Jahre betrifft, so möchte ich nicht dazu stimmen, vie Leute sollen
auch zuerst wissen lernen, was die Wahlen sind. Oie Wahlen sind

wichtig und die jungen Herren sind nicht immer besonnen genug,
vie Wahlen in den Großen Rath und in die Gemeinderäthe sind

wichtig, ja ein Sach, die sehr wichtig ist. Ich stimme für 24 Jahre."

In der langen Redeschlacht ergriff I. vietschy zum
gleichen Paragraphen nochmals das wort zu folgender Ausführung:

„Der Große Rath ist hier, um eine neue Verfassung ans Volk
zu bringen; aber wenn es so fortgeht, so kann Reiner sagen, ob

sie in diesem oder im künftigen Jahr fertig wird. Schon zum
zweiten Mal sind wir beisammen, und doch sind wir erst beim
8 52. viel ist geredt worden, und auch viel persönlich Beleidigendes
aber damit hat man nichts gemacht. Ich bin schon lang im Großen
Rath, aber so etwas hab ich noch nie gehört, ver ewige Großrathskrieg

macht im Land keinen guten Eindruck, und wenn das Volk
mit der neuen Verfassung „ungattig" umgeht, was wird es sagen?

«Ihr habt Euch selbst dabei ungattig benommen!" — das wird es

sagen, vie Leidenschaften und die Persönlichkeiten, glaub' ich,

sollten wir zuerst auf die Seite thun, was nun den Eensus betrifft,
ja, hherren,

der Tensus
macht im Land viel Verdruß!"

vie alte Verfassung hat vom Census nichts gewußt, und ihn
bei der jetzigen Zeit aufzunehmen, das ist bedenklich. Ich weiß,
was das für eine Aufgabe ist, unparteiisch den Bürgern ihr
vermögen zu untersuchen und zu schätzen. Ich mein', am klügsten ist's,
wenn wir den Tensus schlafen legen, vielleicht kömmt später Zeit
und Rat, wo es dafür besser ist. Man hat auch von Soldaten
gesprochen und daß sie schon vor dem 24sten Jahre an den Wahlen
Theil nehmen sollen. Aber der Soldat mag zufrieden sein, wenn er
brav exerziren lernt, und es dann mit dem 24sten Jahr auch recht
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kann. Und sag' man was man wolle, mit dem 24sten Jahre ist man
doch g'scheider als mit dem 22sten. vierundzwanzig Jahre sind ge-
rade ein rechtes Älter: man ist schon besser überlegt. Gehen wir
also gewissenhaft und zufrieden mit uns selbst zu Werk, damit das

Volk auch mit uns zufrieden sein kann."
Schließlich siegte die Ältersgrenze von 24 Jahren: ein Äusweis

über 200 Fr. Reinvermögen wurde für Äusübung des Stimmrechts
an Gemeinde- und Grtsbürgerversammlungen verlangt.

Äm Schlüsse der Sitzung teilte Ratspräsident Lützelschwab mit,
am morgigen Cage finde das Jug end fest in Äarau statt.
Äus seine Änfrage, ob man allsällig eine Abänderung der

Tagesordnung treffen wolle, bemerkte Franz Joseph vietschy '

„Wie wir am § 12 waren, hat man gerufen, daß wir einen großen
Berg zu übersteigen haben, und ich glaube, wir hätten morgen
auch wieder einen so großen Berg zu übersteigen. Morgen ist das

Jugendfest, und am Samstag werden wird auch nicht viel machen,
und so möchte es gut sein, daß wir uns vertagen."

„Präsident Reller beantragt, mit den Geschäften fortzufahren,
vas hiesige Rinderfest geht uns nichts an ver yh. vietschi
sagt, daß uns wieder ein Berg bevorstehe, aber wenn wir auch

morgen und übermorgen nicht Sitzung halten, so steht dieser Berg
immer noch vor uns."

Hr. Engelberger unterstützt den Antrag vietschy: „ich
wollte den gleichen Antrag stellen, den der HH. vietschi gebracht
hat."

Franz Joseph vietschy gab darauf folgende Richtigstellung
ab' „Ich habe nicht den Antrag gestellt, die Sitzung zu
vertagen, sondern Ihnen das nur zu bedenken gegeben. Ich werde

gerne morgen und übermorgen noch die Sitzung fortsetzen helfen.
Wenn man aber sagt, am Montag die Sitzung fortzusetzen, so kann
ich das nicht zugeben. Man muß für das Brod auch sorgen, es ist
ein Sach', die so nöthig ist, wie alles andere, ver Reiche wie der

Arme, und der Arme wie der Reiche, muß immer auch ein Müm-
pfeli Brod haben."

ver Rat vertagte sich auf den 2. November, voch verlangten
in der Zwischenzeit zahlreiche Ratsmitglieder eine frühere Tagung.

So trat der Große Rat schon am ZI. August wieder zusammen.

Franz Joseph vietschy's Name steht auf dem Verzeichnis der-

jenigen Mitglieder des Großen Rathes, welche die Gingaben an

— 646 —



das Tit. Präsidium wegen Einberufung des Trotzen Rathes
unterzeichnet hatten.

Km 1. Sept. 1840 erhob sich ein hitziger Streit über den § 54
der neuen Verfassung. Es handelte sich um die Frage, ob auf je
1000 Einwohner ein Grotzrat zu wählen sei oder ob gleichviel
katholische und protestantische Mitglieder zu wählen seien.

Für die p a rität trat Franz Joseph viet schp lebhast ein:
„Wir haben 58 Jahre im Frieden mit der Parität gelebt, wir
haben einen ordentlichen Haushalt geführt, und müssen keine
Steuern mehr beziehen, und das alles ist geschehen mit der

Parität. Man soll demnach die Parität gelten lassen! es kommt
darauf an, wie und wann man zählt, und wenn man in 10 Jahren
wieder zählt, so haben wir vielleicht gleich viel Katholiken, wie
Reformirte, das sind Sachen der Menschheit. Ich habe in einem

Seitungsblatt gelesen, datz die Katholiken 500 Mann Eliten mehr
haben als die Reformirten, und wenn das so ist, so gehört uns
die Parität, denn wir müssen auch marschiren, wenn die Tour an
uns ist. Es ist bis dahin nicht über die Parität geklagt worden,
und wir wollen deßhalb den Frieden nicht stören, der Friede ist
das schönste und bringt uns Tlück. vie Parität bringt uns Frieden,
und ich stimme dazu. Wir wollen keine Hand bieten zur Trennung,
aber dann auch beiden Parteien gleiches Recht einräumen. Bleiben
wir doch beieinander ruhig, wir sind ja so friedsam und wenn wir
einander erzürnt haben, so verzeihen wir einander. Ich stimme

zur Parität, das schadet den Reformirten nichts, ich wüßte nicht
in was Sachen."

Km l. Sept. 1840 wurde der Grundsatz der Parität mit 82

gegen 81 Stimmen beibehalten und beschlossen, die Zahl der

Ratsmitglieder später zu bestimmen.

Km nächsten Tage wurde über die Sahl der zu wählenden
Erotzräte verhandelt, vietschy äußerte sich folgendermaßen:
„Sie haben gestern einen Friedenstag gehabt und ich hoffe, wir wer-
den nicht mehr lange uns vorwürfe machen. Wir wollen Frieden
behalten, es thut unserm Lande noth. Was den Gr. Rath anbelangt
und seine Zahl, so hat man früher ISO Mitglieder gehabt, und sie

waren fleißiger, als seit 10 Jahren, wo man 200 Mitglieder auf
dem Papier, aber selten 150 in dem Saale hatte. Ich meinte, der

Er. Rath sollte aus 150 Mitgliedern bestehen, vas verlangt zwar
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nicht die ganze Mehrheit, aber ein großer Theil vom Volk, und
ISO direkt gewählte Mitglieder könnten die Sache so gut machen
als 200, wenn sie fleißig kämen und ihre Pflicht erfüllten. Um
die Parität auszugleichen sollte der Gr. Rath noch 10 Mitglieder
wählen. Ich glaube, es wäre kein Uebelstand, wenn der Gr. Rath
selbst wählt, denn bisher waren diese Mahlen gut getroffen. Menn
das Volk 150 Mitglieder und dann der Gr. Rath noch 10 Männer
wählt, so wird es gewiß nicht übel gehen. Man hat Ihnen die

Kantone St. Gallen und Maadt angeführt, und diese Kantone sind

ja größer, wenigstens der Kanton Maadt, und haben doch nicht so

viele Mitglieder wie wir. ver Kanton Maadt ist ein reicher Kan-
ton, wo guter Mein wächst, und wir wollen nicht mehr Mitglieder
als dieser Kanton. Ich möchte daher den Antrag stellen, daß die

Kreise 150 Mitglieder wählen sollen, auf jeden Kreis 5 Mitglieder
und daß der Gr. Rath noch 10 Mitglieder zu wählen habe, damit
die Parität ausgemittelt werde. Machen Sie aber, was Sie wollen,
wenn es nur gut herauskommt, so bin ich wohl damit zufrieden
und wenn keiner zu mir stimmt, so bin ich halt der — Einzige."

Hr. Schaufelbühl ergriff sofort das Mort! „Da der soeben

gestellte Antrag hin und wider einige Berücksichtigung finden
könnte, so finde ich mich veranlaßt, die Gründe des Hrn. vietschi
zu widerlegen. Er führt einige Kantone an, welche eine geringere
Repräsentation haben, aber ich kann Ihnen auch Kantone an-
führen, welche weit zahlreichere Gr. Räthe haben, denn so z. B. hat
Genf einen Repräsentanten-Rath von 500 Mitgliedern. Mir sind

es namentlich den bevölkerten Kreisen schuldig, sich wenigstens
wie bis dahin repräsentiren zu lassen. Mollen Sie 210 Mitglieder
oder eine unbestimmte Zahl? Darüber habe ich mir noch keine

ganz bestimmte Meinung gefaßt ..."
Es wurde beschlossen, jeder Wahlkreis wähle 4 Mitglieder,

alle Kreise zusammen somit 200 Mitglieder. Der Rat habe
sodann noch die zur Herstellung der Parität notwendigen Mitglieder
zu wählen.

Bei § 04 der Verfassung beschloß die Mehrheit, es sollten
vier Bezirksrichter durch Bezirkswahlkollegien gewählt werden,

verschiedene Redner wollten diesen auch das Recht gewähren,
den Präsidenten des Bezirksgerichts zu wählen, so auch Diet-
schy! „Die Mehrheit hat gestern beschlossen, die Richterwahlen
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den Bezirken anzuvertrauen. Wenn die Bezirke dieses Recht
haben sollen, so kann man ihnen auch die Wahl des Präsidenten
geben, denn ich glaube, sie werden gute Wahlen treffen. Ich stelle
den Antrag, daß die Bezirkswahlkollegien aus der Kandidatenliste

ihre Präsidenten selbst wählen können.

Es wird nicht beliebt, auf den § 64 zurückzukommen."

Beim Paragraphen 83 (Verfassungsrevision) wollte Rothpletz
auch einen Termin festsetzen, nach welchem das Volk über die

Verfassungsrevision befragt werden müsse, — er hielt einen Termin

von fünf Jahren für zweckmäßig.

Gegen diesen Antrag sprach sich u. a. auch Oietschy
aus- „hätte die Verfassung keinen Artikel gehabt, in dem

die Revision enthalten war, so hätte kein Wensch an eine Re-

vision gedacht, denn die alte Verfassung ist so gut wie die jetzige,
und man wäre zufrieden gewesen. Ich trage an. daß keine Zahl
aufgenommen werde."

Der Antrag Rothpletz blieb in der Minderheit.

Räch der Verwerfung des Verfassungswerks
durch das Volk beschloß der Große Rat sofort die Revision der
Verfassung von 1831 wieder vorzunehmen und eine Reuner-Kommission
zu bestellen. Am 15. Dezember begann der Rat mit der Beratung
des neuen Entwurfs.

In Bezug auf den § 14 der Verfassung lief im Laufe des

Jahres eine Zuschrift des Bischofs an den Kl. Rat ein, dessen

Verlesung im Großen Rat von einigen Rednern gewünscht, von
Anderen bekämpft wurde. — I. Dietschp bemerkte da-

Zu- „Ich muß die hh. Bauer und Weber unterstützen. Was der

hochw. Bischof geschrieben hat, das wird nicht so gefährlich
sein, daß man es nicht hören darf. Der Bischof ist bekannt, daß

er nichts schreibt, das man nicht darf anhören, höre man also,

was der Bischof schreibt, und dann kann jeder darüber denken, was
er will."

Das Schreiben des Bischofs wurde schließlich vorgelesen und
die Beratung über den § 14 eröffnet.

Dieser §, der vor allem die Gewissensfreiheit garantierte,
wurde wieder heftig angegriffen.

Im Laufe dieser Beratung sprach Oietschy sich von neuem
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folgendermaßen für Kufhebung der Badener Konferenz-Beschlüsse

aus: „Ich trete als Friedensbote und Vermittler auf. Wenn Sie
im Kanton Frieden haben wollen, so können Sie es, und das

steht an Ihnen. Man könnte die Badener-Konferenzbeschlüsse
beseitigen, und man hat vorhin friedlich nebeneinander gelebt, vie
Badensrkonserenz ist ein neues Institut, das nur Unfrieden in
das Land gebracht hat, und es ist auch wieder aufzuheben. Oie

Reformirten könnten zur Kufhebung stimmen, und ich möchte sie

bitten, das zu thun, vie konventionelle Trennung führt zu

weit, und ich versichere Ihnen, wenn man die Badenerkonferenz-
beschlösse aufhebt, so haben wir den Frieden, und es wird keine
konventionelle Trennung mehr begehrt. Ich möchte also die

Regierung dringend bitten, das Institut der Badenerkonferenz-
beschlösse aufzuheben. Wir brauchen das nicht, und dann wird alles
Freude haben in unserm Kanton, und Jedermann wird sich dann
über die neue Verfassung freuen, und wir können eine konven-
tionelle Trennung verhindern."

Km Schlüsse der langen Beratung wurde der Kommissional-
antrag mit 12Z gegen 29 Stimmen angenommen.

Km 16. vez. 1840 hielt vietschy eine neue Rede zu Gunsten
der Parität: „Wir" (Kargauer) „sind bereits vierzig Jahre bei-
sammen mit der Parität, und in diesen vierzig Jahren sind wir
im Frieden gewesen, und so wünsche ich, es wäre im Kargau nir-
gends eine Volksversammlung gewesen, denn daher rührt der Un-
frieden, vie Versammlung in Wellingen hat gemacht, daß man
die Kbänderung der Parität verlangt, und die Wellinger versamm-
lung hat noch viele ungeschickte Zachen verlangt, die uns nicht
Frieden bringen. Ich war in der Versammlung zu Stein (ich bin
zwar von dieser Sache nicht Liebhaber), und dort waren 1400 bis
1S00 Bürger beisammen (ich habe sie freilich nicht gezählt, weiß
aber, daß nicht alles Volk aus dem Frickthal da gewesen ist) und

man hat gesprochen und geklatscht, und die Redner haben mit gol-
denen Buchstaben dem Volke die Sache vorgetragen, aber ich habe

dagegen gesprochen, bin jedoch in der Minderheit geblieben. Ich habe

gesagt, ich unterschreibe die Bittschrift, aber mit dem .Vorbehalt
der Parität', weil ich gern Frieden wolle. Darauf hat man mir ge-

sagt, ich solle es unterschreiben .nach dem Volkswillen', aber ich

erklärte, der Volkswille sei gar verschieden, und ich könne nicht so

unterschreiben. Endlich habe ich unterschrieben: ,ich wünsche dem

schönen Kanton Kargau Frieden und Einigkeit. Franz Joseph
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vietschi'. (Gelächter.) vas ist in meinem herzen geschrieben, und
wenn man nun die Kufhebung der Parität verlangt, so sollte man
es nicht thun, denn man hat vor einem Jahr auch nicht daran
gedacht, und wenn die Mellinger Versammlung ungeschickte Lachen
gemacht hat, so soll man das übersehen, wir haben einen Landes-
theil von Äugst bis Lins, sechszehn Stunden weit, und zähle man
in sechszehn Jahren die Bevölkerung, vielleicht (das sind Sachen
der Menschheit) haben wir dann so viel Seelen, als die Reformir-
ten. Das katholische Irland ist auch in der Minderheit von Eng-
land und beklagt sich schon seit hundert und hundert Jahren, daß
es von England unterdrückt wird. Ich kenne die Sache nicht, aber
sie müssen laut den Zeitungen doch etwas zu klagen haben. Ich
möchte heute auch nicht dazu stimmen helfen, daß wir in der

Minderheit bleiben, obschon ich von den Resormirten nichts fürchte,
vie Resormirten sind mir lieb, ich habe alle Ächtung vor ihnen,
und wenn man irgendwo etwas über sie sagen wollte, so würde
ich sie in Schutz nehmen, aber was schadet es ihnen, wenn sie die
Parität auch noch einige Jahre uns überlassen? wenn man den

Frieden will (und ich bin an der Spitze des Friedens), so soll man
ihn geben, vie Mehrheit des katholischen Volkes verlangt die

Parität, und so geben Sie uns auch, was Sie wohl geben können."

Wohl in keiner anderen Kundgebung ist Kantonsrat Oietschy
so sehr aus sich herausgegangen, wie in dieser Paritätsrede. Stellen
wir sogleich fest, daß vietschy's voraussage sich in der Folge nicht
erfüllt hat, die Zahl der aargauischen Katholiken hat sich der refor-
mierten Volkszahl nicht so stark angenähert wie vietschy glaubte
prophezeien zu dürfen.

vietschy gab sich der Hoffnung hin, die Parität brauche dem

katholischen volksteil nur vorübergehend gewährt zu werden, die

Volksbewegung werde zur Gleichheit der protestantischen und

katholischen Volkszahl führen. In Wirklichkeit ist sich das gegen-
seitige Verhältnis ungefähr gleich geblieben.

vietschy's kräftige, wenn auch durch echt tolerante Äeußerun-
gen wohltuend gemilderte Stellungnahme zu Gunsten der Parität
konnte nicht unerwidert bleiben.

Schon der nächste Redner, Heinrich Zschokke, stellte fest, die

..unglückliche Paritätsfrage" habe jetzt eine Bedeutung im ganzen
Ranton bekommen, die sie nie verdient habe, „vie Paritätsfrage
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hat eine so große Wichtigkeit erhalten, weil in den Bezirken an
der Reuß" (im katholischen Freiamt) „ein allzugroßer Werth darauf

gelegt wurde und weil man dort nach einer konfessionellen
Trennung trachtete, und vielleicht auch eine politische Trennung
herbeizuführen suchte. Darauf hat dann der hh. vössekel"
(protestantischer Kantonsrat) „das Wort „Volkszahl" zuerst hier aus-
gesprochen und diesem mir immerhin hochg. Herrn gegenüber habe
ich gesagt: „Rühret das Ding nicht an!" Mer das Feuer war an-
gezündet, und nun soll man sich nicht wundern, baß die Flamme
weitergriff, und daß die Reformirten gestützt auf das Recht gegen
die Parität" (Wahl von gleich viel reformierten und katholischen
Großräten, trotz protestantischer Mehrheit) „sich erhoben haben.
Run gab es Volksversammlungen hin und her, und man sagte,

man würde von den Katholiken beherrscht werden, und die Jesuiten
kommen ins Land, und aus der andern Seite hat man gesagt, die

Katholiken werden unterdrückt werden, und so hat einer dem

andern Schrecken eingeflößt (habe ich unrecht, so lasse ich mich gern
belehren). Nicht die Katholiken allein sprechen von Beunruhigung

ihres Volkes, sondern auch die Reformirten sprechen von
der Beunruhigung des reformirten Volkes, und das ist eben das

Uebel, daß beide Parteien beunruhigt sind. (Parteien sind im Volke,
aber das Volk ist keine Partei.) Was habt Ihr nun hier zu thun?
Es ist Euere Pflicht, bei Euerem Eide Frieden und Ruhe zu stiften.
Wie ist das zu machen? Sagt die Reunerkommission, die Parität
soll gelten, so erhebt sich der reformirte Landestheil und sagt:
Das soll nicht sein, denn die Repräsentation muß nach der Kops-
zahl ausgemittelt werden. Würde hingegen die Neunerkommission
sagen, daß die Kopfzahl gelten soll, so würde der katholische Landes-

theil ebenfalls mit Recht sagen, er gebe das nicht zu. Was sagt

nun die Kommission? „Su Bildung des Gr. Rathes wählt jeder
Kreis frei aus allen stimm- und wahlfähigen Kantonsbürgern auf
je 180 seiner stimmfähigen Bürger, sowie auf eine Bruchzahl von
90 derselben und darüber ein Mitglied. Warum hat die Kommis-
sion das gethan? Richt die Volkszahl, nicht die Weiber und Kinder,
sondern die stimmfähigen Bürger sollen entscheiden, und die Parität
welche an und für sich ein Unrecht ist, soll auch nicht mehr so streng
festgehalten werden Der Unterschied, der sich nach dem Anträge
der Kommission gegenüber dem bisherigen Verhältnisse ergiebt,
ist der, daß eine Konfession höchstens drei bis vier Mitglieder mehr
im Gr. Rathe haben kann Ist nun der Große Rath heute
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paritätisch, da er es gewiß heute sein sollte, wenn es je nöthig
wäre?, sind gleich viele katholische und reformirte Mitglieder
hier? Ich zweifle sehr wenn Sie also Parität im Großen Rathe
wollen, so müssen Sie noch einen ganz andern Paragraph in die
Verfassung ausnehmen, nämlich ungefähr folgende Bestimmung:

„Es sollen gleichviel Repräsentanten katholischen und refor-
mirten Glaubens da sein, um eine gültige Schlußnahme fassen

zu können, wenn vom reformirten Bekenntnisse mehr
Mitglieder da sind, so müssen die Ueberzähligen hinausgehen, und
wenn sie nicht hinausgehen wollen, so müssen die weibel
hinausgeschickt werden, um eben so viele Katholiken
hereinzurufen, — oder umgekehrt!"

Es ist also nicht möglich, die Parität streng festzuhalten. —
ver beredte Schriftsteller Heinrich Sschokke schloß sein Votum

wit den Worten: „Beschließen Sie die Parität oder die Repräsentation

nach der Volkszahl, so wird immer ein Theil unzufrieden
sein, wollen Sie aber einen Mittelweg einschlagen, so können Sie
den Frieden wieder herstellen. Ich hoffe Sie überzeugt zu haben,
daß gegenwärtig nichts Anderes so dringend und nothwendig ist,
als die Herstellung des Friedens und der Ruhe, wie der hherr
vietschi auch geglaubt hat, und deswegen muß ich zum vor-
schlage der Neuner-Kommission stimmen."

Für den Antrag der Neuner-Kommission trat u. a. auch Land-
statthalter Frei ein, der in seiner Rede u. a. bemerkte: „Der hherr
vietschi hat endlich gesagt, daß Irland unruhig und von England
unterdrückt sei."

vietschy warf ein: „Ich habe nicht gesagt, daß es unruhig
sei." —

Landstatthalter Frei fuhr fort: „Ich will dem hhrn. vietschi
fagen, was dort die Unruhe hervorruft. Fast alles dortige ver-
wögen gehört einer reichen Geistlichkeit und einer reichen Ari-
stokratie, und man läßt das Volk nicht einmal den Schweiß seines
ângesichts in ein eigenes Tuch abtrocknen. Oarum hat man dort
die Unruhe, und bei uns haben wir zum Glück dieses Verhältniß
nicht. Entschließen Sie sich zu dem Antrage der Kommission!" —

Nun ergriff Bezirksrichter Lenzi aus Rheinfelden das Wort:
>.3ch hätte das wort nicht ergriffen, wenn nicht der hhr. vietschi
gesagt hätte, daß die Redner in der Versammlung zu Stein die
^ache so schön mit goldenen Buchstaben dargestellt und somit eigent-
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lich verdreht hätten. Em Greis von 75 Iahren, ein würdiger und

hochgeschätzter Wann, hat dem HHrn. vietschi gegenüber erklärt,
was die Parität sei, und darauf hat das Volk sich geäußert, man
solle diese Parität fallen lassen und jede Scheidewand zwischen dem

aargauischen Volk wegnehmen. Wenn die Katholiken die Parität
so streng festhalten wollten, so könnten die Reformirten sagen:

nun, wenn ihr doch die Parität wollet, so müsset ihr sie auch haben
und ihr müsset durch Eilboten immer so viele Mitglieder herholen,
bis die Parität hergestellt ist. Seit neun Iahren bin ich im Großen
Rathe, aber man hat noch kein einziges Mal abgezählt, ob gleich
viel Mitglieder von beiden Konfessionen da seien, sondern man hat
immer nur über das Recht gesprochen. Es hat mir weh gethan,
daß der hhr. vietschi geäußert hat, man habe mit goldenen Buch-
staben die Sache vorgemalt, also mit täuschenden Worten gesprochen.

Nein! sondern jener alte Greis hat genau nachgewiesen, daß

die Parität ein sonderbares Latein und ein Kauderwelsch sei, das

für uns keineswegs tauge. Bei den 44 und 56 hat er gesagt,
soll die Parität beobachtet werden, aber alles andere sei eine bloße
Wortfechterei. Jener alte ehrwürdige Mann hat ferner gesagt, wenn
er auch keine Nachkommenschaft und schon einen Fuß im Grabe
habe, so müßte er es doch bedauern, wenn man die Parität
festhalten würde, hätte man überall dem Volke die Parität in ihrem
wahren Werthe oder Nnwerthe gezeigt, das katholische Volk hätte
sich nie gegen die Aufhebung derselben ausgesprochen, aber man
hat dem katholischen Volke gesagt, die Reformirten wollen es

unterdrücken. Ich stimme auch dem HHrn. vr. Lruggisser bei, daß,

wenn man früher einen Reformirten gesehen hat, man glaubte,
man sehe ein Gespenst, vas kam von der finstern Geistlichkeit her.
Nun aber haben wir uns immer mehr genähert, und es thut mir
weh, vom HHrn. vietschi wieder etwas gehört zu haben, das dieser

Annäherung widerstreitet. Wir glauben Alle an einen Gott und der

wird uns Segen bringen für das ganze Land."

vietschp rief aus: „Ich bitte um's Wort über die goldenen
Buchstaben."

In der weiteren Beratung traten drei vorher angemeldete Red-

ner (Staatskassier Suter, Professor Rauchenstein und Rothpletz), die

früher für die Parität sich ausgesprochen hatten, nunmehr für den

Kommissionsantrag ein. Eine ähnliche Wandlung vollzog sich wohl
auch bei vietschy, denn er bemerkte: „Ich spreche also über die

goldenen Buchstaben. Ich habe in gutem Sinne über die Sache ge-
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sprachen, sonst hätte ich von bleiernen Buchstaben gesprochen. Gder
wäre es nicht so gewesen? Es ist wahr, die Redner an der
Versammlung zu Stein haben sehr schön gesprochen, und dieFrick-
thaler sind zufrieden. Ruch ich bin zufrieden mit der Sach, und
glaube, wir werden den Frieden behalten."

Swei Redner erinnerten in dieser Beratung daran, daß in der
verflossenen Nacht die Asche des großen Napoleon I., der den

Aargau gegründet, zum ersten Male wieder in der heimatlichen
Erde ruhte, „warum", rief Hr. Waller aus, „warum hat der große
Vermittler nicht damals die Parität in unsere Mediationsverfas-
sung aufgenommen?, weil er die Rechtsgleichheit verkündete,
und mit jener Sauberformel in der Verfassung die Rechtsgleichheit
umgestürzt hätte."

In der Abstimmung wurde der Antrag der Rommission mit
>07 gegen 63 Stimmen angenommen.

vielleicht gehörte auch vietschy zur ablehnenden Minderheit,
— wahrscheinlich aber doch nicht, vie gesamte Verfassung wurde
am 16. vez. 1840 mit 130 gegen 30 Stimmen angenommen.

Am gleichen Tage noch legten 29 Großratsmitglieder aus dem

katholischen Rantonsteil eine Erklärung vor:
„Ein großer Theil des katholischen Volkes und unter diesem

derjenige, welcher die Unterschriebenen als seine Stellvertreter
wählte, forderte nebst Parität gesönderte Verwaltung seiner

kirchlich-religiösen Angelegenheiten, weil es ohne diese keine

genügende Garantieen seiner kirchlichen Rechte zu finden
glaubte, va aber der vorliegende Verfassungsentwurf diesen

Forderungen nicht entspricht, so glauben die Unterzeichneten,
es dem Volke, dessen Stellvertreter sie sind, schuldig zu sein,
die Erklärung in das Protokoll des Großen Rathes
niederzulegen. daß sie zu diesem Verfassungsentwurfe nicht gestimmt
haben."
Umsonst sucht man aus dieser Verwahrung den Namen des

Sranz Joseph Vietschy, der sich sonst auf den meisten Kundgebungen
dieser Art befindet, vietschy hat offenbar die Parität bis auf das

Äeußerste verteidigt, schließlich aber wahrscheinlich dem

Rommissionsantrag doch zugestimmt oder, falls er das unterließ, sich doch

geweigert, den Protest gegen das Verfassungswerk mit zu unter-
Zeichnen.

vieses Verhalten vietschy's am Schlüsse des langen Rampfes
muß im Auge behalten werden, will man ihn richtig beurteilen.
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vietschy hatte geglaubt, durch seinen Kampf zu Dunsten der Parität
die Versöhnung herbeizuführen, hat sich aber Wahrscheinlich der

Mehrheit angeschlossen und unterstützte das zu Stande gekommene
Verfassungswerk.

Lei Paragraph 75 des Verfassungs-Entwurfs bekämpfte
F. I. vietschy im Einklang mit verschiedenen anderen

Ratsmitgliedern die angeregte Schaffung von Kreisgerichten:
„Wenn man Kreisgerichte annehmen würde, wie sie vorgeschlagen
sind, so würde das zu einer Menge Beamten führen, die

bezahlt sein müßten und wollten. Wir haben Beamtete genug im
Kanton, und wir brauchen das nicht. Wenn man die Tompetenz
der Bezirksgerichte auf 50 Fr. setzt, so ist geholfen, und dann soll
kein Advokat für solche Streitfälle zugelassen werden, und damit
ist das Volk zufrieden. Freilich kann man nicht jedem thun, was
er will, aber ich glaube, man soll einen Mittelweg wählen. Man
kann auch den Friedensrichtern eine Tompetenz von 25 ?r. geben,
und dann für Streitgegenstände bis auf 50 Fr. vor den

Bezirksgerichten keine Advokaten zulassen. Wenn dann aber einer ein
geläufigeres Mundstück hat als der andere, und jemand sich nicht
getraut, seine Sache selbst vorzutragen, so kann man ihm gestatten,
einen andern braven Mann aus seiner Gemeinde mit sich zu
nehmen. Ich glaube, man soll den Prozeßgang so viel als möglich ver-
kürzen, der Wunsch dafür ist vorhanden und so wiederhole ich

meinen Antrag, mit dem etwas geholfen ist."

Präsident Keller erwiderte „dem hh. vietschi daß der

Staat nicht zu so ungeheuren Ausgaben veranlaßt würde, denn die

Friedensrichter sind als solche schon besoldet, und werden für ihre
Funktionen in den Kreisgerichten ein mäßiges Taggeld zu be-

ziehen haben. Wenn auch hier einige Rachtheile für den Staat
sich zeigen würden, so wären die Vortheile dagegen doch weit
größer und so unterstütze ich den Antrag der Kommission".

Es wurde indessen beschlossen, Kreisgerichte aufzustellen.

Ueber die Volksversammlung zu Stein (15. vez. 1840)
enthält der von Heinrich Zschokke begründete „S ch w e i z e r - B o t e"

folgenden Bericht:

„? r ickt h al. vie aus den 15. d. angekündigte Versammlung
der Frickthaler hat an besagtem Tage in Stein wirklich
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stattgefunden, vie Menge der Anwesenden aus beiden Bezirken
wurde von den Meisten der Anwesenden auf 1600 bis 1800
geschätzt.

vie Leitung der Versammlung wurde durch einen am 11. d.

zusammengetretenen Ausschutz dem Hrn. R. R. vr. Wiela nd
übergeben. Er eröffnete die Versammlung mit einer auf die

gegenwärtigen Zeitverhältnisse passenden, mit manchen histo-
rischen und statistischen Notizen und anziehenden allgemeinen
Betrachtungen, so wie einzelnen auf die Geschichte und den

volkskarakter des Frickthals bezüglichen Bemerkungen
durchwürzten Anrede. Gemüth und verstand der Zuhörer schienen
durch den ^ständigen Vortrag angesprochen, dafür bürgten die
Ruhe und Aufmerksamkeit, der bei den schlagendsten Stellen
laut gewordene Beifall, und die Rührung, die sich Einzelner
unwillkürlich bemächtigte. Ihm folgte Herr Gberrichter Mül -
l e r, dessen verständlicher, und oft sarkastischer vortrag
ungeteilten Beifall gewann. Auch er fand hinlänglichen Stoff in
der ältern und neuern Geschichte des Frickthals, ermähnte zur
Einigkeit, zum vertrauen auf die Behörden, warnte vor den

Verführern und schloß mit den Worten, welche einst Raiser
Ferdinand bei einem Besuche der österreichischen Vorlande der Stadt
Rheinfelden zum Abschiede hinterließ: .Behaltet euer gut' Lob
wie bishero!' Hr. Altgemeindeammann O i etschi von Rhein-
selben konnte seinem innern Herzens- und Gewissensdrang nicht
widerstehen, er trat vor, und machte sich durch einen vortrag
über die Parität Luft, die er als einen wahren Lasus belli,
als eine unerläßliche Bedingung der neuen Verfassung auf-
stellte, und im Flusse seiner Rede fast unzweideutig auf das

Zusammenhalten mit den kathol. Glaubensbrlldern hindeutete.
Alle übrigen Bestimmungen des neuen Verfassungsentwurfes
hatten seine Zustimmung, nur die Parität forderte er als ein
Recht, von dem die Katholiken unter keiner Bedingung lassen

sollten. Unerwartet trat nun der im hohen Alter noch jugendlich

geistesrllstige Hr. Bezirksamtmann F i s ch i n ger auf, der

Wann, der der Wahrheit, die er im Mannesalter mit Muth,
Entschlossenheit und eiserner Ausdauer anstrebte, auch heute
noch sein begeistertes Zeugniß redet. Er entwickelte seinem
Vorgänger gegenüber auf eine schlagende und überzeugende
weise den Begriff der Parität und schloß mit jenen Anträgen,
die sodann zum Beschluß erhoben und in nachstehende Adresse
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aufgenommen wurden. Hr. v ietschi versuchte noch einmal,
seinen Standpunkt näher zu begründen, allein viele Stimmen
nöthigten ihn, von seinem vorhaben abzustehen, ven Schluß
der ganzen, sehr würdigen Versammlung machte Hr. R. K
Wieland mit einigen Worten des vankes."

vie hier erwähnte Adresse lautet wörtlich!
„Tit.
Infolge des hier beiliegenden (in No. 149 bereits mitgetheilten)

Aufrufs sahen sich Bürger der Bezirke Laufenburg und

Rheinfelden, Frickthaler gemeinhin genannt, bewogen, heute
Nachmittag hier in Stein, in eine Versammlung zusammenzutreten,

um sich über die so ernsten, als höchst wichtigen An-
gelegenheiten des engern Vaterlands, d. i. unseres Rantons, zu
besprechen, zu berathen u. ihnen zustehende Beschlüsse zu fassen.

Hr. Regierungsrath Or. W i ela nd eröffnete mit kräftiger
patriotischer Rede, zu verstand und zu herzen gesprochen, die

Versammlung von 1800 Bürgern, auf welchen Hr. Gberrichter
Wüller von Rheinfelden, Altstadtammann vietschi und

nach diesem Hr. öezirksamtmann i s ch i n ger sprachen, ver
Erfolg waren folgende Beschlüsse!

1.) Unverbrüchlich, und eisensest halten die Bürger des ?rick-
thals an ihrem ersten einstimmigen Beschlusse in ihrer ver-
sammlung vom 29. v. W.

2.) Beruhigen sich die hier versammelten Bürger beider Be-

zirke, so wie zuverläßig zu vernehmen kommt, auch die größte
Wehrzahl der Abwesenden, an jener Parität, ohne des

Wortes ausdrücklich Meldung zu thun, welche so ganz deutlich
in dem kürzlich mitgetheilten Bericht und Entwurf die Neuner-
Rommission vom ZV. Wintermonat an verschiedenen Stellen
ausgesprochen hat.

Z.) vie hier versammelten Bürger wünschen nichts so sehn-

lich, als daß die §§ 14 und IS der revidierten Verfassung in
den kirchlichen Angelegenheiten, welche soviel Stoff zur Be-

unruhigung mehr als zur Beängstigung in den jüngsten
verflossenen Tagen daboten, festgehalten und nicht mit überslügel-
ter Eile, sondern wohlbedächtig ausgeführt werden möchten.

Aus diese nach reiflicher Berathung verfaßten Sätze, welche

die heutigen Beschlüsse enthalten, ward endlich zum Schlüsse

der gepflogenen Berathung den Leitern der Versammlung auf-
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gegeben, mit möglichster Beförderung die hier niedergelegten
Worten an den Tit. Großen Rath des Rantons Aargau gelangen
zu lassen.

(Nach Entlassung der Versammlung wurde von mehrern
Bürgern noch der Wunsch ausgesprochen, man möchte von den

vorgeschlagenen Rreisgerichten abstrahiren.)

Genehmigen Sie, Titl., die Versicherung unserer vollkommen-
sten Hochachtung und Ergebenheit.

Stein am 14. vezember 1840.

Unterschriften 295.

Durch Abgeordnete und im Namen derselben ließen sich

unterzeichnen die Gemeinden Wallbach. Gber-Mumpf und

Wegen st etten.

(AN
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„Zeit ist öeid!"

Unter diesem Titel lassen sich F. I. vietschy's häufige ver-
tagungsanträge zusammenstellen! erst durch ihre vergleichung ge-
winnt der Leser einen wirklichen Einblick in diese wichtige Leite
von vietschy's kantonsrätlicher Tätigkeit. —

F. I. vietschy wohnte, wenn auch nicht der Vistanz, so doch

der umständlichen Reise wegen, am weitesten entfernt von Aarau!
er verlor schon durch den hin- und Herweg über die Stafselegg
mindestens einen halben Tag und mußte, im Gegensatze zu den

meisten, näher bei der Hauptstadt wohnenden Rantonsräten, in
Aarau übernachten, bevor er nur zur Morgensitzung „antreten"
konnte.

So war er der gegebene Mann, um jeweilen Vorschläge über
Sitzungsbeginn oder -schluß, über Fortsetzung oder Vertagung der

weiteren Beratungen einzubringen, — Vorschläge, die in sehr

vielen Fällen beachtet wurden. — viele von den Großräten jener
Zeit dachten während der Verhandlungen gelegentlich etwa an

ihren kleinen Gewerbe- oder Bauernbetrieb, der ruhig weiterlief,
gleichviel, ob der Vater und Leiter einige Tage länger in Aarau
weilte oder nicht. Oie Herren Advokaten mochten während der

Verhandlungen sich mitunter ihrer Prozesse erinnern und in Ge-

danken an ihnen weiterarbeiten. — so versäumten sie im Großen
Rat wenig Seit. F. F. vietschy jedoch muß sich à Großen Rat
zuweilen wie ein Müßiggänger vorgekommen sein: Fiel ihm sein

wachsender Industriebetrieb ein, gedachte er seiner großen Bauern-
Höfe und seiner vielfachen Beanspruchung als Stadtammann von
Rheinfelden, so empfand er deutlich die Tatsache, daß er hier im
Rantonsrat dem Aargau seine Zeit opfere und diese erschien ihm
sicher als Geld, — das verrät schon im Allgemeinen seine hastige,
immer vorwärtsdrängende Schrift.

vabei hatte F. F. vietschy ein sicheres Verständnis für die

Bedürfnisse der Landwirtschaft und suchte den Interessen seiner
vielen, diesen Beruf ausübenden Ratskollegen häufig gerecht zu
werden, preciös klang die Erwiderung eines Aarauer Ratsherrn,
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der dem F. I. vietschy einst antwortete.' „Ich verstehe von den
Arbeiten eines Landwirts nichts, aber ich möchte vietschy's
Antrag bekämpfen."

Im Gegensatze zu solchen Stadtherren erscheint vietschy als
ein richtiger Mann aus dem Volke, der die Verhältnisse der ein-
fachen Leute kennt und vor allem nicht gern die Veit verliert
durch Anhören allzulanger, nach seiner Meinung oft nutzloser
Reden.

Endlich kam es unglaublich oft vor, daß der Kantonsrat nicht
mehr vollzählig war, weil eine Anzahl seiner Mitglieder sich eine
.'Recreation" gönnte oder einfach — abgereist war.

Mehrere von vietschy's Vertagungsanträgen erwuchsen aus
solchen Situationen heraus, vietschy's Vertagungsanträge zer-
schnitten somit wiederholt „gordische Knoten".

Lo bietet nachstehende Zusammenstellung ein teilweise beinahe
erheiterndes Kapitel.

H

Am 8. März 18ZZ erhob sich die Frage, ob ein Bericht noch

vorgelesen werden sollte oder nicht, vietschy äußerte sich!
»Menn der Bericht nur kurz ist, so wollen wir ihn noch anhören,
Wir können nachher zum Mittagessen."

vie Verlesung des Berichts über die Publikation der Groß-
ratsverhandlungen erfolgte auf diesen Antrag hin. vie im Bericht
vorgeschlagene Anstellung des Stenographen mit 600 ?r. Lesol-
dung wurde beschlossen.

*

Am 9. März I8ZZ bemerkte vietschy, als der Präsident
die Frage wegen des Sitzungsschlusses oder der Vertagung stellte!
»Es ist gegenwärtig ein schlechter Weg zur Nachhausefahrt, ich
trage auf Aufhebung der Sitzung an! über die Vertagung will ich
mich nicht aussprechen."

Es wurde Vertagung auf den 26. März beschlossen.

6- Mai 18ZZ.

3n Betreff einer allgemeinen Frage wird mit 69 gegen 56 Stim-
men beschlossen, den Kl. Rath zu einem daherigen Gesetzesvorschlag
einzuladen.
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Hr. Präsident! „Ich frage Sie an, ob wir um Mittag die Sitzung
etwa um eine Stunde vertagen oder aber versammelt bleiben
wollen bis gegen Abend?"

Herr Fischer von Meerenschwand: „Es wurde früher abgestimmt
mit 69 gegen 56 Stimmen! es sind also nur 125 Anwesende, folglich

nicht die reglementarische Anzahl. Ich möchte fragen, ob dieser

Beschluß Gültigkeit haben soll?"
Hr. Gemeindeammann vietschy: „Ich erinnere mich wohl, daß

wir die Probe schon oft gemacht haben, daß wir zu Mittag essen;

diese Probe ist mir aber nicht lieb, wir kommen weiter, wann wir
bis Z oder 4 Uhr sitzen bleiben. Gs sind einige Herren die am
Abend heimgehen, und dann wären sie gehemmt. Es wird auch die

Bemerkung gemacht, daß nicht mehr die reglementarische Zahl hier
sei! dies ist gleich, es kommt nicht darauf an, ob fünf mehr oder

weniger da seien."
Hr. Präsident frägt an, ob der Zweifel über Gültigkeit

der Abstimmung beachtet werden soll. Uebrigens hat Herr
Gemeindeammann vietschi zuerst das Wort verlangt ."

Herr Fischer von Meerenschwand: „Und Herr Gemeindeammann

vietschi hat mir das Wort abgetreten ."
Man stellte fest, daß die Versammlung nicht mehr vollzählig

war: der Präsident hob deshalb die Sitzung auf.

Am 8. Mai 1855 teilte Präsident Ueller von Brugg mit, am
nächsten Tage werde sich die helvetische Gesellschaft in Schinznach

versammeln. Er beantragte, die morgige Sitzung ausfallen zu
lassen und am Freitag oder Montag wieder fortzufahren.

vietschy gab die Erklärung ab:

„Es ist schwer, sich zu vertagen, weil bei dem schönen Wetter
Usiner gern hier bleibt, und keiner nur für einen Tag nach Hause

gehen mag; ich stelle daher den Antrag, daß wir uns wenigstens
bis nächsten Montag oder bis den Montag über 8 Tag vertagen."

Nach einiger Diskussion wurde allgemein die Vertagung
beschlossen.

ver Präsident fragte: „wie lange?"

Herr Gemeindeammann vietschi stellt den Antrag, daß man
wegen mehrern Bettagen sich vertage bis Montag über 8 Tag.

verschiedene Redner äußerten sich; man verwies auf die
Reisekosten, die bei längerer Vertagung dem Uanton verursacht würden.
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„Herr Gemeindeammann vietschi zieht seinen Antrag, daß man
sich bis Montag oder bis Montag über 8 Tage vertagen möchte,
wieder zurück, weil er in jenem Fall glaubte Schuld zu sein, an
den dem Staate verursachten Kosten."

ver Rat beschloß, am Freitag die Beratungen fortzusetzen.

S

vas Protokoll meldet:

à 11. Mai 1855 erstattet der Tit. Hr. Ehrengesandte, Herr
Eerichtsschreiber ?etzer, mündlichen Bericht über die Tagsatzungs-
Verhandlungen.

Hr. Gemeindeammann vietschi macht den Antrag, daß dieser
Bericht einer Kommission von 10 Gliedern zugewiesen werde.

Hr. Gberrichter plüß unterstützt den Hrn. vietschy, wünscht
aber eine Kommission von 15 Gliedern, vieser Antrag wurde an-
genommen.

Es fiel der Antrag, um dieser Kommission genügend Seit zur
Ausarbeitung dieses Berichts zu geben, sich auf Montag über acht
Tage zu vertagen. Man stritt sich lang über diese Frage. Einige
wollten schon am nächsten Montag wieder zusammentreten.

Gemeindeammann vietschy gab dazu folgende Erklärung
ab: „Die Sache ist wichtig, wichtiger als man glauben sollte.
Dan soll ja nicht glauben, das sei so leicht, wie etwa einen Haas
ZU schießen: es stecken darunter noch Füchse. Es ist zu bezweifeln,
ob die Versammlung am nächsten Montag vollzählig sein werde,
und die Kommission muß doch 6 Tage Seit haben, viesen Antrag
wöchte ich machen, daß man am Montag über 8 Tagen wieder
zusammen kommt."

vieser Antrag wird angenommen.

Am 25. Mai 1855 stellten die Stimmenzähler fest, der Rat sei

uicht mehr vollzählig. Ammann F. S. vietschy äußerte sich:

„Denn zu wenig da sind, so möchte ich den Antrag machen, daß
wir uns vertagen bis über 14 Tage. Es hat besonders im Frühjahr
jeder viel Arbeit zu Haus."

Ammann Lteigmeier unterstützte den Antrag vietschy,
über den nicht abgestimmt werden konnte, da der Rat nicht mehr
die reglementarische Stärke aufwies, voch erklärte die Mehrheit
der Anwesenden, morgen wieder erscheinen zu wollen.
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Indessen erschienen am nächsten Tage nur 124 Mitglieder. So

sand keine Sitzung, sondern bloß eine kurze Deliberation (Be-

ratung) statt.

Oiet schy rief aus:

„Ich habe gestern den Antrag gestellt, daß wir uns vertagen
sollen, denn wir haben gestern schon gehört, daß wir heute nicht
mehr Sitzung halten können. Sollen wir, die pflichtgetreuen Männer,

nun so lange sitzen? Man hätte sich gestern vertagen sollen,

aber man wollte diese Sitzung erzwingen. Da wir doch schon so lange
hier geblieben sind, so trage ich darauf an, daß wir noch eine halbe
Stunde warten, haben wir doch bis neun Uhr gewartet, oder wenn
es auch gehen sollte, bis zehn Uhr."

Bald erklärte der Präsident, der Große Rat habe sich faktisch

aufgelöst.

Ruf die Frage des Präsidenten, ob die Sitzung zu verlängern
sei oder ob man auseinandergehen wolle, erklärte Oietschp am
2Z. Juli 18Z5: „Jeder wird seine Haushaltungsgeschäfte wieder in
Ordnung bringen wollen, vie Grndte ist vor der Thür, und man
muß dafür sorgen, daß wir auch ein gutes Brod bekommen: auch

diejenigen, welche nicht säen und pflügen, essen auch gern ein gutes
Brod. Daher mache ich den Antrag, daß wir die Bauern nach Haus
gehen lassen, und daß man sich vertage, so lange es möglich ist sich

zu vertagen."
Es wurde beschlossen, diese außerordentliche Sitzung zu schließen:

von Vertagung konnte hier keine Rede sein.

Der Ratspräsident konstatierte am 8. Nov. I8ZZ, die Rats-
geschäfte könnten in der laufenden Woche unmöglich mehr erledigt
werden, auch seien Staatsrechnung, Budget usw. an die Rechnung?-
Kommission gewiesen. Eine Vertagung sei notwendig.

Präsident vertschinger beantragte eine Vertagung auf
die erste Woche des Dezembers. Das Protokoll meldet weiter.

Hr. Oberst h u n z i ker : „Ich glaube, eine Zeit von 4 Wochen
wäre von der Art, daß wir die Staatsrechnung. Schuldentilgung?-
Kasserechnung und das Budget während derselben untersuchen und

begutachten könnten, denn es tritt oft die Schwierigkeit ein, daß die

weiter Entfernten nicht zu jeder Zeit zur Sitzung der Rommission
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hier eintreffen können. Wenn ich mir daher erlauben dürfte, die
Wiederversammlung noch um eine Woche hinauszuschieben, so fände
ich es sehr angemessen. Wir ist es zwar ganz gleichgültig, wann
und wie oft die Kommission zusammen komme, aber es wohnen
nicht alle Mitglieder der Kommission so nahe; nach 4 Wochen,
glaube ich, können dann die Arbeiten sicher vorgelegt werden.
Wenn die Arbeit abgethan werden soll, so mutz die Kommission sich

wenigstens Z — 4 Tage versammeln. Aus diesen Gründen wünsche
ich eine Verlängerung der Vertagung von 8 Tagen, wenn Sie es
angemessen finden."

Ver Präsident ist damit einverstanden und möchte über die
2 Anträge abstimmen lassen.

Hr. Präsident Bertschinger: „Eine Vertagung bis Won-
iag, den 2. Dezember ist genug."

Herr Gberst h u n ziker : „Es ist nicht möglich, datz die Rech-

uungs-Kommission sich in der nächsten Woche versammle; dann
braucht sie 5 — 4 Tage, bis sie nur die Rechnungen durchgesehen
und geprüft hat; dann sind die Rappörte, welche wir zu machen
haben, sehr grotz und können nicht in so kurzer Seit gemacht werben,

zumal namentlich die Staatsrechnung so interessant ist, datz sie
genau untersucht und beim Bericht sorgfältig behandelt werden
wutz, dann müssen die Kommissions-Witglieder wieder zusammen-
kommen, und die abgefaßten Berichte anhören und genehmigen. Es
wäre nur unbescheiden von mir, wenn ich diese Angelegenheit hinaus
Zu schieben strebte, weil ich hier wohne, aber ich spreche im Namen
ber übrigen Mitglieder der Kommission."

vietschy äußerte sich folgendermaßen' „Ich unterstütze den
hh- Gberst hunziker vollkommen, denn bis alle diese Rechnungen
untersucht und gehörig untersucht worden sind, dauert es lang.
Wenn man die Sache so schnell macht, so geht es nicht, wie es gehen
soll, vie Kommission mutz lange beieinander bleiben und man mutz
ihr die Seit lassen, die Sache recht zu untersuchen. Ich wünsche, datz
wir uns vertagen, bis den 9. Dezember." Oie Vertagung bis 9. Dez.
wird beschlossen.

Zu Beginn der Sitzung vom 14. Dezember 1855 beantragte
Präsident Bruggisser von Bremgarten. am Dienstag der nächsten
Woche wieder Sitzung zu halten. Sn der weiteren Diskussion fielen
auch Vorschläge für den Wontag oder den Wittwoch.
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vas Protokoll berichtet:
Hr. (bberst hunziker: „Mir ist es ganz gleichgültig, ob Sie am

Montag, Dienstag oder Mitwoch wieder Sitzung halten wollen,
aber da es am Mittwoch Markt ist, so glaube ich, wenn wir die

Wiederzusammenkunft auf diesen Tag bestimmen, es werde schwerlich

die Versammlung zusammengebracht werden können."
Gemeindeammann vietschy vertrat folgende Meinung:

„Ich kann am Montag nicht Sitzung halten, und so haben es alle
weit entfernten, die nach Hause reisen, und erst in der Nacht um
12 Uhr heimkommen; diese müßten Morgens (morgen) um Mittag
wieder fort, und könnten sich nicht einmal in der Haushaltung
umsehen. Die um Aarau herum Haben's gut, sie haben nicht so weit.
Ich rede nicht im Interesse, aber wünsche doch, daß ein jeder sich in
seiner eigenen Sache und Haushaltung wieder umsehen könne. Ich
stimme für den Mittwoch, wenn wir dann fleißig sind, so können
wir wohl noch fertig werden."

Hr. Brug gisser von Bremgarten: „Ich wollte auch lieber
für den Mittwoch stimmen, aber dann würde es wieder heißen, es

sei uns wieder um die Reisegelder zu thun. Ich wiederhole meinen

Antrag (Dienstag)."
In der Abstimmung fielen für Dienstag 73, für Mittwoch 34,

für Montag 23 Stimmen. Also war die Vertagung auf Dienstag
beschlossen.

S

Am 19. Dez. 1833 erklärten viele Mitglieder, an der morgigen
Sitzung nicht teilnehmen zu können, verschiedene Redner wünschten,

wegen der zu behandelnden Bundesrevision morgen
fortzufahren. I. vietschy erhob dazu den folgenden Einwand:
„Wir haben die ganze Woche bereitwillig ausgehalten, und werden

es auch länger thun, aber dasjenige, was vorliegt, ist gar nicht so

nothwendig und dringend, viele Rantone Haben noch gar nicht an
die Lundesrevision gedacht, und wir wollen nicht der erste Ranton
sein, der sich darüber ausspricht. Wir haben 10 Tage lang
ausgehalten, und das ist ehrenhaft. Ich wünsche, daß um drei Uhr die

Sitzung geschlossen werde, und daß wir uns dann vertagen bis zur
Maisitzung."

Er bleibt, trotz des verlangten Eegenmehrs, in der Minderheit.

Einen bedenklichen Beweis für die kantonsrätliche
Gleichgültigkeit jener Seit bildet die Großratssitzung vom 3. Juni 1834.
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in deren Verlauf sich auf einmal zeigte, daß einige Herren zu einer
»ReKreation" (Erfrischung) sich wegbegeben hatten: trotz Mah-
nungen blieben sie „an Erquickungsörtern unbeweglich". Beim
Namensaufruf ergaben sich 12S Anwesende. ver Präsident zeigte
sich geneigt, die Sitzung aufzuheben.

Gemeindeammann Vietschy wandte sich gegen diese Absicht:
..Es ist bedauerlich und unangenehm. Wenn wir aber auch für
heute die Sitzung aufheben, so wissen wir nicht, ob wir morgen
Sitzung halten können oder nicht. Es ist schönes Heuwetter und
der Wann ist auch nöthig zu Haus, und ich glaube daher, wir
können vielleicht die ganze Woche keine Sitzung halten. Eilboten
helfen hier nichts, und Swangsmaßregeln haben wir keine. Ich
stelle den Antrag, daß wir uns vertagen bis am Montag über
8 Tagen."

Nach längerer pause wurde die Versammlung wieder voll-
Zählig.

Die gleiche Großratssitzung vom Z. Juni I8Z4 wurde plätzlich
wieder durch die Mitteilung des Präsidenten unterbrochen, der
Nat erscheine nicht mehr als vollzählig: »es ist meine Pflicht, die

Dersammlung abzählen zu lassen", (pause.) „Ich habe keine Hoffnung

mehr, daß die Versammlung sich vervollständige."

vietschy ergriff das Wort' „Ich kann Sie versichern, daß
wir morgen keine Sitzung halten können, und mache den Antrag,
daß wir uns auf 14 Tage vertagen."

Dr. Bruggisser bekämpfte vietschy's Antrag.
Der Präsident bemerkte, da der Rat nicht mehr vollzählig sei,

könne er über den Vertagungsantrag nicht mehr abstimmen las-
sen, sondern nur die Sitzung aufheben.

Ermüdende Beratungen

entspannen sich im Frühling 18ZS über das Schulgesetz. Wiederholt
harrten die Rantonsräte nicht aus, sodaß der Rat nicht mehr
vollzählig beisammen war.

Der Ratspräsident I. A. Fetzer teilte am 21. Februar 18Z5
mit. zahlreiche Mitglieder wünschten eine Vertagung, heute sei es
Lamstag, — da könnte man wieder einmal die „Samstagerfahrung"

machen, daß um 2 —Z Uhr nicht genügend Mitglieder da
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wären. Darum sollte man jetzt, da noch die reglementarische Mit-
gliederzahl anwesend sei, diese Frage beraten. Wie er erfahre,
könnte am Montag schwerlich Sitzung gehalten werden, er müßte
aber als Präsident eine solche anordnen, falls der Rat heute nicht
ausharrte.

Dietschy stellte den Antrag'
„Ich glaube auf jeden Fall, daß am Montag keine Sitzung

gehalten werden könne, denn nur wenige würden wieder erscheinen.

Tin Jeder geht wieder gern nach Haus, wenn er acht Tage in Aarau
gewesen ist. Ich trage auf eine Vertagung an bis am Montag über

Tage. Länger wollen wir uns nicht vertagen, denn weiter hinaus

kommen dann die Feldarbeiten, und eine kürzere Seit können
wir uns nicht vertagen, weil in der Zwischenzeit ein gebotener

Feiertag ist. Ich trage also aus Vertagung bis am Montag über
14 Tage an." Oie Vertagung auf den y. März wird beschlossen.

In gleicher Sitzung, aber später, fragte der Präsident I. A.
Fetzer, „ob der Große Rat das Protokoll von der heutigen Sitzung
noch anhören wolle".

Dietschy: „Wir wollen es versparen bis über
14 Tage."

Darauf schloß der Präsident die Sitzung.

Km 10. März 1855, nachmittags 5 Uhr, konstatierte Professor

Rauchenstein, die hohe Versammlung sei schon ziemlich er-
müdet: man möchte die Sitzung aufheben. Der Präsident erklärte,
viele Mitglieder würden lieber schon um 8 Uhr morgens beginnen,

aber laut Reglement fei das unmöglich.
Ammann Dietschy stellte den Antrag: „Ich möchte, daß wir

um 8 Uhr kommen, und wenn das Reglement es verbietet, so

wollen wir es abändern, es ist kein Evangelium."
Hr. Präsident: „Wenn das Reglement abgeändert werden soll,

so müssen 25 Mitglieder einen schriftlichen Antrag zum Behuf der

Abänderung unterzeichnen und vorlegen."

Dietschy: „Wir haben bald 25 bei einander."
Der Rat war in diesem Augenblick nicht mehr beschlußfähig

und die Abstimmung über Rauchensteins Antrag unterblieb.
Am 11. März 1855, als wieder ein neuer Schulgesetzabschnitt

bevorstand, beantragte Dr. B r u g gis ser Aufhebung der Sitzung,
da es schon 5 Uhr sei.

— 558 —



Oietschy bemerkte: «Man hat heute bereits S Stunden
über einen einzigen Z gesprochen, und da mir so langsam
vorwärts kommen, trage ich an, daß man fortfahre."

Ueber den Äntrag Bruggisser's brauchte wieder nicht ab-

gestimmt zu werden: die Versammlung war nicht mehr
fähig¬

em 12. März 18ZS fehlten bei Beginn oer Sitzung nach dem

Namensaufruf gerade 14 Mitglieder, „welche in Karau sind und

größtentheils in Narau wohnen". Um den Rat vollzählig zu machen,

ließ Präsident I. K. Fetzer diese Herren durch den Meibel holen.
Mährend dieser Martepause sprach Oietschy: „Ich möchte den Nn-
trag stellen, daß das Protokoll verlesen werde. Man kann dann

später die Anwesenden noch einmal ablesen."

Inzwischen traten mehrere Mitglieder ein. Der vollzähligen
Versammlung wurde nunmehr das Protokoll verlesen. Darauf
stellte vr. Mieland den Antrag, „die Sitzung am Sonntag fort-
zusetzen und hier zu bleiben, bis das Schulgesetz beraten ist".

Oietschy unterstützte den Vorredner:
„Mir haben eine wichtige Arbeit, und das ganze Volk wartet

schon lange daraus. Ich glaube also, daß es Pflicht sei, das Gesetz

so bald als möglich zu berathen. Menn gesagt worden ist, daß am
Samstag die meisten um 1 Uhr fortgehen und am Montag erst

spät wieder kommen, so verlieren wir viel Seit, und wenn wir
dann das Budget noch machen sollen, so haben wir noch viele Gage

Versammlung zu halten. Es ist also besser, wenn wir auch am

Sonntag fortfahren, denn dieser Gag wird dadurch nicht entheiliget,
wenn wir am Montag in die Uirche gehen und beten, daß wir guten
verstand bekommen, und am Nachmittag die Berathungen fort-
setzen, so ist es gut und zugleich eine Ersparnuß. Menn wir
am Sonntag Nachmittags am Schulgesetz berathen, so ist es besser

als wenn wir in den Wirthshäusern spielen und
fluechen undg'stoche die, und wie mes macht! Ich
wünsche, daß man am Sonntag fortfahre."

Nach längerer Debatte wurde mit großer Mehrheit beschlossen,

am Sonntag die Beratung fortzusetzen und den Gr. Rath für
permanent zu erklären.

Am 4. Juni I8ZS, als über einen Nntrag abgestimmt werden
sollte, waren nur noch 118 Mitglieder anwesend, vr. Bruggisser
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verlangte Aufhebung der Sitzung, ver vicepräsident bemerkte:
„Wenn Sie Lust haben, hier zuzuwarten, bis alle die Hy. abgespeist

haben, so will ich auch bleiben." — vietschy rief unwillig:
„Ich bedaure, daß man seit drei Tagen eigentlich mit uns spielt,
und daß etwa 15 Mann machen können, daß wir einen ganzen
Tag länger hier bleiben müssen. Ich wünsche, daß man mehr
Ordnung handhabe, und die abwesenden Mitglieder ernstlich an ihre
Pflicht erinnere, vas ist mein Antrag, und ich möchte die HH.
ersuchen, die geeigneten Mittel anzugeben, um eine bessere Ordnung
einzuführen."

Hr. vicepräsident: „Ich hätte gewünscht, Sie hätten selbst die

geeigneten Mittel angegeben. Leider bemerke ich, daß es auch in
Ihrer blähe, im Jentrum, ziemlich leer aussieht."

Gemeindeammann vietschy beklagte sich am 5. Juni 1854:

„Wir sind schon fünf Tage nacheinander hier, und in dieser

Seit hätten wir weit mehr machen können, als gemacht worden
ist. Dringende Geschäfte sind jetzt keine vorhanden, und ich denke,

wir können wieder einmal nach Hause gehen, und der hh. Präsident
Müller kann die Regierung beeidigen. Ich trage an, daß wir uns
jetzt vertragen."

Hr. vicepräsident: „Wir haben noch einige kleinere Geschäfte

abzuthun, und ich bitte den YH., seinen Antrag auf Vertagung
einstweilen noch zurückzubehalten."

vie Vertagung wurde auf unbestimmte Seit beschlossen.

vie Sitzung vom 27. Nov. 1855 dauerte bis gegen Abend

5 Uhr. Auf einen Antrag, man möchte einen neuen Abschnitt in
Angriff nehmen, erfolgte laut Protokoll Widerspruch.

Hr. Ammann vietschi möchte den Mitgliedern des Gr. Rathes
auch das Nachtessen und die Ruhe gönnen und wünscht morgen
etwas Gescheiteres zu vernehmen als heute.

vie Beratung wurde fortgesetzt, jedoch bald nach Erledigung
des neuen Abschnittes geschlossen.

Am 27. Mai 1856 bemerkte Präsident Herzog von Efsingen,
auf den morgigen Tag habe er nur ein einziges Geschäft bereit.

Hr. Ammann vietschi stellt den Antrag auf Vertagung bis
Montag über 5 Wochen, wenn kein anderer Antrag gemacht werde.
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verschiedene andere Vorschläge fielen.
Gemeindeammann vietschy wiederholte seinen Antrag:

„Jeder hat Beschäftigungen, weßwegen er gern länger zu Haus
bleibt, vie Kommissionen sollen aber ihre Bachen fertig machen
damit wir nicht schon um 1 Uhr fertig sind mit unsern Verhandlungen,

denn darum heißen sie auch Kommissionen, weil sie ihre
Aufträge vollziehen sollen. Ich trage noch einmal auf eine
Vertagung bis Montag über drei Wochen an."

Für die Vertagung auf den 13. Juni stimmen 74.

Kurioser Sitzungsbeginn

Am 7. November 1836 meldet das Protokoll:
ver Namensaufruf ergeht um halb 12 Uhr.

Hr. Präsident: „Es sind 1Z2 Mitglieder in der Versammlung
anwesend, und wenn drei in Aarau wohnende Mitglieder da wären,
so wären wir vollkommen vollzählig."

vietschy griff mit folgender Kundgebung ein: „Ich mache
den Antrag, die drei Herren von Aarau holen zu lassen."

Hr. Präsident: „Ich werde mir das zur Lehre dienen lassen, was
der hh. Ammann vietschi sagt, jetzt sind wir aber vollzählig und
ich habe die Ehre, die ordentliche Wintersitzung für eröffnet zu
erklären."

Am 12. Nov. 1836, um 12 Uhr, wünschte der Präsident, man
sollte im Falle einer Vertagung die Sitzung nicht bis abends
andauern lassen, ver Rat sei jetzt noch vollzählig und sollte darum
über diese Frage einen Beschluß fassen,

vietschy stellte den Antrag:
„Ich hoffe, daß die hohe Versammlung den weit entlegenen Mit-

gliedern Rechnung trage. Es ist jetzt 12 Uhr und vor 2 Uhr können

wir nicht abreisen, wenn auch jetzt schon die Sitzung aufgehoben
wird. Vann sind auch die Tage nicht mehr so lang wie im Sommer.
Ich stelle daher den Antrag, die Sitzung bis auf den zweiten Montag
im vezember zu vertagen. Einmal muß vertagt werden, und ich

glaube, es sei besser jezt als später."
Es wurde nach einigem hin und her Vertagung auf den

12. vezember beschlossen.
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à 21. vez. 18Z6 stellte der Präsident fest, es seien mit dem

Präsidenten nur noch 1ZS Mitglieder anwesend. „Wenn nur zwei
fortgehen, sind wir wieder nicht vollzählig." Oer Rat möge ent-
scheiden, ob für die heute, am Markttag etwas stärker besetzte

Galerie, das «Schauspiel" fortgesetzt werden solle.

vietschy rief erzürnt aus!

„Wir haben nun die neunte Sitzung, und es hätte viel mehr
gethan werden können. Ich wünsche, daß man bis gegen 4 Uhr
fortfahre. Es ist wohl möglich, daß einige Mitglieder auf dem Markte
gewesen sind, allein ich denke, sie werden nun ihre Geschäfte gemacht

haben. 3n England werden die Sitzungen bis in die Nacht gehalten
und ich glaube, wir können so gut sitzen und reden als die Eng-
länder."

Oer Saal leerte sich weiter und der Präsident schloß die Sitzung.

Um 2Z. vez. 18Z6 bemerkte vr. Bruggisser, er sei bereit, auch

morgen, also am 24. vez., wieder Sitzung zu halten. Oietschy
mahnte ab! „Man muß der Geduld nicht übertreiben und
mißbrauchen. Wir sind schon zwölf Tage hier. Nothwendigkeit ist keine

mehr vorhanden, wenn das wäre, so möchte ich den Präsidenten
ersuchen, es zu sagen. Ich mache den Nntrag, die Sitzung heute

zu schließen, und mit Gesundheit nach Haus zu marschieren."

vie Sitzung wurde geschlossen.

vas Protokoll vom 11. Nov. I8Z7 berichtet!

Hr. Nmmann vietschy! „Es ist ungattig Wetter und wir haben

weit! ich möchte daher wünschen, daß die Sitzung aufgehoben werde
und wir nach Hause gehen könnten."

ver Rat vertagte sich auf den 27. November.

Ratspräsident Bruggisser teilte am 29. März 18Z8 mit,
das Portefeuille sei erschöpft, man möchte sich über das Weitere
aussprechen.

vietschy stellte den Nntrag!

„vie Gerichtsordnung mag allerdings nothwendig sein; aber
wenn auch die Geschwindigkeit des Gr. Rathes gut ist, so ist dieses

doch auch beschwerlich für die weiter Entfernten. Ich denke, es

— 672 —



wird auch nicht so grausam viel schaden, wenn man die Sache bis
nach dem .heuet' verschiebt, das ist mein Antrag."

Präs. I. p. Bruggisser: „Ich bemerke hierauf bloß, auf den
heuet kommt die Grndte, und so geht's immer fort, wenn man auf
so etwas Rücksicht nehmen will. Ich denke, diejenigen, welche vom
Volke das Mandat übernommen haben, sollen solche Arbeiten durch
andere machen lassen,- wer sich aber im Fall befindet, hier selbst
Hand ans Merk zu legen, der wird wohl bei der Berathung der
Gerichtsordnung nicht der thätigste und gescheiteste Teilnehmer
sein."

(Andern Aargauer Staatsmännern (Augustin Kellers, wurde
es zum Lob angerechnet, daß sie bei Feldarbeiten persönlich
mitwirkten.)

Auf Antrag des Präsidenten vertagte der Rat sich auf den

17. April.

ver Katspräsident beantragte am 8. Mai 1839 Vertagung
auf den 10. Juni. Gemeindeammann vietschy ließ sich hären:
„vas Vertagen ist zwar allen anständig, aber der 10. Juni
ist nicht allen recht, weil man dann gerade in den „heuet"
hineinkommt, denn das Gras wachst. Ich trage daher auf den

21. Juni an. wo dann besser Seit vorhanden ist."

vr. Brugg isser schlägt Vertagung auf den 17. Juni vor.

„Als hierauf der Antrag des Herrn vietschi nicht angenommen
wird, und der Präsident zur Abstimmung über die von Hrn.
vr. Lruggisser beantragte Vertagung schreiten will, verlangt
Hr. vietschi das Wort, und da ihm der Präsident dasselbe mit
der Bemerkung, daß er es ihm, da man in der Abstimmung sei, nicht
ertheilen könne, verweigert, so erwiedert, Hr. vietschi: Gr
habe nur noch bemerken wollen: „es kommt, weiß Gott in heuet
hinein, denkt daran".

ver Kat vertagt sich auf ben 17. Juni.
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Lidgsnössisckie Hngölegonlieiten

Ms aargauischer Eroßrat kam vietschy wiederholt in den Fall,
eidgenössische Politik zu treiben, vie Eidgenossenschaft wurde da-

mals amtlich durch die Tagsatzung dargestellt, eine Versammlung

von Abgeordneten, „Ehrengesandten" sämtlicher 22 Stände

(Kantone), die nicht nach freiem Ermessen stimmen konnten, wie
die heutigen National- und Ständeräte, sondern an die Instruk-
tionen der durch sie vertretenen Kantone gebunden waren; denn

die Schweiz war damals noch kein Bundesstaat, sondern erst ein
Staatenbund.

vie Großen Räte der Kantone berieten jeweilen eingehend die

den Ehrengesandten auf die Tagsatzung mitzugebenden Instruk-
tionen. Während dieser Beratungen betätigten die Großrats-
Mitglieder sich somit aus eidgenössischem Gebiete.

Oie Hauptsrage, welche alle Gemüter beschäftigte, bildete zu

Beginn der Zver Jahre die Bundesreform im Sinne einer
Verstärkung der eidgenössischen Tentralgewalt.

Am 17. Juli 18Z2 wurde diese Bundesrevision von der Tag-
satzungsmehrheit beschlossen. Eine ISgliederige Kommission ver-
sammelte sich zur Vorberatung in Luzern. vie Jortschrittssreunde
strebten eine gerechtere Verteilung der politischen Gewalt an, —
ihre Gegner wollten das gleiche Stimmrecht der großen und kleinen
Kantone, wie es heute noch im Ständerat besteht, beibehalten.
Neun Stimmen gegen fünf lehnten etwelche Berücksichtigung der

Volkszahl bei Vertretung der Kantone ab.

Wan schasste die wechselnden schweizerischen „Vororte" ab und

wählte Luzern als Bundessitz. Ein Bundesrat, der aus fünf
Ständen bestehen sollte, mit einem Landammann an der Spitze, den

die Stände zu wählen hatten, wurde vorgeschlagen; die übrigen
4 Mitglieder des Bundesrats sollten von der Tagsatzung gewählt
werden. Ein Bundesgericht, freie Niederlassung und Gewerbe-

freiheit in der ganzen Schweiz wurde vorgeschlagen, postwesen,

Münzwesen, Maß und Gewicht sollten zentralisiert werden, im
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Militärwesen der Lund mehr Kompetenzen erhalten. Eine Bundes-
revision, freilich erst nach Ablauf von 12 Jahren, wurde vorgesehen.

ver Entwurf wurde den kantonalen Großen Räten vorgelegt,
dort scharf unter die Lupe genommen. Doch ging er den Anhängern
der unbedingten Kantonalsouveränität zu weit, den Revisionsfreunden

bot er zu wenig. — In der Presse machte hauptsächlich
Or. Troxler, Aarau, Opposition, der in der Tagsatzung nur das
Herrentum vertreten sah. Tr strebte einen Bundesstaat an, der
aus einem nach Volkszahl zu wählenden Verfassungsrat hervorgehen

sollte.

vie Vundesrevision bekämpfte namentlich der aus den Kan-
tonen Basel und Reuenburg bestehende Sarnerbund '

die Vertreter dieser Kantone traten aus der Tagsatzung aus.
schließlich wurde der Sarnerbund ausgelöst.

ven Gegenpol des Sarnerbundes bildete das aus den regene-
rierten (seit 18Z0 mit neuzeitlichen Verfassungen versehenen) Kan-
tonen Zürich, Bern, Luzern, Solothurn, Aargau, Thurgau, St. Gal-
len — bestehende Siebner Konkordat.

vie Großen Räte der Kantone spielten der Bundesurkunde
zum Teil auf grausame Weise mit. Pros. Feddersen berichtet u. a.:

Oie kleinen Kantone wiesen den Entwurf von der Hand und

erklärten, beim Bundesvertrag von 181S bleiben zu wollen. Zürich
trat dem neuen Verfassungswerk am freundlichsten entgegen,
Wollte aber doch seine selbständige postverwaltung beibehalten.
Neun Kantone gingen über das Bundeswerk einfach hinweg. Kus
den anderen Kantonen kamen 500 Instruktionsartikel, die durch-
gearbeitet werden mußten. Eine Kommission, in der jeder
teilnehmende Kanton durch einen Gesandten vertreten war, hielt ZS

lange Sitzungen. Uebereinstimmungen konnte nur durch Markten
von Kanton zu Kanton erzielt werden. Schließlich kam an der

Tagsatzung ein Entwurf zustande, der nur in Bezug auf freie
Niederlassung und einige andere Rechte kleine Fortschritte brachte.
Nie Erhebung von Verbrauchssteuern sollte den Kantonen wieder
freistehen und nur den Transit nicht hemmen, ver Bund sollte das

Postwesen nur beaufsichtigen dürfen, das postregal den Kantonen
vorbehalten bleiben, vie alten Zölle zwischen den Kantonen wurden

wieder aufrecht gestellt, vie Einführung von einheitlichem
Niaß und Gewicht wurde auf die lange Bank geschoben.
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vie fiskalischen Rücksichten der Rantone trugen den Sieg
davon. So scheiterte die Bundesrevision, die Schweiz von 18ZZ war
dazu noch nicht reif, vie öffentliche Meinung begünstigte das von
einzelnen vorwärtsstrebenden Geistern angeregte Werk nicht, weil
es den Einen zu wenig, den Bndern zu viel anzustreben schien und

weil namentlich der Sarnerbund es scharf bekämpfte.
va die Wahrung der kantonalen Finanzen so viel zum Scheitern

des Revisionswerkes beitrug, kann es den Leser dieser

Lebensgeschichte nicht überraschen, wenn er dem Rheinfelder Stadt-
ammann vietschy in allen diesen Kämpfen nicht bei den zen-
tralistisch gesinnten Revisionsfreunden, sondern auf der Seite der

am Althergebrachten hängenden Föderalisten begegnet. Su dieser

Stellungnahme veranlaßte ihn auch der Umstand, daß das Frick-
tal, namentlich auch Rheinfelden, damals noch ein fast ausschließlich

katholisches Gebiet war; die im Sarnerbund verkörperte Kirche
bekämpfte doch die Revision. 3m Gegensatze zu einigen juristisch
gebildeten und tätigen Fricktaler Volksvertretern, die mehr den

Bargauer Magnaten nacheiferten, namentlich dem ausgesprochen

zentralistisch eingestellten Gbergerichtspräsidenten vr. Tann er.
hatte der Stadtammann und Salmenwirt vietschy es mehr mit
dem einfachen Volke zu tun, als dessen Vertreter er sich

fühlte, während er in den ihm näherliegenden wirtschaftlichen
Fragen freilich oft auch als Volks e r z i eh e r (zur Sparsamkeit)

auftrat.
vietschy war von Haus aus kein theoretischer Geist, sondern

ein ausgesprochener Praktiker; es lag ihm bei aller konservativen
Einstellung doch immer der versöhnliche Busgleich
näher als der erbitterte Kamps.

Bm 12. Juli 18Z1 wurde mitgeteilt, daß bloß 8V2 Stände
dem Vorschlag des eidg. Kriegsrats wegen successiver Susammen-
Ziehung sämtl. eidg. Eadres zu einem Instruktionskurs zustimm-
ten. Man sollte nach Bntrag der Regierung das Bedauern
aussprechen und neue, vom eidg. Kriegsrat zu machende Vorschläge mit
beraten, vieser Bntrag wurde angenommen.

Folgendermaßen äußerte sich Stadtammann vietschy: „Man
hat hie und da gehört, man hat auch gelesen, es sei Gefahr vor-
Handen, man müsse mit einem Brmeecorps an die Grenze ziehen,
es wurde gewünscht zu ziehen, aber zum Glück nicht von allen:
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wozu unnötige Rosten? Wenn das geschehen, so hätten wir I Million

Rosten. Ich ehre die Tagsatzung, daß sie nicht unnötige Rosten
wollte, sparen wir das Geld bis die Noth kommt, unsere Neutralität
ist ja von den Mächten anerkannt."

hiegegen protestierte freilich Or. Ta n ner: „Die Neutralität
sei nur sub comMone anerkannt.

Ein „Verwahrungsantrag" gegen jeden dem Nargau aus der
Vernachlässigung erwachsenden Nachteil, eingereicht von Müller,
Eerichtsschreiber, hatte diese Discussion veranlaßt, fiel aber dahin.

Äm 28. Februar I8ZZ befaßte sich der aargauische Große Nat
wit dem in der ganzen Schweiz besprochenen Entwurf einer neuen
vundesurkunde,- dieser Bundesoertragsentwurf, in dem Luzern
als schweizerische Bundesstadt vorgesehen war, kam bekanntlich
leider nicht zu Stande. Nn dieser staatsrechtlichen Debatte beteiligte
sich vietschy, den mehr das Wirtschaftliche interessierte, nur wenig.

§ II des Entwurfs lautete:
„Dem Bund allein steht das Recht zu: Rrieg zu erklären

und Frieden zu schließen, Bündnisse und Staatsverträge, wor-
unter auch Soll- und Handelsverträge verstanden sind, mit dem

Nusland einzugehen."
Das Protokoll meldet:

»Herr Dietschi wünscht zu wissen, wer unter dem Bund ver-
standen sei, ob die Tagsatzung oder etwa ein öundesrath von 5 oder
9 Gliedern. Der Berichterstatter (Heinrich Sschokke) verweist auf
8 51, litt, cl und daß somit nur die Tagsatzung gemeint sei.

Herr vietschi beruhigt sich mit dieser Erklärung und der § wird
genehmigt."

finanzielle Bedenken erhob Dietschy beim § 24, der den Ran-
tonen in litt, u das Recht überließ, auf ihrem Gebiete Verbrauchssteuern

von Getränken, Lebensrnitteln und rohen Landesprodukten
Zu erheben.

ver Paragraph enthielt folgenden Nbsatz o:
»von den eigenen Erzeugnissen des Rantons soll die gleiche

Gebühr bezogen werden, wie von denjenigen anderer Rantone."
vie Rommission beantragte die Streichung von litt. a. und o.

Einer der verschiedenen votanten meinte, wenn jeder Ranton
beschließen könnte, was er wollte, würde jeder die Produkte des
eigenen Rantons schützen und diejenigen anderer Rantone durch ein
eigentliches Rapinatfinanzsystem „malträtieren". Der Paragraph
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begünstige in der kleinrätlichen Fassung den freien Verkehr innerhalb

der ganzen Schweiz.

Dietschy stellte die Frage: „Wie der Entwurf lautet, müßte
der aargauische Weinbauer von seinem eigenen Produkt den Zoll
bezahlen, das würde eine Unzufriedenheit geben. Er wünsche
Auskunft darüber."

Der erwähnte votant antwortete, „das Bestreben müsse

dahin gehen, daß jeder Schweizer überall sich frei bewegen und ver-
kehren könne. Fahre lang habe Waadt für seine Weine auf der

Tagsatzung freien Verkehr verlangt, aber wie von allgemei -

nem freien Verkehr die Rede war, behielt Waadt sich vor, auf
unsre Fndustrie-Erzeugnisse den Zoll zu legen, der jetzt noch besteht.
Ear keine Konsumationssteuer, den ganzen Artikel zu streichen,
das ist das Letzte, dann kann sich jeder Schweizer im gemeinsamen
Vaterland überall frei bewegen."

Auf diese Mitteilung hin unterstützte auch Regierungsrat hür-
ner die Streichung des ganzen Paragraphen. Sie wurde beschlossen.

Z 26 des Bundesvertragsentwurfs hatte den Wortlaut:
„Das postwesen im Umfang der ganzen Eidgenossenschaft

wird vom Bund übernommen unter folgenden Vorschriften:

a) Die PostVerbindungen dürfen in keinem Kanton im
Allgemeinen unter den jetzigen Bestand herabsinken;

b) Es soll die Unverletzbarkeit des Postgeheimnisses zu jeder
Zeit und unter allen Umständen gesichert sein;

c) Die Tarife werden in allen Theilen der Eidgenossenschaft

nach den gleichen Grundsätzen bestimmt;

ä) ?ür die Abtretung des postregals leistet der Bund Ent-
schädigung und zwar ."

Die Kommissionsmehrheit wollte mit dem Kleinen Rat nur die

Beaufsichtigung des postwesens mit den in lit. a, b, c enthaltenen
Bestimmungen dem Bund einräumen; die Minderheit wollte,
opferwilliger und centralisationslustiger, den ganzen § annehmen.

Stadtammann F. Vietschy hatte Angst für die

Kantonsfinanzen und unterstützte deshalb den Mehrheits-Antrag:
„Fch glaube, es sei am betzten, daß wir jetzt behalten, was wir
haben; unser postertrag ist unser schönes Einkommen, und wir
müssen die vielen Straßen unterhalten, wir wollen unser Geld

nicht alles in die Tentralkasse senden."
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ver Mehrheitsantrag fand auch im Kate die große Mehrheit.
Km I. März 1853 gab der Z 27 der Bundesurkunde zu reden.

Es handelte sich um die Frage, ob dem Bunde das Münzregal
einzuräumen, die kantonale Münzprägung aufzuheben und ein
schweizerischer Münzfuß (man hatte das französische Dezimalsystem im
äuge) zu bestimmen sei. Stadtammann vietschy mahnte zur Vorsicht!

„Ts hat alle Kantonsbürger gefreut, als das letzte Münzgesetz
erlassen, und der Thaler zu 35, 40 Btz. gewerthet worden) Mr
haben weder Gold- noch Silberstangen, aber einen schönen Vieh-
stand; erlöst der Güterbesitzer etwas Geld, und kann es nicht mehr
in gleich hohem Werth ausgeben, wie er es eingenommen, so

geschieht ihm unrecht, und er wird unzufrieden; ich wünsche, daß
nicht Knlaß zu Klagen gegeben werde."

Werst h u n z i ker schlug vor, daß die Frage des Münzfußes
noch offen gelassen und später entschieden werden sollte, ob man
den französischen oder deutschen Münzfuß wählen wolle. Sehnlich
äußerte sich Bürgermeister Herzog, der die Bestimmung des

Münzfußes einem Bunöesgesetz überlassen wollte, welcher kntrag
angenommen wurde.

Km 8. März 1855 wurde die Frage besprochen, wie viel Kar-
gauer Gesandte an die bevorstehende eidgenössische Tagsatzung zu
mählen seien?

Werst Müller beantragte, drei Gesandte zu wählen, so viele,
wie angesichts der wichtigen Traktanden in den meisten Kantonen
gewählt würden. — F. Oietschy wollte auch hier sparen:
«Bisher hat man 2 Gesandte gewählt, ein dritter Kanton kostet
vielleicht den Kanton 100 vouiz ä'or mehr, ich glaube, 2 könnten die
Lache wohl versehen."

Es wurde darauf hingewiesen, daß drei Gesandte zusammen
immerhin ein Kollegium bildeten, um sich zu berathen in schwierigen

Fällen.
Wr die Zahl 5 stimmen 58 Mitglieder, für die Zahl 2 90.

400 Polen, die nach Niederwerfung der Revolution aus ihrer
Heimat geflohen waren, flehten von Saignelegier aus bei der
helvetischen Gesellschaft um ein Ksyl im Lande der Klpen. vie
Tagsatzung hatte erklärt, sie besitze zu wenig Vollmacht, um über einen
solchen Gegenstand etwas beschließen zu können. — „von den

eidgenössischen Ständen boten nur Waadt und Bern ihnen gastfreund-
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liche hand. Bald wären diese unglücklichen Freiheitskämpfer
fortgewiesen worden aus dem Lande der Freiheit, in welchem kos-
ziuskos heilige Äsche ruht. Und warum? Weil die argwöhnische
Polizei des Großherzogthums Baden diese Fremdlinge nicht gerne
sieht' weil sie mit leerer Tasche kommen: weil ihr Recht und ihre
Tapferkeit der einzige Reichtum ist. den ihnen keine Konfiskation
rauben konnte." —

vie helvetische Gesellschaft gelangte mit einer Bittschrift an
alle Großen Räte der Schweiz, in der sie bei der Menschenliebe
unserer Religion und bei der Ehre unseres theuren Vaterlands
bat, man möchte den Polen, die sich als solche auszuweisen im
Stande seien, den Eintritt in die Kantone nicht versagen.

viese Bittschrift beschäftigte den Nargauer Großen Rat am
22. Mai 18ZZ.

vie Diskussion gestaltete sich außerordentlich leidenschaftlich,
vie einen wollten den Polen beistehen, die anderen nicht auf die

Bittschrift eintreten. Stadtammann F. F. vietschy bemerkte:

„vie Lage der Polen ist freilich sehr bedauerlich, und ich wünsche,

daß wir ihnen helfen, wo es immer möglich ist. Aber hh., wenn
wir sie aufnehmen, so kommen wir in einen feindseligen Sustand
mit Laden. An der Grenze ist schon Militär aufgestellt, und wenn
wir die Polen aufnehmen, so kann sehr wohl geschehen, daß noch

mehr Militär aufgestellt wird und das kann schlimme Folgen
haben. Was ist schöner und besser als eine gute Nachbarschaft, und

was ist schlimmer als eine feindselige Nachbarschaft? Wir wollen
den Polen helfen, so viel wir können, aber wir können sie nun
einmal nicht aufnehmen, das könnte wahrscheinlich dem Kanton
Aargau großmächtigen Schaden bringen."

Stadtamman vucloux von Laufenburg äußerte sich noch viel
schärfer: „ Ich will Ihnen noch ein Factum geben, daß die

Polen nicht ganz mit richtigen Sachen umgehen. Letzten Sonntag
sind mehrere Polen durch das Sulzthal heruntergekommen und

haben sich beim Schiff in Laufenburg einquartiert. Sie werden
wahrscheinlich bald vom Hrn. Bezirksamtmann Anzeige erhalten,
vie Kinder haben sich gefürchtet vor den fürchterlichen Schnauzbärten

und haben sich verkrochen und geglaubt, es seien wilde
Menschen. Ich frage Sie, hh.. warum schleichen diese Polen so in
den Wäldern herum und sollen wir denn solche Menschen zu uns
aufnehmen? ^

Es wurde beschlossen, nicht auf die Bittschrift einzutreten.
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Km 2Z. Juli I8ZZ wurde das Gutachten des Kleinen Rates
über die neue, in verschiedenen Hinsichten verbesserte, in anderen
Rücksichten verschlechterte Vundesurkunde vorgelesen. Der
Kleine Rat konnte weder die unbedingte Annahme noch die
unbedingte Ablehnung dieses zweiten Entwurfs empfehlen. Er schlug
vor, die Aargauer Gesandtschaft an der Tagsatzung in dem Sinne
M instruieren, daß die neurevidierte Vundesurkunde einer noch-
maligen ernsten Beratung von eidgenössischen Abgeordneten unterzogen

werde. Erst nach Annahme der „hierseitigen Beschwerden"
im weiteren Entwurf könne der Aargau sich definitiv entscheiden,
«wobei es sich von selbst versteht, daß bis zur Annahme einer neuen
Bundesurkunde der Bundesvertrag von 181S in Wirksamkeit
bleibt". Die Kommissionsmehrheit beantragte Annahme der neuen
Vundesurkunde, wie solche von der außerordentlichen Tagsatzung
in Zürich am IS. Wai entworfen worden, mit Vorbehalt der
Sanktion des Volkes und unter Vorbehalt der Ausmittlung einer
anderen Lundesstadt durch die Tagsatzung, insofern Luzern den

Veitritt verweigert.
Oie 1. Kommissionsminderheit beantragte Verwerfung der

neuen Vundesurkunde und unverweilte Einberufung einer von
der Tagsatzung unabhängigen Konferenz sämtlicher Stände, welche
eine auf die volksrechte gegründete Bundesverfassung zu entwerfen
hätte.

vie zweite Minderheit stellte den Antrag auf nochmalige
Beratung des Entwurfs durch die Tagsatzung.

Es wurde beschlossen, sogleich in die Beratung über die
Bundesurkunde einzutreten.

Es entstand eine lange pause, va rief der Präsident: „Wenn
Niemand das Wort verlangt, so will ich abstimmen lassen."

vr. Tanner eröffnete die lange Diskussion: — sie nimmt im
Natsprotokoll Z4 Druckseiten ein — mit der Bemerkung, er wünsche
nicht, daß diese Angelegenheit unbesprochen bleibe: er beantrage
am Schlüsse einer ausführlichen Rede die Annahme der Bundes-
Urkunde.

vr. vital Tr oxler, ein scharfer Kämpfer und Philosoph, trat
in einer ebenso bedeutenden Rede für den Antrag der ersten Kom-
missionsminderheit ein. (Verwerfung der Bundesurkunde und
Vorbereitung der Bundesverfassung durch eine Konferenz.)
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Landammann hiirner unterstützte den Antrag der zweiten
Aommissionsminderheit, der mit einigen Mroeichungen sich

demjenigen des Aleinen Kates anschloß, (Entwurf einer neuen Bundes-
Urkunde durch die Tagsatzung).

Gemeindeammann F. I. Oietschy fühlte sich mit den

anderen Großräten durch die der neuen Bundesurkunde
vorgeworfenen Gebrechen und Mängel abgestoßen; zugleich regten
sich in ihm wieder, wie in so vielen Fällen, finanzielle Bedenken'

„Die Bundesurkunde ist richtig eine wichtige Bach. Ich glaube
nicht, daß nran mit zuckersüßen Morten kommen und sagen soll,
wir sollen sie annehmen, denn es ist nicht gleichgültig, ob wir
ZOOM Frk. mehr oder weniger bezahlen sollen, warum soll man
diese ZO MO Frk. zahlen und auf diese Krt kleine Fürsten bilden,
welche vielleicht zu etwas führen, was man vielleicht noch gar nicht
sagen könnte? Das kostet gar nicht viel Geld, und das sollen wir
nicht und das können wir nicht annehmen. Es wäre zu wünschen,
daß Basel vereiniget würde, und dann wäre es gut, wenn alles sich

vereinigte, aber wenn nur 4 oder 6 Aantone sich vereinigen, so

kann man das nie einen Bund nennen, sondern es ist nur ein
Liindli. wenn alle Aantone sich vereinigen, dann können wir
Schweizer einmal ausrufen' „Z a ch ä u s! heute ist deinem
Hause heil w i e d e r f a h r en!"

Or. Bruggisser sprach sich in seiner Rede, die eine nochmalige
Revision des Entwurfs verlangte, deutlich über das Schicksal der

Vorlage aus' „Mir wollen uns nicht mehr lange über ein tot-
geborenes Rind besprechen und uns nicht etwa gleichsam noch mit
Taufzeremonien beschäftigen."

Ruch der Aargau war damals noch nicht ganz reif für das

große Bundeswerk. Es stimmten jedoch nur 2 Mitglieder für ver-
werfung, nur zwölf für Annahme des Majoritätsantrags,' aber
114 Mitglieder für nochmalige Revision, d. h. Beerdigung des

Entwurfs.
Am 19. Juni I8Z4 beriet der aargauische Große Rat den In-

struktionsentwurs für die bevorstehende eidg. Tagsatzung. Bei § I

betreffend die Gesandschaftskreditive beantragte die Aommissions-
Minderheit, bestehend aus vr. Bruggisser und Frei-Herosee, dem

späteren Bundesrat, folgenden Zusatz-Antrag:

„Sollte im Schooße der Tagsatzung bei Anlaß ihrer Ton-
stituierung ein Antrag gegen die Zulassung derjenigen
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Personen gemacht werden, welche seiner Zeit
an der s. g, Zarnerkonferenz Theil genommen,

dadurch sich als offene Feinde ihres
Vaterlandes gezeigt, und in gleich hohem Maaße
die Eidgenossenschaft zu gefährden gesucht, als das National-
und Ehrgefühl derselben verletzt haben; so wird die Karg. Ge-
sandtschaft einen solchen Antrag kräftig unterstützen, und wenn
er von der Mehrheit der Ltände nicht beliebt werden sollte,
über ihr ferneres dießsälliges Benehmen an der Tagsatzung
zu Zürich die Weisungen des Gr. Rathes einholen.

(SiZ.) Dr. Vruggisser.

Namens der aus drei Personen bestehenden Rommissionsmehrheit

bekämpfte Heinrich Zschokke diesen Antrag, weil
die Tagsatzung über das vergangene Vergessenheit ausgesprochen
habe und wir Aargauer somit nicht mehr die Befugnis haben, die
ehemaligen Mitglieder der sog. Sarner Konferenz von der Tag-
satzung auszuschließen, — weil dieFrage hier entsteht, wie lange
die Ausschließung der gewesenen Mitglieder der Sarner Konferenz
noch dauern solle. Ferner steht einem souveränen Stand (Kanton)
gar nicht das Recht zu, andern Ständen (Kantonen), das Recht
abzustreiten, daß sie ihre Abgeordneten frei wählen, wir Aargauer
würden uns einen solchen Eingriff anderer Kantone in unser
Wahlrecht auch nicht gefallen lassen. Sollte ein Mann wie Abyberg
auf der Tagsatzung erscheinen, so hätte er eher das Interesse, sich

durch Nachgiebigkeit beliebt zu machen, als die Verhandlungen zu
stören. Abyberg hat ein Interesse daran, die übrigen Stände zum
Nachlaß der dem Kanton Schwyz auserlegten Gccuptionskosten zu
veranlassen, die hauptsächlich durch seine, Abyberg's Schuld bewirkt
wurden, vor einem halben Jahre stimmten kaum N/2 Stände für
einen gleichen, von Bern gestellten Antrag. Also ist er auch aus-
sichtslos.

(Gberst Abyberg war am 31. Juli 1833 mit 600 Mann und
4 Bechspfündern in Küßnacht eingerückt, um die Gemeinde zum
Wiederanschluß an seinen Kanton Schwyz zu zwingen. Diesen Land-
friedensbruch vereitelten eidg. Truppen.)

Bürgermeister Herzog bekämpfte den Minderheitsantrag als
unklug. „Wollen Sie wieder einen Zankapfel in die Tagsatzung
hineinwerfen?"
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Or. Lruggisser verteidigte den Minderheitsantrag, seinen

Antrag, mit der ihn so oft erfüllenden Leidenschaftlichkeit.
Nach seiner Ansicht hatte jeder Staat das Recht, ihm nicht
genehme Gesandte fremder Staaten abzulehnen. Preußen anerkannte
kürzlich einen belgischen, England einen holländischen Gesandten
nicht oder nicht mehr. Also braucht man sich nicht jeden beliebigen
Gesandten eines fremden Staates gefallen zu lassen. Es war eine

von den heillosen Halbheiten der Eagsatzung, daß sie diesen Ex-
oberst Abhberg zu sich ausnahm, statt ihn vor ein Kriegsgericht
zu stellen, wie man es mit dem gemeinen Soldaten im Jahre 181S

machte, vr. Lruggisser fügte bei, wenn sein Antrag auch nicht von
der Eagsatzung angenommen würde, habe der Aargau, wenn er

ihn stelle, sich doch seine Ehre gewahrt durch die Erklärung, an
einer solchen Schmach nicht teilnehmen zu wollen. Uebrigens habe

er den Antrag nur bedingungsweise gestellt; der Aargau brauche
den Antrag an der Eagsatzung nicht einzubringen, sondern sollte

nur einen von anderer Seite etwa eingebrachten Antrag dieser

Art unterstützen. Nicht aus Rachsucht, sondern aus guten Gründen
verteidige er, Or. Lruggisser, seinen Antrag.

Regierungsrat hürner bezeichnete den Antrag Lruggisser,
da er die Eintracht störe, als unbefugt, ungerecht und für unsern
Frieden verderblich.

Bürgermeister Herzog widerlegte den vr. Lruggisser im
zweiten Votum u. a. durch folgenden Satz: „Wenn gesagt wird,
wie Gesandte von Staaten aufgenommen werden, so muß ich

bemerken, daß wir hier nicht Staat gegen Staat stehen, sondern
die auf die Eagsatzung abzuordnenden Gesandten sollen die ganze
Eidgenossenschaft vertreten, und diese soll gleichsam einen Staat
ausmachen; also kann der Gesandte aus der Eagsatzung nicht wie
der Gesandte von einem fremden Hof angesehen werden, sondern
wir müssen ihn als Gesandten ein und desselben Volkes betrachten

Und dann habe ich noch ein Wort des Friedens und nicht
im Interesse der Sarner Konferenz gesprochen. Ver hh., der mir
dieses letztere zumuten mag, war damals zu Hause, als ich meine
eidgenössischen Pflichten als eidgenössischer Gffizier erfüllte."

Nun ergriff Ammann Oietschy das Wort, um, diesmal als
eidgenössischer Politiker, seinen eidgenössischen Sinn zu bekunden:

„Man wird in der Schweiz dahin streben müssen, die Ruhe und
den Frieden zu erhalten. Ich glaube, daß jeder Stand das Recht

habe, auf die Eagsatzung zu schicken, wen er will, und wir haben
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nicht das Recht, einen Gesandten zurückzuschicken, wenn der andere
Ltand das Recht hat, denjenigen zu wählen, dem er sein Zutrauen
schenkt. Eintracht im Innern bringt die Eintracht gegen außen.
Ich stimme gegen den Antrag, der dahin geht, daß man diejenigen
Gesandten anderer Stände nicht anerkenne, die uns nicht gefallen."

?rey-Herosee unterstützte den Minderheitsantrag i „was
würde das Volk sagen, wenn die Beschlüsse auf der
Tagsatzung von solchen gefaßt werden sollten, die sein vertrauen ver-
loren haben? Fünf Sechstel wenigstens der Eidgenossenschaft
würden sich darüber empören."

Or. Troxler bewunderte den Minderheitsantrag, dem die
Absicht zu Grunde liege, den stockenden Zustand und die, Lache
des Vaterlandes zu heben. „Ich ehre aber auch den Antrag, der
Ruhe, Friede und Eintracht im vaterlande will. Oer Minderheits-
antrag scheint mir la moutaräe après àer zu sein", — schade, daß
er vor einem Jahr unterlag. „Aber die Meinung der Mehrheit
scheint mir eine falsche Hoffnung zu sein, denn sie will nichts an-
deres, als die durch göttliche Fügung erhaltene
Unordnung in der Schweiz... ver HH. Berichterstatter

hat gesagt, die Tagsatzung sei öffentlich und das werde seine
guten Folgen haben,' ich betrachte die Tagsatzung als eine alte,
verwitterte Leiche, die bei dem Hinzutreten der frischen Luft zu-
sammensinken wird. Oas ist meine Hoffnung für das liebe Vaterland.

Ich trage auf Verwerfung des Minderheitsantrags an, und
Zwar aus radikalen Gründen."

Or. Ber ner beantragt, die Tagsatzung dahin zu instruieren,
daß der Ex-Gberst Abyberg nicht auf der Tagsatzung zugelassen
werde, daß man aber das Uebrige aus dem Antrag der Minderheit

wegfallen lasse.

Herzog bekämpfte diesen Antrag, da die Tagsatzung erklärt
habe, daß sie es mit Rantonen zu tun habe und nicht mit per-
sonen. Auch sei es notorische Tatsache, daß Abyberg in Schwyz
nicht gewählt werde, sondern andere Personen.

Or. Berner bemerkte, in diesem Falle ziehe er seinen
Antrag zurück.

Or. Brug gisser erklärte, da über die Rechtsfrage ent-
schieden sei. habe man nur noch über die Frage der Ehre zu
entscheiden. ven Ex-Gberst Abyberg würde er nicht einmal eines Le-
schlusses würdig halten.
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Als Or. Troxler seinen Antrag nochmals verteidigte, um eine

neue Teilung der Schweiz zu verhüten, erklärte Saalinspektor
Mettauer: „Man ist müde mit den Besprechungen. Oie
Verfassung hat gemacht, daß keiner mehr als zweimal sprechen soll,
und warum soll nun beinahe den ganzen Tag hindurch gesprochen
werden? Ich schreite zur Abstimmung."

Für den Minderheitsantrag wurden nur 40 Stimmen ab-

gegeben. Z 1 und die meisten anderen Paragraphen wurden
stillschweigend angenommen.

Am 19. Kug. 18Z6 behandelte der Große Rat den Commissions-
bericht über den Tagsatzungsbeschluß betreffend
die fremden Flüchtlinge, vie Rommission beantragte
Nichtgenehmigung dieses Tagsatzungsbeschlusses durch die Rargauer
Ehrengesandten, vie Tagsatzung wollte unruhige Flüchtlinge aus-
weisen.

Am Schlüsse einer langen Diskussion beschloß der Große Rat
Ablehnung dieses Rommissionalantrages und Zustimmung zum
Tagsatzungsbeschlusse, — mit 109 gegen 60 Stimmen.

F. Oietschy ereiferte sich sehr stark über diesen Gegenstand.
Er rief in leidenschaftlicher Rede aus: „Ich bekenne den Glauben,
daß ich für den Ranton Rargau und die Schweiz den Frieden will.
Ich gehöre auch zu denjenigen, welche die unruhigen Röpfe
wegweisen wollen, aber ich hätte von der Rommission doch diesen

Antrag nie erwartet, vie Rommission scheint vergessen zu haben,

was die französische Revolution für ein Unglück in unser Land

gebracht hat, und wollen wir zwei Millionen Schweizer uns gegen
hundert Millionen stellen? Wir können nicht so groß sprechen, ver
Vorort hat den Frieden gesucht zu behaupten und darin hat der

Vorort recht gethan. Diejenigen, welche etwas haben, wollen den

Frieden gerne haben, diejenigen aber, welche nichts haben, können
auch durch den Rrieg nichts verlieren. Es ist bewiesen, was die

Fremden wollten. Sie haben es so weit gebracht, daß sie die Schweiz

.junge Schweiz', Deutschland .junges Deutschland' und Frankreich

.junges Frankreich' genannt haben. Was sind das für
Umwälzungen? — (Gelächter.) — Wir wollen die alte Schweiz behalten
und nicht .junge Schweiz' heißen. Es ist viel versucht worden von
diesen Fremden und unruhigen Röpsen, und sie hätten Rrieg und
alles Mögliche unternommen, obschon kein einziger von ihnen nur
einen Soldaten besolden könnte. Ich will mich hier treu aus-
sprechen, und ich möchte, wir sollten uns treu an unsre Mitstände
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anschließen und erklären, daß wir den Frieden lieben. Man spricht
von den Volksversammlungen. Ich habe auch schon solche gesehen.
Denn einige Köpfe beisammen sind und etwas beschließen, so sagen
Lie, das ganze Volk habe dazu gestimmt, und wenn auch große
Versammlungen stattfinden, so sind immer mehr als zwei vrittheile
vom Volk nicht dabei. Man soll, wenn man wissen will, was das
Volk begehrt, die Kreise versammeln und nicht solche Versammlungen

halten, wo sich die Leute am Ende noch prügeln. —
(Gelächter.) — Ich achte die Tapferkeit des Schweizers, aber man muß
nicht auf einmal zu hoch fliegen, sonst könnte man ab dem Äst abe
g'heie. — (Gelächter.) — Menn die hherren aufhören z'lache, so

Will i wieder schwätze." — (Schallendes Gelächter.)
Der Präsident: „Mr berathen einen höchst wichtigen Ge-

genstand, und wahrlich, das Gelächter scheint nicht darauf zu passen.

Ich bitte Sie, jeden Redner weder durch Bezeugung von Bei-
fall noch durch Mißfallen zu unterbrechen."

Gemeindeammann F. I. vietschy sprach darauf weiter:
»Ich habe als Mitglied des Großen Rathes die Pflicht auf mich
genommen, für das Wohl des Vaterlandes zu reden und zu stim-
Wen und ich glaube, der Friede sei für uns das Beste. Ich glaube
nicht, daß wir unsern Charakter dadurch erhöhen, wenn wir uns
nicht an die Mehrheit der Stände anschließen. Ändere Männer
haben auch so beschlossen, und sie lieben das Vaterland auch, und
Wir wollen uns an sie anschließen, um zu zeigen, daß wir den
fremden Flüchtlingen, welche sich in unserm Lande schlecht
aufgeführt haben, nicht noch Schutz angedeihen lassen wollen. Ich weiß,
daß der Fürst von Karlsruhe es schon nöthig gefunden hat, Truppen
an unsere Grenze zu stellen, und ist das eine gute Rachbarschaft?
ich glaube nein — (Gelächter). — Der Friede ist das schönste und
unser Kanton wird gewiß auch nicht anders handeln, als wie die
andern Kantone gehandelt haben. Ich mache daher den Äntrag, zu
stimmen, wie die Mehrheit der Kantone gestimmt hat."
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Oietsctilj und das ötrafienwesen

Am y. Februar 18Z2 hatte es der Volkswirt vietschy eiliger
als die Juristen: vietschy stellte den Antrag, die Beratung des

Straßengesetzes vorzunehmen, weil viele Gemeinden schlechte

Straßen hätten, vie Rommission beantragte einstimmig Rück-

Weisung des Vorschlags an den Kleinen Rat,' von anderer Seite
wurde eine einstweilige provisorische Verfügung gewünscht, damit
die Straßen nicht ganz ruiniert würden.

Bürgermeister Herzog zeigte „die Schwierigkeit eines
allgemeinen Gesetzes, — vertraut indessen der Weisheit des Kleinen
Rats, indem eine artikelweise Berathung zu nichts führe".

vietschy entwickelte nochmals „lichtvoll den Nutzen und Schaden
des Straßengesetzes und glaubt, man könnte artikelweise eintreten,
indem Jedermann es schon beraten, ver Kleine Rat habe" (besitze)

„dann eine Vorarbeit und eine Vorarbeit möge nothwendig und gut
sein! dies sei sein Antrag."

ver Kommissionsvorschlag wurde jedoch mit großer Mehrheit
angenommen! auch der „provisorische Antrag" des Herrn hürner.

S

Bei der öudgetberatung beantragte die Kommission am 2. März
18Z2 für Unterhalt der Landstraßen 60 000 Fr.

Fürsprech etzer stellte den Antrag, daß diejenigen Gemeinden,

die nun nach einem früheren Beschluß noch ferner die Land-
straßen zu unterhalten hätten, nach Maßgabe ihrer Leistungen und
der aus den Straßenunterhalt vom Staat verwendeten Summe,
entschädiget würden, bis das betr. Gesetz in Kraft sein werde.

Diesen Antrag unterstützten die Ratsmitglieder hilfiker und

vietschy, „Letzterer mit weiterm Antrag, daß man es durch
das Amtsblatt bekannt mache, es werde eine Entschädigung ge-
leistet werden."

Fetzer, von mehreren Leiten bekämpft, erwiderte noch, der

Kommissionsantrag, der auf 60 000 ?r. für Ltraßenunterhalt
laute, bedürfe bloß eines Zusatzes in seinem Sinne.
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Doch wurde der Lntrag Fetzer abgelehnt und der Rommissionsantrag

ohne Zusatz angenommen.
Lm 20. Nov. 18Z2 wurde dasGesetzüber dasStraßen-

wesen behandelt.
§ Z bezeichnete als Straßen erster Rlasse die Heer-

und Handelsstraße von Morgenthal über Hunzenschwil, Lenzburg
und Laden nach Zürich; von Glten über Larburg und Zofingen
nach Luzern; von hunzenschwil über örugg, Vegerfelden, Zurzach
und Lurg am Rhein nach Schaffhausen; von Laden über Brugg
und den Lözberg, Stein, Rheinfelden und Lugst nach Basel, wie
auch von Stein nach Laufenburg.

8 Z wurde ohne Diskussion genehmigt.
Lei § 4, welcher die Straßen zweiter Rlasse

bezeichnete, ergab sich eine ziemlich lebhafte Beratung.
Das in diesem § 4 enthaltene Verzeichnis der Straßen zweiter

blasse bietet für Lugen des heutigen Beobachters ein überraschendes

Bild. Lls Straßen zweiter Masse wurden nämlich aufgefaßt:
..die Landstraße von La r au über die Staffelegg nach ?rick; von
Larau durch das Suhrenthal nach Luzern; von Larau über
Tuhr, Rulm und Reinach nach Luzern; von lvöschnau über Larau
und Rupperswyl nach wildegg, so wie von Larau über Buchs
nach hunzenschwil" (also an die Hauptstraße Murgenthal—Lenz-
bürg—Zürich), „— von Larburg über Grüt nach der Straße im
Oietiwart; von örugg über Hausen, Braunegg, hendschiken, vill-
wergen, Luw und Sins nach Zug, — so wie von Lenzburg nach
Hendschiken; von Hausen über Birrhard, Mellingen, Merischwand,
Tins und Oietwyl nach Luzern; von Baden über Ehrendingen und
Laiserstuhl nach Schaffhausen; von Baden durchs Siggenthal über
Llingnau nach Roblenz an den Rhein; von Raiserstuhl über Zur-
Zach nach Roblenz an den Rhein, wie auch von Zurzach nach der
Larzmühle an den Rhein."

S

Wer diesen Paragraphen genau liest, wird mit Ueberraschung
erkennen, daß die Rantonshauptstadt Larau damals
an keiner Hauptstraße lag: alle von Larau ausstrahlenden
Ttraßen waren solche zweiten Ranges. Ein Leser unserer Zeit
wöchte erwarten, daß die Beratung über diesen Paragraphen durch
äen Wunsch der L a r a uer Rantonsräte bewirkt worden wäre,
wenigstens eine dieser Larauer Lusstrahlungen in den ersten
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Rang zu erheben, Doch kein Mensch dachte daran, vor allem also
kein Aarauer. Aarau zeichnete sich schon damals durch eine an
türkischen Fatalismus grenzende Verkehrsgenügsamkeit aus, ge-
nau wie später (1850), als es gegen das Projekt einer Schaf-
mattbahn Sissach— Aarau, mithin einer direkten Verbindung
mit Basel Front machte, sodaß die Tentralbahn nach Glten, wo
man sich darum bemühte, zu fahren kam; und als noch später
(1918) die Idee einer zweiten Bahnverbindung von Aarau über
Frick nach Basel erwogen wurde, wollte Aarau — wieder nicht.

Abgesehen von der Linie Zürich — Bern liegt Aarau heute noch

an lauter Nebenbahnen.

Zu vietschy's Zeit war es leicht verständlich, daß alle in Aarau
einmündenden Straßen als solche zweiter Masse erschienen, selbst

die Basler Straße über die Stasfelegg nach Frick; denn bis zur
ersten Durchbohrung des hauensteins (1854) schnitten sich die

Straßen Zürich — Bern und Basel — Luzern nicht in Glten, son -

dern in der Rreuzstraße bei Zofingen.
vas vorgeschlagene Straßennetz zweiter Masse wurde ohne

jeden Widerspruch am 20. Nov. 1852 genehmigt.

Oie Rommission schlug sodann vor, noch folgende Straßen in
diese Masse aufzunehmen: „von Baden über Wettingen nach Zürich,
von villmergen über hilfiken nach Fahrwangen, von Lenzburg
über Seengen nach Luzern, von vägerselden über Lengau nach

Zürich".
In der Diskussion wandte Gerichtsschreiber Fetzer von Rhein-

felden, Ehrengesandter an der Tagsatzung, merkwürdiger Weise

ein. daß die Straße von Baden über Wettingen nach Zürich als
Straße zweiter Blasse bezeichnet werden wolle, sei ihm Unverstand-
lich; er wünsche die Gründe zu vernehmen, warum die Rommission
diese Straße in die zweite Rlasse aufnehmen wolle.

Der Berichterstatter woser erklärte: „Gs ist Tatsache, daß

jährlich 4000 — 5000 Saum wein aus dem Ranton Zürich hier
eingeführt werden, wovon der Staat pr. Saum I Fr. bezieht;
zweitens sind die Gipsfuhren auf dieser Straße sehr bedeutend,

wovon der Staat große Zölle bezieht; dies hat die Rommission
bewogen, die Straße zur Aufnahme in die zweite Rlasse

vorzuschlagen."

Noch weniger läßt sich aber Fetzer's weiterer Einwand be-

greifen:
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„Unter einer Landstraße verstehe er nur solche, auf welcher
vorzüglich Baufmannsgüter geführt werden! nach der Angabe
des Hrn. Berichterstatters sei die fragliche Straße" (Baden —
Zürich!) „bloß eine Verbindungsstraße: er glaube der Bom-
missionalantrag sei zu verwerfen."

Der Berichterstatter erwiderte erst jetzt:
„vie Fuhren von Basel und Baden gehen immer über diese

Ztraße, wenn sie nicht absolut nach Zürich müssen."

Die gewöhnliche Straße Baden —Zürich führte, was hier
einzuschalten ist, über den Neuenhof: der Große Rat von 18Z2
hatte keine Ahnung vom gewaltigen Aufschwung, den Zürich bald
darauf zu nehmen anhub, sonst hätte kein Mensch sich gegen die
Aufnahme einer zweiten Straße von Baden nach Zürich ins
Verzeichnis gesträubt.

Doch zwei Redner bekämpften die Ausnahme der Straße
Laden — Zürich in die zweite Blasse: einer meinte, wenn man
„alle" viel befahrenen Straßen in die zweite Blasse aufnähme,
so blieben wenige in der dritten. Auch vietschy meldete sich

Zum Wort:
«Es komme hier allerlei (vrtsinteresse in's Spiel, wie wollen

wir da über alle Anträge per Bausch und Bogen absprechen,
und jede Straße aufnehmen, wollen wir das Volk mit Steuern
Plagen? wir wollen herstellen was zum Wohl des Bantons
gereicht: ich trage darauf an, von den Bommissionsvorschlägen
abzuweichen, bis besser untersucht ist und die Bostendevise

vorgelegt sind, wenn neue Straßen angelegt werden sollen."
Auch der Fricktaler Großrat Lützelschwab ließ sich hören, denn

er bemerkte:
«Die Straße von Baden über Wettingen nach Zürich, setze

einfach Würenlos, nicht einmal Wettingen mit Zürich in ver-
bindung, von einer Landstraße sei also nach dem richtig
entwickelten Legriffe keine Rede."
Der Bommissionalantrag wurde in Bezug auf die genannten

Ztraßen verworfen.
Dei § 6. der die finanziellen Leistungen des Staates an das

Ltraßenwesen umschrieb, äußerte vietschy das Bedenken:
»Da sind wir jetzt auf dem Punkte, wo es sich zeigen wird,

ob das Volk Steuern bezahlen soll oder nicht: ob wir den

Trieben mit dem Volk behalten sollen oder nicht, vas Budget
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beweißt, daß wir so viel Ausgaben haben wie Einnahmen,
kommt irgendetwas hinzu, so müssen wir steuern, ver Steuerfuß

ist aber nicht geregelt, und es würde viel kosten, bis der in
Ordnung wäre. Wenn der Gemeindrath die Bürgerschaft ins
Aug' faßt, und zu der Seit gestraßt wird, wo die Arbeiten
vorbei sind, so frohnt der Bürger gern, lieber als er Geld aus
dem Sacke gibt: daher trage ich zur Genehmigung des Minder-
heitsantrags an. Was man verdienen kann, ist schon bezahlt."

vie Kommissionsmehrheit hatte im Abschnitt Z ein vrittel, die

Minderheit nur ein viertel der erforderlichen Fuhrenkosten für die

herbeischaffung der Materialien bei Straßen erster Klasse dem

Staat aufladen wollen! ferner hatte die Kommissionsmehrheit auf
den Straßen zweiter Klasse den Staat mit einem Sechstel dieser

Kosten belasten, die Minderheit diese Kosten den Gemeinden
übertragen wollen, vietschy stand somit in Bezug aus diese

Fuhrleistungen auf Seite derjenigen, die dem Staate weniger, den
Gemeinden mehr Kosten aufzubürden gedachten.

Lüscher unterstützte vietschy, indem die fallenden Zölle von
60 000 Fr. für den Unterhalt «mehr dann erschöpft" werden. Er
wollte den Abschnitt Z ganz streichen. Lützelschwab ihn aber nach

Kommissionsentwurf beibehalten.

„Hr. vietschi appelliert an die Zukunft,' es werde sich zeigen,
welche Partei Recht habe." ver Entwurf des Kleinen Rats wurde
mit großer Mehrheit angenommen.

§ 8 umschrieb die Gemeindeleistungen an das Straßenwesen.

Bei Abschnitt 2 wollte die Kommissionsmehrheit den Bau und

Unterhalt der Straßen, Brücken und Oohlen (Koulissen) im Innern
der Städte und Dörfer den Gemeinden übertragen: die Minderheit
glaubte, es sollte hier bestimmt gesagt sein, der Staat übernehme
den Bau und Unterhalt der Brücken und Koulissen, die ihm bisher
obgelegen hatten.

vr. Lüscher jedoch wollte die Gemeinden nur belasten für
die Brücken etc., wovon der Staat keinen Zoll bezieht. In der

weiteren Beratung bemerkte vietschy:

„Ich stimme auch zu gleicher vertheilung der Lasten. Aber
wenn man alle Brücken und Koulissen, von denen der Staat
keine Zölle bezieht, den Gemeinden zur Unterhaltung auflegen
wollte, so würde dadurch die größte Ungleichheit, ja Ungerechtig-
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keit hergestellt,' ich finde nothwendig und gerecht, daß der Staat
die Brücken und Coulissen unterhalte."
Weiter wünschte ein Redner, daß anstatt der „Städte und

Dörfer" gesagt würde „der Ortschaften". Diesen àtrag unterstützte
Ketzer, nm so mehr, da jüngst mit Recht die Titel Stadtammann.
Dtadtschreiber usw. abgeschafft wurden,' man solle diese Gegensätze
überall vermeiden.

»Hr. vietschi befürchtet Nachtheil für die Städte und stimmt
Zum Wortlaut des Entwurfs (Gelächter)."

Herzog wies auf die Unterschiede im Vermögensstande der
Gemeinden hin und beantragte, die Straßen seien in Werksätze
einzuteilen und diese auf das vermögen zu basieren. Dieser NNtrag
wurde genehmigt.

Dm gleichen Tage bemerkte vietschy nochi

„Die Straßen seien dem ganzen Ranton von Nutzen, daher
soll man nicht nur die einen Gemeinden belasten,' die näheren
Gemeinden soll man mehr, die entferntem weniger belasten."
(Gemeint sind die näher an den Hauptstraßen gelegenen Ge-

weinden.)

Der von S. Ringier abgefaßte Bericht über den „Gesetzes-
Vorschlag, hinsichtlich des Fortbestandes des Gesetzes, betreffend
den Lau und Unterhalt der Straßen und Brücken und des Straßen-
Reglements", wurde am 4. Dez. 18Z5 dem Kate vorgelegt.

Ruf vietschy'5 Antrag wurde sofort nach Verlesung die artikel-
weise Beratung des Gesetzesvorschlages beschlossen.

Die Rommission beantragte unveränderte Annahme des ersten
Paragraphen, der das Gesetz vom 22. Nov. 18Z2 über den Bau und
Unterhalt der Straßen und das Straßenreglement vom Z0. Wärz
18ZZ auf drei Jahre und zwar bis zum ZI. Dez. I8Z8 in Rraft
setzen wollte.

Präsident Reller erklärte sich inbezug auf das Gesetz vom
Jahre 18Z2 mit der Rommission einverstanden, nicht aber im hin-
blick aus das Straßenreglement und speziell dessen § IZ.

Gemeindeammann Vietschy stellte nunmehr Folgendes fest.'
»Dch finde die geführten Rlagen nur allzusehr begründet, be-
sonders in Betreff der übermäßigen Fuhrladungen, z. B. von Seite
ewes gewissen Kauchenstein von Brugg, wodurch der Gemeinde
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Rheinfelden bereits em bedeutender Nachtheil zugefügt worden ist.

Ich glaube daher, daß ein solcher Mißbrauch abgeschafft werden

sollte."

Bezirksamtmann Schmiel beantragte, das Gesetz nur auf die

Dauer eines Jahres in Kraft zu erklären und dasselbe alsdann
gemäß den gemachten 4jährigen Erfahrungen, aber nicht heute

gleichsam wie im Stegreife abzuändern.

vietschy schloß sich diesem Antrag an.

Lützelschwab unterstützte den Kommissionsantrag, sofern bis
zur Maisitzung Vorschläge über den § IZ des Straßenreglements
eingebracht würden. Unter dieser Voraussetzung wurde der

Kommissionsantrag angenommen.

Am 2S. Mai 18Z6 beschäftigte den Rat die vorgeschlagene Ab-
änderung von § IZ des Straßenreglements, ver Kleine Rat wollte
ein Verzeichnis der Straßenstrecken, auf denen Vorspann gestattet
sei, aufstellen, vie Kommission wollte nur im allgemeinen feststellen,

der Vorspann sei auf allen mehr als S Prozent ansteigenden
Strecken erlaubt.

„Hr. Ammann vietschi glaubt, daß durch die Abänderung des

Straßenreglementes viel Gutes für den Kanton geschehe, und daß

viele Unfuge der Straßenknechte, welche oft die Leute unglücklich
zu machen gesucht haben, beseitiget werden. Er bemerkt aber im
weitern, daß das verzeichniß der vom Kl. Rathe ausgenommenen
Straßenstrecken nicht vollständig sei. So z. B. seien auf der Straße
von Rheinfelden bis Möhlin noch Ausnahmen zu bestimmen. Er
trägt auf Beibehaltung des vom Kl. Rathe gemachten Vorschlages

an, jedoch mit der nähern Bestimmung, daß auch noch andere Stiche

aufgenommen werden möchten.

Es wird beschlossen, bloß einen Grundsatz und kein
Verzeichnis in das Gesetz aufzunehmen."

ver Kleine Rat teilte am 7. Nov. 18Z6 dem großen Rate schriftlich

mit, daß die Vollziehung des im Z IZ abgeänderten
Straßenreglements bis dahin unmöglich gewesen sei, und verlangte, daß 17

Straßenstrecken als solche bezeichnet werden sollten, wo Vorspann
gestattet werden solle.

vas Protokoll meldet über die Beratung u. a. Folgendes:
„Hr. Ämmann v i e t s chi glaubt, wenn man die Stiche vermindere,
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so müsse der Fuhrmann seine Pferde mit der Geisel stechen, und
diesen(r), der immer schwer laden wolle, würde nur die armen
Thiere plagen und dazu fürchterlich fluchen, wenn man ihm keinen
Vorspann gestatte, vas Pferd sei der Menschheit anvertraut und
man müsse es nicht so sehr plagen. Wenn endlich ein Fuhrmann
Ziemlich schwer geladen habe, und seine Thiere nicht so sehr plagen
wolle, so müsse er Vorspann nehmen und dann müssen die Grt-
schaften strafen, und sie thun es doch nicht gerne. Er trägt an. den
Gegenstand an den Rl. Rath mit dem Auftrage zurückzuweisen,
daß derselbe noch andere Straßenstiche, wie z. B. den zu Rheinfelden
m das verzeichniß aufnehme."

à Schlüsse der Beratung lehnte der Große Rat es ab, die von
der Baukommission bezeichneten 17 Stiche als die einzigen Stellen
anzunehmen, wo Vorspann erlaubt sein solle, vie Vorlage wurde
Zur sofortigen Berichterstattung an eine S-gliederige Rommission
gewiesen.

Am 16. vezember I8Z6 befaßte der Große Rat sich mit dem

Aommissionalbericht über die Abänderung des § 1Z des Straßen-
reglements. Der Rl. Rat erklärte den kürzlich darüber gefaßten
Großratsbeschluß als undurchführbar.

vie Rommissionsmehrheit beantragte, die Gestattung des
Vorspanns beizubehalten, die schon einmal bezeichneten 17 Straßenstiche

anzunehmen, wo Vorspann gestattet werden könne und den
Aleinen Rat zu ermächtigen, daß er aus begründete Reklamationen
hin noch andere Stiche bezeichne, vie Minderheit wollte die breiten
Radfelgen begünstigen, für Räder von 2 — Z vezimalzollen keinen
Vorspann gestatten, hingegen für Räder von 4 vezimalzollen 4 — 6
Zugtiere und für Räder von S vezimalzollen 6—10 Zugtiere.

Gemeindeammann Oietschp, dem das Straßenwesen sehr am
Herzen lag, meldete sich zum Wort' „Ich stimme zur Mehrheit" (der
Kommission, der er angehört) „mit besondern Anträgen."
(Gelächter.)

Im verlaufe der Beratung hielt er folgende eifernde Rede:
»Ueber das Straßenreglement ist im Ranton schon viel geflucht
worden, und ich möchte, daß das unnöthige Fluchen einmal
aufhöre. vie Straßenknechte haben gute Leute schon zur Strafe ver-
Zeigt. so daß die Gemeindräthe nicht gerne gestraft haben, vie Min-
öerheit will etwas Gutes bestimmen, aber sie schlägt gerade das
Gegentheil vor. denn sie will keinen Vorspann, aber sonst viele
Vferde erlauben. Mit 10 Pferden kann man eine Last aufladen,
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womit man Brücken und Coulissen verderben kann. Ich verwahre
mich Namens der Gemeinde Rheinfelden gegen einen solchen

Beschluß. denn an der Brücke zu Rheinfelden stehen die Joche sehr weit
auseinander und das Sprengwerk ist 110 Schuh lang, die Brücke

hat schon oft gezittert. Würde man gestatten, so schwere Lasten zu

führen, so würde die Brücke zusammengekarrt, vas wäre ein
großer Schaden für die Gemeinde Rheinfelden. Gs giebt Straßen,
wo Z bis 4 Stunden weit kein Vorspann nöthig ist, und so müßten
die Fuhrleute weniger aufladen, wenn sie über einen Stich fahren
wollten, aber wenn an 4 zöllige Wagen nur 4 oder 6 Pferde
gespannt werden können und an Szöllige 10 Pferde, so scheint mir
das zu viel. Ich möchte lieber einen Fuhrmann mit 4 Pferden und
mit 2 Pferden Vorspann fahren lassen, denn die Fuhrleute mit
10 Pferden verderben die Straßen. Ich möchte Vorspann gestatten,
wo eine Straße über S °/» ansteigt, dann möchte ich es aber der

Regierung überlassen, noch mehr Straßenstiche zu bezeichnen. Oas
wollte ich und das hat der hhr. Berichterstatter sagen sollen, aber

er ist, wie es scheint, heute etwas vergeßlich."
Hr. vicepräsident : „Ich muß den hhrn. vietschi ersuchen,

uns seinen Antrag schriftlich zu bringen."
Präsident Relier ließ die „besondern Anträge",

die vietschy als Rommissionsmitglied stellte, nicht ungerügt: „Ein
Mitglied der Mehrheit hat in der Rommission und bei der Ablesung
des Berichtes gesagt, daß es den Vorspann in gleichem Sinne wie
zwei andere Mitglieder gestatten möchte, heute aber stellt das

betreffende Mitglied zu meiner Verwunderung einen Antrag, der

zwischen der Mehrheit und Minderheit ist. ver hhr. vietschi
hat erklärt, daß er den Vorspann gestatten möchte, wo die Strecke
über 5 °/o ansteigt. Er hat aber dem Präsidium soeben einen schrift-
lichen Vorschlag eingegeben, welcher so lautet: ,von S —6 Soll ist
erlaubt 0 — 8 Pferde anzuspannen und an Stichen Anspann zu
nehmen, wos nöthig gefunden wird, vie, wo vierzöllige Räder

haben, vier Pferd anzuspannen, an Stichen zwei Pferd Vorspann
zu nehmen. Was über 5 °/-> ansteigt, Anspann erlauben. In keinem
Fall erlauben, zehn Pferd an einen Wagen zu spannen.' — ver
hh. befindet sich wahrscheinlich in einem Irrthum, ich muß aber
im Allgemeinen nur bemerken, daß es sehr unangenehm ist, wenn
ein Mitglied in der Rommission einem Antrag beistimmt, und hier
seine Meinung ändert, vie Minderheit will vom Vorspann ab-

strahieren, aber dagegen die Zahl der Sugthiere vermehren, und
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glaubt, den vielen Plackereien sei dann abgeholfen. hherren, ich

gehöre auch zu dieser Minderheit."
Doch machte Keller es ähnlich wie vietschy, denn er erklärte

am Schlüsse, nicht hartnäckig aus seinen Standpunkt

sich versteifen zu wollen.
Es wird beschlossen, die Möglichkeit des Vorspanns im Grundsatze

zu beschließen. Nach einer von dem Reg.-Rath Schaufelbühl
vorgeschlagenen Redaktion wird fernerhin beschlossen, auf den be-

reits bezeichneten und von der Baukommission auf gegründete
Reklamationen hin noch zu bezeichnenden Straßenstrecken Vorspann
zu gestatten.

Hr. Vicepräsident: „Nun fallen die übrigen Nnträge und so

auch der des hy. vietschi dahin."
Nm Schlüsse der Beratung erklärte vietschy trocken: „N u n

ist die Sache wieder nicht recht."
S

Äm N. Mai 18Z8 erstattete vr. Lruggisser Bericht über das

Dekret des Kleinen Rats zu einer Korrektion der durch Narburg
führenden Straße, zur Fortsetzung der Straßenanlage von Brem-
garten bis an die Sürichergrenze und zur Nnlage einer Straße zwei-
ter Klasse von Laufenburg nach Koblenz, vie Kommission beantragte
Genehmigung der Straßenentwürfe von Narburg und Lremgarten,
Bericht des Kleinen Rats über die Leistungsbetreffnisse der Ge-

meinden bei der Bremgartenstraße, und überhaupt über die Deckung
dieser Laukosten, — sowie Vorschläge über die Nusführung einer
Straße von Laufenburg über den Kaisterberg nach ?rick.

Bei dieser Gelegenheit brach 3. vietschy eine kurze,
aber kräftige Lanze zu Gunsten der Staffelegg-Straße:
„Ich glaube auch, man soll nur das eine nach dem andern bauen.
Was die Straße von Narburg betrifft, so ist diese gewiß sehr

nothwendig und auch die Bremgarterstraße mag nöthig sein; aber die

Staffeleggstraße ist auch nöthig, und da soll man auf das Frickthal
auch Rücksicht nehmen, welches schon viel tausend Franken an diese

Straße verwendet hat, und wo gute Straßen auch nothwendig sind,

vie Ortschaften soll man ja freilich zu einem billigen Beitrag dazu

anhalten, und dann bin ich dafür, daß man die Straßen die eine
nach der andern machen soll."

vie Kommissionsanträge wurden mit großem Mehr angenom-
men.
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à 8. Nov. 18Z8 wurde der Gesetzesvorschlag über den Bau
und Unterhalt der Straßen und Brücken behandelt.

Eine Littschrift der Gemeinde Laufenburg verlangte, daß eine

Straßenstrecke von einer Schifflände zur andern auch in die Masse
der Landstraßen erhoben werde.

Das Legehren wurde von Stadtammann Oucloux, Laufenburg,
unterstützt, der u. a. erklärte: „Es ist die fragliche Straßenstrecke

nur eine Fortsetzung der Wasserstraße auf dem Rhein, während (so

weit) dieselbe durch den Rheinfall unterbrochen ist, und wo der
Staat ohnehin schon den Soll bezieht."

Herzog bemerkte: „wenn je die Gerechtigkeit für Entsprechung
eines Begehrens spricht, so ist es im vorliegenden Fall, indem es

sich, wie schon bemerkt, nicht um die Errichtung einer neuen Straße,
sondern um eine schon längst bestehende Straße von einer Schiff-
lände zur andern handelt, die so lange besteht, als die Rhein-
schiffahrt ezistirt."

Ruch der Rheinfelder Rlt-Rmmann F. F. vietschy unter-
stützte das Begehren der Fricktaler Uachbarstadt Laufenburg:
„vas Rnsuchen der Gemeinde Lausenburg ist gerecht und billig,
ver weg ist ohnehin so schmal, daß er nicht gut befahren werden
kann: es gehört sich also, daß man der Stadt Laufenburg
entspreche."

Oie Bittschrift der Gemeinde Laufenburg wurde an die

Rommission gewiesen, da sie erst eingelangt war, nachdem diese ihren
Bericht bereits abgefaßt hatte und weil Rebenstraßen nur in Form
eines Dekrets zu Landstraßen erhoben werden konnten. In der

nächsten Sitzung beauftragte der Große den Kleinen Rat, ein
Dekret über diese Straße vorzulegen.

Inbezug auf das Straßen-Gesetz ließ I. vietschy im
verlaufe der weiteren Beratung die radikalen Worte fallen:
„Es soll Gleichheit Rller herrschen, vas ganze Volk genießt
den Vortheil der Straßen und der Staat bezieht Zölle und
Weggeld, es ist also billig, daß die Straßen von allen, d. h. vom
Staate, unterhalten werden. Dieselben werden auch von einer
Menge Herren in Thaisen und Rutschen befahren, lasse man diese

auch bezahlen, wenn man den Gemeinden Straßenlasten auferlegt,
und müssen dann doch noch Steuern bezahlt werden, so sind die

anliegenden Gemeinden doppelt belästigt, vas beste ist also, daß

der Staat alle Straßen übernehme."
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Km 5. Nov. I8Z9 wurde dem Nat verlesen:

1.) Vekretsvorschlag des M. Rathes zu Erhebung von sieben
Nebenstraßen in die Masse der Hauptstraßen.

2.) Tin Begleitungsschreiben des M. Rathes zum allgemeinen
Straßennetz für den Ranton.

Z.) Bericht und Antrag des Rl. Raths in Betreff der Rorrek-
tion des s. g. Augster Stichs.

Das Protokoll berichtet u. a.: Hr. vietschi dankt der Re-

gierung ebenfalls für die von ihr vorgelegte Arbeit und läßt sich

namentlich in einigen Bemerkungen über die Nothwendigkeit und
Dringlichkeit der Rorrektion des Augsterstiches aus.

Ueber das Straßenreglement wurde am 12. Dez. 18Z9

die artikelweise Beratung eröffnet. Die Rommission schlug
folgenden neuen § vor:

„An denjenigen Stellen, wo es die Sicherheit der Straße
erfordert, sollten die nöthigen Schutzwehren angebracht werden."

„Dieser neue Paragraph, der namentlich auch vom hh. Ammann

vietschi mit hinweisung auf die dießsälligen Unordnungen im
Großherzogtum Baden unterstützt wird, erhält die Genehmigung des

Rathes."
»

In der weiteren Beratung des Straßenreglements meinte

„Hr. Ammann vietschi, man möchte mit den Haufen auf der

Straße etwas bescheidelicher sein: denn es sei nicht schön, wenn aus
der Straße ein Haufen am andern liege, die den Fußgängern und
den Wagen im Wege seien. Er stellt daher den Antrag, daß den

Straßeninspektoren der Auftrag gegeben werde, diesem Uebelstand
abzuhelfen.

Der Präsident machte den Redner darauf aufmerksam, daß er
der Beratung über den § 11 vorgreife.

Bei § 11 schlug nun wirklich die Rommission vor, daß das

Straßenmaterial wo möglich an besondern Plätzen neben der

Straße abgelagert werden solle.
Wider Erwarten entspann sich über diesen Rommissionsantrag

eine lebhafte Erörterung. Die Vorteile solcher besondern Material-
Plätze neben den Straßen wurden zwar nicht verkannt, doch be-

fürchtete man Rosten im Betrage von 50 — 60 000 ?r. Ruch bil-
deten, nach der Meinung der gegnerischen Partei, die in das Acker-
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und Mattland hineinragenden Materialplätze, (an die man sich

heute längst gewöhnt hat), eine Beeinträchtigung des Landwirt-
schaftsbetriebs. vietschy trat diesem Bedenken entgegen mit
dem Bemerken, er glaube nicht, „daß die vorgeschlagenen
Anordnungen so viel kosten würden als vorhin Hr. RR. lvieland
angeführt habe und freut sich, daß die Kommission seinen vorhin
ausgesprochenen Ansichten so gut Rechnung getragen habe; im Ran-
ton Basel und in Frankreich, bemerkt der Redner, habe

man die Zache auch so verstanden, und da wisse man doch, was der

Brauch sei."
Am Laufe der weiteren Diskussion schloß auch Regierungsrat

Maller sich dem von vietschy unterstützten Kommissionsantrag an.
mit dem Beifügen, daß man ja die Ausgabe zur Errichtung solcher

Ablagerungsplätze auf ungefähr 6 Jahre verteilen könnte, sodaß

der Staat dann jährlich nur noch S bis 6000 Fr. auszubringen
hätte: durch einen solchen Beschluß würden die aargauischen
Straßen eine neue Zierde erhalten und es würden damit zu-
gleich auch viele und große Gefahren vermieden werden.

Franz Joseph vietschy verlangte nochmals das Mort und

stellte den Antrag, „die Regierung möchte einen Mann ins Basel-
biet und ins halbe Elsaß schicken, um zu sehen, wie es dort die

Leute machen: das werde nicht alles kosten: man brauche dem

Mann nur 40 ?r. zu geben: mit dem könne ein Mann leben: ja
es brauche nicht einmal so viel, und das werde der Staat wohl
bestreiten können. Dort werde er sehen, wie es die Leute machen:
sie machen es ganz ring und mit wenig Kosten".

§ il wurde „Zum Behufe der Entwerfung einer neuen, be-

ruhigenden Redaktion" an die Kommission rückgewiesen.

Auf Antrag dieser Kommission wurde der Paragraph in etwas
detaillierter Fassung angenommen.

vie Kommission, für die Professor Rauchenstein den Bericht
abgab, billigte die ablehnende Haltung des Kleinen Rats nicht,
sondern fand notwendig

a) zu dem § 14 lit. a des Straßen-Reglements vom 1Z. vez.
I8Z9 einen Zusatz zu beschließen, vermöge dessen den

Fuhrhaltern bis zur Anschaffung von neuen Rädern der Gebrauch
der alten mit zweizölligen Felgen an zweispännigen Magen
noch gestattet, den Fuhrhaltern aber zur Pflicht gemacht würde,
die alten Räder mit Brandzeichen versehen zu lassen:
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b) bei lit. b des gleichen Paragraphs den Susatz einzuschalten,

daß zur Verführung des neuen Weines im herbst an zwei-
spännigen Fuhrwerken die zweizölligen Radfelgen gestattet
werden.

Durch vorträge vom 27. Jänner und 12. März 1840 erstattete
der Kleine Rath sein Gutachten,

a) über die ihm unterm 14. Jänner zur Begutachtung
zugewiesene Bitte einer Anzahl Fuhrwerkbesitzer meistens aus der
Gemeinde Gftringen und Umgegend, daß der Gebrauch zweizölliger
Radfelgen wie vor dem neuen Straßenreglement wieder gestattet
werden möchte und

b) über das an ihn gelangte petitum von Fuhrwerkbesitzern
aus den Bezirken Kulm, Aarau, Lenzburg und Brugg, welche

mindestens die Gestattung einer längeren Frist für den Gebrauch
der noch vorhandenen zweizölligen Radfelgen wünschten.

Gs wurde beschlossen, zur nähern Prüfung dieses Gegenstandes
und des auf Abweisung gehenden Regierungsbeschlusses eine durch
die Wahlkammern zu ernennende Kommission von S Mitgliedern
niederzusetzen. Als solche wurden ernannt die Herren Lezirksrichter
Studer, Lezirksrichter R. Gautschi, Präs. Keller, Prof. Rauchenstein,

vietschi.
Für Abänderung des Gesetzes setzte sich viets chy am 6. Mai 1841

ein: „Im ganzen Kanton ist eine laute Klage gegen das erlassene

Straßenreglement, und dieß nicht ohne Grund. Man hat seiner Seit
befohlen, die Räder und die Wagen müssen so und so sein, und jetzt
kommt man und befiehlt wieder etwas anderes. Gehen wir in
andere Kantone, so finden wir, daß man in solchen Fällen nur
langsam zu Werke geht. Glauben Sie denn, der Lauer könne das
Geld nur aus dem Aermel schütten? Ich kenne Beispiele, daß

Fuhrleute durch Landjäger, die nur zu gerne auf solche Sachen
sehen, verzeigt und bestraft worden sind, ohne daß dieselben vorher
gewarnt worden wären. Und eben dadurch mußte nothwendig
Unzufriedenheit entstehen. Es soll das Gesetz also mit Beförderung
abgeändert werden."

Landammann Dr. S ch a u f e l b ü h l nahm in seinem Votum noch

ausdrücklichen Bezug auf vietschy's Aeußerung: „Run noch eine
kleine Erwiederung auf die von Herrn vietschi gemachten
Bemerkungen in Betreff der Bekanntmachung von Gesetzen. Wenn
ein Gesetz erlassen, im Kantonsblatt publizirt und in die Gesetzes-
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sammlung aufgenommen ist, so ist die Vollziehung desselben

gestattet! und wir haben so viel ich mich entsinne, noch nie einen
andern Weg eingeschlagen, um Gesetze und Verordnungen bekannt

zu machen. Ich glaube daher auch nicht, daß man durch eine
besondere Proklamation dem Herrn Oietschi sagen müsse, wie er sich

zu verhalten habe. Mündliche Warnungen sind ebenfalls überflüssig,
da anzunehmen ist, daß zur gegenwärtigen Zeit die meisten Bürger
des Aargaus lesen können. Sie werden gewiß mit mir einverstan-
den sein und die Publikation der Gesetze auch für die Zukunft in
der bisherigen Weise vor sich gehen lassen wollen".

I. vietschy antwortete dem Landammann auf folgende
Weise: „Ich habe von dem Herrn Landammann einen verweis
bekommen; einen verweis, den ich meines Wissens nicht ver-
dient habe. Ich will ihn indessen annehmen, ich trage nicht schwer

daran. Wenn nur mein gestellter Antrag genehmigt wird, so bin
ich dann für jenen verweis hinlänglich entschädigt.— Was ist für
ein Unterschied zwischen einem Wagen mit zweizölligen und
einem solchen mit 2^/2 halbzölligen Radfelgen? Rein Unterschied
ist es. Wir machen aber durch die Ausführung des Straßengesetzes
den Leuten nur Rosten. Wenn auch erst Ende dieses Jahres das-

selbe vollzogen werden soll (bis dorthin noch etwa sieben Monate
sind), so ist damit nicht geholfen; und wir sollen helfen, deswegen

sind wir da. Es haben gewiß viele Landleute nach dem frühern
Gesetz schon ungern andere Wagen angeschafft, und nun sollen
wieder andere gekauft werden. Wenn nun der Bauer jene Wagen
hat, so habe und behalte er sie. Ich habe an eine so schnelle voll-
Ziehung des Gesetzes nicht geglaubt und noch viel weniger mir
vorgestellt, daß jedem Wagen dann ein oder zwei Landjäger
nachlausen werden, um die Fehlenden zu verklagen, hievon sind Bei-
spiele in unserm Bezirk vorhanden und ich habe die Leute bemit-
leidet, die gestraft worden sind. — Ich wünsche daher, daß das Gesetz

ausgedehnt oder abgeändert und dem Bauer überlassen werde, seine

alten Wagen zu gebrauchen. Wenn Jeder mit einem gesetzlichen

wagen z. B. nur den Wein bei der Trotte abzuholen hätte, so

würde vielleicht mehr als die Hälfte davon in der Trotte dem

verderben überlassen werden."

Wir sind verpflichtet, allen Bürgern volles Gehör zu geben. Ich
trage nun darauf, daß der Antrag der Rommission möchte Gingang
finden und angenommen werden."
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Landammann vr. Schaufelbühl entschuldigte sich am
Schlüsse seines zweiten Votums: „Herr vietschi hat nach seinen
geäußerten Worten das Unglück gehabt, mich so zu verstehen, als
hätte ich ihm einen verweis geben wollen. Es hat jedoch nicht in
meiner Absicht gelegen, ihn zu kränken. Sollte er jedoch glauben,
daß ich ihn habe beleidigen, ja ihm sogar einen verweis geben
wollen, so bitte ich ihn um Verzeihung."

Herr vietschi (den Redner unterbrechend), ruft, daß er
zufrieden, sehr zufrieden, und gänzlich mit dem Hrn. Landammann
vr. Schaufelbllhl ausgesöhnt sei. (Gelächter.)

Altbürgermeister Herzog stellte am Schluß der langen 3e-

ratung den Antrag, der Kleine Rat möchte eingeladen werden, die

Einführung der Zj/eMigen Radfelgen bis Ende des Vahres 1842

zu suspendieren.
viesem Antrag schlössen sich mit einer Ausnahme (Bezirks-

richter Studer von Wittnau) alle Kommissions-Mitglieder an;
ebenso Landammann Schaufelbühl, — und so wurde der Antrag
angenommen, die beiden Kommissionsanträge n und d abgelehnt.
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f. 's. vietscli^j und das Lisondalinwesen

hatte der junge I. Vietschy gegen Zunft- und Zehntgeist
gekämpft, so hatte er sich im Rlter mit den gesetzgeberischen
vorarbeiten zum Eisenbahnwesen zu befassen.

Lei artikelweiser Beratung des „Gesetzesvorschlags
über Tnteignung von unbeweglichem Gut und
daraus bezüglichen Rechten" sand vietschy die Redaktion

des § 6 „nicht umfassend genug, und möchte auch den Fall
berücksichtigt wissen, wenn ein Wässerungsrecht beschlagen werden
sollte." (6. Nov. 18Z8.)

ver Rommissionsantrag wurde indessen angenommen.
Zum Z 9:

„Es ist auch ein Uebelstand für den Grundbesitzer, wenn der

Eisenbahn mitten durch seinen Ncker lauft, und er deßwegen ge-

nöthigt ist, um auf sein Land zu kommen, einen Umweg um den

Eisenbahn machen zu müssen. Ruch diesem Uebelstand soll
abgeholfen werden, weßhalb ich aus Kückweisung an die Rommission
antrage."

ver § wurde an die Rommission zurückgewiesen.

Um 4 Nov. 1840 gelangte der vekretsentwurf des Rleinen
Rats zur Ronzession und Expropriation zu Gunsten der Basel-
Zllrcher-Eisenbahn zur Beratung. — Worum es sich im
§ Z handelte, erfährt man am besten aus vietschy's Rundgebung
darüber: „ver Eisenbahn ist heute dem Ranton Nargau als
das größte Glück angepriesen worden und man hat gesagt,

wir sollen ihn mit aller möglichen Beförderung annehmen, sonst

könnte er uns wieder davon laufen. Ich bin auch dafür, wir wollen
ihn behalten, aber deswegen auch nicht Schaden leiden, vie Männer,

welche dieses Unternehmen machen, können gut rechnen, und

hoffen dabei ihr Glück zu machen, und wenn sie das hoffen, so

sollen sie unsere Bürger gehörig entschädigen. Ich habe den Eisenbahn

von Basel bis Mühlhausen gesehen, und ich habe Rlagen
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darüber gehärt, denn die Herren haben nicht genug Entschädigung
bezahlt, und man hat die Bürger, die sich deswegen aufgelehnt
haben, nach Mühlhausen geführt und eingesperrt, vas ist Wahrheit.

Über die Regierung von Paris hat doch diese Bürger
angehört, und ihnen erlaubt, Experten zu wählen, und nach der
Schätzung der Experten ist dann die Sache richtig bezahlt worden,
denn die Experten haben höher geschätzt, als die Herren vom Eisen-
bahn bezahlen wollten. Es ist der Fall, daß man in Matten und
Becker weiter fahren mutz als bisher, man hat darin im Elsatz die

Bürger nicht genug befriediget, und darum härt man Klagen. Ich
möchte, datz im § bestimmt werde, wenn der Bürger wegen dem

Eisenbahn mit Heu, Garben oder Bau weiter mutz herumfahren, so

soll man ihn gehörig entschädigen, auch wenn einer das Wasser
anders in die Matten leiten mutz, und die Gesellschaft soll diese

Entschädigung tragen."
vr. Bruggisser, Berichterstatter der Kommission, beleuchtete

einige der gegen den Kommissionsantrag erhobenen Einwände:
„vie Bemerkungen des hhrn. virektor (Augustin) Keller be-

weisen, datz er es gut mit den Grundeigenthümern meint, datz er
aber das Eisenbahnwesen noch nicht näher studirt hat. Tine freie
Kommunikation in dem Sinn, datz der Landmann überall über die

Eisenbahn gehen kann, ist unmöglich. Nicht überall können Ueber-
gänge über die Bahn gestattet werden, vie Gesellschaft mutz auch

Wächter haben, damit die wagen in den Schienen laufen und nur
an gewissen Stellen können Ueberfahrten eingerichtet werden, sei

es, datz man unter der Bahn hindurchfahre oder dieselbe
durchbreche. vie Beschränkung, welche die Kommission hinzugesetzt hat,
wurde der Conzession von Zürich entnommen, damit ungereimte
Forderungen zurückgewiesen werden können, welche mit der Natur
einer Eisenbahn nicht vereinbar sind, vabei will aber die Kom-
mission doch, datz Niemand verkürzt werde, sondern datz vurch-
schnitte der Bahn daseien, so viel die Bahn immer zulätzt, und die

Gesellschaft hat die Verpflichtung, eine den Bedürfnissen angemessene

Kommunikation herzustellen. Immerhin mutz aber der Gesell-
schaft nicht zugemutet werden, allzuviele Durchschnitte zu machen,
damit sie fahren kann": — im weitern verweist der Redner auf
die Verpflichtung der Gesellschaft, alle nicht ersetzbaren vienst-
barkeiten zu entschädigen, auf die vom Bahnbau zu erwartende
Wertsteizerung der Grundstücke usw.

„Ich erkläre, datz alle wie sie in ihrer Verbindung vorliegen,
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hinreichend sind, um alle Rechte unserer Bürger zu schützen, wenn
wenigstens die Staatsbehörden hiefür sich die nöthige Mühe geben.

Ich glaube auch der hherr vietschi könne sich hiemit beruhigen, und
ich empfehle den Antrag der Rommission."

Hr. Ta n ner! „Nach meiner Ansicht gewährt der Entwurf die

möglichste Beruhigung, und der hherr vietschi hat sich vorgestellt,
es werde hier von Entschädigungen gesprochen, während das nicht
ist. Je allgemeiner hier eine Pflicht ausgesprochen ist, desto

verbindlicher ist sie auch, und so bleibe man dabei stehen und verliere
sich nicht in Einzelnheiten."

Nach einigen weitern Voten äußerte sich in folgender Weise

Hr. R o t h pletz „Ich finde, die hh. Relier und vietschi seien vom
Berichterstatter nicht widerlegt worden, ver hl). Berichterstatter
hat zwar auf die Entschädigungen hingewiesen, allein es werden
dort nur für größere Gegenstände Entschädigungen gegeben, ver
hherr vietschi meint, es müsse demjenigen, der in der bisherigen
Lenutzungsweise gestört werde und Umwege machen müsse, eine

ähnliche Entschädigung gegeben werden, wie demjenigen, dessen

Grundstück man ganz in Anspruch nimmt, hiefür ist wirklich im
Dekret keine Fürsorge getroffen, und der hherr vietschi hat sie

mit Recht verlangt. Man könnte zwar sagen, die Lache gehöre
nicht hieher, sondern in den Abschnitt, wo von der Entschädigung
die Rede ist, aber da der Eisenbahngesellschaft hier Verpflichtungen
auferlegt werden, so halte ich dafür, daß auch eine Bestimmung
eingeschaltet werden müsse, welche zum voraus die Gesellschaft ver-
pflichtet, auch hier Entschädigungen auszurichten. Ich möchte daher
beim ersten Lätze nach den Worten „und zu unterhalten" den Zu-
satz vorschlagen! „Sollten dessen ungeachtet durch die Anlegung der

Eisenbahn für die umliegenden Grundstücke Nachtheile in der

Rommunikation entstehen, so hat die Gesellschaft dafür genügende

Entschädigung zu leisten."

viesem Antrage schloß vietschy sich an, doch blieb er in der

Minderheit.
vie Beratung der Eisenbahnkonzession ging nun weiter.
Später ergriff vietschy das Wort nochmals zu folgender

Ausführung! „Wir wollen den Eisenbahn nicht hindern, er soll

durchgeführt werde, aber man hat gesagt, daß der Gr. Rath Miß-
trauen habe. Man wird, wenn ein Eisenbahn errichtet werden

soll, doch nachfragen dürfen, daß recht entschädiget werden soll.
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Wir haben das Eigenthum und müssen dafür sorgen, das ist unser.
Ich bin auf dem Eisenbahn von Wühlhausen gefahren bis aus
Thann, und habe auch nachgefragt, wie die Sach sei. ver Eisenbahn
hat 24 Wachten und ich möchte es Niemand rathen, über dieses
heiligthum zu gehen. Bei der Nachtzeit kann gar Niemand hinüber,
und es wird gar selten ein Weg überzwäris gestattet, und wenn
der Wann in seinen Ncker oder in seine Watten eine viertelstund
weit herumfahren muß, und wenn er dann vielleicht noch einem
Ändern über den Äcker muß fahren, was giebt das? ver Wann
kann gewiß nicht aus dem Äcker fliegen, und muß mit den Früchten
doch aus dem Feld nach Haus. Wenn Iemand also hinüberfahren
muß, so muß er den Ändern entschädigen, und wenn jemand eine

viertelstund weit umfahren muß, so ist das ungerecht, wenn er nicht
dafür entschädiget wird. Wenn man sagt, die Herren vom Eisenbahn
müssen entschädigen, so ist das kein Unrecht, denn das ist die Zach
daß billig entschädiget werde. Ich möchte den Äntrag stellen, daß

wenn solche Fäll eintreten, daß Bürger weit umfahren müssen,

und deshalb in Schaden gerathen, daß solche dergattig Wänner ent-
schädiget werden müssen."

ver Präsident bemerkte dem Präopinanten (Vorredner), daß die

Berathung noch nicht über den § 20, sondern über einen Äntrag
Iäger walte; dieser hatte vorgeschlagen, die Ärt und Weise der

Entschädigung durch ein vom Meinen Rat vorzulegendes Gesetz zu
bestimmen und den Dekretsentwurf, wie er bis dahin vorberaten
worden sei, an die Kommission zurückzuweisen, die einen angemessenen

Schlußparagraph vorzulegen habe. Nach weitläufiger
Diskussion wurde der Äntrag Iäger abgelehnt.

Nun erinnerte der Präsident daran, beim § 20 habe der hherr
vietschi einen Zusatz angetragen. — ver Berichterstatter vr. Brug-
gisser billigte die Änsicht des hherrn vietschy, fand es aber unnötig,
derartige Bestimmungen aufzunehmen, „denn wenn Sie bei gründ-
sätzlichen Bestimmungen auch so spezielle aufnehmen, so bringen
Sie nur Verwirrung in die Sache. Ich widersetze mich übrigens
einer speziellen Bestimmung auch nicht."

vietschy bemerkte nunmehr: „Was ich als Äntrag gestellt habe,
das habe ich im Elsaß vernommen. Dort habe ich vernommen, daß

das besser und deutlicher zu bestimmen wäre, damit die Gesellschaft

zu entschädigen hat. wann einer mutz umfahren, vie Eisenbahn-
gesellschaft giebt dort nichts mehr, und eben deswegen bin ich

hinunter gefahren, um mich zu überzeugen, wie es sei. Es ist
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nothwendig, daß man den Mann entschädige, wenn er einen Umweg

zu machen habe. Ich habe meine Schuldigkeit gethan, nehmen
Sie meinen Antrag an oder nicht."

vas Protokoll bringt sodann folgendes Votum von Fürsprech
Baldinger: „Ich erkläre, daß ich im Grundsätze mit dem Antrage
des hl), vietschi einverstanden bin, denn ich theile die Ansicht nicht,
daß dieser Umstand an einem andern Grte im Entwurf berück-

sichtigt worden sei. ver § 17, nun § 20, paßt nicht ganz auf dieses

Verhältnis. Mr haben wirklich noch keinen Paragraph, wo von
solchen pertinenzien die Rede ist. Ich sehe also diesen Fall wirklich
nirgends berücksichtiget, denn es ist noch kein § vorhanden, wo
vom Schaden die Rede ist, der einzig und allein darin besteht,

daß ein bisheriges wegrecht verkümmert wird, ver Antrag des

hhrn. vietschi paßt aber nicht zum § 20. Ich bin also der Ansicht,
daß der Antrag des Herrn vietschi allerdings aller Berücksichtigung
werth sei, aber nicht hieher gehöre."

hierauf rief v i e t s ch y laut Protokoll: „So thüend e hi
wo ner hi g'hör t." —

Schließlich legte die Rommission am andern Morgen folgende
Redaktion für den Art. 17 vor: „ver Eigenthümer einer Liegenschaft,

zu deren Vortheil eine Berechtigung besteht, kann — wenn
diese durch das Eisenbahn-Unternehmen aufgehoben oder beschränkt
wird, — vollen Schadenersatz fordern, oder im Fall eines er-
schöpfenden Nachtheils verlangen, daß ihm die Liegenschaft selbst

abgenommen werde."

So drang der einfache Fricktaler Volksmann mit seinem
Antrag durch, da er vielleicht der einzige Eroßrat war, der schon

eine Eisenbahn gesehen hatte

Am 16. Februar 1841 suchte der Meine Rat um die Ermäch-
tigung nach, aus denjenigen Entschädigungen, welche dem Staate
für Abtretungen von Staatsgut an die Gesellschaft für Anlegung
einer Eisenbahn von Basel nach Zürich zukommen, Aktien für dieses

Unternehmen erwerben zu dürfen.
Hr. vietschi wünscht in Betreff der Eisenbahn, daß eine Schluß-

nähme noch nicht stattfinden möchte, bis die nähere Bestimmung
und Werthberechnung des abzutretenden Staatsgutes erhoben sein
werde. Man wolle im vunkeln nicht fahren, sondern man müsse
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zuerst wissen, woran man sei; es pressiere noch lange nicht so ge-
schwind, es brenne noch nirgends. Es bleibe demnach bei dem
gemachten Antrag.

Der Antrag des Hrn. vietschi bleibt in der Minderheit; da-
gegen wird beschlossen!

a) dem Kleinen Rathe die nachgesuchte Ermächtigung zu er-
theilen;

b) denselben zur Berichterstattung einzuladen über die ?rage,
ob der Staat sich auch noch des Meitern um das Eisenbahnunter-
nehmen interessieren könnte und sollte.

Auch in diesem Zall zeigt Dietschy s verkehrssinn sich durch fis-
kalische Bedenken eingeschränkt. Immerhin war er nicht kurz-
sichtiger als etwa die beiden Basel, die unmittelbar nach dem An-
bruch des Eisenbahnzeitalters nichts Gescheiteres zu tun wußten,
als unter Blitz und Donner auseinander zu fahren.

Beachtung verdient vietschy's Wort! „es pressiere noch
lange nicht so geschwind, es brenne noch nir-
g ends", — denn die Eisenbahn Zürich —Baden, also ein
Teilstück der Linie Basel — Zürich, wurde erst im Jahre 1847, und
die Bötzbergbahn Basel — Lrugg erst im Jahre 1875 eröffnet.



f. 's. Oietsclilj und der Kanton 6asel

vie Darstellung der Baselbieter Revolutionsgeschichte liegt nicht
im Rahmen dieses Werkes.

Inbezug auf die Basler Wirren der dreißiger Jahre muß
auf die wertvollen historischen Werke von Or. August
Bernoulli (Basel) und vr. R. Weber (Liestal) verwiesen werden.

Im Ranton Basel vollzog die Regeneration sich nicht, wie im
Aargau und anderen Rantonen, auf friedlichem Wege: es kam

zur Trennung des Rantons in die yalbkantone Baselstadt und
-land. Bei der Behandlung der eidgenössischen Angelegenheiten
(Instruktionen für die Tagsatzungen), kamen diese Basler
Wirren auch im Aargauer Großen Rat zur Sprache. Franz
Joseph vietschy gehörte zu den Männern, die gegen den

Gedanken einer Trennung des Rantons Basel Stellung nahmen.

Am 9. vez. 18Z1 sprach F. I. vietschy sich über die Angelegenheiten

des Rantons Basel weitläufig aus: „ver jetzige Zustand
des Rantons Basel ist wirklich traurig: ich bin Nachbar: fragt man
den Einen, so gefällt ihm die Verfassung: dem Andern gefällt sie

nicht. Wollte man sie allen recht machen, Gott Vater im Himmel
könnte dies nicht, hätte die Tagsatzung mit mehr Nachdruck ge-

handelt, so wäre es nicht so weit gekommen: ja, es wäre nicht so

weit gekommen. (Man hätte fragen sollen) wer Recht hat, und

diesem Recht geben, und den andern zum Recht weisen sollen. Man
spricht von Trennung: das ist nicht möglich: der Bauer braucht
den Herrn und der Herr den Bauer; sie sind schon viele Jahrhundert
beieinander gewesen und sie haben im Frieden gelebt; es wird auch

noch möglich sein. Ich möchte unsere Ehrengesandten so instruiren,
Ruhe und Frieden im Ranton Basel herzustellen, dem Recht zu
geben, der Recht hat, und den andern zum Recht zu weisen, (Ge-
lächter): dies ist mein Satz. Es ist jetzt schon lange gegangen; es

kostet bald eine halbe Million; es ist schon zu weit gegangen, daß

zum Frieden gearbeitet werde, das ist mein Wunsch".

Hr. p r ä s i d en t : „Ich bitte, mir Ihren Antrag zu redigieren."
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(Er kommt zum Bureau und schreibt denselben): Ich sag' mein
Lach ganz einfach, wie ich's versteh, und es ist gut, wie das von
denen, die zehn Schulen durchgemacht. Man ist da, seine Meinung
zu sagen — Sein Antrag lautet: „Die Ehrengesandtschaft sei
einzuladen, das Mögliche beizutragen, daß es im Kanton Basel Ruhe
und Frieden gibt! dem Recht zu geben, der Recht hat! den Theil,
wo nicht Recht hat, zu Recht zu weisen! gegen alle Trennung
Zwischen Land und Stadt sich auszusprechen und zu keiner Trennung

ihre Zustimmung zu geben."
Am 8. Februar 18Z2 wurde zu Handen der eidg. Tagsatzung

die Frage besprochen, ob die versassung für den Kanton Basel zu
gewährleisten sei. — F. vietschy gab darauf folgendes
Votum ab: „Im Kanton Basel ist dato eine traurige Lage, und
wers nicht glaubt, kann sich selbst überzeugen! es ist einmal unsere
Pflicht, den großen Kosten ein Ende zu machen,' wer will das
bisherige bezahlen? von Bestechung ist mir nichts bekannt, die ver-
fasfung ist angenommen worden. Es hat bei uns auch die Haupt-
stadt die Verfassung verworfen und andere mehr, und doch müssen
sie sich derselben unterwerfen. Man spricht von Gleichnissen mit
Griechenland und Belgien,' ja, dort ist ein Durcheinander, wir wol-
len nicht so weit gehen, wir haben das in der Rahe; ich weiß kein
anderes Mittel, als daß man die Verfassung garantiere, und in
Zehn oder zwölf Jahren eine Revision vornehme."

Die Majorität der großrätlichen Kommission stellte den Antrag,
daß eine Trennung des Kantons Basel nie und nimmer zugegeben
werden sollte! das einzige Mittel zur Herstellung der Ruhe sei die

unbedingte Garantierung und Handhabung der Verfassung. Die
Minorität der großrätlichen Kommission befürwortete den Majo-
ritätsantrag der Tagsatzungskommission auf bedingte Gewährleistung,

eventuell einstweilige Kantonstrennung.

Doch wurde der Minoritätsantrag der großrätlichen Kommission
in Bezug aus die Angelegenheiten des Kantons Basel mit 91 gegen
4? Stimmen angenommen. Bürgermeister Herzog von Aarau ver-
wahrte sich zu Protokoll, weil er den Beschluß für eine Verletzung
der öundespflicht und Einbruch in die Souveränitätsrechte Basels
halte. Zahlreiche Großräte, unter ihnen auch vietschy, schlössen

sich diesem Protest an, ebenso u. a. die Fricktaler: Landammann
Ketzer, Gerichtsschreiber I. Fetzer, I: wohnlich, Brentano.
Waldmeyer.
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In der Minderheit befanden sich, ohne die Verwahrung zu
unterzeichnen neben Ändern die Fricktaler Fehle, Lützelschwab, Kym,
Flicker,

Äm 5, Mai 18Z2 wurde das Siebner-Konkordat be-

raten.
Vietschp bemerkte: „ver Kanton Basel macht uns aufmerksam,

daß man auf Einigkeit halten müsse; wo Friede und Einigkeit ist,
da ist Seegen. Wäre die Tagsatzung einig, so wäre im Kanton
Basel nicht so viel Unheil vorgefallen und hätte nicht so viel Geld

gekostet, und weiß noch nicht, wo es enden will. Nur das Räthsel
möchte ich mir lösen lassen, ob es nicht gefährlich sei, daß den

Schiedsrichtern unbedingte Vollmacht ertheilt wird. Wenn das

Rätsel gelöst ist, so glaube ich, das Konkordat könne sehr wohl
angenommen werden."

*
Um 8. März I8ZZ wurde u. a. über den Beschluß des basel-

landschaftlichen Landrats debattiert, der die Sequestration über
alles im Gebiete der Landschaft gelegene vermögen des Stadtteils
betraf. Der Vorort hatte diesen Beschluß suspendiert. Die
Kommission unterbreitete dem Äargauer Kantonsrat den Nuftrag, die

Gesandtschaft in dem Sinne zu instruieren, daß der basellandschaft-
liche Sequestrationsbeschluß in Betreff des beschlagnahmten Staatsund

Torporationsgutes in Kraft bleibe, bis die Äusscheidung der

beiderseitigen Vermögensverhältnisse stattgefunden haben werde.

Dieser Kommissionsantrag wurde mit ?1 Stimmen gestrichen.

Ruch vietschy hatte ihn bekämpft mit den Worten: „Es ist

mir etwas von der Sache bekannt im Kanton Basel. Richtig ist,
daß die Landschaft Basel das vermögen des Staats in Beschlag

genommen, aber sie ist zu weit gegangen, sie hat privatvermögen
in Beschlag genommen, das hätte sie nicht thun sollen, der Mann
weiß nicht, wohin er zahlen soll, ob auf Basel oder Liestal; die

Landschaft hätte etwas bescheidener sein sollen; ich könnte zum
Äntrag der Kommission auch nicht vollkommen stimmen."

Die Tagsatzung trennte schließlich die beiden Basel „unter dem

Vorbehalt freiwilliger Wiedervereinigung".

Dieser ausdrückliche Vorbehalt der Wiedervereinigung, ohne
den die Trennung nicht genehmigt worden wäre, bildet die recht-

liche Grundlage und sozusagen den Geburtstag der heutigen Wiedet-
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Vereinigungsbestrebungen, vie Tagsatzung war sich im Momente
der Rantonstrennung bewußt, daß sie eigentlich die Zertrümmerung

eines bisher einheitlichen Wirtschaftsgebiets bedeutete. Sogar
der konservativste Stadtbasler begreift heute nicht mehr jenes
unbegreifliche Verhalten seiner Vaterstadt gegenüber der allgemeinen,

auf Schaffung von volksrechten hinzielenden Volksbewegung.
Alle vom Baselbieter Volk angestrebten volksrechte sind seit

18ZZ auch in Basel zum Durchbruch gelangt, womit die Stadt
selbst die basellandschastlichen Begehren nachträglich als berechtigt
anerkannt hat. —

Selbst der schweizerische Regenerationshistoriker Feddersen stellt
übrigens fest, daß sich am 2. August I8ZZ im Schoße der Basier
Regierung die ernstesten Bedenken erhoben gegen den Antrag der

Militärkommission, auf das Land hinaus zu marschieren. Erst als
ein Mitglied der Militärkommission sich erhob und mit drohenden
Worten erklärte, „er werde dem Volke Diejenigen nennen, welche
die bedrängten Freunde preisgeben", — gab die Mehrheit des

Meinen Rates nach und erteilte die Vollmacht zum Verhängnis-
vollen Ausmarsch, der mit dem Siege der Landschaft am Z. August
endigte.
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kus vietsck^'s lHakilctironik

Km 19. Sept. 1851 wurde zur Wahl von zwei Mitgliedern in
die Rommission der Schuldentilgungskasse geschritten. 3m zweiten
Wahlgang wurde Kdolf Laur von Wildegg mit 102 von 115 Stimmen

gewählt. 3m dritten Wählgang erhielt Stadtammann vietschy
als zweites Mitglied der Schuldentilgungskommission 69 Stimmen.

vie Wahlkammern bestellten am 7. Mai 1855 die Rommission

wegen Kufstellung und Besoldung eines yochbaumeisters aus den

hh. Kmmann vietschi, Kmmann Siegrist, Kmmann Meier, v. Bürli
und Rauschenbach.

22. Mai 1855.

„Es wird zur Wahl eines Mitgliedes in die Schuldentilgungs-
Rommission geschritten. 3m ersten Wahlgang ergiebt sich keine

Mehrheit. 3m zweiten Wahlgang fallen 117 Stimmen, 11

Mitglieder sind in der Wahl, es sind also nur 128 Knwesende.
ver y. Präsident frägt an. ob man diese Sahl für vollständig

ansehen wolle oder nicht.

Hr. p r ä s i d e n t: Es sind nur 105 Knwesende und es kann
also gar nicht deliberiert werden. Kber ich will die anwesenden

Mitglieder des Gr. Rathes doch als einzelne fragen, ob sie hier
warten wollen, bis die abwesenden Mitglieder wieder da sind.

Es sind endlich 125 Stimmzettel, I I Mitglieder in der Wahl
und somit die absolute Mehrheit 62. Es ist erwählt Hr. Gberst
hunziker mit 102 Stimmen."

4. Rov. 1855.

Rommission zur Berichterstattung über den Gesetzes-Vorschlag

zu Regulierung des Sollwesens! hh. Kmmann vietschi. Klt-Kppel-
lationsrath Fischer, Präsident Bertschinger, hauptmann Ringier-
Rauschenbach.

Rommission zur Berichterstattung über das Steuerreglement:
I. Hr. Kmmann vietschi, Herr Eduard vorrer: II. Hr. 3ohann
Siegrist, hr Klt-Kppellationsrath Fischer: III. Herr Gberst Sim-
merli, Hr. Fürsprech vössekel: IV. Hr. Kmmann Geitzmann.
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II. Wahlkammer. 18. vez. I8ZZ

Präs.: Hr. vietschi: vicepräsident: Hr. hürner: Sekretär:
Hr. Präs. Keller,' Stimmenzähler: Hr. pestalozzi.

Ammann vietschy erhält IS Stimmen als Saalinspektor.

2. Sept. I8ZS.

In die Kommission zur Prüfung des Vekretsvorschlages, betr.
die Errichtung einer Grtskaplaney in Ghlsberg die Herren:
Fürsprech Weißenbach, ?rey-?ischer, Präsident Hehle, Verwalter Kamper,

Ammann vietschi.

Wiederwahl in die Verwaltungskommission der Schulden-
tilgungskasse. 87 St.

19. August I8Z6.

In die Kommission zur Begutachtung des Gesetzesvorschlages
betr. den Ankauf des denaturierten Salzes werden gewählt die

hh. Aerni, Lezirksrichter Lenzi, Ainmann vietschi, Amtmann
Steiner.

7. Nov. I8Z6.

Sur Prüfung des vom Kl. Rathe gestellten Antrages betr. den

§ IZ des Stratzenreglements wurden gewählt die hh.

I. Samuel Gisi von Buchs,

II. Jäger von Buchs,

III. Amtsstatthalter Frey.
IV. Ammann vietschi,
V. Präsident Keller.

28. Nov. I8S7.

Kommission über den Gesetzesvorschlag zur Einführung der

neuen Maß- und Gewichtsordnung die hh. ?rei-Fischer, Friedens-
richter Baldinger, Ammann Vietschi. Bezirksrichter Fischer und Für-
sprech Baldinger.

vie am 14. Dezember 18Z8 für das Jahr I8Z9 bezeichneten

Wahlkammern konstituierten sich am 6. wai 18Z9. vie zweite
Wahlkammer bestellte ihr Bureau folgendermaßen:

Präs.: Hr. Sschokke:

vicepräs.: Canner, Präsident,'

Sekretär: Keller, Verwalter:
Stimmenzähler: vietschi, Ammann.
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IHir entdecken ein vergessenes öeseh

Oie Dunststreitsälle verschwinden ungefähr vom Jahre 1806 an

aus dem Kheinfelder Katsprotokoll. Daraus möchte man den

Schluß ziehen, die Handels- und Gewerbefreiheit habe sich von
1806 an „vo n selb st durchgesetz t". Dem ist aber nicht so.

Or. G. Henne am Rhyn bemerkt im Keichesberg'schen Hand

Wörterbuch der Schweiz. Volkswirtschaft, Band Z, Seite IS9N
„Die helvetische Revolution von 1798 hob alle bürgerlichen
Ungleichheiten auf. Dünste und Innungen wurden abgeschafft, weil
sie die Freiheit des Verkehrs und der Gewerbe hemmten" (pfyffer).
„vie Mediation 1 8 0 Z brachte einen Rückschlag. In
Zürich lebten die Dünste nicht nur wieder auf, sondern teilten
ihren Kamen sogar dem Lande mit." Ruch in Basel, Schaffhausen
und Bern wurden die Dünste auf verschiedene Orten wieder her-
gestellt, vr. Henne am Rhpn hätte hier beifügen können und dürfen,
daß der erwähnte Rückschlag auch im Kargau
eintrat.

„va die in der Mediation dem Bürger zugesicherte freie Kus-
Übung seines Gewerbes größtenteils mißverstanden und willkllhrlich
ausgedehnt werden will" erließen „Mir Präsident und
Käthe d e s K a n to n s Ä a r g a u" am 2S. Mai 1804 das Gesetz

über die G e w e r b s p o l i z e y. Es sicherte jedem Kantonsbürger,
„sei er Künstler, Handelsmann, Fabrikant, Manufakturist oder

Handwerker, infolge seines Bürgerrechts, die freie und ungehinderte

Ausübung seines Berufes zu. Doch soll von nun an jeder
Bürger, der was immer für ein bisher noch nicht getriebenes Hand-
werk auf eigene Rechnung zu treiben gesinnt ist, sich auszuweisen
gehalten sein, daß er dasselbe hinlänglich verstehe, und handwerksmäßig

auszuüben imstande sei." Du diesem Zwecke hatte
er sich einen Lehrbrief und Kundschaften (Zeugnisse)
über eine zweijährige Wanderschaft zu verschaffen,
vie „Kundschaften" wurden in der Folge durch die Mander-
bûcher der Handwerksgesellen ersetzt.

(vie vom Bezirksamt auszufertigenden Manderbücher mußten
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beim verweilen in einer Grtschaft vorgewiesen werden, Oietschy
achtete als Stadtammann streng auf Befolgung dieser Vorschrift.)

vas Gesetz über die Gewerbspolizey wurde sehr bald ergänzt
durch die Handwerks-Grdnung vom 8. Mai 1806. Sie
schrieb vor, daß in jedem Bezirk die sämtlichen Meister eines
Gewerbes oder Handwerks eine oder höchstens zwei
Handwerksgesellschaften bilden sollten, viese Handwerksgesellschaften hatten
namentlich die Aufdingung oder Kufnahme der Lehrlinge, derselben
Ledig- oder Freisprechung, die Ausfertigung der Lehrbücher zu be-
sorgen, ebenso die Meisteraufnahmen. Ausgenommen von der Hand-
Werksordnung und als freie Gewerbe erklärt wurden durch
Regierungsbeschlüsse von 1817 die Uhrenmacherei, 1824 die Leisen-
siederei, I82S die perükenmacher, 1828 die Strumpfweber und
Nadelnmacheri I8Z9 die Rechen- und Gabelnmacher, und am
27. vez. 1842 die Blattmacher.

wahrscheinlich wurden diese Gewerbe begünstigt, weil sie selten
geworden waren.

S

Somit hat der Ranton Aargau die v. ö. Tradition in
Bezug auf das Zunftwesen, eigentlich fortgesetzt,' der Aar-
gau brachte nicht etwa die Gewerbefreiheit, — sondern er zentra-
Werte bloß die Handwerksgesetzgebung. Doch befand sich
der Aargau in guter G e s ells ch a ft, die alteidg. Stände
.Zürich, Bern, Basel, Schaffhausen verhielten sich um kein haar
fortschrittlicher.

vie Zürcher Gesetze von 18Z2 atmeten den Geist des Fortschritts
und der Freiheit, doch mit mancher Schonung des Bestehenden, so-

weit es möglich war, sodaß sie hinter den Hoffnungen beider
Parteien. der konservativen und radikalen zurllckblieben. (wettstein.)

Wegen unbefugter Ausübung des Nagler-Handwerks war Jakob
Bchraner von Büz, vom Bezirksgericht Laufenburg zu 20 Fr. Buße

verurteilt worden und bat den Großen Rat am 27. Mai I8Z6 um
Nachlaß dieser Buße, vie Rommission beantragte Abweisung des

Potenten, doch sei der große Rat aufzufordern, die nötigen Schritte
Zur Herbeiführung eines zeitgemäßen Gewerbspolizeigesetzes zu
tun. vr. Bruggisser konstatierte in der Beratung dieses Gesuchs, die

Perfassung von 18Z1 garantiere die Gewerbsfreiheit und das neue
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Gesetz sei schon seit 18ZI verlangt worden, doch umsonst! — ver
Trotze Rat begnadigte den petenten Schraner und nahm den

Antrag der Rommission auf baldige Vorlage eines neuen Gewerbs-

Polizeigesetzes an. Doch am 2. vuni 1857 verwarf der Trotze
Rat den ihm vorgelegten Entwurf eines Gewerbspolizeigesetzes.

Nach psr. I. Müller (ver Nargau) wurde die Handwerksordnung
erst 1858 und 1860 aufgehoben.

vie Nargauer Handwerksordnung ist wohl deshalb in
Vergessenheit geraten, weil heute kaum mehr ein Handwerksmeister
lebt, der unter ihren Vorschriften die Lehre gemacht hätte. Ruch

ist sie nur in der ältern Nargauer Gesetzessammlung (öd. Z.

Seite 16?) abgedruckt, in der neuern nicht mehr.

F. Oietschq's Nargauer Berufskollegen

Ueber vietschy's Rantonsratschronik dürfen wir nicht ganz ver-
gessen, daß I. vietschy seiner „Profession" nach nicht eigentlich
Politiker, sondern in erster Linie Industrieller und Trotz-
grundbesitzer gewesen ist. Unser öeitbild wäre unvollständig,
gäben wir ihm nicht einige Notizen mit über die damalige Nar-
gauer Industrie- und Handelstätigkeit. Im ersten Bande seines
klassischen Merkes „ver Nargau" gibt Franz Xaver Bronner (1844)
folgendes

verzeichmtz der jetzigen Fabriken im Ranton Kargau:

Bezirk N a r au! Herzog u. Comp., grotze Baumwollen-
fabrik am Stadtbache, mit einer Filial-Webfabrik zu Suhr. —
Georg Hunziker, Strichelzeugfabrik und Färberei am Bache Tietzen

zu Narau. — Herosee, Indiennefabrik und Färberei am untern
Stadtbache. — Friedrich ?eer, Seidensabrik im ehemals Mayer-
schen Gute zu Narau. — Friedrich Frei-Herosee, Webmaschine auf
der Telli an der Nar. — Eben desselben vitriolölsabrik auf der Telli.
— Mühlbergs Indiennefabrik auf der Telli. — Gujer's Tuchfabrik
im Weiher bei Narau. — Hagnauer-Frei, Rudolf Hieronymus,
Seidenbandfabrik in Narau. — Gebrüder Schmuziger, Vandsabrik
auf dem Raine. — Hotz und Frei, Seidenbandfabrik in den neuen
Häusern. — Schmidter, Berger und Siebenmanns Totton- und Stri-
chelzeugfabrik.—Stephani's Tabaksabrik, Mechanik in der mittlern
Mühle zu Narau. — Schmidlin's Holzessigfabrik zu Narau. —
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Landolt und öürki, Nudelfabrik am Ziegelrain. — Rudolf Meyers
Leidenfabrik, abgegangen. Kothpletz, Zndiennefabrik, abgegangen.

Ferner außer Narau bestehende' Sauerländer's Papierfabrik
in Rüttigen. — Herzog's Webmaschine in Suhr. — Zubler und
Rohr, Papierfabrik in Suhr (abgebrannt). — hünerwadel und
Tomp., Flachsspinnerei zu Luchs.

Bezirk Baden.' Solivo und wild, aus Wald im Ranton
Zürich, Baumwollensabrik an der Limmath bei Baden. — Gebrüder
öebie, von Gber-Tngstringen, Baumwollensabrik im Thurgi,
unweit Gebenstors.

Bezirk öremgarteni Fakob und Xaver Weissenbach,

Baumroollenfabrik in Lremgarten. 18Z7. — Gebrüder Weber,
Papierfabrik in Bremgarten. — Tasp. Guggenbühl, ab der Stigelen,
Gemeinde Zuffikon, Baumwollensabrik in Bremgarten,' Stroh-
geflechtsabrik in villmergen. — Zsler u. Tomp., Strohgeflechtfabrik
in Wahlen. — Gebrüder wohler, Strohgeflechtfabrik in Wahlen. —
Oubler und Tomp., Strohgeflechtfabrik in Wahlen,' Strohgeflecht-
fabrik in villmergen.

Bezirk Lrugg.' Runz, große Baumwollenfabrik bei windisch.

— Samuel höchler's Tottonfabrik in der Bachthalen bei
Brugg? — Bürli's Rappenfabrik ist eingegangen.

Bezirk Rulm: Gebrüder Fischer zu Reinach, Baumwollen-
fabrik. — Merz, Baumwollenspinnerei zu Menzikon, abgebrannt.
— Rudolf Maurer's Zndiennefabrik im Ruederthale, abgebrannt.

^ Hintermann's Wollenfabrik zu Beinwyl am Hallwyler-Ses. —
Hummel's Baumwollensabrik zu Birrwyl. — walti, große Seiden-
bandfabrik zu Schöftland. Zu Gontenschwyl?

Bezirk Lenzburg: hünerwadel's Zndiennsfabrik und
vleiche zu Lenzburg. — hünerwadel, Baumwollensabrik zu Nieder-
ienz. — Bourquin u. Tomp., Zndiennefabrik zu Niederlenz. —

Baumann, kleine Baumwollenspinnerei zu Niederlenz. —
Schlosser, Rohr u. Tomp., Baumwollenspinnerei zu Niederlenz (ehe-
wals Nngliker). — F. K. Tberhardt's mechanische Werkstätte in
Tisen und Messing, Maschinen für Fabriken, große Schrauben.
Dalzen u. dgl. bearbeitend, zu Niederlenz. — Nbraham öertschin-
ger'z Tabakfabrik in Lenzburg. — Gebrüder häuchler, Färberei
und Nppreturanstalt in Lenzburg. — Furter und Brunner, mecha-
uische öaumwollzwirnerei in Lenzburg. — Beiner's u. Tomp., Zn-
diennedruckerei zu Mörikon. — Laud's große Baumwollensabrik
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in der Hellmühle nnter wildegg. — F. widmer-walti, Papierfabrik
in der Sigesmühle. — Jakob Meyer's Baumwollenfabrik zu holder-
bank an der Bar, seit 18ZS. — Rychner's u. Tomp., Baumwollenfabrik

zu Nupperswyl. — Karl Meyer's sel. Wittwe Baumwollen-
spinnerei zu Dthmarsingen. — pfister und Torrodi, Baumwollenfabrik

zu Nieder-Hallwyl. — Urech und wildi, Baumwollenspinnerei
zu Seon: sie brannte im September 1841 ab, wird aber doch

fortgesetzt. — Rinder widmer, Baumwollenspinnerei zu Seon. —
Brütel, Gebrüder, Vaumwollenfabrik in Schaffisheim. — Schlegel's,
Mechanicus, Baumwollenspinnerei in der Heuelmühle, abgebrannt.
— Berner und Gloor, mechanische Werkstätte zu Nupperswyl.

Bezirk Muri. Muri, Dorf, Strohgeflechtfabrik?

Bezirk Nheinfelden: Pickel's Papierfabrik in der

wanzenau.

Bezirk So fing en. Hans Bdam Senn's Seidensabrik in
Sosingen. — S. Ringier's Vaumwollenfabrik bei Sofingen. —
HLsi's Baumwollenfabrik zu Savenwyl. — Großmann's große

Laumwollenfabrik zu Barburg. — Runz und Braun, Papierfabrik
in Gftringen. — Ludwig herosee's Baumwollenfabrik bei Barburg.
Kübelizeugfabrik zu Lrittnau? Baumwollenzeugfabrik zu Nieder-

wyl? —

Bezirk Surzach: Seidenfabrik zu Sion, bei Rlingnau,
aus selbsterzogener Seide.

« »
,'c

Daß X. öronner die Brauerei des Franz Joseph vietschy
in diesem Verzeichnis ausläßt, braucht nicht als Ausdruck irgend-
welcher Abneigung aufgefaßt zu werden, vie schon längst
untergegangene Papiermühle des Herrn Bickel erschien dem F. X. Bronner
als eine Fabrik, weil sie sich selbst so nannte, hätte I. vietschy
seinen Betrieb als öierfabrik bezeichnet, so hätte Bronner
sie gewiß berücksichtigt! so aber verschleierte ihm der handwerksmäßige

Name „Brauerei" den industriellen Charakter von
vietschy's Unternehmung. Uebrigens trat die Bierbrauerei erst nach

Oietschy's Tod, nach der Verlegung des Vrauereibetriebs in die

Rloos, als besonderer Industriezweig deutlich hervor: Bronner
betrachtete den „Salmen" offenbar einfach als Easthofbetrieb.
Uebrigens beweisen die Fragezeichen in Vronners (genau wieder-
gegebenen) Industrieliste, daß er diese selbst nicht für vollständig
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und zuverlässig hielt, Sie bleibt gleichwohl ein verdienstlicher
versuch.

Bronner beklagt sich darüber, daß in Laufenburg so wenig
Industrie herrsche: „Der Geist der Industrie, den treffliche Gäste
aus Italien wecken wollten, mochte sich in Laufenburg noch nicht
aus seinem Schlafe emporraffen."

Ueber Kheinfeldens Wirtschaftsleben weiß Bronner nur Folgendes

zu berichten: „vie Einwohner ernähren sich durch Handlung.
Gewerbe, Handwerke und Landwirtschaft. Nur 10 alte Geschlechter
haben sich bis auf den heutigen Tag fortgepflanzt. Diese sind die
Bröchin, hodel, Engelberger, waper (diese schon im
Jahrhundert), Woor (jetzt wahr), Knapp, Nosenthaler, Senger, Sprenger
und Wieland. Rheinfelden ist die Vaterstadt vr. Ernst wünchs,
Verfasser poetischer und mehrerer historischer Schriften, königl.
wiirtemb. geheimen Hofrathes etc."

Es ist aber doch fast undenkbar, daß man in Karau,
Z5 Jahre nach der Eröffnung des Lraubetriebs durch F. I. Oietschy,
noch glaubte, die Brauerei zum Salmen sei ein Kleingewerbebetrieb.

Kußer den Papiermühlen zu öremgarten, Suhr, Gftringen und
Keon, erwähnt Vronner die Kargauer Suchdruckereien (h. R. Sauer-
länder und I. I. Thristen, Beck, Landolt) in Karau, Baden (vie-
bold), — Birmenstors (Sehnder), — Bremgarten, — wuri (Kloster-
druckerei), — Lausenburg, Surzach, Sofingen. Bronner vergißt die

berühmte Glocken- und Kanonengießerei des Herrn I. I. Nüetschi
in Karau so wenig, als die Karauer Spezialität: „Mathematische
Instrumente, Seichnungswerkzeuge. geometrische Bestecke (Etuis)
von vorzüglicher Güte liefern die Herren hommel, Eochtermann
und Nachfolger Herrn Essers, Friedrich Gysi, der auch optische
und andere physikalische Werkzeuge bereithält, und vorzüglich
I I. Kern, der einen trefflichen Teilkreis zu Stande gebracht hat
und Meßinstrumente, Sextanten, Kepetitionskreise und andere von
besonders genauer Teilung verfertigt." vrei Lithographen in
Karau, ein Landkarten- und Kupferstecher, sowie eine Werkstätte
zur Verfertigung von Sinnfiguren zu Kinderspielzeug, alle in
Karau, werden genannt.

Sronners Industrieliste ist ein neuer Beweis für die Bedeutung,
die dem I. vietschy als Vorkämpfer der Nheinfelder Industrie
beizumessen ist. Ohne seine wirtschaftliche Pionierarbeit hätte
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Rheinfelden kein Beispiel erfolgreicher Industriebetätigung
vor Äugen gehabt, — Bickels Papiermühle hat ja der Konkurrenz
nicht standhalten können. —

Las Fricktal wurde im Jahre I80Z nicht etwa mit einem
primitiven öauernkanton, sondern mit einem bereits ziemlich stark
industrialisierten Lande verbunden. Durch Begründung der Rhein-
selder Industrie hat I. vietschp seinen zweiten Heimatort be-

fähigt, mit der industriellen Entwicklung des übrigen Äargaus
Schritt zu halten. Bürgermeister Reutter leistete der Stadt
Rheinfelden einen unvergeßlichen Dienst, als er, wie zu vermuten
ist. den I. Dietschy zur Uebersiedlung nach Rheinfelden auf-
munterte.

Bei diesem Änlasse ist die Bemerkung angebracht, daß vielleicht
auch Pfarrer Schröter, der Dietschy's Änteil an der Bezirks-
schulgründung totschwieg, einigermaßen zu entschuldigen ist; seine

Geschichte der Bezirksschule Rheinfelden war eine Festschrift auf
das 2Sjährige Jubiläum hin. Solche Gelegenheitsschrif-
ten müssen in der Regel sehr rasch hingeschrieben werden und

ertragen darum den strengen Maßstab nicht, den Pfarrer Schröters
eigentliche Geschichtsforschung sonst durchwegs aushält.

Ernst Joseph Hermann von Münch,

(1798—1840)

Sohn des Gerichtsschreibers Münch in Rheinfelden, amtete nach

seinem Studium der Rechte zu Freiburg i. Br. kurze Seit als
Gerichtssubstitut in Rheinfelden, von 1819 bis 1821 als Professor
der deutschen Sprache und Literatur an der Äargauer Kantonsschule,

trat, nachdem er als Professor der Kirchengeschichte in Lüt-
tich wegen seiner antirömischen Tendenz vielfach angefeindet wor-
den war, als Bibliothekar im Haag und später als Bibliothekar
und geheimer Hofrat in Stuttgart mit einer großen Fülle histo-
rischer und poetischer Schriften, als einer der produktivsten und

arbeitsamsten Schriftsteller jener Seit, vor ein weites Publikum.
Darum darf der Name dieses seiner Heimat zwar entwachsenen,
aber doch ihr stets anhänglichen, auf seinem letzten Ferienbesuch

in Rheinfelden gestorbenen und beerdigten Mannes in diesem

Seitbild nicht unerwähnt bleiben. In seinen „Erinnerungen" gibt
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Or. Ernst Münch, wie er sich trotz der ihm verliehenen Grden und
Auszeichnungen als bescheidener Republikaner nennt, ein düsteres
Bild vom Beamtenleben des v. ö. Rheinfelden' „und manche per-
sonen, die dieser edlen Hierarchie angehörten, führten bisweilen
ein Leben, welches rings in der Gegend als Muster von Travestie
des Justiz- und Administrationswesens betrachtet werden konnte."
— „Natürlich theilte sich dieser Geist der Pflichtversäumnis und
Liederlichkeit auch anderen" (als staatlichen) „Beamten mit und die
städtischen Behörden, ohnehin durch alte Privilegien geschützt, schalteten

mit dem vermögen und dem vertrauen der Bürgerschaft nach
Belieben" usw.

5

Johann Herzog von Effingen

(17. Januar 177Z bis 21. Dezember 1840)

darf wohl, nach seinen eigenen Worten, als besonders wohlgesinnter
?reund des?. I. vietschy bezeichnet werden. Bein Vater „Johann
Jakob Herzog war ein schlichter Landmann zu Effingen" (Bezirk
Brugg), der die damals beginnende Industrie benützte, um seine

häuslichen Verhältnisse zu verbessern. Die körperliche und geistige
Entwicklung seines ltnaben war eine ungewöhnlich frühreise.
I. Müller erzählt in seinem Werke „Der Aargau" weiter, Johann
Herzog von Effingen habe nach der primitiven Dorfschule in
Effingen ein Erziehungsinstitut in Lauffohr, und einige Zeit die

öffentlichen Schulen in Brugg besucht. „Das war der ganze pro-
Pädeutische Unterricht, den er empfing". (Im vergleich zu derjenigen
von vietschy eine vorzügliche Schulbildung!) Als Handelslehrling
in Milden (Moudon) gewann Herzog Uebung im französischen Aus-
druck und die nötigsten Kenntnisse im kaufmännischen Rechnen und

erweiterte sodann daheim das väterliche Geschäft. Als Lieutenant
eines Aargauer Bataillons, das anno 1791 die damals noch ber-
Nischen waadtländer zur Untertanenpflicht zurückführen sollte, ver-
diente Herzog seine militärischen Sporen. Er wurde, nachdem
Bern gefallen und das ehemalige Untertanenland „Aargau" ein
helvetischer Regierungsbezirk geworden war, Mitglied des helve-
tischen (gesamtschweizerischen) Großen Rats. Mut und Beredtsam-
keit zeichneten seine Voten schon zu jener Seit aus. 1800 begleitete
er im Auftrag der helvetischen Regierung den General Moreau
auf seinem ?eldzug in Deutschland als Uommissär mit dem Rang
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eines Sataillonschefs. „Er gewann seine Ächtung und Freundschaft,
zu der er sich dann auch bekannte, als derselbe bei Bonaparte in
Ungnade gefallen. Bei einer öffentlichen Audienz fragte der

Gewaltige (Napoleon I.) Herzog: „Sie kannten Moreau?" „Ja. Sire",
erwiderte er, „ich kannte ihn und liebte ihn und liebe ihn noch."

Herzog erweiterte später, unterstützt von seinen drei heran-
gewachsenen Söhnen, den kleinen Baumwollengewerb zu einem

großartigen industriellen Etablissement. Infolge der Kontinentalsperre

errichtete Herzog, wie Hans Kaspar Escher in Zürich, eine

mechanische Baumwollenspinnerei, mit der er allmählich verwandte
Unternehmungen verband, von 18? S bis I8Z0 war er ununter-
brachen Mitglied der aargauischen Regierung und, als reicher
Industrieller, als eines der Häupter der Freimaurerloge, in Folge
seiner Beredtsamkeit und seines gewandten bürgerfreundlichen
Benehmens die einflußreichste Persönlichkeit des Landes." Herzog
gehörte nicht zu den Vorkämpfern des Liberalismus, aber er trat
den Bestrebungen liberaler Führer nicht entgegen. Nach dem ersten

Freiämteraufstand trat er I8Z1 als Regierungsrat und Bürger-
meister zurück. Mit dem damaligen Königs von Württemberg war
Herzog infolge von Salzverhandlungen, die er in Stuttgart geführt
hatte, intim befreundet, ver König besuchte ihn 18Z9 in Aarau.

Herzog, ein großer Diplomat, für die weite Welt „der Bar-
g au", bezeichnete den F. I. Oietschy in der Sitzung vom 17. April
I8Z8 als seinen verehrten Freund und verhinderte so

wahrscheinlich eine sehr gehässige Diskussion, die sich über vietschy's
Antrag, die Gerichtsordnung ohne Beratung probeweise anzunehmen,

entspinnen wollte.



Oietsclil/s Hanlcmsratsàomk
(1841)

vie Aufhebung der Klöster im Kargau

Kn der Klosteraufhebungsdebatte vom IZ. Jenner 1841
beteiligte sich I. vietschy nicht.

à 20. Jenner 1841 erstattete Seminardirektor Keller
namens der am vorherigen Tage niedergesetzten Kommission Be-
richt über den Oekretsvorschlag betreffend die Kufhebung der
Klöster im Kargau.

Tin Kntrag küng, dieser Vekretsentrvurs möchte für einige
Tage auf den kanzleitisch gelegt werden, wurde verworfen und
sofort die artikelweise Beratung begonnen.

Oie Kommissionsmehrheit schlug folgenden § 1 vor!
„Das sämtliche vermögen der aargauischen Klöster ist der

Verfügungsgewalt der konventualen gänzlich entzogen, wird
hiemit zu Staatsgut erklärt, und vom Staate ver-
waltet."
Kmmann Jäger wollte den durch Sperrdruck hervorgehobenen

Teil dieses Paragraphen ersetzen durch die Worte.' „und soll für
Kirchen-, Schul- und Krmenzwecke verwendet werden. Vie
Verwaltung wird durch ein besonderes Dekret geregelt."

vicepräsident Lützelschwab erklärte: „Sie haben am IZ.
des l. M. dem Grund satze nach beschlossen, es seien die
Klöster im Kargau aufgehoben." Klso kann noch eine Ausnahme
von der Kegel gemacht werden.

Lützelschwab betont, er habe am IZ. Jenner diesem Grundsatze
deshalb nicht beigestimmt, „weil selbst dem Schuldigen vorerst die
Vertheidigung gestattet werden mutz, und den Unschuldigen jeden-
falls nicht das gleiche Schicksal wie den Schuldigen treffen kann."

Vener Beschluß vom IZ. Jenner 1841 trug politischen
Charakter, während Lützelschwab die Angelegenheit vom recht-
lichen Standpunkt aus beurteilt. Kber auch vom politischen
Standpunkt der Kommissionsmehrheit empfiehlt sich eine Ausnahme
Zu Gunsten der am Kufstand vom 12. Jan. unschuldigen, politisch
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wenig bedeutsamen, für die Krankenpflege und öffentliche
Erziehung vielfach tätigen Frauenklöster. „Glauben Sie jedoch

nicht, daß ich mich für diese Institute ausspreche, weil ich sie von
Nutzen halte, allein ich sehe sie als für einmal bestehende Institute
an, und gleich wie ich im Leben Manches dulden und bestehen lassen

mutz, weil ich zu dessen hinwegräumung kein Recht habe, so

mutz auch hier der gleiche Grundsatz gelten."
Dem beschlossenen Grundsatze sich nicht widersetzend, beantragte

Lützelschwab, datz dieser Z blotz aus die Mann s Klöster be-

schränkt werde.

Ihn unterstützte Stadtammann vietschy durch folgende Rede:

„Der Tag wird uns allen wohl noch bekannt sein, an welchem

man so geschwind gehandelt hat! es hätte nichts genutzt, wenn man
schon gesprochen hätte. Ich habe auch nicht zu jenem Beschluß

gestimmt, und es reut mich jetzt noch nicht, vas hab ich gedacht, es

werde so kommen und anerkannt werden müssen, datz man zu
geschwind und übereilt verfahren ist. haben die Mannsklöster ge-

fehlt, so soll man sie bestrafen; aber erwiesen ist es, datz die guten,
unschuldigen Nonnen nicht gefehlt haben; man kann ihnen nichts
vorwerfen; — aber mit diesem Machtspruch ist es zu schnell ge-

gangen. Man hat gesagt, in St. Gallen und Thurgau seien auch

Klöster aufgehoben worden, aber in psäfers waren nur noch vier
Geistliche, und das Kloster hatte mehr Schulden als vermögen; im
Kloster Paradies war nur noch ein alter, 70jähriger Geistlicher,
als man das Kloster aufhob; bei uns hingegen ist in den Klöstern
noch vermögen genug vorhanden, vie Mannsklöster haben gefehlt,
und sie sollen bestraft werden; und ich sage noch einmal, es hätte
alles nichts genutzt, man hätte mögen sagen, was man hätte wollen,
es hat geheißen: „Furt mit und eweg!" Ich glaube, der

Nntrag des Herrn Lützelschwab wäre der beste, und ich meine, man
sollte ihn annehmen, und dann untersuchen, welche Klöster gefehlt
haben, und das zu machen wäre alles möglich. Ich bin ein Freund
der Zufriedenheit, und ich möchte auch Zufriedenheit, und das kann
man nur dann erlangen, wenn man einen Mittelweg einschlägt.

Ich gebe Ihnen zu überdenken, zu thun, was für unser Land am
besten ist, und unterstütze den Antrag des Herrn vicepräsidenten
Lützelschwab."

kein Geringerer als Seminardirektor August in Keller
erwiderte am Schlüsse einer längeren Rede dem Nheinselder Volks-
mann: „Ich habe schließlich noch dem hh. vietschi zu erwiedern,
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daß er m Beziehung auf einige Thatsachen im Irrtum ist. Ich gebe

es ihm zu, daß die Tonventualen im Kloster pfäfers sich der Mehr-
zahl nach für Aufhebung ihres klösterlichen Lebens erklärt haben,

aber es waren deren nicht etwa nur vier oder fünf, sondern es

waren noch sehr viele. Wer hat das Kloster Muri sich nicht auch

selbst aufgelöst? Ich behaupte ja.' es wirst diese Auslösung ein

neues Licht auf die Biederkeit, auf den Muth und die christliche

Gesinnung des Klosters, oder auf das Gegentheil, un jenen vsr-

hängnißoollen Augenblicken, als die Abgeordneten der Regierung

in den Händen der Meuterer lagen, als man jeden Augenblick

gewärtigen mußte, dieselben werden den launenhaftesten Gewaltthaten

erliegen, was that der Kleine Rath in seiner Fürsorge?

Sofort behaftete er das ganze Convent und erklärte, daß, wenn

einem der gefangenen Beamteten irgend ein Leid geschehe, Abt und

Convent Mann für Mann mit Leib und Loben dafür zu haften hätten.

Glauben Zie, wenn der Abt an der Zpitze seines Convents mit

derjenigen Würde, Verehrung, welche namentlich in der dortigen

Gegend ihm jederzeit zu Theil wird, hinausgetreten wäre in das

empörte Meer der Aufrührer, er würde dasselbe nicht beschworen

haben? Und wenn er sich die Insignien der heiligen Religion hätte

vorantragen lassen, wie dies in andern Fällen geschieht, so hätte

er die Rotten gewiß zerstreut. Aber was haben statt dessen Abt und

Gonvent gethan, um sich keiner Verantwortlichkeit auszusehen?

Sie sind Mann für Mann ausgezogen, und fort waren sie, ehe der

Kleine Rath sie hätte zur Verantwortung ziehen können. Man

fand im Kloster bloß noch ein paar kranke Leute, und den Abt,

einen Mann, der immerhin noch sähig genug war, sich nötigenfalls

eine Hinterthüre zu finden. Ia, auf diese Weise hat sich das

Kloster Muri auch aufgelöst, aber nicht lange, denn so bald die

Ruhe hergestellt war, nahmen die Tonventualen wieder Besitz von

ihren Zellen. Ist das ehrlich, pflichttreu, männlich, heißt das im

Augenblicke der Gefahr seine Pflicht erfüllen? Kein. Ich könnte

eine solche Handlung mit dem rechten Namen bezeichnen, aber

über die Gerichteten will ich mich nicht aussprechen. Dem HHrn.

Pietschi muß ich endlich doch noch sagen, daß in dem Kloster Paradies

im Thurgau keine Mönche, sondern Nonnen waren. Er wird

Zweifelsohne in den Zeitungen von der sogenannten letzten Eva

jenes Klosters gelesen haben, welche gehaushaltet und gewirthschaftet

hat, als wären noch andere oder alle vorhanden, vas sind

die Bemerkungen und Erörterungen, welche ich bei dieser Berathung
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vorläufig zu geben im Falle war. — Mich in zweiter Linie an den

Antrag des hhrn. Jäger anschließend, nur die Erwähnung des

Staatsgutes weglassend, wünschte ich den § I in folgender Fassung:

„Das sämtliche vermögen der aargauischen Master ist der

Verfügungsgewalt der Tonventualen gänzlich entzogen: es wird zu

öffentlichem Kirchen-, Schul- und Armengut erklärt, und nach

einem besondern Dekret vom Staat verwaltet".
Der Text von § I wurde in folgender Fassung angenommen:

„Das sämmtliche vermögen der aargauischen Klöster ist der

Verfügungsgewalt der Tonventualen gänzlich entzogen, hiemit
zum Staatsgut erklärt und soll für Kirchen-, Schul- und Armenzwecke

verwendet werden. — Die Verwaltung wird durch ein

besonderes Dekret geregelt."
Mr erwähnen noch den § 2:

„Sämtliche Tonventualen haben ihre bisher benützten Räum-
lichkeiten zu verlassen, und die Behörden über den Grt ihres
künftigen Aufenthalts in Kenntniß zu setzen."

Jeder Abt erhielt aus dem von Landammann Dr. Berner auf
à 800 000,— Fr. berechneten flüssigen Klostervermögen eine lebens-

längliche Rente von Fr. 2000,—, eine Vorsteherin eine solche

von 1200 Fr. Männliche Tonventualen von mehr als 60 Alters-
jähren bekamen 1400 ?r., Tonventualinnen dieses Alters 800 Fr..
Tonventuale unter 60 Jahren erhielten Renten von 1200, Ton-
ventualinnen jeden Alters solche von 800 Fr. Laienbrüder, die

über 60 Jahre zählten, empfingen Renten von 500, jüngere solche

von 400 ?r. 400 Franken Rente wurden auch jeder Laienschwester

zugebilligt.
Auf Antrag von vicepräsident Lützelschwab bekamen Ton-

ventualen, die einen Beruf antraten, statt der Rente solche Su-
lagen, daß ihr Einkommen 1600 ?r. ausmachte. Für Tonven-
tualinnen waren Zulagen vorgesehen, die ihr Einkommen bis auf
1000 ?r. steigerten.

So wollte man die pensionierten Mönche und Rönnen auf-
muntern, „daß sie als tätige Mitglieder für das Staatsleben auf-
treten".

Das Amnestiedekret

Am 21. Jenner 1841 wurde der Regierungs-Entwurf zu einem

Amnestiedekret in Bezug auf den Volksaufstand vom 10.
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bis 14. Jenner 1841 behandelt. Heinrich Zschokke umschrieb den
àeck dieses Dekrets in folgenden Worten: „Wir haben hier einer-
seits den verführten Verzeihung angedeihen zu lassen, anderseits
die Hauptschuldigen, seien es nun geistliche oder weltliche Beamtete,
zur Bestrafung zu ziehen. Ferner haben wir zu sagen, wie die
Gerichte zu verfahren haben; wir müssen ihnen einen Matzstab an
die Hand geben. In Muri werden die Voruntersuchungen statt-
zusinden haben, und was da im Allgemeinen durchschaut wird, mutz
dann bei den andern Gerichten im Besonderen durchschaut werden."

Zu diesem Dekret ergriff vietschy das Wort nicht; er, der stets
für den Frieden eintrat, hatte dazu nichts zu bemerken. Das Wort
ergriff er, das fühlt man aus vielen seiner Kundgebungen, in der
Kegel nur dann, wenn er einen abweichenden Standpunkt zu äutzern
hatte. Er redete nicht aus Lust zum Sprechen, sondern nur. wenn es
die Not zu erfordern schien.

»

Km 10. März richten S6 Mitglieder des Großen Kats, unter
ihnen auch F. I. vietschy und Lützelschwab, eine Verwahrung ein.

Bie erklärten darin, „da sie in dem Klosteraufhebungsbeschlusse
vom 1Z. Jänner abhin in der Allgemeinheit und der Art, wie der-
selbe gefaßt wurde, eine Verletzung des s 12 des eidg. Bundes-

Vertrages erblicken", — „zu Protokoll, datz sie zu der gestern zu
dessen Rechtfertigung beschlossenen Instruktion an die eidgenössische

Gagsatzung nicht gestimmt haben".

Der Brückenzoll zu Karau

Am ö. Mai 1841 trug Dr. Bruggisser den Bericht über den

Dekretsvorschlag betr. den Brückenzoll zu Aarau vor.
Präsident Llattner stellte zu Beginn der langen Diskussion

den Antrag, der Große Kat möchte diesen Vekretsvorschlag an den
Kl. Kat zurückweisen, „damit derselbe mitWeglassung des
^utzgängerzolls den Tarif angemessen reduzieren möchte".

Gin Aarauer Redner wies u. a. daraus hin, „datz, wenn der

Personalzoll weggeschafft wird, die Gemeinde Aarau kaum den drit-
ten Theil an die jährlichen Interessen des ausgelegten Kapitals
erhalten kann, und wenn Sie demnach den Futzgängerzoll dennoch

aufheben wollten, so müßten Sie den Zoll für Fuhrwerke für alle
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und jede Zeiten stehen lassen", ver Redner empfahl Knnahme des

Dekretsvorschlags auf 10 Jahre.

vietschy bemerkte! „Die Gemeinde Karau hat eine schöne

Brücke gebaut, die ein Zierrath der Gemeinde ist, eine schöne Brücke.
Jedermann hat sich über dieses Werk gefreut, und wenn das

unvernünftige Vieh denken könnte, wie oft es geplagt wurde, daß

man nicht hat zusehen dürfen, so würde es der Gemeinde Karau
dafür danken. Ich will nur Einiges über die Zache bemerken. Oie
kleinen Fabrikkinder, welche über die Brücke gehen, werden doch

dieselbe wenig abtreten, und man dürfte diesen wohl den Zoll nach-
lassen. Es gehen keine Kapitalisten in die Fabriken, und so glaube
ich, für die 600 bis 700 Fabrikarbeiter, welche täglich über die

Brücke in Fabriken gehen, sei es dach zu lästig, einen Brückenzoll
zu bezahlen. Ich glaube, die Gemeinde Karau könnte mit den

Gemeinden in der Nachbarschaft dahin übereinkommen, daß von
diesen ein jährlicher Zoll der Gemeinde Karau bezahlt würde.
Oie Gemeinde Karau könnte hier billig und nachbarlich sein,
und das möchte ich der Gemeinde empfehlen, sich so mit der

Nachbarschaft abzufinden. Dann ist es auch unangenehm, daß
die Bürger, welche über die Brücke gehen müssen, um das Feld zu
bearbeiten, auch noch einen Brückenzoll bezahlen müssen. Oas ist

lästig, und die Bürger, welche jenseits der Kare Land besitzen, sollen
nach meiner Knsicht auch keinen Brückenzoll bezahlen müssen. Wenn
dann die Kommission beantragt, daß ein solcher Bürger für den

ganzen Tag nur einmal bezahlen müsse, so kann das nicht wohl
sein, sonst würde der Zoller zu diesem und jenem sagen! Ou bist
heute noch nicht hinüber gegangen, und hast noch nicht bezahlt,
und wenn der Bürger sagen würde, er habe doch bezahlt, so könnte
der Zoller sagen! hast du einen Empfangschein? Oas würde zu
großen Streitigkeiten führen. Mein Kntrag geht dahin, die Stadt
Karau sei einzuladen, eine billige Uebereinkunft mit den benachbarten

Gemeinden zu treffen, eine Uebereinkunft, die nachbarlich
ist, und daß dann auch die Bürger der Stadt nicht bezahlen müssen,

denn das ist gar zu genierlich, immer einen Zoll zu bezahlen."

Regierungsrat Waller rief aus! „Der Kleine Rath dürfte sich

wohl noch bemühen, um das Bedürfniß des Publikums und die

Humanität mit dem Recht der Gemeinde Karau in Einklang zu

bringen. Es thut mir immer weh, wenn die Proletarier noch an
die Lasten der Gemeinden und an den Staat bezahlen müssen, und

— 7Z0 —



wenn die Schultern, auf welchen ohnehin schon das Unglück ruht,
auch noch die Säulen des Staates und der Gemeinden sein sollten."

Äuf Wallers Antrag wurde der Vekretsvorschlag an den Meinen
Rat zurückgewiesen, aber mit der bestimmten Weisung, daß dieß
Geschäft mit aller Beförderung behandelt und jedenfalls bis zur
nächsten Wintersitzung erledigt werden solle.

,'e

Oie Tagsatzung protestiert gegen die Aufhebung der Klöster.

Oie eidgenössische Tagsatzung erklärte am 2. April 1841 die
Aufhebung sämtlicher aargauischer Klöster als mit dem Art. XII
des Bundesvertrags unvereinbar und ersuchte den Aargauer Großen
Rat, neue Verfügungen zu treffen. Darüber entstand im Großen
Rat vom 11. bis IZ. Mai eine Debatte, die im Protokoll 180 Sei-
ten einnimmt, und aus der wir Oietschy's Votum heraus-
greisen.' „Die Klöster sind in einer vierstündigen Berathung
schnell aufgehoben worden, vas war zu schnell, man mag
darüber sagen was man will. Wenn es wahr wäre, was man damals
alles von den Klöstern gesagt hat, so glaube ich nicht, daß dieselben
achthundert Jahre lang existiert hätten. Wenn die Klöster Ruhestörer

und dergattig Uebelthüter gewesen, so würde sie niemand
wehr in Schutz nehmen. hherren! Die Tagsatzung hat es uns
überlassen, heute eine Abänderung zu beschließen. Auf uns sind
viele Augen und herzen gerichtet, und von uns hängt es ab zu
beschließen, was nöthig ist. Die Tagsatzung hat geglaubt, wir wer-
den das Mittel zum Frieden finden. Ich für meine Person werde
mit beiden Händen nach dem Frieden zu langen, aber wie man
heute hört, so wird es schwer, dieses Mittel zum Frieden zu finden.
Oie eine Partei verlangt zu viel, und die andere will zu wenig
geben, und so braucht es noch manchen Streit, bis wir zum Frieden
kommen. Es wird uns also wohl nichts besseres übrig bleiben, als
uns dahin zu vereinigen, diese wichtige Frage der Tagsatzung zu
überlassen. Man ist unbehutsam zu Werke gegangen, man hätte
Zuerst untersuchen sollen, bevor man gerichtet hat. Ich glaube, es
werde aus der Tagsatzung Männer geben, mit verstand und gutem
Herzen ausgerüstet, und ich glaube, wir sollen die Tagsatzung
sprechen lassen, und wie die Tagsatzung verfügt,, so werden wir
uns es müssen gefallen lassen. Wider den Strom zu schwimmen
ist nicht gut, und wenn wir es versuchen wollten, so könnten wir
Tchiffbruch leiden, und das möchte ich jetzt noch nicht. Man sagt.
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die Katholiken seien selbst schuldig an den Zerwürfnissen, ich weih
es nicht, wir kennen unser Gesetz so gut wie die Protestanten, und

halten es; aber auch die Protestanten sind mir achtbar, und sie

haben viele achtbare Männer. Was die Parität anbelangt, so habe

ich auch einmal gesagt, man habe sie 40 Jahre gehabt und hätte
sie bleiben lassen können, allein es ist nun einmal so gemacht worden,

und wir wollen davon das Bessere hoffen. Es ist auch gesagt

worden, man hätte uns die Badener Artikel geben können, aber

dazu war bisher das herz noch zu eng, und man hat sie uns nicht
gegeben; wir müssen sie also nehmen, wenn man sie uns gibt. Was
die Klöster betrifft, so werden sie an die Kriegskosten auch etwas
oder vielleicht alles bezahlen müssen. Wenn man die Rechnungen
sehen würde, so würde man sich verwundern, denn das kleine
Armeecorps und die Verhörsache hat große Summen, viel Geld

gekostet. Was geschehen ist, das ist geschehen, und wir sollen nun
einmal nicht weiter darüber sprechen, aber wenn die Kosten dem

Volk aufgeladen werden sollten, so würde das einen bösen Einzug
geben, einen bösen Einzug! Ver Kanton Aargau wird diese Kosten

nicht bezahlen wollen, die Männer, welche den Aufruhr angestiftet
haben, können nicht viel bezahlen, und so bleibt nichts übrig, als
daß die Klöster bezahlen müssen. Gb diese dann wieder zurückkehren
würden, das weih ich nicht. Ich trage an. die Sache der Tagsatzung

zum Entscheid zu überlassen.

Am 14. Mai langte eine auch von vietschp und Lützelschwab

unterschriebene Erklärung eini

„Die Unterzeichneten erklären zu Protokoll, daß sie im
Hinblick auf das Eonclusum der h. Tagsatzung vom 2. April 1841,

zu der am 1Z. Mai in Bezug aus die Klosterangelegenheit ge-
faßten Schluhnahme des Tit. Großen Rathes, als einer nach

ihrer Ueberzeugung in den wichtigsten Beziehung durchaus nicht
entsprechenden, nicht gestimmt haben."

Am 9. März 1841 wird Oietschy in die Kommission zur Begut-
achtung des Vekretsvorschlages betr. Straßenkorrektion in Aar-
bürg gewählt von der 1. Wahlkammer, — neben Sandmeier, Präs.
Keller, Bezirksverwalter Nußbaum und Siegfried.

Am Z. Mai 1841 wurde vietschp zusammen mit Amtsstatthalter
Frey und Fürsprech Schmid in die „Kommission für Begutachtung
des Verkaufsdekrets bezüglich auf die Fruchtschütte zu Sursee"

gewählt.
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„Mein Geist ist ermüdet", erklärte Gbergerichtspräsident Tan-
ner am 14. Mai 1841 und beantragte Vertagung.

vazu bemerkte I. vietschy: «Es rückt die Heuerndte-
zeit heran, und viele von den Mitgliedern des Gr. Rathes müssen
während dieser Zeit zu Hause blieben. Ich glaube also, wir sollen
jetzt fortfahren, und was vorgelegt ist, fertig machen, vaß wir
müde geworden sind, das ist wahr, ich bin auch müde geworden,
aber was hinter uns ist, das ist fertig, und ich will gerne
fortfahren."

ver Antrag Tanner wurde abgelehnt.

Das neue Grotzrats-Keglement

à 14. Mai 1841 behandelte der Große Rat den von Regie-
rungssekretär Wagner erstatteten Rommissionalbericht über
den Entwurf eines Großratsreglements.

In § 6 schlugen der Meine Rat und die Rommission vor, daß

Zur Gültigkeit einer Großratsverhandlung die Anwesenheit der

absoluten Mehrheit der Mitglieder genügend sei.

Nirsprech Oössekel beantragte statt dieser eine andere

Fassung: „Zur Gültigkeit einer jeden Verhandlungen des Gr.
Rathes ist erforderlich, daß wenigstens zwei vrittheile seiner Mit-
glieder anwesend seien."

Ihn unterstützte Gemeindeammann Oietschy mit den Wor-
ten.- „vie Zeit hat den Gr. Rath gelehrt, und die Erfahrung hat
gezeigt, daß wir Ordnung haben und uns zahlreich versammeln
sollen, vie Rreise wählen Männer, auf welche sie das vertrauen
haben, und die Großräthe, welche ihre Pflicht nicht erfüllen, ver-
dienen Verachtung und erhalten sie auch. Wenn ein Großrath bei

Krankheitsfällen nicht erscheint, so ist er immer noch bescheidelich,
aber wenn der Mann gesund ist, und den Namen Großrath haben

will, so soll er auch seine Pflicht erfüllen. Ts ist Pflicht eines Mit-
gliedes. daß es arbeite, und wer das nicht thut, ist nur ein halber
Großrath. Ich stimme zum M Oössekel und zwar mit Ueber-

Zeugung, denn sein vortrag ist nothwendig, und das ganze Volk
wird ihm beistimmen."

ver Rommissionalantrag wurde verworfen, der Antrag Oös-
sekel angenommen.
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Der Hh. Kantonsrat Dietfchq spricht:

Lei § 74 beantragte der Kleine Rat die bisherigen Anreden:

„hochgeachteter Herr Präsident! hochgeachtete Herren!" abzuschaffen.

Dr. Brugg isser bekämpfte, Zehn dey unterstützte
diesen Vorschlag mit der Bemerkung, daß mit der bisherigen à-
rede zu viel Zeit verloren geht, „sodaß rvir mit Meglassung dieser

Titulatur oft eine ganze Stunde früher hätten Feierabend machen

könnten".

Dietschy verteidigte jedoch die bisherigen Titulaturen:
„Das ist keine Zeit verloren. Der Gr. Rat muß doch auch eine

Achtungswürde haben. Es gibt Leute genug, welche die Mitglieder
des Gr. Rathes anders tituliren. Ich unterstütze den vortrag des

Hrn. vr. Bruggisser und stimme zum bisherigen §."
Dr. Bruggisser zog seinen Antrag zurück.

Kegierungsrat Mi eland nahm den zurückgezogenen
Antrag bezüglich auf die bisherige Anrede auf. „Dieser Titel ist

mir auch schon sehr oft ein angenehmer Ruhepunkt gewesen."

Bei der Abstimmung ergab sich kein absolutes Mehr.

Am nächsten Tage äußerte sich Dietschy wieder zu dieser
Titelfrage: „wie der Titel im Vorschlag ist, das ist doch zu wenig und zu
einfach, denn es ist jeder Herr für sich. Mir wollen beibehalten,
was wir beibehalten können, und deshalb wünsche ich, daß die

bisherige Anrede auch in der Zukunft stattfinden soll." —
Bezirksamtmann Schmiel bemerkte auf die Feststellung

des Präsidenten, daß gestern die Diskussion geschlossen worden sei:

„Mir blieben gestern in der Abstimmung stecken. Es lagen drei
Anträge vor, aber wegen UnVollzähligkeit der Behörde hat keiner
derselben ein absolutes Mehr erhalten. Ich trage darauf an, in
der gestern abgebrochenen Abstimmung fortzufahren."

„Dies wird beschlossen, und der von vietschi gestellte Antrag,
daß die Anrede in Zukunft also stattfinden solle: .hochgeachteter
Herr Präsident! hochgeachtete Herren!' wird angenommen."

Sollte Jemand sich darüber verwundern, daß I. Dietschy
an dieser Titulatur „h.hr.!" festhalten wollte, so sei er darüber
belehrt, daß dieser Antrag von Dietschy nicht etwa gestellt,
sondern bloß unterstützt wurde, — der Antragsteller war kein
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anderer, als ausgerechnet der sonst so radikale Feuerkopf: Vr.
Trug gisser. Er, der den F. F. vietschy einst im Scherz als
„unsern ehrenwerten Eeneralsparer" bezeichnet, und ihm dadurch
eine herzliche Freude bereitet hatte, der „hhr. Or. Bruggisser"
mag sich jetzt mit dieser Rede von den Lesern dieses Werkes gra-
Ziös verabschieden.

Er führte sofort, nachdem der Antrag auf Abschaffung der
Titulatur verlesen war, Folgendes aus! „Ich will die bisherige
Anrede in Schutz nehmen. Daß man die vorgeschlagene Form an
vielen Grten in Anwendung bringt, kommt daher, weil man
andere persönliche Eigenschaften, die sich auf Geburt und Titel
beziehen. abgeschafft hat. Auf der Tagsatzung, wo mehrere Sprachen
gesprochen werden, sagt man allerdings auch nur .Meine Herren!'
Oas kann aber für uns, die wir nur in der deutschen Sprache
reden, nicht maaßgebend sein. In den höhern Regionen und im
französischen Styl sagt man jedem .Herr'. Es bringt dies schon die
Nationalität der Franzosen mit sich, weil sie nicht wie die veut-
schen hervorgehoben sein wollen, sondern es genügt ihnen voll-
kommen Franzosen zu sein Mir kann es gleichgültig sein,
wie man anredet, allein in allen demokratischen Staaten sind

gewisse Abstufungen bezüglich auf die Anrede beobachtet worden.
Nlan sagte freilich, diese Formen seien gleichgültig, ich möchte
aber sagen, wenn sie denn so gleichgültig sind, so braucht man gar
keine Anrede, hherren! ver Präsident ist nicht mein Herr, er ist
so wenig mein Herr als ich Ihr viener bin. Allein ich halte die

Lache nicht für so bedeutungslos, wie man glauben möchte, sie

gibt der Behörde eine Haltung. Wenn man der obersten Landes-
behörde diese Formen noch wegnimmt, da doch das Gbergericht
und der Rl. Rath .hochgeachtete Herren' sind, welche diese Titu-
laturen auch so ziemlich lieben, — so hätte dieselbe gar keine
Auszeichnung mehr, viese Titulatur ist die einzige Auszeichnung,
welche das Mitglied des Gr. Rathes noch besitzt, und ich glaube,
daß es einem volksabgeordneten, der an den wichtigsten vater-
ländischen Angelegenheiten Theil nimmt, gezieme, einen solchen
Aitel zu haben. Es gibt ihm das Bewußtsein, daß er ein Abgeord-
ueter des Volkes ist, welches ihm mit der gleichen Hochachtung zu
begegnen hat, wie dies in der obersten Landesbehörde zu geschehen

pflegt. Es ist von einem sehr hochgeachteten Herren in dieser hohen
Versammlung seiner Seit ausgesprochen worden: .hochgeachtete
Herren!' sei ein sehr zweckmäßiger Gedankenstrich, wenn nämlich
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M viel hinaus wolle, so könne man noch überlegen. Sie werden
doch nicht nur sagen wollen .mein Herr', wie dies bei jedem
Kellner der Fall ist. Sie werden solche Gewohnheiten, wie sie aus

jedem Billard oder Taffê üblich sind, nicht in die oberste Landes-

Behörde einführen wollen. Früher war sogar eine bestimmte Klei-
dung für die Mitglieder des Gr. Rathes vorgeschrieben, und ich

war derjenige, der sich einem solchen Kostüme entgegenstellte.
Nach meiner bisher gemachten Erfahrung ist damit aber nicht viel
gewonnen worden, als etwa das. daß man einige Kosten ersparen
konnte. — Fetzt können die Mitglieder des Gr. Rathes vielleicht
in ein Wirthshaus oder anders wohin gehen, und man kennt sie

nicht! sie können auf den Viehmarkt gehen, und man weiß nicht,
ob sie Viehhändler, Schneidergesellen oder Volksvertreter sind,
wenn man in ihrem Gesichte nicht schon den Typus als Mitglieder
des Gr. Rathes und die Süge eines Gesetzgebers erblickt, (was
nicht immer der Fall ist), so haben wir keine einzige Auszeichnung
mehr, wenn die bisherige Titulatur noch abgeschafft wird. Sorgen
Sie dafür, daß man sich dieser letzten Auszeichnung nicht begebe.

Für meine Person, wie gesagt, lege ich keinen werth daraus. Allein
die gleichen Gründe, welche den sehr radikalen Gr. Rath von 18Z1

bewogen haben, die Anrede: .hochgeachteter Herr Präsident! hoch-
geachtete Herren!' beizubehalten, dürften uns wohl bestimmen,
dieselbe auch jetzt fortbestehen zu lassen, worauf ich Hiemit an-
zutragen die Ehre habe."

Aus verschiedenen Gründen haben wir diese Ausführungen
vr. öruggisser's wiedergegeben; vor allem zeigen sie uns, ver-
glichen mit vietschy's anspruchsloser Bemerkung zum gleichen

Gegenstand, den Gegensatz zwischen dem formgewandten Kunst-
redner und dem einfachen, lediglich seine Meinung ausdrückenden

Naturredner, wir wiederholen: vietschy gehörte nicht zu den

glänzenden Vertretern aargauischer Staatsrhetorik,' aber infolge
seiner waldfrischen Ursprünglichkeit war er gewiß ein gern
gehörter Redner des Großen Rats. Männer wie vr. Lruggisser,
A. Keller, Waller verschafften unserm Aargau den Titel „Kultur

Kant on", ein Mann wie F. Oietschy beweist, daß es

neben dem Kultur-Aargau stets auch einen Naturkanton
Aargau gibt.

Man begreift, warum vietschy im Großen Rate sozusagen nie
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fehlte! er bewegte sich gern im kreise dieser hochgebildeten Män-
ner, die ihn anregten, sodaß er die Kheinfelder Sorgen und An-
fechtungen im kreise seiner Freunde vergaß, die ihn so

nahmen und gelten ließen, wie er war. Darum ist er in Aarau
jeweilen förmlich aufgetaut: „hier bin ich Mensch, hier
darf ich's sein." —

Schließlich sei daran erinnert, daß seit vietschy's Seit auch
die letzten Titulaturen von Behörden abgeschafft worden sind. Jeder
Lümmel darf heute einfach schreiben: „An den Regierungsrat
soundso!" — Daß die Ächtung vor den Behörden auf diese weise nur
sinken konnte, liegt auf der Hand. Aber die Behörden selbst haben
durch Abschaffung aller Hochachtungsbezeugungen und Anrede- wie
Schlußformalitäten in den Briefen zu dieser zwar zeitsparenden,
aber doch auch gänzlich hölzernen Umgangsweise im amtlichen
Verkehr den Anstoß gegeben, über die ein I. Dietschy und ein
Or. Bruggisser sich sehr verwundern würden. — Damit nehmen
wir für immer Abschied von dem interessanten Dr. Bruggisser.

In der gleichen Sitzung wurde beantragt, die Sitzung zu schließen.

„wir haben erst 2 Uhr; in diesen Tagen haben wir ja heiter
bis Abends y Uhr, und was wir heute machen, ist morgen schon

fertig! deshalb trage ich daraus an, daß man mit der Berathung
fortfahre."

Dies wird beschlossen.

Es wurde alsdann Vertagung auf den 24. dieses Monats
beantragt. Gemeindeammann F. I. Vietschy erhob Einspruch:
»So wichtige Geschäfte sind keine vorhanden, daß wir uns so bald
wieder versammeln sollen, und zudem fällt auf die beantragte
Zeit die heuerndte, wo dann jeder auch gern seiner Sache nach-
sieht, wir ab dem Lande können auch nicht immer gerade bereit
sein, wie die hh. Großräthe in Aarau, und deshalb ist es Pflicht,
daß man in dieser Beziehung dem ganzen Kanton Rechnung trage,
daß jeder von uns auch seine Haushaltung besorgen könne. Ich
trage demnach darauf an. daß man sich bis Mitte Brachmonats
vertagen möge."

Hr. Seh n der: „Ich glaube, der hhr. Oietschi täuscht sich,

denn die heuerndte geht in acht Tagen noch nicht an. Das Volk

— 7Z7 —

g. Diêlschy «7



aber wartet mit Schmerzen aus den Erlaß der verschiedenen Gr-
ganisationsgesetze, weil es die Wahlen vornehmen möchte. Ich
denke, es ist billig, es ist gut und nothwendig, daß wir bald wieder
zusammentreten, um das Volk in seinem Verlangen befriedigen
zu können. Wenn wir auf die jedesmaligen Arbeiten des Hrn.
vietschi Rücksicht nehmen wollten, so würden wir auch in Witte
Juni uns bald wieder auflösen müssen. Ich stimme dazu, daß man
acht Tage unterbreche, und dann die Arbeiten wieder fortsetzen
möchte."

Fürsprech vös sekel beantragte darauf Vertagung bis zum
21. Lrachmonat.

Ammann Jäger äußerte sich: „Ich bin nicht Landmann und
kenne die Verrichtungen eines solchen nicht, aber es wäre im
Interesse des Landes und des Volkes, wenn wir uns über 8 Tage
wieder versammeln würden."

Hr. Vietschi zieht seinen gestellten Antrag zurück und schließt
sich dem so eben von Hrn. Fürsprech Vössekel gemachten vorschlage
an. — der angenommen wird.

vietschy hätte immerhin erwidern dürfen, im Fricktal beginne
die Heuernte um 8— 14 Tage früher als im oberen Aargau.

à 28. Juni 1841 wurde der Antrag gestellt, daß man am

nächsten Montag in den Geschäften fortfahre, vietschy bemerkte:

„Es ist allerdings gut, daß man sobald als möglich fertig mache,

was man fertig machen kann. Es ist richtig bemerkt worden, am

Sonntag sei Sonntag und am vienstag sei Feiertag, und weil
überdies die Erndte längstens in drei Wochen anrückt, so wird es

wohl die beste Zeit sein, wenn wir am Wontag über acht Tage
wieder zusammenkommen. Ich unterstütze den in diesem Sinne
gestellten Antrag."

Es wurde beschlossen, sich am 5. Juli wieder zu versammeln.

Am gleichen Tage sollte eine Abstimmung vorgenommen werden.

vietschy hatte jedoch den Eindruck, der Rat sei nicht voll-
zählig und bemerkte: „Ich wünsche, daß man abzähle, bevor man
die Abstimmung ergehen lasse, denn es scheint mir, die hohe Be-

hörde sei nicht vollzählig; es stehen sehr viele Mitglieder draußen

vor dem Rathssaale, die wohl herbeigeholt werden können."
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va die Behörde inzwischen vollzählig geworden, fiel vietschy's
Antrag außer Betracht.

Staatsschreiber Ringier wies am 26. Juni auf den Uebelstand
hin, daß die Stenographen und die Mitglieder des Bureaus am
Kanzleitisch zu wenig Platz hätten: man sollte darum den Kanzlei-
tisch durch einen weiter hinausgehenden „halbrund" vergrößern.

vietschy unterstützte diesen Gedanken sofort mit den Morten!
„Ich möchte diesen Antrag sofort annehmen, denn die Sache kostet
nicht viel und ist recht, wenn dann der Steleg r a p h den

Mitgliedern näher ist und weniger gestört wird, so möchte ich ihm den

Auftrag geben, die Worte gut aufzunehmen und nicht zu verdrehen."
Fürsprech vössekel wollte nicht so rasch gehandelt roissen, son-

dern ersuchte den Staatsschreiber, bis zur nächsten Sitzung einen
Plan samt einer Handzeichnung zu bringen, „damit man auch

weiß, wie die Einrichtung aussehen würde.... ob nicht
vielleicht der Saal verunstaltet werde".

ver Antrag vössekel wurde angenommen.

Das Gesetz über die Kreis- und Bezirkswahlversammlungen

wurde am 25. Juni 1841 beraten.

Bei § 29 beantragte die Kommission einen Zusatz ungefähr in
dem Sinne, daß derjenige, der einem vorgeschlagenen, aber in der

Minderheit Gebliebenen seine Stimme gegeben, nicht einem an-
dern der vorgeschlagenen stimmen dürfe, bis eine neue Abstimmung

stattfinde. I. vietschy bemängelte dabei Folgendes'
„Von allen vorgeschlagenen könnte aber vielen Bürgern auch

keiner derselben gefallen, und ich möchte deshalb einem Stimmen-
den nicht den Zwang anthun, daß er absolut einem der vor-
geschlagenen seine Stimme geben müsse — ich wünsche vielmehr,
daß ein solcher einen andern vorschlagen könne, worauf ich hiemit
antrage."

Im Laufe der Diskussion zog vietschy seinen Antrag zurück.

»

Am 5. Juli 1841 wurde die Beratung über den Gesetzeswahl"

Vorschlag betr. die Organisation der Kreis- und Bezirkswahlver-
sammlungen fortgesetzt. Bei § 92 hatte der Kleine Rath vor-
geschlagen, die Wahlversammlungen sollten immer am hauptorte
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des Bezirks abgehalten werden, vie Kommission fand, daß nach der

Verfassung in dieser Beziehung keine Vorrechte statt haben sollten
und schlug folgende Fassung vor:

„vie Bezirkswahlversammlung findet auf Anordnung des

Kl. Rathes das erste Mal am hauptorte des Bezirkes statt: sie

bestimmt während ihrer vierjährigen Amtsdauer am Schlüsse

ihrer Wahlverhandlungen jedesmal ihren künftigen
Versammlungsort."

Auf diesen Vorschlag machte vietschy folgende Einwände
geltend: „Wenn man den Vorschlag der Kommission annimmt, so

gibt es deshalb eine Art Wahlkampf, weil jeder Grt im Bezirk das

Interesse haben möchte, die Wahlversammlung zu besitzen. Es ent-
stehen Streitigkeiten dadurch, daß gewiß allemal mehrere Grte vor-
geschlagen werden, und es würde dies oft Tage lang aufhalten, um
nur zu einem Entscheid zu kommen. Ich glaube dasjenige, was
der Kl. Rath vorgeschlagen hat, ist das Kürzere und kostet am
wenigsten. Man sagt Ihnen, die Verfassung gebe keine vor-
rechte, vas ist richtig, aber es ist eben so richtig, daß die Bezirks-
hauptorte mit Aufführung von Gebäulichkeiten und namentlich von
Gefängnissen viele Kosten gehabt haben, vas ist auch ein Vorrecht,
das man ihnen gar gerne gegönnt und gelassen hat. Ich unterstütze
den Antrag des Kl. Rathes."

ver Berichterstatter: „vie von dem hhrn. vietschi angebrachten
Gründe sind schon darum nicht stichhaltig, weil er glaubt die
Wahlmänner werden sich darüber nicht vereinigen können, wo sie ihre
nächste Versammlung wieder abhalten wollen. Ich glaube jedoch,

daß dies nicht geschehen könne, weil immer die Mehrheit entscheidet,
und die Minderheit sich fügt oder fügen muß. Wir müssen im gan-
zen Kanton herumblicken und billig sein. Ich führe z. B. nur den

Bezirk Laufenburg an. vort müßten die Wahlmänner stetsfort nach

Laufenburg gehen, während sie höchst wahrscheinlich lieber in das

in der Mitte des Bezirkes liegende ?rick gehen würden, ver HHerr
vietschi hat von Gefängnissen gesprochen: ich denke jedoch, die

aargauischen Bürger werden wohl solche Wahlmänner bestellen,

daß sie keine Gefängnisse nothwendig haben: die Gefängnisse haben
mit den Wahlverhandlungen durchaus keine Verbindung. Es kann
ohne den mindesten Nachtheil wohl zugegeben werden, daß der

Kehrordnung nach die Wahlmänner bald da, bald dort zusammen
kommen können, es wäre somit einem jeden Wahlmann Rechnung

getragen. Ich unterstütze den Vorschlag der Kommission."
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?ranz Joseph vietschy setzte sich sofort zur wehr: „Ich
sehe nicht ein, wie der hherr Vorredner mich so hart ver-
stehen können, als wollte ich die Wahlmänner einsperren. Man
hat die Gefängnisse allerdings nicht für die Wahlmänner ge-
macht, so viel verstand habe ich schon noch, daß ich das weiß, man
hat sie vielmehr für diejenigen bauen müssen, welche schlechte Leute
sind. Laufenburg wird nicht viel gewinnen, wenn man ihm schon
die Abhaltung der Wahlversammlungen zuspricht! ohnehin hat
Laufenburg schon genug verloren! es hat eben auch solche Rosten,
von denen ich vorhin gesprochen habe, in Menge gehabt. Ich unter-
stütze wiederholt den Vorschlag des M. Rathes."

Kmmann I. vietschy äußerte sich zu dieser Frage noch-

malsi „Ich habe über diesen § so ziemlich nachgedacht und ge-
funden, daß es am besten sei, wenn diese Versammlungen am
Lezirkshauptorte statt finden. Ueberlege man die Sache wie man
will, so wird man sich selbst sagen müssen, daß die Wahlmänner,
wenn man ihnen die vestimmung des Versammlungsortes über-
läßt, ganze Tage zu thun haben, bis sie hierüber im Reinen sind.
Jeder Lezirkshauptort hat indessen den erforderlichen Platz, und
alles, was zu Abhaltung einer solchen Versammlung nothwendig
ist, und deshalb stimme ich zum Antrage des M. Rathes."

Hr. Berichterstatter! „vie Uebelstände, die der hherr vietschi
zu beleuchten scheint, sind gewiß nicht von Bedeutung."

ver Uommissionalantrag siegte in der Abstimmung.

»

Begnadigungen

Am y. Juli behandelte der Rat in einer langen, z. T. leiden-
schaftlichen Debatte zwei Begnadigungsgesuche, vietschy ergriff
zweimal das Wort. Er bemerkte zuerst! „Wenn jeder von uns die

Hand auf die eigene Brust legt, so wird er sich sagen müssen, daß

jeder verurteilte begnadigt und freigelassen werden möchte, denn

jedes vögeli möchte auch hinaus und seine Freiheit genießen. Wenn
jetzt auch der betreffende Soldat von der Compagnie weg und nach
Hause zu seinen lieben verwandten gegangen ist und hierfür schon
6 Monate eine harte Strafe ausgehalten hat, so soll man ihn denn
doch begnadigen, denn wie wir allgemein hören, so ist derselbe der
Begnadigung würdig. Wenn es Ihnen ernst ist damit, daß Sie im
Lande Frieden haben wollen, so müssen Sie Begnadigungen aus-
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sprechen, das ist nothwendig, um im Ranton den lieben Frieden
wieder zu erhalten. Ich für meine Person finde, daß man diese zwei
Männer begnadigen soll, daß der Gegenstand sogleich behandelt und
die Begnadigung ausgesprochen werden möchte."

F. I. vietschy's zweites Votum lautete folgendermaßen:
„Man hat nun schon bereits vier Stunden hin- und hergefochten,

und doch ist nichts ausgemacht. Man hat „Persönlichkeiten"

gemacht, und so kann es doch nicht immer gehen, denn

wir sind jetzt wieder eine ganze Woche da und, gestehen wir es uns
nur offen, wir haben noch nichts gethan, wenigstens noch nicht
viel, und es wäre besser, wir würden nöthigere Sachen machen und
die Gesetze berathen, als uns wegen Rechthabereien immer nur
herumstreiten und gegenseitig beleidigen. Es würde uns wohl an-
stehen, wenn wir einmal besser vor- und nachgäben, und das ist
die Aufgabe des Er. Rathes, sich miteinander zu verständigen, und

deshalb wollen wir einander die Hand bieten, und die Begnadigung
aussprechen, und nicht nur in diesem Falle, sondern auch in andern

Fällen; denn es muß doch einmal sein, wenn wir im Lande Ruhe
und Frieden haben wollen. Ich wünsche noch zum Schluß, daß wir
mit so kleinlichen Sänkereien uns nicht abgeben möchten, sondern

darauf trachten, an dem Nöthigen zu arbeiten, was für uns und
das Volk gewiß das löblichste sein wird."

Sofort nachher erfolgte die Ab- und Zustimmung zum Rom-
missionsantrag.

»

ver Ratspräsident beantragte am 10. Juli, mit Rücksicht auf
verschiedene bevorstehende Feste und Versammlungen möchte der

Rat erst am 26. Juli wieder zusammentreten.

Franz Joseph vietschy bekämpfte mit Andern diesen An-
trag: „Es sind einige Anträge gestellt worden. Man sucht wohl
der Erndte auszuweichen, aber das ist nicht wohl möglich,
denn die Roggenerndte ist bereits angegangen, und im ganzen
Ranton wird die Erndte noch vier Wochen lang andauern. Ich
glaube, wir müssen jedenfalls noch in der Erndte zusammenkam-
men, und möchte es deßhalb dem Hhrn. Präsident überlassen,
denjenigen Tag zu bestimmen, welcher für die meisten von uns etwa
der gelegenste sein möchte."

Regierungsrat Llisch er schlug vor, sich am Montag in acht

Tagen wieder zu versammeln. Für den Antrag vietschy trat

— 742 —



auch Waller em: „Nur wenige Worte. Nur auf das gewiß sehr

Kollegialische des yhrn. vietschi noch eine Bemerkung: ver hhr.,
der in dieser Beziehung als Gewährsmann gilt, hat erklärt, daß
bei dieser ungünstigen Witterung nicht gesagt werden könne, wann
die Erndte eintrete, und der yhr., der doch gewiß ein sehr großes
Interesse bei der Erndte hat, will es dem Präsidium überlassen,
den Tag zur Wiederversammlung zu bestimmen. Es sind gewiß noch

viele der gleichen Meinung ."
ver Antrag Lüscher wurde mit 90 gegen S8 Stimmen

angenommen.

Oietschq's Lieblingsidee

Äm 10. März 1841 stellte der Kleine Rat den in den günstigen
Lokalitäten begründeten Antrag zu beschließen:

a) daß das Kloster Muri zu einer Kantonal Krankenheilanstalt
mit ZOO Letten verwendet werden solle und

b) daß demzufolge der Kleine Rath zu ermächtigen sei. das

sogenannte Langhaus oder den Neubau mit den allenfalls nöthigen
Appartinienzien hiesür einzurichten, und die zu diesem Zwecke

erforderlichen Anordnungen durch Aufnahme von Plänen usw. zu
treffen.

Ammann Jäger beantragte, dem Kl. Rathe die Ermächtigung
und den Kredit zu ertheilen, um zur Erreichung des beantragten
Zweckes vorerst Pläne und Kostenberechnungen aufnehmen zu
lassen.

vietschy äußerte sich folgendermaßen: „vas Kloster Muri
gehört dem Aargau an, und eine Krankenanstalt mag recht und gut
sein,' aber sie kann nicht nach Muri verlegt werden, denn wenn
man Kranke über fünf Stunden weit transportieren muß, so können

sie unterwegs sterben. Ich glaube, man soll mit den Kranken
ordentlich umgehen, ja mit allen Kranken; der arme Kranke muß
behandelt werden wie der reiche, denn jedem Mensch gehärt seine

Abwartung. Man weiß ja nicht, wie viele Kranke es geben wird,
und ob sie gehörig besorgt werden können. Es ist Regel, daß der
voktor die Kranken besorgen muß, und deshalb lasse man lieber
die Kranken am Grt, wo sie sind, ver arme Kranke muß von der
Gemeinde unterstützt werden, deren Bürger er ist. Mache man aus
dem großen Gebäude in Muri ein Arbeitshaus. Bedenken
Sie nur, wie viele Menschen wir haben, die nicht arbeiten wollen.
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Dorthin könnte man dann die Müßiggänger thun, und sie zur
Arbeit anhalten lassen. Das wäre gewiß besser als die Errichtung
einer Krankenanstalt. Ich stimme also zum Antrage der zwei
hherren, welche eine Untersuchung wollen; man macht immer mit
allen Sachen zu schnell und „zu hitzig ist nicht witzig".

Seminardirektor Augustin Keller erklärte sich in einer
längeren Rede ebenfalls mit dem Antrag Jäger einverstanden.
Doch trat er Dietschp's Anregung, in Muri sei ein Arbeitshaus zu

errichten, mit ausführlicher Begründung entgegen. Zuerst erklärte
er, unter allen Umständen und immer dafür einzutreten, daß diese

Gebäulichkeiten zu allgemeinen Zwecken verwendet werden. „Ich
würde mich dagegen erheben, wenn dieselben zu Fabriken um-
gewandelt werden sollten, indem der Tausch ein schlechter sein
würde. Ja, ich erkläre, wenn ich zwischen einem Kloster und einer
Fabrike, wie sie namentlich heut zu Tage hie und da bestehen, die

Mahl zu treffen hätte, so würde ich vielleicht ein Kloster
vorziehen, und Sie kennen doch gewiß meine Ansichten über die

Klöster."
Uach dieser sonderbaren Verlautbarung, — denn die

Fabriken kommen doch der Allgemeinheit, der sie Verdienst, und
dem Staat, dem sie Steuern bringen, auch zu Gute, — nach dieser

volkswirtschaftlichen Entgleisung fuhr Augustin Keller weiter'
„In Bezug aus die Aeußerung des yh. vietschi, daß Muri zu weit
entfernt liege, um für eine Krankenanstalt zu passen, habe ich einige
Bemerkungen zu machen. Dieser Uebelstand im Verhältniß zu den

Krankenanstalten in andern Kantonen ist ohne Bedeutung; gehe

man z. B. nach Bern, in der Stadt selbst ist die Tentralkranken-
anstalt, es ist der sogeheißene Inselspital. Betrachten wir nun.
wie groß der Kanton Lern ist, und daß dessen ungeachtet alle
Kranken in jenen Spital transportirt werden, so sind die wegen
allzugroßer Entfernung geäußerten Bedenklichkeiten als grundlos
anzusehen. Sie werden von nachtheiligen Folgen, welche im Kanton
Bern wegen der weiten Entfernung der Kantonalkrankenanstalt
statt gehabt hätten, noch nicht sehr viel Ungünstiges vernommen
haben, vielmehr werden Sie wissen, daß dieses Institut zu den vor-
trefflichsten in der Schweiz gezählt werden darf."

(Ein Trugschluß: die im Inselkrankenhaus wirklich beHandel-
ten Kranken hatten eben Glück; von den vielen, die wegen zu
weiter Entfernung nicht in den Inselspital kamen, schweigt die

Geschichte.)
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Augustin Keller äußerte sich sodann in folgenden Worten!
„Dafür, daß man die Kranken den betreffenden Gemeinden und
Familien überlassen soll, könnte ich nie stimmen. Es giebt gewisse

Kranke, die von ihren Familien nicht besorgt werden können, und
diesen nicht überlassen werben dürfen. Wenn man die Kranken-
pflege eine reine Privatsache bleiben lassen wollte, so müßten die

reichen privaten sehr viele Beiträge liefern, und in diesem Fall
mächte ich dann an die Großmuth und das herz des hhrn. Vietschi
appellieren, die armen Kranken reichlich zu unterstützen, damit sie

eben so gut besorgt würden, wie in einer Staatskrankenanstalt.
Für ein Arbeitshaus, wie Ihnen der hyerr Präopinant (vor-
redner) vorbringt, wären die neuen Gebäulichkeiten von Wuri
zu groß. In jener Gegend befinden sich jedoch noch andere kleinere
Räumlichkeiten, die für einen solchen Sweck eingerichtet werden
dürften, und denen die Arbeitsamkeit nach so vielen Jahrhunderten,
während welcher Seit das Prinzip des Nichtsthuns im Vordergrund
gestanden, sehr gut anstehen würde. Ich glaube in Uebereinstim-

mung mit dem hherrn vietschi, baß auch ein solches Institut noth
thut, damit Müßiggänger und Taugenichtse, welche der öffentlichen
Ruhe und Ordnung lästig sind, untergebracht und zur Arbeit an-
gehalten werden könnten, um nützliche Glieder der Staatsgesell-
schaft zu werden. Diese Ansicht unterstütze ich, aber zu Realisierung
dieser Idee reichen geringere Gebäulichkeiten hin, als diejenigen
von Wuri sind."

Augustin Keller ließ mehrere Wonate später im Groß-
ratsprotokoll folgende Berichtigung erscheinen:

„Bei zufälliger Durchsicht der Verhandlungen über die Kloster-
angelegenheit in der Waisitzung finde ich ein Wißverständniß
bezüglich auf eine Aeußerung über die Fabriken des Landes zu
berichtigen. Ich bin diese Berichtigung einer höchst achtungs-
werthen Berufsklasse unserer Bürger schuldig. Der Sinn jener
Stelle meines vortrage? war: .Ich weiß zwischen den Fabriken
sehr wohl zu unterscheiden. Ich anerkenne den wohlthätigen
Einfluß und das wahre Verdienst derselben um das Land und
die ärmere Klasse der Bürger, und ich freue mich, im Kantono
sehr viele solche zu wissen. Auf der andern Seite gibt es auch

für das Volk und die öffentliche Wohlfahrt höchst verderbliche
Fabrikanstalten, welche das häusliche Leben, die öffentliche
Sittlichkeit, die politische Freiheit der Bürger auf eine bedenk-
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liche Weise zerstören, hätte ich zwischen einer solchen Fabrik
und einem Moster zu wählen, so würde ich noch immer das

Kloster vorziehen! Solche Fabriken indessen können wohl zum
Glück nur wenige bei uns gefunden werden.

Lenzburg, am 2b. Gkt. 184!. A. Keller, Seminardirektor

Mitglied des Gr. Rathes."

S »
S

?m Fahre 1YZ2 beschloß der Große Rat die Errichtung einer
kantonalen Arbeitskolonie im Muri-Moos. Niemand gedachte
bei diesem Anlaß der Tatsache, daß schon vor bald 100 Fahren
F. F. vietschy wiederholt die Schaffung eines kantonalen
Arbeitshauses angeregt hatte.

Oie Rheinfelder Brückenzollgeschichte erledigt

„Mit vortrag vom 16. ds. sucht der Kl. Rath um die Er-
mächtigung nach, der Gemeinde Rheinfelden in Vollziehung des

über deren Zollentschädniß-Forderung ergangenen schiedsgericht-

lichen Urtheils die Aversalsumme von 12 000 ?r. nebst Gins
zu vier proc. vom 1. Fuli 18Z4 an, als Entschädniß für den ihr
durch die Verordnung vom 11. Funi 18Z4 entzogenen Brücken-

wehrzoll — nach Abzug ihres Kostenantheils ausbezahlen, und
die ganze Summe nebst Kosten und Zinsen in der laufenden
Staatsrechnung aufführen zu dürfen."
So zu lesen im Großratsprotokoll vom 20. Sept. 1841. Gegenüber

solchem Kanzleistil mutet vietschy's Sprache freilich primitiv,
aber doch auch erfrischend und erquickend an.

Fn der Diskussion über diese Rheinfelder Brückenzollentschädigung

äußerte als erster Großrat Waldmeyer von Mumpf den

Gedanken: „Wenn also die Stadt Rheinfelden entschädigt wird,
so soll dieselbe auch ihre Straßen gehörig einrichten und ihre
Bögen wegschaffen, denn wenn ein Privatmann die öffentlichen
Straßen nur irgendwie beeinträchtigt, so wird ein solcher bestraft,
und wenn also die Stadt die Lögen nicht öffnen will, so soll man
die Straße hinten durch die Stadt machen lassen."

Fhm entgegnete sofort Alt-Ammann vietschy: „Die ganze
Sache, um die es sich hier handelt, ist unpartheiisch untersucht worden.

und wir Rheinfelder sind damit zufrieden. Was der Herr
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Großrath von Mumpf da sagt, so ist es allerdings wahr, daß wir
einen Bogen bei uns haben, aber alle Fuhrleute, ja sogar die

St. Galler mit ihren über 200 Zentner schwer beladenen Wagen
können hindurch fahren, das ist wahr, es können alle hindurch,
nur diejenigen Fuhrleute nicht, welche ihre Wägen bis gegen den

Himmel hinauf laden wollen, vie Stadt hat ihre Straßen mit
vielen Kosten hergestellt, sie hat über 60 000 ?r. Buslagen gehabt,
sie hat Häuser abbrechen müssen, und gewiß sind da solche

Einrichtungen der Straßen, daß keine Klage vorhanden ist,
indem die Stadt eine Thausse hergestellt hat, so daß Niemand mit
Recht klagen kann. Wan kann ja den Hrn. Großrath von Wumpf
nur in der Stadt herumführen, und er wird sich überzeugen können,

daß die Sache so ist, wie ich sage, ver Bogen, von welchem
gesprochen worden, ist gar nicht im Weg, und wenn er abgebrochen
werden sollte, so wäre es unnöthig und wir hätten für nichts und
wieder nichts große Kosten. Fch unterstütze den Vorschlag des Kl.
Rathes."

vr. Fahrländer unterstützte den Großrat Waldmeier durch
die Bemerkung: „Es ist allerdings Thatsache, und das wird der

hhr. Gerichtspräsident von Rheinfelden bezeugen können, daß

schon oft Fuhrleute bestraft worden sind, und daß es richtig ist,
daß Reisende im Eilwagen, um nicht erdrückt zu werden, sich haben
bücken müssen, ehe man durchfahren durfte. Mein es ist dieser

Gegenstand von dem nun in Behandlung liegenden ein ganz un-
abhängiger, deshalb stelle ich einfach den Bntrag, daß das Kredit-
begehren des Kl. Rathes möchte bewilliget werden."

Mgustin Keller, vicepräsident des Großen Rats, hielt die

Mregung Waldmeiers für sehr wichtig, „denn es handelt sich nicht
nur um das Thor von Rheinfelden: wir haben Hauptstraßen,
Brücken u. s. f., die dieselben Gebrechen haben. Ich will hier bloß
auf die Durchfahrt bei der hiesigen Post, und aus die niedere Brücke
bei Buchs aufmerksam machen, wo die Staatswagen, die Posten,
auf eine gefährliche weise zu passiren haben, wenn man nun weiß,
was die Posten rentiren, so sollte man wahrlich solchen Uebel-
ständen abzuhelfen suchen." B. Keller beantragte, den Kleinen Rat
auf den für den Waarentransit und die Sicherheit der Personen
nachtheiligen Uebelstand aufmerksam zu machen mit der
Einladung, auf geeignete Weise Bbhülfe zu schaffen.

Fehle stellte fest: „Es wäre allerdings zu wünschen, daß der
besprochene Bogen beseitigt werden könnte, aber dies ist nicht Sache
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der Stadt Rheinfelden, sondern der Staatsbehörde, und es dürfte,
wie ich glaube, nicht so schwierig sein, sich Hierwegen mit dem

Eigenthümer des Schiffwirthshauses zu verständigen."

Jehle unterstützte den Antrag von Seminardirektor Keller.

F. I. Oietschy ergriff das Wort nochmals: „Die Bögen
in Laden und Zofingen sind, wie es scheint, alle gut, und man kann
ohne Anstand unter denselben durchfahren, nur in Rheinfelden
kommt man nicht durch! wenn man diesen gefährlichen Bogen
aber abbrechen müßte, so hätte man ungemein viele Kosten, indem
das Schiffwirthshaus darauf steht! eine solche Veränderung würde
manch tausend Franken kosten,' aber warum wollen wir denn diese

Sachen, die unter Kaisern und Kaiserinnen schon bestanden haben,
ohne Noth verändern? Ich möchte bei diesem Knlaß auf den Stich
bei den drei Königen aufmerksam machen, und durch die hohe

Regierung denselben untersuchen und verbessern lassen! aber auch

darüber ist noch wenig geklagt worden; auch über das Thor wird
nur von solchen geklagt, ich sage es noch einmal, die ihre wagen
bis an den Himmel hinauf laden wollen."

Landstatthalter Frei-Herose trat darauf für Seminardirektor

Keller's Antrag ein und fügte die interessanten An-
merkungen bei! „Der hhr. Direktor Keller hat uns auf Straßen-
Verbindungen aufmerksam gemacht, die dem Zwecke wirklich nicht
entsprechen, und wo auf Abhülfe Bedacht genommen werden sollte.
Um von dem speziellen Fall in Rheinfelden zu sprechen, so muß ich

hier bemerken, daß die Gemeinde winterthur ihre Interessen in
fraglicher Beziehung weit besser zu wahren weiß, als Rheinfelden.
winterthur hat nämlich um die Stadt herum eine Straße geöffnet,
damit die großen Appenzeller- und andere Lastwagen durchpassiren

können; dessen ungeachtet aber, wenn schon die Straße nicht durch
die Stadt führt, halten die wagen doch dort und die Pferde werden

eingestellt, was für winterthur den gleichen Vortheil gewährt,
wie wenn die Straße durch die Stadt ihre Richtung nehmen würde.
Für Rheinfelden wäre es viel besser gewesen, es hätte diejenige
Straße wieder geöffnet, die es verrammelt hat, nur um die Fuhr-
leute zu zwingen, in seine Winkelstraßen hineinfahren zu müssen.

Es gibt Fuhrleute, die über den hauenstein fahren, nur um nicht
über Rheinfelden fahren zu müssen. Ich stimme zum Antrag des

hhrn. Vizepräsidenten Keller."
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à Schlüsse der Diskussion wurde das verlangte Kreditbegehren
der 12 000 ?r. nebst Zins bewilligt und überdies der Antrag von
Augustin Keller angenommen.

Das neue Gemeindegesetz

Der Gesetzesvorschlag betreffend die Organisation der
Gemeinden und Gemeinderäthe wurde auf Antrag
der Kommission am 21. September 1841 artikelweise beraten,
ver Z ZZ setzte die Besoldungen für die Gemeindebeamten fest,

während die Entschädigung der Gemeindeammänner, der übrigen
Gemeinderäte und der Suppleanten im § 20 geregelt worden war.
Siegfried von Sofingen bemerkte, diese Beamten seien nicht
nur Beamte der „Gemeindebllrger" (Einwohner), sondern auch
der Grtsbürger; „deshalb verdienen sie für beide Verrichtungen
Lohn oder Entschädigung, und darum soll hier für die Einwohner-
gemeinde und für die Grtsbürgergemeinde eine Bestimmung auf-
genommen werden, wonach jede dieser Gemeinden die Besoldungen

für ihre Beamteten aussetzen kann. Mir scheint, daß zwischen
Grtsbürgergemeinde und Einwohnergemeinde unterschieden wer-
den soll."

vietschy bekämpfte diesen Antrag: „Man braucht hier
keinen Unterschied zu machen, indem der Gemeinderath sowohl
für die Bürger als für die Einwohner sorgen soll, und doch will
man da zwei Parteien haben. Der Gemeinderath soll salarirt
werden nach dem Gemeindsbeschluß, aber nicht von zwei par-
teien; ich glaube deshalb, man sollte die Sache bleiben lassen und
verfahren, wie es bis dahin geschehen ist."

Siegfried erwiderte: „Es hat dem hhrn. vietschi gefallen,

gegen meinen Antrag Einwendungen zu machen. Seine Gründe
sind aber irrig, wenn er glaubt, man sollte bei den seitherigen
Bestimmungen stehen bleiben."

Der § ZZ wurde in seinem Wortlaut belassen.

Doch wurde ein neuer Paragraph eingefügt, wonach die Grts-
bürgeroersammlung eine besondere Entschädigung der Gemeinde-
Vorsteher und Beamten für ortsbürgerliche verrich-
tungen fakultativ beschließen konnte.

Bei Z 45 entspann sich eine Debatte, die in Dietschy's persön-
liches Leben eingreifen zu wollen schien. 3n diesem § war von
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den Obliegenheiten des Gemeindeammanns die Rede, ver
vorerwähnte, von vietschy bekämpfte Großrat Siegfried von
Zofingen. verlangte eine Bestimmung in dem Sinne, daß die
Gemeindeammänner keine Wirthschaft ausüben dürften. „Ich habe

durchaus keine Persönlichkeiten im âge, ich bleibe blos beim
Grundsatze stehen und spreche offen aus, daß es mir als eine reine
Unmöglichkeit erscheint, daß ein Gemeindeammann, der eine Wirtschaft

treibt, die von ihm beschworenen Pflichten gewissenhaft zu

erfüllen im Stande sei, denn ein solcher muß entweder seine

Interessen aus dem Äuge verlieren oder seine Pflichten hintansetzen."
Präsident Keller, im Prinzip mit dem Vorredner

einverstanden. wies daraus hin, „wie miserabel die Besoldungen für
die Ammänner ausgeworfen" seien. Man müßte logischer Weise
eine solche Bestimmung auch auf die Friedensrichter ausdehnen."

Regierungsrat Lüscher vertrat den Standpunkt, man sollte
diese Bestimmung auch in Bezug auf die Gemeindräte
erweitern. Schließlich wurde bestimmt, daß der Gemeindeammann
keine Wirtschaft ausüben dürfe.

Run erhob sich aber ein Fricktaler Redner, der Forstinspektor
Rau zu folgendem Votum: „Sie haben nun beschlossen, daß die

Gemeindammänner während ihrer Amtsdauer nicht zugleich Wirthschaft

treiben dürfen, welchem Beschluß ich aus gegründeten
Ursachen die vollkommene Anerkennung zollen muß. Ich bin jedoch

im Fall, Sie noch auf einen andern möglichen Uebelstand
aufmerksam zu machen, aus den nämlich, daß der betreffende Ge-

meinde-Rmmann, wenn er Wirth ist, die Wirthschaft, um die Stelle
nicht aufgeben zu müssen, dem Scheine nach seinem Sohn oder

Tochtermann übertragen wird, veshalb bin ich so frei, zu der

bereits beschlossenen nachträglichen Bestimmung noch einen Nachsatz

zu hochdero Genehmigung vorzuschlagen. Verselbe lautet:
,ver Gemeindeammann darf nicht in dem gleichen Hause wohnen,
wo Wirthschaft getrieben wird'."

vietschy war seit Jahren nicht mehr Stadtammann,
deshalb entgegnete er sehr ruhig: „Sie haben nun einen Beschluß

gefaßt, der recht sein mag, aber der so eben gestellte Antrag geht
denn doch gar zu weit. Wenn nämlich ein guter ehrlicher Mann
sich ein Zimmer im Wirthshause vorbehalten hat, und Gemeindeammann

wird, so muß er ausziehen und ein neues Haus bauen,
wobei die Zimmerleute und Maurer gewiß nicht Schaden leiden.
Solche Männer, welche nun ausziehen, müssen neue Häuser bauen,
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wodurch die Ammänner sehr gedrückt werden und nicht gern ihr
eigenes Haus verlassen. Lasse man das nun einmal sein, wie es
bereits angenommen ist, denn der letztgestellte Antrag würde ja
freilich doch zu weit führen."

ver Antrag von Forstinspektor Kau wurde angenommen,
va F. vietschy im Jahr 1841 das Herrenhaus zur „Sonne"

erworben hatte, traf dieser Antrag Rau ihn nicht persönlich.

vietschy verlangt ein humanes Betreibungsgesetz

Lei § 82 des Gemeinde-Grganisationsgesetzes stellte die
Kommission den Antrag, den Kl. Rat an die beförderliche Vorlage eines
Gesetzesentwurfs über die Schuldbetreibungen zu
erinnern.

Auch vietschy unterstützte diesen Gedanken: „Es ist
bekannt. ja freilich es ist allbekannt, daß man im Kanton Aargau.
um dasjenige zu verlangen, was man will, notwendigerweise ein
Betreibungsgesetz haben muß. Gehe man in irgend einen andern
Kanton, und man wird finden, daß diese Verhältnisse geordnet sind,
und warum könnte dies nicht auch in unserm Lande geschehen?
ich vermag den Grund nicht einzusehen, wenn man hier zu Lande

nur ein paar Gulden zu fordern hat, so muß man sich, um
dieselben zu erhalten, an die Advokaten wenden, welche aber in der
Regel sehr viel fordern, und das ist ja freilich ein großer, ein
großer Uebelstand. Deswegen glaube ich, man soll ein Betreibungsgesetz

machen mit Schonung gegen den Schuldner! dies ist sehr
nothwendig! der Kredit des Kantons Aargau fordert den Erlaß
eines solchen Gesetzes, wir wollen in dieser Beziehung nur andere
Kantone nachahmen und Grdnung verlangen, weshalb ich den

Antrag der Tommission unterstütze, daß die Regierung eingeladen
werde, ein Betreibungsgesetz, welches für den Schuldner anständig
und schonend abgefaßt ist, zu hinterbringen."

vr. Fahrländer, den Kommissionsantrag unterstützend,
ließ die Aeußerung fallen: „Dem hyrn. vietschi muß ich auf seine
Bemerkung, womit er den Advokaten eins hat versetzen wollen,
erwiedern, daß er wahrscheinlich nicht weiß, daß die Advokaten
sich nicht mit Schuldbetreibungen beschäftigen."

Präsident Keller verlangte zum Schutze der Schuldner ein
humanes Gesetz. Trotz aller Empfehlungen wurde der Kommissionär-
antrag verworfen.
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vas Großratsprotokoll

liegt seit dem Jahr 1851 gedruckt vor. Doch sind diese Lände äußerst
selten und kaum mehr zu finden. Im Bezirk Rheinfelden konnte
ich der Großratsprotokolle von 1851 — 1842 nirgends habhast
werden. Für eine Reihe von Jahren hals mir die Universitätsbibliothek

Basel aus; die übrigen Lände stellte mir die Kantons-
bibliothek Karau zur Verfügung. So muß angenommen werden,
daß Vietschy's Kantonsratschronik auch den heutigen Nargauer
Lesern in Zeitungsform eine Fülle von Neuigkeiten bringt,
von denen niemand mehr etwas weiß. Oie Protokolle sind nicht
gleich klar abgefaßt. Buch enthalten nicht alle Bände ein Register,
und wo ein solches erscheint, ist es nach heutigen Begriffen recht

dürftig. Neue Verhandlungsgegenstände sind nur selten durch stärker

auffallende Titel hervorgehoben. So blieb auch hier nichts
anderes übrig, als der schrittweise Weg durch vielerlei, das
unserm Zwecke eigentlich fernlag.

Beim vurchlesen und Durchblättern der protokollbände begegnet

man dem Namen „Vietschy" zuweilen in rascher Folge sehr

häufig, dann aber auf weiten Zeitstrecken wieder nur ganz selten.
Besonders schwierig ist es, zuweilen eine spätere Diskussion zu
entdecken, die eine frühere fortsetzt. Da kann man, weil Register
und Titelüberschriften fehlen, oft Tage lang suchen. So beschränkte
ich mich im G r u n d s atze auf diejenigen Beratungen, an denen

vietschy selbst tätigen Nnteil nahm. Dieses Werk will auch in diesem

V. Buch zu weiteren Forschungen anregen.

vom Gemeindevermögen

§ 95 lautete-

„Er" (der Gemeinderat) „verwaltet nach der ihm festgesetz-

ten Tompetenz die Gemeindeeinkünste, sowie die Grtsgemeinde-,
Nrmen-, Schul-, Kirchen- und Bruderschaftsgüter."

Nach diesem §, der angenommen wurde, beantragte die Rom-
mission, um der hie und da eingetretenen Verschleuderung Einhalt
zu tun, einen neuen Paragraphen einzuschalten:

„In keinem Fall aber dürfen die Grtsgemeinde-, Nrmen-,
Schul-, Kirchen- und Bruderschaftsgllter am Kapitalstock
angegriffen werben, ausgenommen die Grtsbllrgerschaft würde
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auf vorgebrachte gewichtige Gründe dazu vom Kl. Rathe
ermächtigt worden sein."

vie Minderheit wollte in diesem Antrag einen Akt der
Bevormundung erblicken. Großrat Gelhafen, den Minderheitsstandpunkt

vertretend, bemerkte u. a.: „wenn es schwer hält, einen
einzelnen Bürger unter Vormundschaft zu setzen, so soll es bei
Gemeinden nicht so leicht geschehen können, wie hier beantragt
wird."

Großrat Jäger stellte fest, die jeweiligen Gemeindegenossen

seien die wahren Nutznießer, aber nicht die Eigentümer des Ge-

meindevermögens und daß den bloßen Nutznießern nie das Recht

zustehen kann, das Kapitalvermögen für vorübergehende Zwecke

zu verwenden und zu vermindern. Demgemäß beantragt Jäger,
statt der vorgeschlagenen Bestimmung den § 22 des Steuergesetzes

einzusetzen, nämlich:

„Auf keinen Fall dürfen zu Bestreitung lausender
Ausgaben die Gemeinde-, Armen-, Schul- und Kirchengüter im
Kapitalstock angegriffen werden, und zwar bei persönlicher
Verantwortlichkeit des Gemeindraths, der betreffenden Verwalter,
und, wo diese nicht habhaft wären, der ganzen Gemeinde."

Franz Waller unterstützte den Antrag Gelhafen, ebenso

Franz Joseph vietschy: „Ich glaube auch, daß die Tommission
etwas zu scharf in die Sache hineingesehen hat. vie Tommission
sagt, in keinem Fall dürfe das Kapitalvermögen angegriffen
werden! aber es gibt ja viele Fälle, die wir heute noch nicht
vorsehen können, und das wort: .auf keinen Fall' geht zu weit. Ts
gibt Fälle, wo die Noth es erfordert, das Kapitalvermögen
anzugreifen, und man kann es wieder ersetzen, aber das wäre nach
dem Antrage der Tommission nicht möglich, wenn die Gemeindräthe

nicht recht handeln, so werden sie sich verantworten müssen,
und man soll auch Männer wählen, die gut sind, für die
Haushaltung der Gemeinde zu sorgen, aber das wort ,auf keinen Fall'
ist zu streng, wenn man in dringenden Fällen zum Kapital-
vermögen Zuflucht nehmen muß, so soll man es gestatten, und
nicht die Regierung lange darum bitten lassen; denn die Gemeinde

ist dabei immer noch eine Gemeinde. Man soll nicht ein so strenges
wort beisetzen, sondern einer Gemeinde überlassen, zu thun, was
sie für gut findet, und was sie vor Gott, dem eigenen Gewissen
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und vor der Regierung verantworten kann. Ich stimme zum
Antrag des HHrn. Gelhasen."

ver Antrag der Kommission wurde „nach der Abänderung des

Hrn. Jäger" angenommen.

von den Gemeindeschreibern

Bei § 99, der sich mit dem Fertigungsaktuariat befaßte, wollte
die Kommission dem zweiten Satze folgende Fassung geben!

„Für die diesfälligen Scripturen können nur patentirte
Notarien oder solche Schreiber als Aktuare beigezogen werden,
welche von dem Bezirksgericht geprüft und in solcher Eigenschaft

patentirt worden sind. Dieselben werden von dem Ge-

meindrathe für eine Amtsdauer von Z —b Jahren ernannt."

Negierungsrat Lüscher wünschte, daß hier nicht nur der

Notarien, sondern auch der Fürsprecher und procuratoren Erwähnung
geschehe. An der langen Diskussion beteiligte sich auch Oietschy :

„Man will den Gemeinden wieder neue Kosten aufladen. Der
Gemeinderath muß für alles, was er macht, Garantie geben und

für seine Sache sorgen, und kein Advokat, sondern der Gemeinderath.

wollte man dem Gemeinderath aufdringen, er solle zu seinem
Aktuar einen Advokaten haben, so hieße man das doch zu weit
gegangen. Ts ist bei der gegenwärtigen Seit so eingerichtet, daß

man von Jahr zu Jahr nur mehr Schreiber bekommt, jetzt können
alle Schulkinder ordentlich schreiben, während dem vor 50 Jahren
in einer Gemeinde kaum 2 oder Z im Stande waren, ihre Namen
ordentlich zu schreiben. Müssen denn gerade die Worte Fürsprech
und Notar sein? und wenn es der Gemeindschreiber nicht weiß, so

wird ihm der Gemeindammann, der für die Sache garantiren muß,
sagen, was er machen soll. Ich wiederhole noch einmal, daß man den

Gemeinden durch eine neue Bestimmung nicht wieder neue Kosten

verursachen soll. Ich mache daher den Antrag, daß jeder Gemeindrath

das Recht haben soll, nach Gutfinden einen Gemeindschreiber

zu wählen. Der Gemeindrath wird gewiß einen rechten und tüch-

tigen Mann wählen, der sich dann von dem Gericht prüfen lassen

soll; das mag recht sein."

Dös sekel nahm Bezug auf Oietschy's Votum: „Ich erkläre
zum voraus, daß ich namentlich, wie der W. vietschi, Freiheit in
der Fertigungsbehörde haben möchte, aber damit bin ich nicht ein-
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verstanden, daß man zn Fertigungsaktuaren ungeschickte Leute
mahle."

vietschy sprach sich nochmals aus! „Ich mutz das wort wegen
einer Aeußerung des hhr. Fürsprechers vössekel noch einmal
nehmen. Verselbe hat, wenn ich nicht irre, darauf hingedeutet, als
wäre bei mir und in meiner Gemeinde nicht alles in Ordnung.
Ich bin kein Jurist, aber ich glaube, nicht nur diese Leute haben
gesunden Menschenverstand, sondern auch noch andere. Ich will
unsere Gemeindsangelegenheiten sogar von einer Tommission des

Gbergerichts untersuchen lassen, eine solche Untersuchung scheue

ich nicht, und man würde gewitz nicht die geringste Unordnung ent-
decken, und wir haben doch alles gemacht mit dem Gemeindschreiber,

und ich glaube, in unserm ganzen Bezirke, wo wir nur
gewöhnliche Gemeindschreiber haben, würde man keine großen
Unordnungen anzutreffen im Falle sein. Bei solchen Prüfungen
kommt nicht viel anderes heraus, als daß der betreffende Gemeindschreiber

einen großen Stolz mit nach Hause bringt und zwar ohne
Grund, ver Eemeindrath mutz Garantie geben, und deshalb kann
er seine Sachen durch den Gemeindschreiber besorgen lassen. Das
Bezirksgericht besteht aus rechtschaffenen Männern, dasselbe führt
die Oberaufsicht und es wird den betreffenden Mann prüfen, und
wenn er für tauglich gefunden wird, so wird er angestellt. Ich
wiederhole noch einmal, daß man der Gemeinde nicht unnöthige
Rosten aufladen soll, bleibe aber bei meinem bereits gestellten
Antrage stehen."

Großrat hunziker von Staffelbach, seit 10 Jahren Mit-
glied einer Fertigungsbehörde, konstatierte, während dieser Zeit
keine von den Unannehmlichkeiten erfahren zu haben, wie sie sich

früher bei Notarien ergaben, während die Fertigungsprotokolle
in Sofingen lagen. „Es ist ein großer Uebelstand, wenn die
Protokolle und Lücher des Gemeinderaths sich in fremden Händen be-
finden, deshalb unterstütze ich den Antrag des Hrn. vietschi."

Ver ganze § wurde unverändert nach dem vorschlage
des Rl. Rates angenommen.

*

Gin merkwürdiger Gemeindeschreiber

hier mag auch ein erheiterndes Votum Raum finden, das

Johann Herzog von Effingen, der Großvater des späteren
Generals Hans Herzog, am 20. April 18Z8 abgegeben hatte.
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Es war bei Beratung der Prozeßordnung die Kode von den
Beweisen durch Urkunden. Johann Herzog von Effingen
bemerkte: „Mr plagen uns hier wieder über einen Artikel, der

heut zu Tage selten mehr in Anwendung kommen wird, in dem

wohl Jedermann schreiben kann. Wenn indessen auch allerdings
gut sein mag, Vorsorge zu treffen, gesetzt, daß auch nur einmal
der Fall vorkommen sollte, so bin ich doch überzeugt, daß man das

nicht mehr so bald zu Gesicht bekommen wird, was ich einmal
gelesen habe, indem es in einer Schrift hieß: Alldieweil der
Gemeindschreiber nicht schreiben kann, so

unterzeichnet er sich mit einem 4- ."
Im Uebrigen ist nicht zu bezeugen, daß eine Unterschrift ein

kreuz sei. denn ein 4- ist immer ein kreuz. Gs muß im einzelnen
Falle bezeugt werden, daß ein bestimmtes kreuz von einer
bestimmten Person als Unterschrift hingesetzt worden sei.

von saumseliger Rechnungsführung
H 126, der von der Gemeinderechnung handelte, wollte dem

saumseligen Gemeinderat zur Ablegung der Rechnung noch 8 Tage
Frist gewähren, vie Tommission glaubte, wenn die Rechnungen
am 1. Heumonat noch nicht abgelegt seien, genügten 4 Tage Frist.

Siegfried bemerkte: „Ich weiß, daß dieser tabellarische
Bericht keine große Arbeit ist. aber bedenken Sie die Folgen,
welche einen Gemeindrath treffen, sobald dieser tabellarische
Bericht nicht in Grdnung ist. Der Redner beantragt 8 Tage Frist."

Sehnlich vietschy: „Gönne man dem Gemeindrath auch

Seit, die Sache recht zu untersuchen, vier Tage sind gewiß zu kurz,
vie Gemeindräthe haben immer viel zu thun, und bei einer solchen

Berichterstattung haben sie vielleicht vorher noch mit Männern
Rücksprache zu nehmen, die nicht einmal zu Hause sind. Ich möchte
denn doch wissen, wie ein Gemeindrath immer in acht Tagen das

thun könnte, was man von ihm verlangt. Ich stimme für acht

Tage."
ver Antrag Siegfried-Vietschy erhielt das Mehr.

von Entschädigungen an Gemeinderäte

§ 164 bestimmte die Entschädigung an die zu Geldstags-
Verhandlungen abgeordneten Gemeinderatsmitglieder, ver kleine
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Rat beantragt I Fr. S Batzen, die Kommission 2 Franken, Präsident
Keller 4 Fr. für den ganzen Tag, „denn ich kann nicht einsehen,

warum ein Mitglied des Gemeinderathes nur 2 Fr. beziehen soll,
während dem ein Mitglied des Bezirksgerichtes und zwar für
dieselbe Arbeit, SFr. zu beziehen hat", vös sekel beantragte für
den ganzen Tag Z Franken, für den halben 1 ?r. 5 Btz.

Such vietschy äußerte sich: „Es ist allerdings zu wenig,
wenn man einem Gemeindrathsmitglied bei einer Geldstags-
Verhandlung nur 2 Fr. geben will, weil es den ganzen Tag im
Mirthshause sitzen und auch gelebt haben muß. In einem ganzen
Tag kann man die 20 Btz. nur für das Notdürftigste brauchen,
und dann hat das betreffende Mitglied nichts mehr, und nichts
ist doch auch nichts. Damit aber demselben per Tag auch noch
1 Fr. übrig bleibt, so stimme ich zum Antrag des hhrn. vössekel."

In der sofort nachher erfolgenden Abstimmung wurde der

Antrag vössekel angenommen.

»

von schriftlichen Susfertigungen

Beim § 166, der sich mit den schriftlichen Ausfertigungen der
Gemeindeschreiber und Fertigungsaktuare befaßte, beantragte
Fürsprech vössekel. daß jede Seite derartiger Ausfertigungen 55
Linien und jede Linie 40 Buchstaben enthalten sollte; weder
Kaduren, vurchstreichungen, noch Zusätze am Rand sollten
stattfinden dürfen, vasür sollten für jode Blattseite 4. eventuell 5 statt
der vorgesehenen 2 Btz. bezogen werden dürfen.

ver Kommissionsberichterstatter bemerkte, dieses verlangen
sei schon wegen der Ungleichheit aller Handschriften undurchführ-
bar. vie Kommission wolle den Gemeindeschreiber nicht schlechter
stellen als die Advokaten, die nur 27 Zeilen auf ein Blatt schreiben
müßten. Sodann schrieb der Berichterstatter unter Zuhilfenahme
eines Lineals ein Blatt Papier voll, um zu beweisen, daß man nicht
in ordentlicher Weise 55 Linien mit je 40 Buchstaben auf ein Blatt
schreiben könne.

vietschy ließ sich seiner Art nach hören: „Es wird gewiß
jedermann bekannt sein, daß die Advokaten bedenklich weit aus-
einander schreiben, und warum soll nun der Gemeindschreiber auf
einmal gehalten sein, so klein zu schreiben? Es steht einer Schrift
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überhaupt nicht gut an, wenn sie zu klein geschrieben ist, man
kann ja solche Akten kaum lesen, und das ist doch die Hauptsache.
Wenn der Advokat in einem Tag bis 20 ?r. verdienen kann, so

soll der Gemeindschreiber allerdings auch einen ordentlichen Lohn
haben; allein ich glaube, Z Btz. von der Seite ist genug, denn er
Kann in einem Tag 20 bis noch mehr Seiten schreiben, und dann
kommt er immer auf einen Lohn von 0 bis 8 ?r., was gewiß nicht
wenig ist. Ich stimme zum Antrag der Tommission."

Im weiteren verlause bemerkte Vietschp noch' „Der
Gegenstand betrifft Waisenkinder und man muß diese immer in
Schutz nehmen, und I Btz. von der Seite wäre genug und für das

Eintragen" (z. L. eines Doppels der Vormundschaftsrechnung ins
protokollbuch) „I Batzen. Man muß, wie ich schon gesagt habe,

für die Waisen sorgen, deshalb schlage ich für die Ausfertigung
einer solchen Rechnung per Seite 2 Btz. vor und für die Eintragung
1 Batzen."

In der Abstimmung beliebten 27 Linien für die Seite, die Linie
zu je Z0 Buchstaben gerechnet.

Nach der artikelweisen Beratung wurde das ganze Gemeinde-

Grganisationsgesetz angenommen.

Dietschy meldete sich! „Das Gesetz ist von großer Wichtigkeit

und deshalb möchte ich den Antrag stellen, daß man es dem

Druck übergebe, damit es den Gemeinderäthen vor der zweiten
Berathung auch noch zukomme, und damit man uns bis zu jener
Seit sagen kann, wenn etwas darin nicht recht ist."

Der Berichterstatter bemerkte zur Beruhigung des hhrn.
Dietschy, die Nommission habe ihn beauftragt, am Ende der

Beratung den gleichen Antrag zu stellen; er sei im Begriffe gewesen,

es zu thun.

vietschy: „Ich bin zufrieden."

Außer der Drucklegung wurde auch beschlossen, wegen der
Dringlichkeit dieses Gesetzes die zweite Berathung nicht etwa erst nach drei
Monaten, sondern in der nächsten ordentlichen Wintersitzung vor-
zunehmen. Nach Erledigung einiger weiterer Traktanden schloß

der Präsident die Sitzung mit der Einladung, am Wontag wieder
hier zu erscheinen.

vietschy erhob den Einwand: „Wenn auch am Wontag
wieder Sitzung wäre, so würden über den Sonntag viele Wit-
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glieder nach Hause gehen, und wären am Montag nicht schon wieder
da. Jeder hat zu Haus auch sein Hauswesen und muß wieder
einmal nachsehen. Ich will es den hherren überlassen, wann wir
wieder zusammenkommen wollen, aber am Montag kommen

wir gewiß nicht!"
Auf Antrag van Fürsprech Dössekel beschloß der Rat, sich am

18. Oktober wieder zu versammeln.

Taubstummenfürsorge

Karl Sauerländer erstattete am 25. Sept. 1841 den

Kommissionalbericht über die Anträge des Kl. Raths zu Gunsten
der Taubstummenanstalten und nach den Anträgen der Kommission
wurde beschlossen: 1. den Kl. Rath einzuladen, sobald Zeit und

Umstände es gestatten, Vorschläge zu einer umfassenden Maßnahme
für die Bildung taubstummer Kinder zu hinterbringen und 2. den

Antrag des Kl. Rathes zu genehmigen, wonach den beiden Taub-
stummenanstalten zu Aarau und Zofingen jährlich 1600 ?r. auf
5 Jahre zugesichert sein sollen."

Am 25. Gkt. 1841 sollte der Bericht der pazifikationskommis-
sion verlesen werden. „Die hhrn. Tanner, vietschi, Frey-Herose,
vössekel wünschen Verschiebung auf die lvintersitzung, weil viele
Mitglieder eine weite heimreise haben, und weil in der jetzigen
Sitzung, als einer Fortsetzung der Sommersitzung, nicht wohl bloß
der Bericht verlesen, die Beratung aber verschoben werden könne.
Die Sommersitzung wurde geschlossen, der Anfang der Mintersitzung
auf den 2. November bestimmt.

Zu Beginn der Sitzung vom 6. Nov. 1841 fragte der Präsident,
ob man nach Schließung der heutigen Sitzung sich vertagen wolle,
und bejahenden Falles auf wie lange?

Ein Redner beantragte Vertagung auf den 15. Nov. Viet-
schy, im Einklang mit Mehreren, auf 14 Tage: es wurde ver-
tagung auf Montag, den 22. Nov. beschlossen.

F. Oietschq wird krank

F. I. vietschy muß eine eiserne Gesundheit und beständige
Freude an der großrätlichen Tätigkeit besessen haben: während
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der Zeit von I8Z1 bis 1841 fehlte er fast nie im Gr. Rat. Am
22. und 25. November mutz er noch an der Sitzung teilgenommen
haben, denn er wird nicht unter den Abwesenden vermerkt. Doch

am 24. November erwähnt ihn das Protokoll als „durch das

Präsidium entschuldigt"! also mutz er an diesem Tage, oder abends

vorher, wohl wegen Unwohlseins, Narau verlassen haben. — Lim

25. Nov. 1841 fehlte er ohne Entschuldigung und am 26.
November durch ärztliches Zeugnis entschuldigt,
ebenso am 15. Dezember, am 15. Dezember.

vietschq bittet um Gnade für die Aufrührer!

à 4. November 1841 wurden die Anträge der Commission
über den p a zisik atio n s bericht des Kl. Rathes und die

diesfälligen Volkspetitionen beraten.

Der Kleine Rat stellte folgenden Antrag:
„Der Trotze Rath wolle beschließen, die unausführbar

gewordenen Badener Konferenzbeschlüsse auch hierorts auf sich

beruhen zu lassen, dabei aber zu erklären, daß die bisher ge-
übten Rechte des Staates in kirchlichen Dingen in ihrem vollen

Umfange gewahrt und ungeschmälert festgehalten werden
sollen."

Diesem Antrage des Kleinen Rathes schloß die Kommissionsmehrheit

sich an. (Antrag I.)
Die Kommissionsminderheit beantragte, „die Badener Kon-

ferenzbeschlüsse unangetastet in Form und Wesen fortbestehen zu
lassen".

Antrag II der Kommission lautete:

„Es seien die Volkspetitionen, welche in Bezug aus die

konfessionellen Verhältnisse aus den katholischen Landestheilen an
den Gr. Rath gelangt sind, dem Kl. Rath zur geeigneten Be-

rücksichtigung an seinem Grte zu überweisen."

Antrag III der Kommission:
„Es sei über die Eingabe des wegen Theilnahme am Auf-

rühr im Zanuar d. Z. landesflüchtigen Fürsprechs Anton
Weitzenbach von Bremgarten zur Tagesordnung zu schreiten."

cvberrichter B ald i n ger erklärte sich in der Sache mit der

Kommissionsmehrheit einverstanden. Er beantragte zur Vermeidung
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von Mißverständnissen (wie wenn nur die Form aufgehoben, die

Sache aber beibehalten werden sollte), eine andere Redaktion:
„vie öadener Ronserenzbeschlüsse in der weise auf sich beruhen
zu lassen, daß die Rechte des Staates in kirchlichen Angelegen-
heiten in vollem Umfange beizubehalten seien, wie sie schon vor
dem Erscheinen jener Ronferenzartikel ausgeübt worden."

Gberrichter Tann er verteidigte, als Einziger die Rommis-
sionsminderheit darstellend, den Antrag auf Leibehaltung der
Ladener Ronferenzartikel.

Nachdem Rüng den Standpunkt verfochten hatte, „dgß dem

hiesigen Staate das gleiche Aufsichtsrecht zu statten kommen solle,
wie es vor dem Fahr 18Z1 ausgeübt worden" sei, — ergriff
vietschy das wort: „Es wäre gut gewesen, die Badener Ron-
ferenzartikel wären nie entstanden, sie haben doch nur Unfrieden
erzeugt, und man hat sie bis dahin aus lauter Engherzigkeit nicht
fallen lassen. Luzern, Lern und Solothurn sind zurückgetreten, wir
einzig sind doch da. In der ganzen übrigen katholischen Schweiz
sind keine solchen Artikel mehr vorhanden, und was sollen wir
nun einzig damit thun? Ich weiß wahrhaftig nicht, warum man
sie nicht schon lange aufgegeben hat. vie katholische Welt ist groß,
und sie anerkennt den pabst als ihren (bberhirten. Nun will man
ihm, wie es scheint, den Faden abschneiden! allein sogar der Rönig
von Preußen hat ihm den Faden nicht abschneiden können, er hat
doch gewiß bedeutend mehr Gewalt, als der Gr. Rath vom Sargau.
ver Rönig von Preußen hat z. B. wegen dem Erzbischof in Röln
lange zu thun gehabt, aber so geschwind geht es nicht. Ich möchte
nun fragen, was es nützt, wenn die Ladener Ronferenzartikel fest-
gehalten werden? Ich glaube, es nützt nichts, sondern es schadet,

veshalb sollte man sie auf sich beruhen lassen, und gegen die
Ratholiken in dieser Sache nachgiebig sein, weil diese Artikel ja
kein anderer Schweizerkanton hat, so brauchen wir sie ebenfalls
nicht. Ich möchte die Hand zum Frieden bieten, denn dieser ist
nothwendig. Such Sie alle werden das thun wollen, und deshalb
sollte man diese Artikel aufgeben. Ich achte Jeden von uns und
achte den ganzen Ranton Aargau, und deswegen muß ich Frieden
wünschen. Ich stimme zum Antrag des hyrn. Gberrichter Bal-
dinger."

Rellersberger verteidigte den Wehrheitsantrag, ebenso
Regierungsrat vorer.
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In der Abstimmung wurden die Mehrheitsanträge I, II

III der Kommission ohne Abänderung angenommen.
Schon wollte der Präsident zu einem anderen Gegenstand

übergehen, als Kegierungsrat Dorer nochmals das Wort verlangte.
In einer ausführlichen Rede begründete er den Antrag, „daß der

Rl. Rath eingeladen werde, mit Beförderung dem Gr. Rath ein

erweitertes Amnestie-Vekret vorzulegen. Für ein-
mal begnüge ich mich mit dem ausgesprochenen Antrag, behalte
mir aber vor, wenn ich es für angemessen finde, in der Pazifi-
kations-(Veruhigungs)-Sache noch weitere Anträge und Ansichten

zu eröffnen".

Präsident Reller stellte die Frage, ob die jetzige Seit
geeignet sei, Verbrecher, die die Schuld der Jenner-Ereignisse auf
sich tragen, zu begnadigen oder nicht? Er bekämpfte Regierungsrat
Oorers Antrag, ebenso Canner, der erklärte, mit wahrem ver-
gnügen und mit wahrer Rührung die Rede des hhrn. Regierung?-
rat Dorer vernommen zu haben. Aber: „Ich stimme dahin, daß

das Gesetz zuerst wieder seine Achtung erhalte und somit gegen
den Antrag des hhrn. Dorer. Rüng unterstützte. Regierungsrat
Llisch er verwarf ihn.

vietschy sprach sich für den Antrag Dorer aus: „Es ist
einmal Seit, daß wir im Ranton Aargau Frieden haben. Es ist

gesagt worden, und das mit Recht, Raiser und Rönige begnadigen
auch, warum sollten wir nicht begnadigen? Der Heiland am Rreuz
hat ja auch dem Schächer verziehen. Sind das nicht schöne

Beispiele? Wer ein gutes herz hat, wird Amnestie ertheilen. Die
Leute, die es angeht, sind schon 10 Monate von Weib und Rin-
dern entfernt und leiden dort auch, und sind sie nicht unsere
Brüder? Man sagt zwar, die Rosten müssen bezahlt sein. Wenn

wir aber jene Männer dort ohne Beschäftigung lassen und sie

müssen gelebt haben, so heißt es, wo nichts ist, da hat der Raiser
das Recht verloren. Es wäre den Betreffenden wohl angestanden,

wenn sie um Begnadigung eingekommen wären, sie hätten es thun
sollen, ich sag es auch, denn sie haben gefehlt; allein es ist nun
nicht geschehen, aber der hherr Dorer hat ja gesagt, es gebe auch

Ausnahmen und so könnte man also einige Ausnahmen machen.

Man muß etwas zugeben, eine allgemeine Amnestie zu versagen,
ist etwas Engherziges, hherrenü Wir alle haben Fehler und können

fehlen! mein Gott! ich wünsche aber, daß von uns keiner mehr
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fehle. Ich möchte zur Amnestie stimmen, wie sie vom hhrn. vorer
angetragen wird, und ich möchte es dann den betreffenden Herren
überlassen, was sie thun wollen, aber sie werden gewiß zum Frieden
hinarbeiten, wie ich hoffe."

Aus der langen Redeschlacht sei noch der Schluß von Franz
Wallers Ausführungen erwähnt: „Kommen die, welche über
die Grenzen unsers Kantons geflohen, und erklären sie' wir sind

schuldig und bitten um Gnade, sühnen sie das Gesetz und beklagen
sie das Unrecht, das sie dem vaterlande angethan haben, ist dieses

Wort von ihren Lippen, so ist das zweite von meiner Seite:
Gnade!"

Or. Brug gisser trat für den Antrag von Regierungsrat
vorer ein, — also für volle Begnadigung! —

In der Abstimmung wurde der Antrag von Kegierungsrat
vorer mit 98 gegen 79 Stimmen verworfen.

» »
»

Oietschq's letzte Reden

Franz Joseph vietschy, der an keiner Kantonsratssitzung zu
fehlen pflegte, gehört im Jahre 1842 beinahe regelmäßig zu den

„ohne Entschuldigung abwesenden" Ratsmitglie-
dern, so schon in der Sitzung vom 24.-29. Januar 1842.

Seine Abwesenheit erweckte wohl die Vermutung, er würde sich

im Ratssaal nie mehr einfinden, — und gewiß aus diesem Grunde
wurde er bei der Wahl zweier Mitglieder in die Schuldentilgung?-
Kommission, der er sonst immer angehört hatte, übergangen. Er
machte im ersten Wahlgang 18, im zweiten noch 8 Stimmen. Mit
12Z Stimmen wurde Fürsprech vössekel und mit 91 Stimmen Waldmeier

in diese Kommission gewählt.

vietschy fehlte auch am 7. März „ohne angebrachte Entschul-
digung".

Am 8. und 9. März erschien er wieder im Ratssaal und ergriff
wiederholt das Wort.

verlesen wurde am 9. März eine Zuschrift von Gemeinden des

Bezirks Rheinfelden, betreffend die Einbürgerung der Heimath-
losen, Landsaßen und ewigen Einsaßen! die petenten stellten die
alternative Sitte, entweder das Gesetz vom 14. Mai 18Z8 auf-
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zugeben, oder aber für die Kufnahme solcher Personen ins volle
Grtsbürgerrecht den Gemeinden eine Einkaufssumme vom Staate
aus zu entrichten.

vas Protokoll berichtet:

„Hr. Tanner beantragt, diese Zuschrift dem Rl. Rathe zur
angemessenen Berichterstattung an den Gr. Rath zu übermitteln.

Hr. vietschi (das <vhr konnte den vortrag nicht
vernehmen) stellt den Kntrag auf sofortiges Eintreten und wünscht
einen Mittelweg einzuschlagen, wodurch die Gemeinden klaglos
gestellt werden konnten.

Alt-Regierungsrath Plüß stellte, ohne in die Materie
einzutreten, zum voraus fest, daß es notwendig sei, diese

Angelegenheit, die schon so lange auf Erledigung wartet, die eine
der wichtigsten im Lande ist, endlich einmal in unserer Behörde

zu besprechen, wenn einige Gemeinden schon jetzt Uebelstände
finden, so werden sich in andern noch viel größere zeigen, und
bei der Berathung wird sich dann ergeben, was der Ausführung
des Gesetzes entgegenstand und entgegenstehen wird.

ver votant unterstützte den Antrag Tanner, der angenommen
wurde."

ver öudgetentwurf für 1842, über den Ramens der Staats-
rechnungskommission Rarl Sauerländer Bericht erstattete, sah bei
lit. B. Z. Posten, einen reinen Ertrag, annähernd berechnet, von
?r. 80 000 vor.

Staatskassier Suter beantragte Reduktion dieses lediglich aus

mutmaßlicher Berechnung beruhenden Postens auf 82 000 Fr.: die

Regierungsräte Wieland und Waller wollten 00 000 ?r. einsetzen:
Waller wies zur Begründung dieses Antrags auf das eidgenössische

Freischießen hin, das „durch den Menschenstrom, der namentlich
auch unsern Ranton durchziehen wird, einen guten Einfluß aus-
üben und uns eine Einnahme von vielleicht 1000 bis 1400 ?r.
bringen wird".

Regierungsrath Frey-her ose, der spätere Bundesrat,
äußerte sich folgendermaßen:

„Ich habe das wort ergriffen, um den Antrag des kleinen
Rathes zu vertheidigen: der Vorsteher der PostKommission hat
gezeigt, daß diese Summe angesetzt werden kann, vermöge der

Erfahrungen der vorhergehenden Jahre. Im Berichte des Rl.
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Käthes sind aber auch die Gründe angegeben, warum nicht eine

überspannte Erwartung angenommen werden kann- es treten
nämlich Aufkündigungen von postverträgen in den weg, und
bis andere Wege gefunden sind, vergeht Zeit, wenn aber wegen
eines Festes die Summe höher angenommen werden soll, so halte
ich das für ungut; wir sollen nicht auf unsere eidgenössischen
Brüder spekuliren; lassen wir einen solchen Ansatz weg, weil er
sich nicht wiederholen wird, oder sollen wir in den Fall kommen,
die Antwort zu geben, daß wir diese Mehreinnahme durch
unsere Eidsgenossen gewonnen haben? Bleiben wir bei der Kegel
und nehmen wir dann ein allfälliges Mehr in der

Staatsrechnung mit Dank an. Mit dem bernerischen postregal läßt
sich das unsrige nicht vergleichen, indem dort ganz andere Grundsätze

gelten; hören Sie nur die klagen über die dortigen, un-
gemein hohen posttaxen."

kk. Waller trat kräftig für den Ansatz von 90 000 ?r. ein und

rief u. a. aus:

„wenn der Vorsteher der postcommission erklärt, die Summe

dürfte auf 90 000 Fr. gebracht werden, welche Bedenken kann
man denn noch haben, diese Summe festzusetzen?, will man denn

das Budget bloß gleichsam zu einer Krone der Verwaltung um-
wandeln? Seien wir wahr, wenn wir glauben. 90 000 ?r. seien

erhältlich, warum es denn nicht im Budget aussprechen und
sagen, 90 000 Franken müssen herbei; wenn der hhr. Land-
ammann ?rey-herose sagt, man solle die eidgenössischen Brüder
nicht brandschatzen, so bin ich auch dabei, aber dieselben werden
doch nicht verlangen können, gratis mit unsern Posten zu
fahren; warum ist in Bern der Ertrag verhältnismäßig gering?
wegen der erhöhten Taxe der Briefe; mit der Reduktion
derselben ist in England und Frankreich die Einnahme äugen-
blicklich gestiegen."

Auch vietschy meldete sich zum wort:
„Ich muß den Antrag des HHrn. Waller unterstützen; der

Verkehr nimmt jährlich zu, und der Ertrag kann wohl so hoch

gesteigert werden, daß wir 90 000 Fr. annehmen dürfen; wir
müssen auch bedenken, daß ein Mindseinnahme von 5Z06 ?r.
angezeigt ist, und es ist nothwendig und gut, die Summe hoch

anzusetzen. Ich stimme zu 90 000 Fr."
ver Vorschlag des kl. Rathes auf 88 000 Fr. wird angenommen.
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Lei Lit. L. Abgaben stellte Waldmeier den Antrag, der Kl. Rath
möchte zur Vorlage eines neuen Gesetzes über die Getränkesteuer
aufgefordert werden, indem bei dem gegenwärtig bestehenden hohen

Einsuhrzoll fremder Getränke nur die Schmuggelei befördert werde,

während bei einem mätzigen Einfuhrzoll ein jeder sich gern gefallen
lassen würde, eine Kleinigkeit zu erlegen und sich so die Einnahmen
vermehren würden.

Hr. vietschi unterstützt den Hrn. Waldmeier in Lezug auf
die wünschbare Herabsetzung des Einsuhrzolles von fremden lvein.

ver Antrag des Hrn. Waldmeier wird zum Beschluß erhoben.

»

ver Leser wird sich der Tatsache erinnern, datz Z. Oietschy
schon in früheren Grotzratssitzungen beantragt hatte, zur
Vermeidung allfälligen Schmuggels die ausländischen Weine nicht Häher

zu besteuern, als die inländischen. So bedeutete die Annahme des

Antrags von Grotzrat Waldmeyer in der letzten Ratssitzung, an der

vietschy das Wort ergriff, einen letzten Sieg des Rheinfelder Stadt-
ammanns, der am 26. August 1842, genau 1 6 Z a h re
nach seiner Wahl zum Stadtammann im Lade
Schinznach an einem herzschlag verschied. Er
wurde in seiner Heimatstadt Rheinfelden bestattet, doch gab es

damals in Rheinfelden noch keine Zeitung, die einen Bericht über
die Leichenfeier veranstaltet hätte. Wir wissen auch nicht, ob die

Leiche des verstorbenen Rheinfelder Stadtoberhauptes auf ihrer
heimfahrt über den Bötzberg oder über die Staffelegg geführt wurde,
ver „Schweizerbote" in Aarau, der sich in jenen Tagen eingehend
mit dem projektierten Heinrich Zschokke-Venkmal befaßte, erwähnt
den Heimgang des Rheinfelder Stadtammanns nicht. So nahmen
auch die „Basler Nachrichten" und die N. Z. Z. keine Notiz von
diesem Ereignis, über das doch gewiß einer der sedergewandten
Rheinfelder Herren jener Zeit nach Aarau einige Zeilen hätte
berichten können. Aber wir dürfen nicht vergessen, daß der

Nachrichtendienst bei den Zeitungen jener Epoche noch bei weitem nicht
so ausgebildet war wie heute.

Immerhin veröffentlichte der „Schweizer-Bote" am 1. Gkt. 1842

folgende Notiz:
„vie Kreisoersammlung von Rheinfelden hat am 27. d.

an die Stelle des kürzlich verstorbenen Hrn. Altgemeinde-
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ammann I. Oietschi von Rheinfelden, dessen Neffen, Hrn.
W. Vietschi, gewesener Kronenwirth daselbst, einen jungen
freisinnigen Mann, mit großer Mehrheit zum Mitgliede des

Großen Rathes gewählt."
Oie Freude darüber, daß Dietschy's verwaistes Großratsmandat

nunmehr auf einen Freisinnigen, übergegangen, schimmert aus
diesen Zeilen hervor. F. Vietschy war offenbar im freisinnigen
Lager nicht recht beliebt; man übersah infolge seiner konservativen
Haltung seine Toleranz und sonstigen großen Eigenschaften.

Dafür hoffe ich ihm, dem oft ganz sicher nur aus Neid, selbst

nach den besten Voten, Belächelten, — ein Denkmal errichtet zu
haben, — im herzen des Volkes.

Husklang!

Noch einen raschen Blick werfe ich auf den von mir zurück-
gelegten Weg.

Ms Rheinfelder Beztrksschüler las ich täglich auf den

damaligen Firmentafeln der Salmenbrauerei: „Gegründet 1799 von
F. F. Vietschy". Damals ahnte ich nicht, daß dieser F. 3. vietschy
einst mein so hohes Interesse erwecken würde.

viel später, nach bereits bestandenem Doktor-Examen in
Nationalökonomie, Philosophie und Geschichte, versenkte ich mich

mit Lust und Liebe in das „Nationale System der politischen
Gekonomie" von Friedrich L i st. Die scharfe Kritik, die dieser

geniale deutsche Mrtschaftspolitiker am System der freien
Konkurrenz übte, veranlaßte mich nun erst recht, dem epochemachenden

Werke von Ndam Smith über die Ursachen des National-
reichtums eingehende Studien zu widmen.

Erst infolge dieser Beschäftigung mit dem von Smith ver-
tretenen System der Gewerbefreiheit und freien Konkurrenz fiel
die früher flüchtig gelesene, im Vorwort erwähnte Stelle in
3. Gloor's Nbhandlung mir auf und ließ mich erkennen, daß in
F. 3. Vietschy, als einer Uebergangsfigur, zwei Welten und Welt-
anschauungen sich begegneten: mittelalterliche „Schatten" und
modernes „Licht", die sich in ihm eigenartig mischten, hoben ihn
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für mich heraus aus der Vergessenheit, in die selbst zu Kheinfelden
sein Wesen und Wirken gefallen war. Diogenes, der griechische

Philosoph, suchte Menschen, — mit einer Laterne.

Such ich durchsuchte die Fricktaler Vorzeit, — als Laterne
sozusagen diente mir des Ndam Smith unsterbliche Wirtschafts-
theorie. — Durch sie fand ich, was ich lange vermißt hatte, im
weiteren vorrücken meiner Forschungen einen Menschen, der

als typischer Vertreter des Fricktaler volkstums gelten darf und
dessen Worte noch heute vielfach aktuell anmuten. Nls größtes
Lob wird es mir erscheinen, wenn man mir Beifall dafür zollt, daß

ich Franz Joseph Vietschy's Bild aus dem Schütte der Vergangenheit

wieder ausgegraben habe. — Glücklicher Weise bekundeten

I. Vietschy's Nachkommen ein pietätvolles Verständnis für
diese Forschungen, sonst wäre dieses Werk wohl nie entstanden.

Das Schluß- und Äbschiedswort möge, gewiß ganz
im Sinne des gemütlich-frommen Volksmanns?. 3. vietschy,
sein größerer Landsmann Johann Peter Hebel dem

freundlichen Leser zurufen i

Wo isch der Weg zue Frid un Ehr,
der Weg zuem gueten Alter echt?

Grad sürsi goht's i Mähigkait
mit stillem Sinn in Pflicht nn Recht.

Un wenn de am e Chrützweg stohsch

un nünime waisch, wo's ane gvht,

halt still un sroog dy Gwiss« zerst,

's cha Dütsch gottlob, un folg shin Root!

Wo mag der Weg zueiu Chilchhos sii?
Was sroozsch no lang? Gang, wo d« Witt!
Zuem stille Grab im chüele Grund
füehrt jede Weg, un 's fehlt si nit.

Doch wandle du in Gottissurcht!

I root der, was i roote cha.

Sell Plätzli het e ghaimi Tür,
nn 's sinn no Sachen ehne dra.
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